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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

V o r s i  t z e n d e: Präsident Dr. Maleta, Zwei­
ter Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner, Dritter 
Präsident Wallner. 

Präsident : Die Sitzung ist e r ö f f n e t. 

K r a n k  gemeldet sind die Abgeordneten 
Dr. van Tongel und Reich. 

E n t s c h u l d i g t  ist der Abgeordnete Adam 
Piehier. 

Fragestunde 

Präsident : Wir gelangen zur Fragestunde. 

Bundeskanzleramt 

Präsident : 1. Anfrage: Abgeordneter Töd­
Iing (0 V P) an den Herrn Bundeskanzler, 
betreffend Stand der Wirtschaftsstatistik. 

456/M 
Welche Maßnahmen, Herr Bundeskanzler, 

sind ergriffen worden, um im Hinblick auf die 
zunehmende Bedeutung von Daten für die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik einen entsprechen­
den Stand der Wirtschaftsstatistik in Österreich, 
auch unter Heranziehung von nichtstaatlichen 
wissenschaftlichen Institutionen, zu gewähr­
leisten? 

Präsident : Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter I Zur Verbesserung des 
Standes der Wirtschaftsstatistik sind legisti­
sehe, personelle, finanzielle und organisato­
rische Maßnahmen getroffen worden. 

Wegen organisatorischer Verbe�serungen 
wird mit Beginn des Jahres 1967 dem Amt eine 
zweite elektronische Datenverarbeitungs­
maschine nach dem Muster IBM 1401 zur Ver­
fügung stehen, die der Bewältigung des größe­
ren Arbeitsvolumens und der weiteren Be­
schleunigung der Aufarbeitungsvorgänge die­
nen soll. 

Auch eine organisatorische Neugliederung 
des Amtes mit dem Ziel, den Fachgebieten 
"Finanzstatistik" und "Sozialstatistik" die 
ihnen gebührende Bedeutung zu verschaffen 
und die technischen Dienste zu konzentrieren, 
ist inzwischen vorgenommen worden. Schließ­
lich ist der Aufbau eines Erhebungsapparates 
im Gange. Die Beratungen in der Statistischen 
Zentralkommission und ihren Fachbeiräten 
sind in den Jahren 1965 und 1966 besonders 
intensiviert worden. 

Präsident : 2. Anfrage: Abgeordneter Troll 
(SPO) an den Herrn Bundeskanzler, betreffend 
Einfiug eines ausländischen Flugzeuges. 

488/M 
Aus gegebenem Anlaß frage ich Sie, Herr 

Bundeskanzler, ob Sie bereit sind, dem National­
rat über die Ergebnisse der Untersuchungen 
über das Einfliegen eines ausländischen Flug­
zeuges nach Österreich Bericht zu erstatten. 

Präsident : Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Zur Kontrolle 
der Staatsgrenze ist, abgesehen vom Fall der 
Landesverteidigung, in grenzpolitischer Hin­
sicht das Bundesministerium für Inneres, in 
zollrechtlicher Hinsicht das Bundesministe-

Das Bundesstatistikgesetz aus dem Jahre 
1965 hat mit seinem erweiterten Merkmals­
katalog und mit der Erweiterung der Bereiche, rium für Finanzen zuständig. 

in denen Erhebungen vorgenommen werden Hinsichtlich des Verkehrs im österreichi­
können, die MögJichkeit geschaffen, noch sehen Luftraum selbst, soweit der Luftraum 
bebtehende Lücken der Wirtschaftsstatistik von Zivilflugzeugen wie im vorliegenden Fall 
zu schließen. Durch Erlaß von 15 Verord- benützt wird, ist das Bundesmillisterium für 
nungen seitens der zuständigen Ressorts ist Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen� 
von der Ermächtigung des Gesetzes bereits I soweit der Luftraum von Militärflugzeugen 
Gebrauch gemacht worden, wegen zwei weite- benützt wird, das Bundesministerillm für 
rer Verordnungen läuft derzeit das Begut- Landesverteidigung zuständig. 
achtungsverfahren. Zur Klärung der Frage, sehr geehrter Herr 

Um das Statistische Zentralamt instand- Abgeordneter, welches Bundesministerium für 
zusetzen, den gewachsenen Aufgaben gerecht Maßnahmen zuständig ist, bevor ein ausländi­
zu werden, ist aber auch sein Personalstand in sches Flugzeug als Zivil- oder Militärflugzeug 
den Jahren 1965 und 1966 bedeutend erhöht identifiziert werden kann, sind derzeit Bespre­
worden, vor allem in jenen Kategorien, wo chungen der eben angeführten Ressorts im 
eine qualifizierte Leistung erwartet werden Gange. Ich möchte bei diesem Anlaß auf die 
kann. So sind insbesondere im Jahre 1964 großen Schwierigkeiten hinweisen, die bei 
nur 21 A-Bedienstete, also Akademiker, im der Identifizierung von Flugzeugen, die unef­
Statistischen Zentralamt tätig gewesen, wäh- laubt in den österreichischen Luftraum ein­
rend es heute 4lsind. Auch die Zahl der B-Bedien- fliegen, bestehen. Im übrigen fällt diebe Ange­
steten, der Maturanten, ist von 74 im Jahre legenheit nicht in den gesetzlichen 'Virkungs-
1964 auf 122 Bedienstete gestiegen. bereich des Bundeskanzler&. 
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Präsident: Eine Zusatzfrage. Maßnahmen nationale Koordinationskomitees 

Abgeordneter Troll: Herr Bundeskanzler! einsetzen. Ich beabsichtige, dieser Anregung 

Sie haben selbst bereits festgestellt, daß das Rechnung zu tragen und im Einvernehmen 

Problßm sehr diffi:äl ist, weil die Zuständigkeit mit den zuständigen Stellen in Kürze ein 

der Ressorts verwirrend wirkt. Koordinationskomitee zur Vorbereitung der 
Veranstaltungen aus Anlaß des Menschenrechts-

Ist Ihnen aber auch bekannt, Herr Bundes- jahres 1968 zu berufen. Aufgabe dieses 
kanzler, daß eine konkrete Stellungnahme der Komitees wird es sein, unter Bedachtnahme 
Bundesregierung, die einem ausländischen auf die erwähnten Resolutionen entsprechende 
Sportflugzeug verbieten würde, unkontrolliert Vorschläge auszuarbeiten. 
nach Österreich einzufliegen, auch zu Gegen-
maßnahmen anderer Nationen gegenüber öster-, Präsident: Die 4. Anfrage wird schriftlich 

reichischen Sportfliegern führen würde � Wird beantwortet, da. der Abgeordnete im Saal 

das bei den Verhandlungen mitberücksichtigt � nicht anwesend ist. 

5. Anfrage: Abgeordneter Troll (SP(j) an 
Bundeskanzler Dr. Klaus: Das ist sicher zu den Herrn Bundeskanzler, betreffend Begut­

erwarten. Ich bin dankbar, Herr Abgeordne. achtungsrecht der Arbeiterkammern. 
ter, daß Sie besonders darauf hinweisen. Ich 
werde die in Beratung befindlichen Stellen 493/M 

darauf aufmerksam machen. Warum wurde entgegen vielfachen Zusagen 
und Beteuerungen gegenüber dem Hohen Haus 

P, räsident : Zweit� Zusatzfrage. neuerlich eine Regi�rungsvorlage, und zwar das 
Gesetz über die Ubernahme einer. Ausfalls-

Abgeordneter Troll: So dürfen wir doch; haftung für die AUA, den Arbeiterkammern 

Herr Bundeskanzler, nach Abschluß all dieser nicht zur Begutachtlmg übermittelt 1 
Beratungen mit einem Bericht Ihrerseits im 
Hohen Haus rechnen 1 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Wenn es ge­
wünscht wird, werde ich gern dem Hohen Hause 
einen diesbezüglichen Bericht erstatten. 

Präsident: 3. Anfrage: Abgeordneter Gabriele 
((j V P) an den Herrn Bundeskanzler, betref­
fend Aktivitäten anläßlich des Menschenrechts­
jahres. 

457/M 
Sind Sie in der Lage, Herr Bundeskanzler, 

dem Hohen Hause mitzuteilen, welche Aktivi­
täten Österreich aus Anlaß des Menschen­
rechtsjahres, das von den Vereinten Nationen 
für 1968 proklamiert worden ist, zu entwickeln 
beabsichtigt ? 

Präsident: Bitte, Herr Kanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Das Bundesministerium 
für Finanzen hat als in dieser Angelegenheit 
zuständiges Bundesministerium am 28. Okto­
ber 1966 den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit welchem der Bundesminister für Finanzen 
ermächtigt wird, für Anleihen, Darlehen und 
sonstige Kredite der Austrian Airlines Öster­
reichische Luftverkehrs AG. die Bundeshaf­
tung zu übernehmen, zur Begutachtung ver .. 
sendet. Es ist Sache des Bundesministeriums 
für Finanzen, die Arbeiterkammern nach Maß­
gabe der einschlägigen Bestimmungen des 
Arbeiterkammergesetzes zu einer Begutach. 
tung dieses Gesetzentwurfes einzuladen. Die 

Präsident: Bitte, Herr Kanzler. Frage betrifft also nicht den Vollziehungs. 
bereich des Bundeskanzleramtes. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Die Generalver- In merito möchte ich aber doch bemerken, daß 
sammlung der Vereinten Nationen hat in ihrer das Bundesministerium für Finanzen am 
Resolution 2081, die mir das Bundesministe. 24. November 1966 den oben bezeichneten 
rium für Auswärtige Angelegenheiten als dem Gesetzentwurf den Arbeiterkammern zur Stel. 
für die Grund- und Freiheitsrechte zuständigen lungnahme übermittelt hat. Die Arbeiter­
Ressortchef zur Kenntnis gebracht hat, die kammer Wien hat in ihrer Stellungnahme vom 
Mitgliedstaaten ebenso wie die zuständigen 28. November 1966 bekanntgegeben, daß sie 
Spezialorganisationen, ebenso die regionalen gegen diesen Gesetzentwurf keinen Einwand 
und interessierten nichtstaatlichen Organisa- erhebt. 
tionen eingeladen, im Jahre 1 968 der Menschen-
rechte besondms zu gedenken. Die in der Präsident: Eine Zusatzfrage. 

genannten Resolution zur Diskussion gestell- Abgeordneter TroI1: Herr Bundeskanzler! 
ten Maßnahmen erstrecken sich sowohl auf Sie stellen fest, daß an und für sich der Bundes­
die Gesetzgebung als auch auf den Bereich minister für Finanzen für die gestellte Frage 
der Publizität und der Jugenderziehung. zuständig wäre. Ich habe in der Einleitung 

Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten der Frage aber festgestellt, daß Sie wiederholt 
Nationen hat in einer am 5. August 1966 ange- als Regierungschef die Erklärung abgegeben 
nommenen Resolution angeregt, die Mitglied- haben, das Begutachtungsrecht der Kammern 
staaten mögen zur Koordinierung all dieser

. 
auf jeden Fall zu beachten. Uns sind Mitteilun-
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Troll 

gen zugegangen, daß diese Regierungsvorlage 
wohl der Bundeswirtschaftskammer , nicht aber 
der Arbeiterkammer zugestellt wurde. Die 
Arbeiterkammer ist bis heute nur über Mittels­
männer vertraulich informiert worden, nicht 
aber offiziell. 

Herr Bundeskanzler! Sind Sie bereit, dieses 
Dilemma grundsätzlich einmal abzustellen 
damit das Begutachtungsrecht einer so starke� 
Kammer wie der Kammer für Arbeiter und 
Angestellte nicht beschnitten wird? 

Präsident : Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : ·  Sehr geehrter 
Herr Abgeordneter! Ich habe in einer An­
fragebeantwortung, ich glaube, in der letzten 
Fragestunde, einem Ihrer Kollegen geantwortet, 
daß ich selbstverständlich bereit bin alle 
Tatbestände, die im Arbeiterkammer�esetz 
�ngeführt sind und zu einer Begutachtungs­
möglichkeit der Arbeiterkammer . führen 
strikte zu beachten. Ich habe gesagt: Darübe; 
hinaus bin ich auch der Meinung, daß man in 
anderen Fällen, wo das Gesetz eine solche 
Begutachtung nicht vorschreibt, trotzdem wo­
möglich - ich möchte mich hier nißht bin­
den - auch die Arbeiterkammer zur Begut­
achtung einladet. Es kann ja nichts passieren, 
als daß vielleicht ein besserer Vorschlag als 
der vorliegende hereinkommt; das Bessere 
ist auch für mich immer der Feind des Guten. 

Im gegenständlichen Fall ist der Gesetz­
entwurf den Arbeiterkammern erst einige Zeit 
später übermittelt worden. Er ist also über­
mittelt worden. Das beruhte auf einem Ver­
sehen, wie ich inzwischen festgestellt habe. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Troll: Herr Bundeskanzler! 
Da wären wir schon bei dem Kernproblem, 
bei dem "Versehen", daß die eine Kammer 
termingerecht, frühzeitig und rechtzeitig infor­
miert wird und die Arbeiterkammer womöglich 
so knapp und später - da� entschuldigt man 
mit "Versehen" -, daß die Begutachtungs­
möglichkeit einfach nicht mehr gegeben ist. 

Sind Sie bereit, Herr Bundeskanzler, als Chef 
dieser Regierung allen Ministerien beizu­
bringen, alle Kammern, die im Begutachtungs­
recht vorgesehen sind, rechtzeitig und gleich­
zeitig zu informieren? 

Präsident :  Herr Bundeskanzler. 

Bundeskanzler Dr. Klaus : Ich werde das 
gerne in der mir möglich erscheinenden Form 
tun, das heißt, ich werde den Ministerien 
empfehlen, das Begutachtungsrecht recht­
zeitig und möglichst ausgedehnt, jedenfalls 
aber dem Gesetz entsprechend, den Arbeiter­
kammern einzuräumen. 

Präsident: Danke, Herr Bundeskanzler. 

Bundesrninisterium für Justiz 

Präsident : 6. Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Tull (SPÖ) an den Herrn Justizminister, 
betreffend Anzeige wegen Verletzung des 
österrei chischen Luftra omes. 

431/M 

. 
Hat die zuständige Staatsanwaltschaft bereits 

die :rom Herrn Btmdeskanzler angekündigte 
AnzeIge, betreffend Verletzung des österreichi­
schen Luftraumes, erhalten? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Klecatsky : 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Am 1. De­
zember 1966 ist beim Strafbezirksgericht 
Wien eine Anzeige des Bundesamtes für Zivil­
luftfahrt gegen den Journalisten Franco Fedeli 
wegen Verdachtes einer Übertretung gegen 
die körperliche Sicherheit nach § 431 '- StG. 
und wegen Verstoßes gegen das Luftfahrtgesetz 
eingelangt. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Tull: Herr Bundesminister! 
Sind Sie bereit, nach Abschluß der ent­
sprechenden Untersuchungen dem Hohen Haus 
einen Bericht vorzulegen � 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky: Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter! Die Staatsanwalt­
schaft Wien hat diese Anzeige bereits geprüft 
und ist zu der Ansicht gelangt, daß durch 
das Vorgehen der Flugzeuginsassen keine 
Personen in ihrer körperlichen Sicherheit 
konkret gefährdet wurden. Da nur durch 
die Verwaltungsbehörde zu ahndende Verstöße 
gegen das Luftfahrtgesetz und die dazu er­
gangenen Verordnungen vorliegen, wird die 
Staatsanwaltschaft Wien beim Stl'af bezirks­
gericht Wien die Erklärung abgeben, daß 
zu einem Vorgehen wegen § 431 des Straf­
gesetzes kein Grund gefunden wird· und 
z�lg1eich die Übermittlung der Anzei�e an 
dIe Venyaltungsbehörde zur zuständigen Amts­
handlung beantragen. Das bedeutet, daß über 
den weiteren Fortgang der zuständiae Bundes­
minister Auskunft geben müßte, da� wäre der 
Herr Bundesminister für Verkehr. 

Präsident : 7. Anfrage: Abgeordneter Doktor 
Scrinzi (F pO) an den Herrn Justizminister, 
betreffend Jugendstrafanstalt Gerasdorf. 

445/M 
Wie hoch werden annähernd die effektiven 

Baukosten der Jugendstrafanstult Gera8dorf 
sein? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Seh,' ge­
ehrter Herr Abgeordneter! Der Neubau der 
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Jugendstrafanstalt Gerasdorf mit allen Neben­
gebäuden wird voraussichtlich einen Bau­
kostenaufwand von 85 Millionen Schilling 
erfordern, wovon ein Teilbetrag von zirka 
15 Millionen Schilling auf die Errichtung 
von Beamtenwohnhäusern mit insgesamt 
51 Dienstwohnungen entfällt. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi : Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Wieviel Jugendstraf­
gefangene wird die Anstalt aufnehmen können? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Die Normal­
belagsfähigkeit der neuen Anstalt wird 150 Per­
sonen betragen mit 120 Einzelunterkünften. 
Diese Anstalt wird auch Wasch- und WC­
Anlagen sowie Alarm- und Signalanlagen und 
so weiter mitumfassen ; alle diese Anlagen 
erfordern diesen Kostenaufwand. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi : Herr Bundes­
minister! Halten Sie den Aufwand für diese 
Anstalt im Hinblick auf die Lage der übrigen 
Einrichtungen der österreichischen Justizver­
waltung für gerechtfertigt? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Ja wohl. 

Präsident : 8. Anfrage: Abgeordneter Haas 
(S pO) an den Herrn Justizminister, betreffend 
NEW AG-NIOGAS-Affäre. 

. 

432jM 

zember dieses Jahres durchgeführten Ver­
nehmung des verdächtigen Viktor Müllner 
sen. sind bestimmte Umstände hervorge­
kommen, die auf das Vorliegen des Haft­
grundes der Verdunkelungsgefahr hindeuten. 

Die Staatsanwaltschaft Wien hat daher 
daraufhin beim Untersuchungsrichter die Ein­
leitung der Voruntersuchung gegen Viktor 
Müllner sen. wegen Verdachtes - wie ioh 
schon sagte - des Verbrechens der Untreue 
und des Verdachtes der Mitschuld an diesem 
Ver brechen sowi� die Erlassung eines Haft­
befehles und die Verhängung der Unter­
suchungshaft. über Viktor Müllner aus dem 
Haftgrunde der Verdunkelungsgefahr bean­
tragt. Der Untersuchungsrichter des Landes­
gerichtes für Strafsachen Wien hat diesen 
Anträgen am 14. Dezember stattgegeben. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Haas: Herr Bundesminister! 
Laut Pressemeldungen, die Ihnen ja sicherlich 
auch schon bekannt sind, sind gestern im 
niederösterreichischen Landtag durch den 
ÖVP-Klubobmann Abgeordneten Stangler An­
griffe auf jene Justizorgane, die die Verhaftung 
des Herrn Gen.eraldirektors Viktor Müllner 
ausgesprochen haben, gemacht worden. 

Ich frage Sie, Herr Minister: Sind Sie 
bereit, die betreffenden Organe der Strafrechts­
pflege gegen die öffentlich erhobenen Angriffe 
- es wurden in diesem Zusammenhang sogar 
im Landtag Anträge eingebracht, die alle 
mitsammen einen Eingriff in die Unabhängig­
keit der Rechtspflege darstellen - mit den 
Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln in Schutz Gegen welche Personen ist im Zusammen­

hang mit der NEW AG-NIOGAS-Afiäre die 
gerichtliche Voruntersuchung eingeleitet zu nehmen? 
worden? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter! In den beim 
Landesgericht für Strafsachen Wien anhängi­
gen Strafverfahren, betreffend Geschäftsvor­
gänge in den Landesgesellschaften NEW AG 
und NIOGAS, wurde auf Antrag der Staats­
anwaltschaft Wien vom zuständigen Unter­
suchungsrichter Voruntersuchung wegen Ver­
dachtes des Verbrechens der Untreue und 
des Verdachtes der Mitschuld an diesem 
Verbrechen gegen Johann Carl Prethaler und 
Viktor Müllner sen. eingeleitet. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Haas: Herr Bunde�minister! 
Auf Grund welcher dm bisher gemachten 
Anzeigen erfolgte die Einleitung der gericht­
lichen Voruntersuchung? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesministm Dr. Klecatsky : Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter! Ich werde prüfen 
lassen, ob diese Angriffe irgendein sachliches 
Substrat haben, und dann entsprechende 
Schritte setzen. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für Unterricht 

Präsident : 9. Anfrage: Frau Abgeordnete 
Lola Solar (O V P) an den Herrn Unterrichts­
minister, betreffend Aktion "Österreichs Ju­
gend lernt ihre Bundeshauptstadt kennen". 

461/M 
Ist die Durchführung der Aktion "Öster­

reichs Jugend lernt ihre Bundeshauptstadt 
kennen" auch im Schuljahr 1966/67 gesichert? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Präsident : Herr Minister. Bundesminister für Unterricht Dr. Piftl­
Bundesminister Dr. Klecatsky : Sehr ge- Percevic : Sehr geehrte Frau Abgeordnete! 

ehrter Herr Abgeordneter! Bei der am 14. De- Die überaus fruchtbare und nützliche Aktion 
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wird im kommenden Jahr selbstverständlich 
in gleichem, nach Möglichkeit sogar in einem 
verstärkten Umfange fortgesetzt. Es ist pro 
Woche mit etwa 30 Gruppen von Jugend­
lichen zu rechnen, die die Bundeshauptstadt 
besuchen können. 

Präsident: Die 10. Anfrage wird schriftlich 
beantwortet, da der anfragt}stellende Abge­
ordnete nicht anwesend ist. 

11. Anfrage: Abgeordneter Peter (FP()) 
an den Herrn Unterrichtsminister, betreffend 
Gehaltsauszahlung an neu eingestellte Lehr­
kräfte. 

447/M 
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, 

um dem unhaltbaren Zustand, daß neu einge­
stellte Lehrkräfte monatelang auf die Gehalts­
auszahlung warten müssen, unverzüglich n 
Ende zu bereiten? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifft-Percevic: Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter! Die Frage der 
raschen Besoldung insbesondere der neu ein­
tretenden Lehrkräfte, darüber hinaus aber 
auch etwa der Genüsse für besondere Überstun­
den beschäftigt das Unterrichts ministerium 
sehr eingehend und erfüllt es mit großer 
Sorge. 

Die Zuständigkeiten liegen nicht allein im 
Bereiche der Unterrichtsverwaltung. Sofern 
die Unterrichtsverwaltung zuständig ist, habe 
ich Veranlassung genommen, in einem Erlaß 
die Direktionen und die Landesschulbehörden 
auf das Problem dringlich aufmerksam zu 
machen und anzuordnen, daß ohne Verzug 
Maßnahmen gesetzt werden, die zumindest 
eine Akontierung herbeiführen. 

Ich habe darüber hinaus sehr eingehende 
Aussprachen mit dem Zentralbesoldungsamt 
geführt, um zu erreichen, daß die Auszahlungen 
mit der gebotenen Beschleunigung erfolgen. 

Ich hoffe, auf diesem Wege eine Linderung 
dieses gewiß unbefriedigenden Zustandes, wenn 
nicht seine gänzliche Beseitigung zu erzielen. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister! 
Sind Sie in der Lage, dem Hohen Haus dar­
zulegen, was die Ursachen dieser Mängel 
sind? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic: Sie sind 
verteilt; sie bestehen zum Teil darin, daß 
die Meldungen nicht mit der nötigen Raschheit 
ergehen, dies zum Teil deswegen, weil man 
meint, daß gewisse Unterlagen erst vollständig 
gesammelt werden müßten, bevor die Meldun­
gen weitergereicht werden können - dies gilt 

insbesondere für die Landesschulräte -, bis 
die Meldungen von den Schuldirektionen 
hereinkommen, ob der Dienst tatsächlich an­
getreten wurde, wieviel Stunden tatsächlich 
geleistet werden. 

Es liegt aber auch offenbar in einer zurzeit, 
glaube ich, ziemlich allgemein bekannten 
tJ berlastung des Zentralbesoldungsamtes zu­
folge der vielen Neudurchrechnungen im Zu­
sammenhang mit verschiedenen Gesetzen und 
Novellen, die das Besoldungsrecht ordnen. 
Dadurch entstehen Verzögerungen, die es 
dem Zentralbesoldungsamt schwer machen, 
so prompt zu reagieren, wie dies dem Interesse 
und dem Rechte des Betreffenden entsprechen 
würde. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister! 
Ist Ihr Ressort in der Lage, einerseits dem 
Finanzministerium und andererseits den 
.Ämtern der Landesregierungen entsprechende 
Rationalisierungsvorschläge zu unterbreiten, 
damit diese Mißstände so rasch wie möglich 
abgestellt werden? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Per�evic: Den dem 
Unterrichtsressort unterstehenden Schuldienst­
steIlen und Schulbehörden gegenüber habe ich 
das in einem Erlaß getan, in dem ich sehr 
dringlich auf die unverzügliche Vorlagepflicht 
auch allenfalls noch nicht voll instradierter 
Anträge verwiesen habe mit dem Ziele, zu­
mindest eine Akontierung rasehest zu bewerk­
stelligen. 

Hinsichtlich des Zentralbesoldungsamtes 
haben wir durch eingehende Aussprachen 
versucht, eine Besserung zu erzielen. Es 
untersteht aber nicht meiner Zuständigkeit, 
sodaß wir uns auf Empfehlungen und Bitten 
beschränken mußten. 

Präsident: 12. Anfrage: Abgeordneter Ofen­
böck (OV P) an den Herrn Unterrichtsminister, 
betreffend Sportstättenplan. 

464JM 
Wie weit sind die Erhebungen zum Öster­

reichischen Sportstättenplan gediehen? 

Präsident: Bitte, Herr .Minister. 

Bundesminister Dr. Piftl-Percevic: Sehr ge­
ehrter Herr Abgeordneter! Der Sportstätten­
plan sieht in seiner ersten Phase Erhebungen 
darüber vor, wie viele und welche Sport­
stätten in Österreich einßchließlich der Schul­
sportstätten, der Vereinssportstätten und der 
öffentlichen Sportstätten etwa der Gemeinden 
oder des Bundes selbst zurzeit bestehen. 
Diese Erhebungen neigen sich dem Abschluß 
zu. Wir hoffen, bis Monatsende tatsächlich 
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die erbetenen Erhebungsbogen hereinbekom­
men zu haben. Dann setzt im maschinellen 
Verfahren die Auswertung dieser Meldungen 
ein. Der nächste Schritt sieht vor, daß auf 
Grund dieser Ausarbeitung eine Experten­
enquete stattfindet, die die Mängel in der 
Verteilung und in der Art der einzelnen 
Sportstätten feststellt, um, darauf auf bauend, 
dann einen eigentlichen Plan, verbunden mit 
Finanzierungsüberlegungen, erstellen zu 
können. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Ofenböck : Werter Herr Bun­
desminister! Ich halte die möglichst unent­
geltliche Benützung der Sportstätten für eine 
Notwendigkeit, weil der unnatürlichen Be­
�egungsarmut der Jugend unserer Zeit damit 
am wirksamsten entgegengetreten werden kann. 
Welche Maßnahmen glauben Sie treffen zu 
können, um diese unentgeltliche Benützung 
der Sportstätten in die Wege zu leiten 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic: Soweit 
es sich um Sportstätten handelt, die dem 
Unterrichtsressort unmittelbar unterstehen 
- das sind also Bundessportstätten und jene 
Schulsportstätten, die einer Bundesschule an­
gegliedert sind -, wird es Aufgabe des Unter­
richtsressorts sein, es durch eine entsprechende 
Budgetgestaltung den Schulen beziehungs­
weise den Sportplatzverwaltungen zu ermög­
lichen, nach Möglichkeit keine Eintrittspreise 
oder -entgelte verlangen zu müssen, um den 
Betrieb aufrechtzuerhalten. 

Hinsichtlich der anderen Sportstätteneigen­
tümer möchte ich sagen: Die etwa zuständige 
Gemeinde beziehungsweise die zuständige Lan­
desregierung wird Überlegungen anzustellen 
haben. Wir sind gerne bereit, im Rahmen 
eines allgemein abzusprechenden Sportstätten­
planes auch die Finanzierungsmöglichkeiten 
insgesamt zu prüfen, um die Sportstätten 
der wirklich ausübenden Jugend, aber auch 
den ausübenden Erwachsenen möglichst un­
entgeltlich zur Verfügung stellen zu können, 
ohne dadurch den Betrieb, die Erhaltung und 
die Ausweitung der Sportstätten zu beein­
trächtigen. 

Präsident: 13. Anfrage: Frau Abgeordnete 
Dr. Hertha Firnberg (SPÖ) an den Herrn 
Unterrichtsminister, betreffend Studienordnun­
gen für die sozial- und wirtschaftswissenschaft­
liche Studienrichtung. 

434/M 
Wann ist mit der Erlassung der Studien­

ordnungen für die sozial- und wirtschafts­
wissenschaftliche Studienrichtung zu rechnen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piftl-Perfevic: Sehr ge­
ehrte Frau Abgeordnete! Dem Gesetze ent­
sprechend, sollen die Studienordnungen über 
Antrag der Professorenkollegien erlas�en wer­
den. 

Wir haben die Professorenkollegien bereits 
im Sommer dieses Jahres gebeten, sich mit 
diesem Thema zu beschäftigen. Leider haben 
nur einige, nicht alle Hochschulen dem Mini­
sterium die Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
Leider liegt zum Beispiel bis zum heutigen 
Tage trotz dringlichster Urgenz die Stellung� 
nahme der Sozial- und wirtschaftswissenschaft­
lichen Hochschule Linz noch nicht vor. 

Erst auf Grund dieser Unterlagen habe 
ich dem Gesetze gemäß - § 3 des Allge­
meinen Hochschul-Studiengesetzes - eine 
Beratung einzuleiten, zu welcher Vertreter 
der Rektorenkonferenz, des Akademischen 
Rates und der Hochschülerschaft zu laden 
sein werden, um dann die Verordnung erlassen 
zu können - neben dem auch nach § 3 
Aba. 5 bestehenden und unberührt gebliebenen 
Recht aller Stellen, die jetzt schon das Be­
ratungs- und Begutachtungsrecht haben. 

Die erste Beratung des Akademischen Rates 
ist noch für die Zeit vor Weihnachten 
vorgesehen. Dort wird informativ über den 
derzeitigen Stand der eingelangten Stellung­
nahmen beziehungsweise Anträge der Hoch­
schulen berichtet werden. 

Ich nehme an, daß gegen Ende Jänner 
die im Gesetz vorgesehene Beratung durch­
geführt werden kann, sodaß mit der Erlassung 
der Verordnung frühestens Ende Jänner oder 
Anfang Februar zu rechnen sein wird, wenn 
eine mindestens vier wöchige Begutachtungs­
frist mit einkalkuliert wird. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Hertha Firnberg: Herr 
Minister! Es sind heute alle Zeitungen voll 
von einem neuen Skandal, dem Hochschul­
skandal. Ich muß mich also nicht erkundigen, 
ob Sie über diese Angelegenheit informiert 
sind. 

Bei der sozial- und wirtschaftswissenschaft­
lichen Studienrichtung herrscht völliges Chaos, 
die ganze Studienrichtung hängt in der Luft. 
Das ist ein unvorstellbarer Zustand der 
Rechtsunsicherheit. Sie wjs�en, Herr Minister, 
daß den Studenten an der Wiener Rechts­
und staatswissenschaftlichen Fakultät die 
Inskription der neuen Studienrichtungen 
- also besonders Nationalökonomie und 
Soziologie - gestattet wurde. Ich habe selber 
Gelegenheit gehabt, mich von dem entsprechen­
den Vermerk in den Studienbüchern zu über­
zeugen. Die 1 65 Studenten, die diese neuen 
Studienrichtungen inskribiert haben, erhalten 
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jetzt plötzlich die Mitteilung, daß diese 
Studienrichtungen nicht eingerichtet werden, 
daß es ein Irrtum war. Es wird ihnen emp­
fohlen, entweder eine andere Studienrichtung 
zu wählen oder an eine andere Hochschule 
zu gehen. Die Empörung und die Erregung 
unter der Studentenschaft ist berechtigt und 
unglaublich! 

Herr Minister, ich möchte Sie fragen: 
Was gedenken Sie möglichst bald zu tun, 
um diese beispiellosen Zustände an unserer 
größten Universität in Österreich möglichst 
rasch zu sanieren und um vor allem hintan­
zuhalten, daß die davon betroffenen Hoch­
schüler vor Schädigungen bewahrt werden? 
Welche Maßnahmen gedenken Sie zu er­
greifen, um künftig solche Situationen zu 
verhüten 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Die Ein­
führung der sozial- und wirtschaftswissen­
schaftlichen Studien erfolgte in der letzten 
oder vorletzten Sitzung des Hohen Hauses 
im Juli dieses Jahres. Es kann daher wohl 
kaum von einem "beispiellosen Skandal" ge­
sprochen werden, wenn sich Anfangs- und 
Einleitungsschwierigkeiten ergeben. Das wird 
bei der Einführung jedes neuen Studiums 
der Fall sein, sofern nicht das Gesetz eine 
Karenzfrist von ausgiebiger Dauer vorsieht. 
Das ist in diesem Falle nicht geschehen, um 
bereits zu Semesterbeginn Inskriptionen zu 
ermöglichen. 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes er­
forderlichen Maßnahmen hat mein Ministerium 
durchaus ergriffen. Ich habe auch in dieser 
Hinsicht mit den Studenten Rücksprache 
gepflogen, ebenso mit dem Herrn Dekan der 
Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien, an welcher sich aus 
Raumsch wierigkeiten Anfangsverzögerungen in 
der Abwicklung dieses Studiums ergeben 
haben. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Hertha Firnberg :  Berr 
Minister! Ich kann mich durchaus nicht mit 
Ihrer Meinung einverstanden erklären, daß 
sich derartige Zustände und ein derartiges 
Chaos bei jeder Einführung eines neuen Stu­
diums oder einer neuen Studienrichtung er­
geben müssen. Bei der Beschlußfassung über 
das Studiengesetz war ja bekannt, daß die 
Wiener Universität einen gewissen Raum­
mangel hat. Ich verstehe also überhaupt nicht, 
wieso nicht vorher das Ministerium die ent­
sprechenden Vorsorgen getroffen hat. Ich 
halte es für undenkbar, daß im Sommer 
eine große Laudatio gehalten wird und das 
Debakel im Herbst hintennach kommt. 

Herr Minister! Ich möchte daher nochmals 
an Sie die Frage stellen: Nennen Sie dieses 
Vorgehen tatsächlich "Vorrang für Wissen­
schaft und Forschung" 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic : Die An­
strengungen, dieses Studium einzuführen, und 
die Tatsache, es in der verhältnismäßig kurzen 
Zeit vom Juli bis Oktober in Österreich tat­
sächlich eingeführt zu haben, zeigen, daß 
auch diesem Studium die größte Beachtung 
geschenkt wurde. Der Umstand, daß für 
165 Studenten von etwa 52.000 österreichischen 
Studenten eine Schwierigkeit eingetreten ist, 
spricht nicht gegen den Vorrang für Bildung 
und Forschung. (Abg. Dr. Pittermann: Sind 
das keine Menschen, die jetzt ein Semester ver­
lieren? ) 

Ich möchte auch bitten, Frau Abgeordnete, 
zu erwägen: Ich habe nicht gesagt, ich halte 
es für notwendig, daß dies bei Einführung 
einer neuen Studienrichtung eintritt. Aber 
ich halte es für möglich, daß bei einer derart 
raschen Einführung für 165 Studierende eine 
solche Schwierigkeit vorübergehend eintritt. 
(Abg. Dr. Pitte rmann: Verdienen die keine 
Rücksicht? Sie verlieren ein Semester!) Sie 
verlieren kein Semester, Herr Abgeordneter! 

Präsident : 14. Anfrage: Abgeordneter Kern 
(OV P) an den Herrn Unterrichtsminister, 
betreffend Lehrkanzel für das landwirtschaft­
liche Bauwesen. 

469jM 
Ist daran gedacht, an der Technischen 

Hochschule eine Lehrkanzel für das landwirt­
schaftliche Bauwesen zu errichten? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Piffl-Percevic: Die Lehr­
kanzel für landwirtschaftliches Bauwesen, die 
vom Herrn Landwirtschaftsminister angeregt 
worden war, ist an sich errichtet. Ich erwarte 
die Besetzungsvorschläge des Professorenkolle­
giums der Technischen Hochschule Wien. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Kern : Herr Bundesminister! 
Bis wann kann mit dieser Besetzung gerechnet 
werden? Im Hinhlick auf die Tatsache, daß 
sich in der Landwirtschaft ganz große wirt­
schaftliche Veränderungen ergeben, ist es 
doch sehr wichtig, gerade diese Lehr kanzel 
sehr bald zu besetzen, weil sich auf dem 
baulichen Sektor gerade auch in der Landwirt­
schaft sehr große Veränderungen ergeben. 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Pifft-Percevic: Die Be­
deutung und Dringlichkeit der Besetzung 
wurde wohl erkannt. Daher wurde auch nach 
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erfolgter Anregung diese Lehrkanzel sehr rasch 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt geschaffen. 
Es liegt jetzt ganz beim Professorenkollegium, 
geeignete Persönlichkeiten zu finden und mit 
ihnen Rücksprache zu pflegen, ob sie eine 
Berufung annehmen wollen, und dann den 
Besetzungsvorschlag an das Unterrichtsmini­
sterium zu erstellen. Wie weit das Professoren­
kollegium in den Vorarbeiten vorangekommen 
ist, entzieht sich allerdings augenblicklich 
meiner Kenntnis. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Präsident: 15. Anfrage: Frau Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer (OV P) an die 
Frau Bundesminister für soziale Verwaltung, 
betreffend Mangel im Bereiche der Sozial­
berufe. 

471/M 
Welche Maßnahmen, Frau Bundesminister, 

werden zur Werbtmg, Ausbildung und Förderung 
des Krankenpflegepersonals ergriffen, um dem 
Mangel im Bereich der Sozialberufe abzuhelfen ? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Rehor: Werte Frau Abgeordnete Dr. Bayer! 
Am 3 1 .  Oktober fand im Bundesministerium 
für soziale Verwaltung eine Enquete über 
Fragen des Krankenpflegedienstes, des Kran­
kenpflegepersonals statt. Zu den besonderen 
Fragen, die aufgeworfen wurden und be­
handelt werden müssen, wurden Arbeitskreise 
gebildet. Diese Arbeitskreise beraten laufend 
und befassen sich mit der Frage der Werbung, 
des weiteren mit arbeitsrechtlichen und organi­
satorischen Maßnahmen und darüber hinaus im 
besonderen auch mit der Weiter- und Aus­
bildung. Es ist anzunehmen, daß im Jahre 
1967 dem Hause eine Novelle, betreffend das 
Krankenpflegepersonal, vorgelegt wird, in 
welcher alle diese Fragen berücksichtigt er­
scheinen. 

Präsident: 16. Anfrage: Abgeordneter Melter 
(F PÖ) an die Frau Sozialminister , betreffend 
Zusatz-Eltern- und Waisenrenten. 

448/1\1 
Stimmen die Meldungen, wonach das Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung bereit sein 
soll, dem Wunsch des Finanzministers, den 
anrechnungsfreien Betrag von 200 S bei der 
Berechnung von Erhöhungen der Zusatz­
Eltern- und Waisenrenten aus dem Kriegsopfer­
versorgungsgesetz zu streichen, durch Aus­
arbeitung einer entsprechenden Novelle nachzu­
kommen? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Herr Abge­
ordneter Melter! Mir liegt die Anfrage 448jM 

vor, betreffend den anrechnungsfreien Betrag 
von 200 S in der Kriegsopferversorgung. Eine 
Beseitigung des Einkommensfreibetrages 
könnte nach meiner Ansicht nur dann in Frage 
kommen, wenn die hievon betroffenen Renten­
empfänger als Ausgleich eine entsprechende 
Anhebung ihrer sonstigen Versorgungs genüsse 
erreichen. Es sind laufend Beratungen mit 
den Vertretern der Kriegsopferorganisation, 
den Beamten des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung und denen des Finanz­
ministeriums im Gange. Auch diese Frage ist 
bei diesen Beratungen miteinbezogen. 

Eine Verkürzung, eine Verschlechterung der 
Versorgung der Kriegsopfer dürfte keinesfalls, 
auch dann nicht eintreten, wenn diese Frage 
miteinbezogen erscheint beziehungsweise ver­
wirklicht werden sollte. Es müßte, wie ich 
ja bereits ausgeführt habe, eine wesentliche 
Anhebung der Renten Platz greifen, um auch 
in dieser Frage eine Verständigung zu erreichen. 

Präsident: 17.  Anfrage: Frau Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer (ÖV P) an die 
Frau Sozialminister , betreffend ausländisches 
Krankenpflegepersonal. 

472/M 
Welche Aussichten bestehen hinsichtlich der 

Anstellung und Nachschulung von ausländi­
schem Krankenpflegepersonal ? 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Werte Frau 
Abgeordnete! Die Frage der Nostrifizierung 
der Diplome ausländischer Krankenschwestern 
steht in Beratung. In dieser Frage liegt bereits 
ein Beratungsergebnis vor. In einer Novelle 
könnte diese Frage bereits eine Erledigung 
finden. Es erhebt sich vielleicht nur die Über­
legung, ob die Novelle zum Gesetz, betreffend 
das Krankenpflegepersonal, gleich alle Fragen 
mit einschließen oder ob diese Frage vorgezogen 
werden soll. Darüber ist noch keine endgültige 
Überlegung angestellt worden. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer: 
Soviel mir bekannt ist, sind in der Steiermark 
bereits einige ausländische Krankenschwestern 
tätig. Ich wollte fragen, ob dies auch in anderen 
Bundesländern der Fall ist. 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Ausländische 
Krankenschwestern sind auch bereits in Kran­
kenanstalten außerhalb der Steiermark tätig. 
Sie können mit ihrem Diplom nicht den gleichen 
Dienst versehen wie österreichische Kranken­
schwestern, weil geprüft werden muß, ob ihre 
Ausbildung beziehungsweise ihr Diplom der 
Ausbildung beziehungsweise dem Diplom der 
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österreichischen diplomierten 
schwestern entspricht. 

Präsident: Danke, Frau Minister. 

Kranken- momente zu stützen. Schaden kann daraus 
sicher keiner erwachsen, daß hier eine Ab­
berufung nicht erfolgt. 

Bundesministerium für Finanzen 

Präsident: 18. Anfrage : Abgeordneter 
Moser (SPO) an den Herrn Finanz minister , 
betreffend Bestellung des Sektionschefs Dok­
tor Seidl zum Aufsichtsrat. 

437/M 
Welche Erwägungen waren dafür maß­

geblich, den verhafteten Sektionschef Dr. Seidl 
zum Aufsichtsrat der Großglockner Hochalpen­
straße AG. zu bestellen ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz : 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser: Herr Minister ! Ich 
teile Ihre Auffassung an sich nicht, daß in 
einem solchen Falle das Ministerium von sich 
aus nichts zu tun geneigt ist. Ich kann mir 
auch nicht vorstellen, wie im gegenwärtigen 
Stadium etwa dieser Aufsichtsrat die Interessen 
des Bundes bei einer unter Umständen dringend 
notwendig werdenden Aufsichtsratssitzung 
überhaupt wahrnehmen könnte. 

Herr Minister ! Ich frage daher, ob Sie nicht 
doch bereit sind, anzuregen, eine General­
versammlung oder eine Hauptversammlung 
einzuberufen, damit dort die mir so dringend 
erscheinende Maßnahme ergriffen wird. 

Präsident: Herr Minister. 
Sehr geehrter Herr Abgeordneter ! Der Herr 
Sektionschef Dipl.-Ing. Seidl wurde in der 
28. ordentlichen Hauptversammlung der ge­
nannten Gesellschaft am 30. Oktober 1965 1 Bundesminister Dr . Sc

.
hmitz: I

.
ch kann ganz 

bestellt, somit nicht nach seiner Verhaftung. offen sagen, was Ich mIr vorstelle. 
Der Eindruck der Neubestellung dürfte dadurch Solange der Sektionschef verhaftet ist, 

hervorgerufen worden sein, daß am 11 . No- ist seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat voll­

vember in der "Wiener Zeitung" nach der kom�en irr�levant. We�n er enthaftet wird 
Hauptversammlung die komplette Liste des und SICh kellle neuen GesIChtspunkte ergeben, 

Aufsichtsrates neu bekanntgegeben worden ist. dann meine ich auch, daß der Zeitpunkt ge­
Das war deswegen notwendig, weil ein Mit- kommen ist, von der Möglichkeit einer im 
glied des Aufsichtsrates, nämlich Landes- Gesetz vorgesehenen Abberufung Gebrauch zu 
hauptmann Lechner aus Salzburg, dessen machen. Aber ich glaube auch, bis dahin 
Mandat abgelaufen ist, in seiner Funktion �an.n ü�er�aupt nichts pas�iert;? und bis da�in 
erneuert werden und daher der gesamte Auf- 1St Im Jetz.lgen Zustand k�lne A:nderung n�tlg. 

sichtsrat nochmals bekanntgegeben werden (Abg. W e �kh art  .. Wenn e�ner 81,tzt, kann mchts 
mußte. passieren ! - Abg. Czet te l :  Das ist auch ein 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser : Herr Minister ! Halten 
Sie einen Mann, der am 29. Oktober verhaftet 
worden ist, gegen den ein Disziplinarverfahren 
läuft, der sich derzeit in Untersuchungshaft 
befindet und gegen den schwerwiegende Vor­
würfe wegen Geschenk- und Provisions annahme 
erhoben worden sind, für geeignet, weiterhin 
die Interessen des Bundes an dieser Groß­
glockner Hochalpenstraße AG. zu vertreten 1 

Präsident : Herr Minister. 

Argument!) 

Präsident : 19. Anfrage : Abgeordneter Dok­
tor Scrinzi ( F PO) an den Herrn Finanzminister , 
betreffend Aufhebung einer Bestimmung des 
'Einkommensteuergesetzes durch den Ver­
fassungsgerichtshof. 

452/M 
Sehen Sie eine Möglichkeit, im Hinblick auf 

das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 30. Juni 1966, G 3 1/65 , BGBL Nr. 133/1966, 
mit welchem die im ersten Satz im * 10 Abs. 1 
Z. 5 Einkommensteuergesetz enthaltene Be­
stimmung aufgehoben wurde, dafür Sorge zu 
tragen, daß auch in Fällen, die der dem gegen­
ständlichen Erkenntnis zugrunde liegenden Be­
schwerde analog gelagert sind, freiberuflich 
Tätige in bezug auf den Verlustvortrag bereits 
vor dem Inkrafttreten der Aufhebung berück­
sichtigt werden können ? 

Bundesminister Dr. Schmitz: Wenn es so 
einfach wäre wie die Suspendierung in einern 
Beamtenverhältnis, dann wäre es auf der Hand 
gelegen, die Suspendierung vorzunehmen. Da 
aber die Suspendierung eines Aufsichtsrates 
rechtlich nicht möglich ist, sondern eine Ab-
berufung durch die Hauptversammlung oder Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Generalversammlung stattfinden muß und Bundesminister Dr. Schmitz : Die Aufhebung 
dazu Dreiviertelmehrheit notwendig ist, müßte des § 10 Abs. 1 Z. 5 erster Satz Einkommen­
man dazu mit den anderen Gesellschaftern in steuergesetz in der bisher geltenden Fassung 
Verbindung treten. Ich glaube, in einem durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
solchen Fall ist es doch richtig, das Urteil ! hofes vom 30. Juni 1966 tritt mit Ablauf des 
abzuwarten und sich nicht allein auf Verdachts- i 31 . Dezember 1966 in Kraft. Für alle bis 
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dahin endenden Veranlagungszeiträume ist 
daher der genannte § 10  noch in der "?,isher 
geltenden Fassung anzuwenden. Eine Ande­
rung dieses Rechtszustandes im Verwaltungs­
wege ist nicht zulässig. 

Die Einkommensteuergesetz-Novelle 1966, 
BGBL Nr. 155, sieht eine Neufassung der 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes 
über den sogenannten Verlustabzug vor. Dar­
nach können auch Angehörige der freien Be­
rufe die Neufassung der genannten gesetzlichen 
Bestimmung erstmals auf die im Wirtschafts­
jahr 1967 eintretenden Verluste anwenden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

. Abgeordneter Dr. Scrinzi : Herr Bundes­
minister ! Sie werden zuge ben, daß die nun­
mehr vom Verfassungsgerichtshof aufgehobene 
einschlägige Gesetzesstelle Jahre hindurch eine 
schwere Benachteiligung für bestimmte Grup­
pen der freien Berufe bedeutet hat. Da es 
auf der anderen Seite möglich ist, im Wege 
von Ermessenserkenntnissen und Beschlüssen 
der Finanzämter zum Beispiel Steuernachlässe 
von recht beachtlichem Ausmaße zu gewähren, 
müßte sich doch eine Möglichkeit finden, bis 
zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes die 
derzeit noch unter die geltende Bestimmung 
fallende Gruppe von Freiberuflern in den 
Genuß des faktischen Aufhebungsbeschlusses 
kommen zu lassen. Herr Minister, Sie haben 
das zwar generell schon bestritten. Gibt es 
aber im Rahmen der einzelnen Finanzämter 
eine solche Möglichkeit 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Die in der 
Bundesabgabenordnung vorgesehenen Mög­
lichkeiten der Steuererleichterungen sind dort 
präzisiert und auf den Einzelfall abgestellt . Ich 
kann jetzt hier nicht sagen, ob es denkbar ist, 
daß in einem Einzelfall von solchen Möglich­
keiten Ge brauch gemacht werden kann. Das 
müßte man an Hand von Einzelfällen prüfen. 
Sicherlich kann nicht generell im Verwaltungs­
wege gemacht werden, was der Gesetzgeber 
erst ab 1 .  Jänner 1967 in Kraft getreten wissen 
will. 

Aber ich glaube, dazu sagen zu können, daß 
bei Angehörigen der freien Berufe, die ihren 
Gewinn durch Betriebsvermögensvergleiche er­
mitteln, Verluste nur in jenen seltenen Fällen 
auftreten, in denen für die Ausübung des 
Berufes ein erhebliches Anlagevermögen er­
forderlich ist, von dessen Anschaffungskosten 
eine vorzeitige Abschreibung in einem zu 
großen Ausmaß vorgenommen wird. Für 
diese wenigen Fälle erscheint eine rückwirkende 
gesetzliche Regelung - ich glaube auch wegen 
des Prinzips der Nichtrückwirkung - ebenfalls 
nicht am Platz. 

Präsident : Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi : Herr Bundes­
minister ! Sie haben eben selbst angedeutet, 
daß Sie nicht in der Lage sind, jetzt hier zu 
sagen, ob es nicht doch im Rahmen der Mög­
lichkeiten der Finanzämter liegt, Erleichterun­
gen in diesen gewiß nicht allzu zahlreichen, 
aber deshalb nicht minder schweren Fällen zu 
schaffen. Sind Sie bereit, zu prüfen, ob es 
solche Möglichkeiten gibt und, wenn· das 
Ministerium solche Möglichkeiten findet, die 
Finanzämter darauf hinzuweisen 1 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Ich bin gerne 
bereit, diese Möglichkeiten zu prüfen, würde 
aber anregen, auf alle Fälle entsprechende 
Anträge zu stellen. 

Präsident : 20. Anfrage : Abgeordneter 
Moser (S p()) an den Herrn Finanzminister , 
betreffend Überprüfung eines Erlasses. 

438/M 
Welches Ergebnis hatte die zugesagte 'Ober­

prüfung des Erlasses G A 3- 181/17/66 vom 
12 .  Oktober 1966? 

Präsident : Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz : Die durch­
geführte Überprüfung des genannten Erlasses 
hat ergeben, daß die darin erteilten Anordnun­
gen voll zu Recht bestehen und allein den 
Zweck verfolgen, einen reibungslosen Übergang 
der Erhebung der Beiträge nach dem Wohnhaus­
Wiederaufbaugesetz von dem mit 31 .  De­
zember 1966 aufzulösenden Zentralfinanzamt 
auf die 79 Finanzämter mit allgemeinem 
Wirkungsbereich sicherzustellen. Die darin 
verfügte Abschreibung des vierten Viertels 
der Beiträge für 1966 war notwendig,  w�il das 
Zentralfinanzamt für die Einhebung des letzten, 
erst im nächsten Jahr fällig werdenden Viertels 
1966 nicht mehr zuständig ist, aber bereits alle 
vier Vierteljahresbeträge der Beitragsschuldig­
keit für 1966 vorgeschrieben waren. Da ab 
1 .  Jänner 1967 eine Verschiebung des Fällig­
keitstermins für das vierte Viertel 1966 um 
einen Monat eintritt, werden die bei den all­
gemeinen Finanzämtern neu anzulegenden 
Beitragskonten zur Fälligkeit 15. Februar 1967 
mit den vom Zentralfinanzamt abgeschrie­
benen Beträgen belastet werden, södaß weder 
ein Beitragsausfall noch eine doppelte Vor­
schreibung eintritt. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser : Herr Minister ! Es ist 
also jetzt klargestellt , daß das letzte Quartal 
des laufenden Jahres nach den bisherigen 
Bestimmungen am 15. Jänner fällig wurde. 
Sie hatten dieser meiner Auffassung in einer 
früheren Anfragebeantwortung widersprochen. 
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'Velche Maßnahmen hat nun das Ministe­
rium konkret verfügt, daß die Lagefinanz­
ämter am 15.  Februar 1967 die Beiträge für 
das letzte Quartal 1966 und für das erste 
Quartal 1967 tatsächlich einheben 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Es sind die 
notwendigen Anordnungen getroffen worden. 
Man hat das geregelt. 

Präsi dent: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Moser: Herr Minister ! Sind 
Sie bereit, den Inhalt dieses Erlasses dem 
Hohen Hause und mir als Anfragesteller mit­
zuteilen, in dem, wie Sie sagen, vorgekehrt wird, 
daß nicht tatsächlich ein Einnahmeentfall 
von 12,5 Millionen Schilling für den Wohnbau 
eintritt ? 

Bundesminister Dr. Schmitz: Ich bin bereit, 
Ihnen alle Anordnungen bekanntzugeben, die 
notwendig gewesen sind, um diesen Vorgang 
zu bewirken. 

Präsident: 21. Anfrage : Abgeordneter 
Peter (F PÖ) an den Herrn Finanzminish'r, 
b('treffend Steuerkurswerte für Wertpapiere. 

451jM 
Warum ist die Kundmachung der vom 

Bundesminister für Finanzen festzusetzen­
den Steuerkurswerte für Wertpapiere zum 
1 .  Jänner 1965 erst so spät, nämlich am 18.  No­
vember 1966, erfolgt ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Die Kund-
machung der Steuerkurswerte zum 1. Jänner 
1965 konnte deshalb nicht früher erfolgen, 
weil die Entwicklung der Börsenkurse für 
Aktien in letzter Zeit sehr uneinheitlich war. 
(Abg. Dr. Pit t erman n :  In Österreich auch 1) 
Da die Steuerkurswerte für drei Jahre gelten, 
erwies es sich daher als zweckmäßig, die Ent­
wicklungstendenzen des Aktienmarktes zu 
beobachten, um wesentliche Fehlfestsetzungen 
z u vermeiden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister ! 
In den meisten Fällen wurde die Haupt­
veranlagung der Vermögensteuer beziehungs­
weise die Hauptfeststellung der Einheitswerte 
des Betriebsvermögens zum 1 .  Jänner 1965 
bereits abgeschlossen. Auf Grund dieses Um­
standes wird es nun notwendig sein, die bereits 
veranlagten Fälle im Sinne des § 303 der BAO. 
wiederaufzunehmen. Sind Sie der Meinung, 

Bundesminister Dr. Schmitz: Ich bin über 
diese Auswirkung nicht informiert, bin aber 
gerne bereit, Ihnen noch eine nähere Antwort 
schriftlich dazu zu geben. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Peter: Herr Bundesminister ! 
Die Girozentrale war jedenfalls in der Lage, 
für 1964 zum 31.  Dezember dieses Jahres zu 
veröffentlichen, welche Steuerkurswerte vor­
gelegen sind. Da diese Steuerkurswerte der 
Girozentrale für die festverzinslichen Werte 
übernommen worden sind, würde sich vielleicht 
eine Vereinfachung ergeben, wenn diese Hand­
habung übernommen werden könnte . Sind Sie 
in der Lage, Herr Minister, diesen Vorschlag zu 
überprüfen 1 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Ich werde die 
Anregung überprüfen. Ich darf nur darauf 
hinweisen, daß die Fixierung der Steuerkurs­
werte im Bewertungsgesetz geregelt ist. Ich 
werde prüfen, ob die gesetzlichen Bestimmun­
gen mit einer solchen · Anregung vereinbar 
sind. 

Präsident: Anfrage 22 wurde zurückgezogen. 

23. Anfrage : Frau Abgeordnete Rosa. 
'Veber (SPÖ) an den Herrn Finanz minister, 
betreffend Kinder- und Familienbeihilfen für 
ausländische Arbeitskräfte. 

498/M 
Welche Beträge wurden 1965 bzw. im ersten 

Halbjahr 1966 für Leistungen auf Grund des 
Kinder· und Familienbeihilfengesetzes für aus­
ländische Arbeitskräfte ausgegeben ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister . 

Bundesminister Dr. Schmitz: Im Jahre 1965 
wurde rund 1 Million Schilling für Leistungen 
auf Grund des Kinder- und Familienbeihilfen­
gesetzes für ausländische Arbeitskräfte aus­
gegeben. Angesichts der Arbeitsüberlastung 
der Finanzämter erfolgt die Zählung der Kinder 
ausländischer Gastarbeiter nur einmal jährlich, 
und zwar jeweils zum Jahresende. über den 
Beihilfenaufwand im Jahre 1966 werde ich 
erst nach Ablauf dieses Jahres Auskunft 
geben können. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Rosa Weber: Herr Finanz­
ministel ! Können Sie mir mitteilen, um wie 
viele Kinder es sich handelt beziehungsweise 
wie viele ausländische Arbeitskräfte in Betracht 
kommen 1 

daß dieser Verwaltungsmehraufwand vermeid- Präsi dent: Herr Minister. 
bar gewesen wäre, wenn die Steuerkurswerte . . 
rechtzeitig herausgekommen wären 1 I Bun

.
desmllllster Dr: Sc�tz : Ich muß zu-

. . . erst emen kurzen Bhck m meme Unterlagen 
Präsident: Herr Mmlster. machen. (M inidter Dr. 8 c h m it % blättert seine 
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Unterlagen durch. - Abg. Dr. Pit t ermann : 
Blick schneller, Kollege !) Nein, das kann ich 
darnach nicht beantworten, aber ich bin gerne 
bereit, Ihnen das schriftlich zu geben. Ich 
sehe diese Unterlagen nicht im .Akt. 

Präsident: Zweite Zusatzfrage. 

Abgeordnete Rosa Weber: Ich habe noch 
eine Frage, Herr Finanzminister . Es würde 
mich interessieren, welche Kontrollmöglich­
keiten und welche Kontrollen überhaupt vor­
gesehen sind, um die Angaben über die Kinder­
zahl zu überprüfen. 

Ich möchte weiter wissen, ob es stimmt, daß 
sich herausgestellt hat, daß die Angaben über 
die zu versorgenden Kinder in einzelnen Fällen 
bei weitem höher waren, als sich dann als 
tatsächlich herausgestellt hat. 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Schmitz: Ich werde 
gerne die Information auf diese beiden Fragen 
ausdehnen. 

Präsident: Die Fragestunde ist b e e n d e t. 

Die eingelangte A n fr a g e b eantwortung 
der Anfrage 107/J der Abgeordneten Weidinger 
und Genossen an den Bundesminister für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen, 
betreffend den Zusammenstoß des Erzzuges 
5262 mit dem Bezirksgüterzug 5296 beim 
Einfahrtsignal des Bahnhofes Leoben am 
26. Juli 1966, ist den Anfragestellern z u­
geg angen. Diese Anfragebeantwortung wurde 
auch vervielfältigt und an alle Abgeordneten 
verteilt. 

Ich gebe bekannt, daß die Regieru ngs­
vorlage  (292 der Beilagen) :  Bundesgesetz, mit 
dem von den Niederlanden zur Verfügung 
gestellte Mittel verteilt werden (Verteilungs­
gesetz Niederlande), eingelangt ist. Die Zu· 
weisung dieser Vorlage werde ich gemäß § 41 
Abs. 4 Geschäftsordnungsgesetz in der morgigen 
Sitzung vornehmen. 

Den in der gestrigen Sitzung eingebrachten 
2. Teil des Tätigkeitsberichtes des Rechnungs­
hofes für das Verwaltungsjahr 1965 (300 der 
Beilagen) w e i s e  ich dem Rechnungshofaus­
schuß z u .  

E s  ist mir der Vorschlag zugekommen , jeweils 
die Debatte über die Punkte 3 und 4, ferner 
über die Punkte 6 bis einschließlich 9 und 
schließlich über die Punkte I I  bis einschließlich 
16 der heutigen Tagesordnung unter einem 
abzuführen : 

Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungser­
fordernisse der Beamten in handwerklicher 
Verwendung getroffen werden, 

die 16.  Gehaltsgesetz-Novelle, 

die 12. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle 
und 

die Heeresgebührengesetznovelle. 

Die Punkte 1 1  bis 1 6  umfassen 

ein Bundesgesetz, betreffend die Erhöhung 
von Richtsätzen für die Gewährung von Aus­
gleichszulagen im Bereich des ASVG. und 
des GSPVG., 

ein Bundesgesetz, betreffend die neuerliche 
Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem Be­
ziehern von Leistungen aus der Arbeitslosen­
versicherung eine Teuerungszulage gewährt 
wird, 

ein Bundesgesetz, mit dem das Kriegsopfer­
versorgungsgesetz 1957 neuerlich abgeändert 
wird, 

die 18.  Novelle zum Opferfürsorgegesetz, 

die 4. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz 

und ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-
gesetz, betreffend Abänderung und Ergänzung 
des Kleinrentnergesetzes, neuerlich abgeändelt 
wird. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden jedesmal zuerst die Berichterstatter 
ihre Berichte geben, sodann wird die Debatte 
über die jeweils zusammengezogenen Punkte 
gemeinsam durchgeführt. Die Abstimmungen 
erfolgen natürlich wie immer in solchen Fällen 
getrennt. 

Wird gegen diese drei vorgeEichlage­
nen Zusammenfassungen ein .Einwand er­
hoben 1 - Dies ist nicht der Fall. Die Debatte 
wird also in diesen drei Fällen jeweils gemein­
sam durchgeführt. 

Bevor ich in die Tagesordnung eingehe, 
erteile ich auf Verlangen dem Abgeordneten 
Steininger wegen des in der gestrigen Sitzung 
gefallenen Ausdruckes "Falott" während einer 
Rede des Abgeordneten Weidinger den Ord­
nungsruf. 

1. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (204 der 
Beilagen) : Bundesfinanzgesetz für das Jahr 

1967 (258 der Beilagen) 

Spezialdebatte 

Beratungsgruppe XI (Fortsetzung) 

Die Punkte 3 und 4 umfassen das Kapitel 50 : Finanzverwaltung 
5. und 6. Budgetüberschreitungsgesetz 1966 ; 

Kapitel 51 : Kassenverwaltung 
bei den Punkten 6 bis 9 handelt es sich um 
ein Bundesgesetz, mit dem im Gehalts- Kapitel 52 :  Öffentliche Abgaben 

überleitungsgesetz Bestimmungen über die Kapitel 53: Finanzausgleich 
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Kapitel 54 : Bundesvermögen 

Kapitel 55 : Pensionen (Hoheitsverwaltung) 

Kapitel 56 : Familienlastenausgleich 

Kapitel 57 : Staatsvertrag 

Kapitel 73 : Salz (Monopol) 

Kapitel 74: Glücksspiele (Monopol) 

Kapitel 75 : Branntwein (Monopol) 

Kapitel 76 : Hauptmünzamt 

Kapitel 80 : Postsparkassenamt 
Kapitel 90 bis 99 : Finanzschuld 

Präsident : Wir gehen in die T agesordnu n g  
ein und gelangen zum 1 .  Punkt : Bundesfinanz­
gesetz für das Jahr 1967. Wir setzen die Be­
ratungen über die Gruppe XI : Finanzen, fort. 

Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete 
Exler. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Exler (SPÖ) :  Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen und Herren ! 
Bei Behandlung des Kapitels Finanzen möchte 
ich mich einigen Problemen zuwenden, die 
durch Schuld des Bundes einzelnen Gemeinden 
sehr schwer zu schaffen machen und daher 
bereinigt werden soHen. Nicht nur, daß 
der Bund kaum etwas tut, um es den Gemein­
den zu erleichtern, ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, muß man feststellen, daß 
er vielmehr oftmals gerade das Gegenteil 
davon macht, nämlich den Gemeinden Mittel 
wegnimmt und ihnen sehr häufig neue Bela­
stungen auferlegt, die diese Körperschaften 
dann in finanzieller Hinsicht in schwierige 
Situationen bringen. 

Ich möchte hiefür einige Beispiele anführen. 
In der Bezirksstadt Weiz war die Errichtung 
eines Finanzgebäudes erforderlich. Die Finanz­
landesdirektion verlangte von der Gemeinde 
die Beistellung eines entsprechenden Baugrun­
des, widrigenfalls der Bund das Gebäude 
nicht in der Bezirksstadt, in der sich alle ande­
ren Amtsgebäude befinden, sondern in einem 
anderen Ort des Bezirkes errichten werde. 
Diese andere Gemeinde war nämlich bereit, 
den Baugrund beizusteHen, um damit das 
Finanzge bäude dorthin zu bekommen. 

Da die Gemeinde Weiz selbst keinen Bau­
grund hatte, das Finanzamt aber natürlich 
nicht abwandern lassen konnte, blieb ihr nichts 
anderes übrig, als um viel Geld einen solchen 
Grund zu kaufen und dem Bund zu widmen. 
Die Gemeinde mußte dafür ein Darlehen auf­
nehmen, weil sie das Geld selbst nicht hatte. 

Ich möchte noch einen Fall besprechen, der 
uns zeigt, wie es der Bund den Gebietskörper­
schaften erschwert, ihren Verpflichtungen nach­
zukommen. Die Gemeinde 'V"eiz stand vor 

der Notwendigkeit, ein neues Hauptschul­
gebäude zu errichten. Ein lagemäßig geeignetes 
Grundstück konnte beschafft werden, doch 
hatte es leider nicht das erforderliche Ausmaß, 
und so mußte die Gemeinde darangehen, 
anrainende Grundstücke zu kaufen. Die Be­
sitzer dieser Grundstücke waren wohl bereit, 
die Grundstücke abzutreten, verlangten aber 
dafür Tauschgründe. Diese konnten zwar ge­
funden werden, die Gemeinde mußte dafür 
jedoch horrende Preise bezahlen. 

Wenn ich von horrenden Preisen spreche, 
dann, meine Damen und Herren, darf ich Sie 
daran erinnern, daß die Grundpreise bei uns 
in Österreich besonders hoch gestiegen sind. 
Wenn wir zum Beispiel in Weiz für einen 
Quadratmeter Grund 250 S bezahlen, so ist 
das ungefähr das Dreihundertfache von dem, 
was dieser Grund seinerzeit wert gewesen ist. 
Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die 
Entwicklung der Preise auf, sagen wir, 1 :  12 
gestiegen ist, wenn also die Preise auf das 
Zwölffache gestiegen sind, so müssen wir sagen, 
daß das tatsächlich eine Entwicklung ist, 
die uns sehr zu schaffen macht und die wir 
nicht gutheißen können. 

Ich glaube, es ist die alte sozialistische 
Forderung berechtigt, wenn wir sagen, daß 
es notwendig ist, ein Grundbeschaffungsgesetz 
zu schaffen und diese Auswüchse damit irgend­
wie zu beseitigen. 

Die Grundkäufe für Schulbauzwecke sind 
auf Grund gesetzlicher Bestimmungen grund­
erwerbsteuerfrei. Obwohl nun auch der Kauf 
von Tauschgründen für Schulbauzwecke ge­
dacht war und in diesem Fall auch durchge­
führt wurde, mußte die Gemeinde aber doch 
eine sehr beträchtliche Summe, nämlich 
249.600 S an Grunderwerbsteuer bezahlen. 
Ein Ansuchen der Gemeinde an das Finanz­
ministerium um Erlaß der Steuerleistung 
aus Billigkeitsgründen wurde jedoch abgelehnt. 

Es ist doch nicht so, wie der Herr Finanz­
minister sagte, als ich mit ihm darüber sprach, 
daß der Gemeinde von der bezahlten Grund­
erwerbsteuer 80 Prozent verbleiben. Das ist 
doch nur die Theorie, die Praxis sieht ja anders 
aus. In Wirklichkeit kommt dieser Betrag 
zunächst einmal in den gemeinsamen Topf, 
aus dem dann auch jene Gemeinden einen Anteil 
erhalten, die selbst nichts hineingegeben haben, 
weil sie keine Grundkäufe durchgeführt haben, 
somit auch keine Grunderwerbsteuer zu bezah­
len brauchten. 

Es steht also fest, daß der Gesetzgeber 
mit den bezüglichen Gesetzesbestimmungen 
durch Steuerfreistellung des Erwerbes von 
Schulbaugründen zweifellos den Schulhausbau 
fördern wollte. Dabei ist es wohl gleichgültig, 
ob dies auf direktem Weg oder auf Umwegen 
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Exler 

erreicht werden kann. Ja im Gegenteil, Die Gemeinde Weiz, die ihre eigenen Pro­
jeder, der die Dinge kennt, weiß, daß die bleme hat und wegen Fehlens der erforderlichen 
Grundbeschaffung auf indirektem Wege den Mittel viele davon nicht lösen kann, muß hier 
Gemeinden teurer zu stehen kommt als auf Kosten tragen, deren Aufbringung Sache des 
direktem Wege. Deshalb also auch müßte auf Bundes wäre. 
die Einhebung der Grunderwerbsteuer bei Sehen Sie, meine Damen und Herren, 
Tauschgrundkäufen für Schulbauzwecke ver- a11 das sind Dinge, die den Gemeinden größte 
zichtet werden. Eine Änderung beziehungs- Schwierigkeiten bereiten, ja oft sogar zum Ver­
weise Ergänzung des bezüglichen Gesetzes sagen im eigenen Bereich führen. Bekanntlich 
ist also erforderlich. sind aber die Aufgaben der einzelnen Gebiets-

Daher erlaube ich mir, einen E nt- körperschaften gesetzlich festgelegt. Wenn das 
s c h l i e ß u n g s a n t r ag, betreffend Novelliarung Unterrichtsministerium zum Beispiel erkennt, 
des Grunderwerbsteuergesetzes, der in diese daß die Errichtung einer Schule in einem 
Richtung zielt, zu stellen, und ich bitte Sie, bestimmten Ort notwendig ist, so soll sie er­
meine Damen und Herren, diesem zuzustimmen. richtet werden, ohne die betreffende Gemeinde 
Er lautet : zu belasten. Wenn nun eine Bundesbehörde 

Der Nationalrat wolle beschließen : in irgendeiner Gemeinde ein Amtsgebäude 

D ·  B d '  . d f r d t errichten muß, dann soll' das geschehen, 18 un es regIerung Wir au gelor er , h d G . d . B d d f" 
d N t' 1 t h t '  G t 11 0 ne er emem e emen augrun a ur em a lOna ra e es eIne ese zesnove e l 

b "t· I W '  ßt " li  h d' zu obigem Gesetz vorzulegen, die es er- a zu�o Igen. n elZ mu e na.m c
. 

Ie 
.. l' ht . h 1 h G d b d Gememde sowohl den Baugrund für dIe Et-mog lC , auc so c en run erwer , er 

' ht d F' b d ' h . . ht d' kt b hl' ßl' h d h d S h I flC ung es manzge äu es WIe auc Jenen niC ' Ire , a  er sc Ie IC oc em c u - . " " 
h b d· d I b für das Mlttelschulgebaude und fruher schon aus au tent, von er Grunc erwer steuer 

f
" 

. BH G b" d d f" 
. V zu befreien. ur em - e au

. 
e un ur em .ermessung�-

amt kostenlos belsteIlen oder "wIdmen" ,  Wie 
man das so schön nennt. Die Gemeinde mußte 
allein für den Mittelschulbaugrund 5 Millionen 
Schilling Darlehen aufnehmen, weil sie die 
Kaufsumme nicht hatte. Genausogut hätte 
doch eigentlich auch der Bund selbst den Kre­
dit aufnehmen können, wenn ihm das Geld 
momentan fehlt. 

Den Herrn Präsidenten bitte ich, diesen 
Antrag in die Beratungen mit einzubeziehen. 

Nun möchte ich mich aber noch einem ande­
ren Problem zuwenden, das auch so mancher 
Gemeinde schwer zu schaffen macht. Kollege 
Harwalik hat in seinen Ausführungen zum 
Kapitel Unterricht eine Lobeshymne auf die 
Leistungen des Bundes auf dem Gebiete der 
Errichtung von höheren Schulen gesungen 
und dabei auf die Errichtung einer zweiten 
Mittelschule im Bezirk Weiz hingewiesen. 
Es ist ja richtig, daß dieser Bezirk im Herbst 
dieses Jahres in die glückliche Lage gekommen 
ist, dislozierte Mittelschulklassen in Weiz 
zu haben, also eine zweite Mittelschule zu 
bekommen ; aber es ist auch Tatsache, daß 
dies nur den Bemühungen und den . großen 
finanziellen Opfern der Gemeinde Weiz zu 
danken ist. Der Bund hat dazu bis jetzt näm­
lich nichts beigetragen, als die Bewilligung 
zur Errichtung dieser dislozierten Klassen 
zu geben. Die Gemeinde Weiz aber mußte 
sich vertraglich verpflichten, durch mindestens 
neun Jahre hindurch die für die Schule erfor­
derlichen Klassenräume und Lehrbehelfe zur 
Verfügung zu stellen. Weiters mußte sie sich 
bereit finden, bis zur Errichtung beziehungs­
weise Verselbständigung der Schule die Reise­
kosten für die Lehrpersonen und für deren 
Fahrten zwischen dem Wohnort und Weiz 
zu tragen. Im ersten Schuljahr belaufen sich 
diese Kosten auf mehr als 600.000 S. Im Laufe 
der Zeit werden sich diese Kosten auf mehr als 
eine Million Schilling jährlich erhöhen. In 
zehn Jahren werden es also wahrscheinlich 
insgesamt 10 Millionen Schilling sein. 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Ich hege 
die Hoffnung, daß Sie sich alle meiner Meinung 
und meinem Verlangen anschließen können 
- es sind ja sehr viele Kommunalpolitiker 
hier im Saal -, daß der jeweilige Bauherr 
verhalten wird, derartige Verlangen auf Grund­
beisteIlung seitens der Gemeinden für die 
Errichtung von Gebäuden in Zukunft nicht 
mehr zu erheben. 

Schließlich appelliere ich auch an den Herrn 
Bundesminister für Finanzen, für die von mir 
aufgezeigten Probleme nicht nur Verständnis 
zu haben, sondern vielmehr das Seine dazu 
beizutragen, daß sie positiv gelöst werden. 

Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren ! Auch durch meine Ausführungen 
wurde die Richtigkeit unseres Minderheits­
berichtes zum Finanzgesetz neuerlich bewiesen, 
und zwar daß der Budgetentwurf der ÖVP­
Alleinregierung insbesondere auch die drin­
genden Bedürfnisse der Bildungspolitik unbe­
rücksichtigt läßt. Auch darum lehnen wir 
Sozialisten das Bundesfinanzgesetz 1967 ab. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Der Entschließungsantrag der 
Abgeordneten Exler, Haberl und Genossen 
ist genügend unterstützt und steht daher 
mit in Verhandlung. 
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Präsident 
Nächster am Wort ist der Herr Abgeordnete 

Konir. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Konir (SPÖ) : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren ! Bevor ich auf 
mein eigentliches Thema eingehe, möchte 
ich nur einige Worte mit dem Herrn Kollegen 
Kern wechseln. Er hat gestern, wie manch 
anderer Abgeordneter der Volkspartei, wieder 
den Kollegen Auseh zitiert. Ich habe in meinem 
Le ben sehr viel von Herrn Redakteur Ausch 
gelesen. Ich weiß nicht, ob der Kollege Kern 
das ganze Buch gelesen hat, aus dem er gestern 
zitierte. Aber gewiß gibt es in all dem, was 
Ausch geschrieben hat, hunderte und hunderte 
Beweise gegen die Volkspartei. Ich kann mich 
nicht erinnern, daß von der Volkspartei 
reumütig an die Brust geklopft worden ist 
und daß jemals ein gegen sie gerichtetes 
Argument zitiert worden ist. Es ist daher 
irgend wie unstatthaft, einen Menschen, der 
sein ganzes Leben lang die Volkspartei ange­
griffen hat, der oft und oft die Falschheit 
ihrer Politik bewiesen hat, gerade dann zu 
zitieren, wenn er einmal etwas sagt, was dieser 
Partei gelegen kommt. 

Meine Damen und Herren ! Das Kapitel 
Finanzen ermöglicht uns, gleichsam in eine 
zweite Generaldebatte einzugehen und auch 
Probleme zu besprechen, die nur am Rande 
mit dem Budget zusammenhängen. 

Sehr verehrter Herr Finanzminister Doktor 
Schmitz ! Ich muß Sie leider wieder einmal 
persönlich attackieren. Doch ich möchte gleich 
sagen : nicht um Sie zu kränken oder Ihre 
Person zu erniedrigen, noch um Ihre Fachkennt­
nisse zu bestreiten. Ich greife Sie an, weil ich 
das System, das Sie vertreten , angreifen will. 

Sie gelten als ein kluger, wissender und 
anständiger Mensch. Und schon muß ich die 
erste Frage stellen : Wie kommt es, daß 
Sie dennoch so handeln, als ob Sie weder das 
eine noch das andere wären ? Darf ich Sie 
erinnern, daß ich Sie am 16. November im 
Finanzausschuß wegen der Continentale Bank 
AG. befragt habe � Ich habe mich auf eine 
Anfrage meines Freundes Abgeordneten Hans 
Czettel und auf eine Anfrage, die ich selber 
gestellt habe, berufeIl. Beide Anfragen sind 
von uns in der 54. Sitzung des Nationalrates 
am 16. Juli 1964 gestellt worden. Herr Minister, 
darf ich betonen, daß ich nicht , , 1966" gesagt 
habe, sondern , , 1964". Es sind also seither 
zwei Jahre vergangen. Abgeordneter Czettel 
hat Sie damals, 1964, gefragt - ich zitiere 
wörtlich -: "Herr Bundesminister, halten 
Sie es als Aufsichtsbehörde für richtig, daß 
an der Continentale Bank AG., in der das 
Land Niederösterreich im Jahre 1961 in laufen­
der Rechnung 274,414 .150 S und auf Fest­
geldkonto 88,383.350 S angelegt hatte, min-

destens zwölf Beamte des Landes Niederöster­
reich, darunter der beamtete Finanzreferent 
und der politische Finanzreferent, mit Aktien 
im Eigenbesitz beteiligt sind 1 "  

Sie haben damals geantwortet, Herr Mini­
ster, daß die Continentale Bank AG. - ich 
zitiere wörtlich - im Jahre 1961 anläßlich 
der Erhöhung des Grundkapitals von 8 Millio­
nen auf 10 Millionen Schilling zur Zeichnung 
öffentlich aufgerufen und 20 Prozent des Ak­
tienkapitals, breit gestreut, zum Kurs von 
125 Prozent ange boten hat. Mehr als 
drei Viertel des Gesamtkapitals stehen im 
Eigentum von zwei dem Lande Niederösterreich 
nahestehenden Unternehmungen. Sie meinten 
dann, daß die Frage, in welchem Kreditunter­
nehmen ein Bundesland seine Gelder einlegt 
beziehungsweise ob der Besitz bestimmter 
Wertpapiere für einen Landesbeamten als 
inkompatibel angesehen wird, jedenfalls Lan­
dessache sei. 

Darauf hat Sie Herr Abgeordneter Czettel 
gefragt - Herr Präsident, Sie gestatten, 
daß ich wieder zitiere - :  "Ist es für die Auf­
sichtsbehörde ebenfalls uninteressant, daß die 
Festgeldeinlagen des Landes, die auf einige 
Anstalten verteilt sind, allein zu 52 Prozent 
auf der Continentale Bank, von der wir spre­
chen, liegen und nur mehr 14 Prozent all 
dieser Mittel der landeseigenen Hypotheken. 
anstalt zugeführt werden und daß somit allein 
die Festgeldeinlagen des Landes Niederöster­
reich die Hälfte der Bilanzsumme dieser 
Continentale Bank ausmachen � "  

Herr Minister ! Sie haben auch auf diese 
Zusatzfrage keine positive Antwort gegeben, 
Sie sind wieder ausgewichen und haben 
schließlich gemeint ; "Die Frage müßte lauten, 
ob das Land Niederösterreich zu diesem Vor­
gehen berechtigt ist ; aber das unterliegt nicht 
der Kreditaufsicht des Finanzministeriums. " 

Um nun zu zeigen , daß wir rechtzeitig 
aufmerksam gemacht haben, darf ich auch die 
zweite Zusatzfrage meines Freundes Czettel 
in Erinnerung bringen. Kollege Czettel fragte 
damals : "Herr Minister ! Darf ich aus der Be­
antwortung dieser Frage schließen, daß die 
Aufsichtsbehörde somit nicht in der Lage ist, 
zu verhindern, daß in einem Bundesland 
- offensichtlich und bewußt - unter Ver. 
nachlässigung der landeseigenen Geldanstalt 
ein privates Institut geschaffen wird, in dem 
wesentliche Mittel des Landes deponiert sind, 
das maßgeblich unter dem Einfluß von Landes. 
beamten steht und somit keiner öffentlichen 
Kontrolle unterliegt � "  Sie haben Czettel 
recht gegeben. 

Schon der nächste Fragesteller bin ich 
selber gewesen. Ich habe gefragt ; "Halten 
Sie es, Herr Bundesminister, mit der für 

222 
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Konir 

einen Beamten notwendigen Unbefangenheit 
für vereinbar, daß ein hoher Beamter der 
Kreditsektion (Abteilung 17  - Bankenauf­
sicht) Ihres Ministeriums Aktionär der Conti­
nentale Bank AG. ist � "  

Sie haben geantwortet, daß der Beamte 
drei Stück Aktien erworben hat und daß 
diese nicht einmal drei Zehntel Promille des 
Grundkapitals betragen und daß keine dienst­
rechtliche Vorschrift, insbesondere auch nicht 
die Dienstpragmatik, den Beamten den Er­
werb und Besitz von Aktien verbietet. 

Ich habe Ihnen darauf, Herr Minister, den 
Namen des Beamten genannt und gesagt, 
daß es mir unwesentlich scheine, ob es sich um 
drei Zehntel Promille, drei Promille oder drei 
Prozent handelt, sondern es ginge um das 
Prinzip. Und ich habe Sie schließlich gefragt : 
"Sind Sie nicht der Meinung,' daß es viel 
klüger wäre, wenn solche Fälle nicht vor­
kämen � "  

Sie, Herr Minister, replizierten : "Das würde 
heißen, daß Sie der Meinung sind, daß diese 
Beamten vom Erwerb von Bankaktien aus­
geschlossen wären." 

Ich fragte abschließend - ich zitiere wieder 
wörtlich - :  "Ich meine, daß sie dort ausge­
schlossen sind, wo sie selbst Aufsichtsorgan 
sind. Ich frage Sie, ob Sie nicht der gleichen 
Meinung sind. "  

Sie , Herr Minister, sind neuerlich ausgewichen 
und haben gemeint, daß man dann allen Be­
amten den Erwerb der breit gestreuten und 
anonymen Aktien untersagen müßte. 

Im Laufe der_ Jahre haben ich und meine 
Kollegen uns oft für die Continentale Bank AG. 
interessiert. Sie sind also gewiß oft genug, 
dazu noch oft von der Presse, mit dieser Bank 
befaßt worden. 

Darf ich nun diese Bank vorstellen : Sie 
ist eine Altersgefährtin von mir, eigentlich 
müßte ich sie fürsorglich behandeln. Sie ist 
nämlich 1907 gegründet worden und ist in 
den Jahrzehnten ihres Bestandes kaum auf­
gefallen.  Bei der Hauptversammlung 1 956 
ist dann auf einmal das Wunder geschehen. 
Da muß sie Wachstumshormone bekommen 
haben. Noch bei der Schillingeröffnungs­
bilanz 1 955, die der Hauptversammlung des 
Jahres 1 956 vorgelegen war, war ein Verlust 
von 50. 170,66 S ausgewiesen. Und in den 
fünf Jahren vor dieser Hauptversammlung 
hatte die Bank insgesamt nur einen Gewinn 
von 32.22 1,91 S. Sie hatte 1956 ein Aktien­
kapital von 500.000 S und einen Einlagenbe­
stand von 6 Millionen Schilling. Schon 1 957 
stieg das Aktienkapital auf 5 Millionen Schil­
ling und der Einlagenstand erhöhte sich auf 
68 Millionen Schilling. 1958 kletterte er auf 
90 Millionen und 1963 sogar auf 370 Millionen 

Schilling. Das Aktienkapital bet,rug zu diesem 
Zeitpunkt 12 Millionen Schilling. 

Im Geschäftsbericht wurde diese Entwick­
lung so erklärt : "Zu dieser allgemeinen Ent­
wicklung kommt für die Continentale Bank AG_ 
der im Laufe des Jahres erfolgte Majoritäts­
wechsel und in diesem Zusammenhang eine 
bedeutende Ausweitung des Geschäftes hinzu."  
Und dann wird weiter begründet : "Die Aus­
weitung der GeschäHe im abgelaufenen Ge­
schäftsjahr verdankt die Continentale Bank 
zu einem bedeutenden Teil der Anlehnung 
an Energiegroßkonzerne, die einen Teil ihrer 
GeschäHe über die Continentale Bank zur 
Abwicklung brachten. "  

U m  welche Energiekonzerne e s  sich handelt, 
erfahren wir aus einem späteren Geschäfts­
bericht. Dort heißt es : "Ein wesentlicher Anteil 
an dieser Steigerung ist auf den regen Geschäfts­
verkehr mit diversen Landesgesellschaften 
zurückzuführen.' , 

Herr Minister, ich verrate kein GeheimnisJ 
wenn ich gleich sage : Es kann sich natürlich 
nur um die NIOGAS und die NEW AG 
handeln . 

Bevor ich jedoch den "Geschäftsverkehr" 
näher charakterisiere, darf ich vielleicht auf­
zeigen, wie die Eigentumsverhältnisse im 
Wunderjahr 1956 gegeben waren. Am 20. Sep­
tember wurde der Vorstand der Continentale 
Bank AG. neu besetzt, und zwar mit Erich 
Kreitner, der später als NIOGAS-Vorstands­
direktor und Besitzer einer stattlichen Villa 
im Arbau-Cottage Hinterbrühl, Waldgasse 17 ,  
bekannt wurde. E r  hat 2470 Quadratmeter 
Grund zu 46 S gekauft. Zu den Baukosten 
seiner Traumvilla von 1 ,075.084,81 S gewährte 
ihm das Land Niederösterreich 425.000 S 
Kredit. Weiter Otto Waka, der außerdem 
Geschäftsführer einer in der Südstadt tätigen 
Baugesellschaft und Aufsichtsrat einer anderen 
war. Auch er hat in der Hinterbrühl, aller­
dings Waldgasse 19, auf 2116  Quadratmeter 
a 47 S um 668 .379,56 S gebaut, und auch er 
hat vom Land Niederösterreich 425.000 S 
Landeskredit bekommen. In der Hauptver­
sammlung am 1 1 .  April 1957 vertrat Dr. Fried­
rich Albert das gesamte Aktienkapital, das 
bis dahin von 500.000 S auf 5 Millionen Schil­
ling aufgestockt wurde . 1 961 vertraten elf Ak­
tionäre 7,7  Millionen der 8 Millionen Gesell­
schaftskapital, und zwar : Notar Albert 6 Mil­
lionen Schilling Aktiennominale ; Landeshaupt­
mann Steinböck 500.000 S ;  Landeshauptmann­
stellvertreter Müllner 420.000 S ;  NEWAG­
Generaldirektor Skacel 100.000 S ;  Hofrat 
Holzfeind - für die Landesfinanzen verant­
wortlich - 50.000 S ;  NEW AG-Zentralbetriebs­
rat Resch 300.000 S ;  NIOGAS-Vorstands­
direktor Kreitner 50.000 S ;  Dr. Gerard Nie­
bauer 80.000 S ;  NIOGAS-Prokurist Lorenzoni 
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100.000 S ;  Müllner-Sekretärin Anna Grosser nicht meiner Partei , eher der Ihren nahesteht, 
50.000 S ;  Conti-Bank-Direktor Waka 50.000 S. nämlich den "Kurier" vom Mittwoch, dem 

Das Aktienkapital wurde auch in späteren 2 1 .  September 1 966. Der "Kurier" beruft 

Jahren aufgestockt ; es würde nur zu weit sich in dem Artikel auf den Rechnungshof­

führen, auf alle an der Conti-Bank Beteiligten bericht. Ich kann natürlich nicht sagen, 

einzugehen. Ich verdanke viele meiner Unter- wie er zu diesem Bericht gekommen ist. Aber 

lagen dem "Express" und seinem Redakteur niemand hat die Wiedergabe des "Kuriers" 

Zerbs. Das will ich an dieser Stelle sagen. bestritten, daher muß sie also belegt sein. 

Darf ich mich nun mit dem Geschäftsverkehr 
Im "Kurier" wird von 32 Millionen unnützen 

der Bank etwas befassen. Ich selber habe in 
Zinsen berichtet und geschrieben. Herr Prä-
sident, Sie gestatten, daß ich zitiere : 

meiner letzten Rede zum Kapitel Finanzen 
des Budgets 1966 folgenden Fall erzählt, den "Die NEWAG hat in den Jahren von 1958 

ich nun wiedergeben will : "Die Aero-Transport bis 1963 mehreren Banken unnötige Zinsen 
Ges. m. b. H. wurde im Jahre 1 957 als Nach- in der Höhe von 32 Millionen Schilling be­
folgerin der ,Fliegergruppe Donauland Ges. zahlt - zu diesem Schluß kam der Rechnungs­
m. b. H.'  gegründet, und zwar waren damals hof in seiner NEW AG-Einschau, nachdem er 
drei Direktoren der NEW AG Eigentümer dieser die fast undurchschaubaren Bankverbindungen 
Gesellschaft, welche gewisse Geschäfte machte." der niederösterreichischen Landesgesellschaft 
(Ab}]. Dr. Pit t e rmann : Luftgeschäfte I) "Dann zu entwirren versucht hatte. Die NEWAG 
ist es mit ihr bergab gegangen. Wissen Sie, hatte das von ihr benötigte Fremdkapital 
was dann geschah ? Als diese Gesellschaft nämlich nicht nur aus drei Anleihen, einem 
verdiente, haben die drei Herren der NEW AG I direkten Kredit des Landes Niederösterreich 
ihre Aktienanteile an die Conti-Bank abge- und einem ERP Kredit geschöpft, sondern 
treten . . .  Anfangs hat diese Gesellschaft wohl" - auch aus Ver bindungen zu nicht weniger als 
ganz gute - "Geschäfte getätigt, aber dann 17 Geldinstituten. In seinem Einschaubericht 
ist es rapid bergab gegangen. Zuerst waren es geht der Rechnungshof auf fünf derartige Ge-
3 Millionen Schilling Schulden, dann 5 Mil- schäftsverbindungen ein und stellt schließlich 
lionen, später 10 Millionen, dann 15 Millionen . . .  fest" - ich zitiere jetzt den Rechnungshof­
Am 18.  September 1 961 wurde ein Abtretungs- bericht - :  "Die vom Rechnungshof als un­
vertrag abgeschlossen, mit dem die NEW AG nötiger Aufwand kritisierten Finanzierungs­
die Gesellschaft, die der Conti-Bank gehörte, kosten von mehr als 32 Millionen Schilling 
samt ihrer Schuldenlast wieder zurücküber- sind zum überwiegenden Teil Banken zugute 
nahm. Dieser Vertrag erfolgte auf Grund eines gekommen, die in irgendwelcher - für den 
Briefes des Aufsichtsratspräsidenten Müllner, Rechnungshof nicht weiter verfolg baren -
in dem die NEW AG nachdrücklich beauftragt Form innerhalb der Interessensphäre von 
wird, die Aero-Transport Ges. m .  b .  H .  zu Organen des Landes und der NEWAG liegen." 
übernehmen. Die NEW AG ist zu diesem 
Zeitpunkt wieder Eigentümerin dieser Gesell­
schaft geworden." 

So habe ich es in der letzten Budgetdebatte 
aufgezeigt. Darf ich jetzt noch unterstreichen 
und sagen, daß einer der Hauptaktionäre der 
Conti-Bank AG. der Aufsichtsratspräsident 
der NEWAG, Herr Generaldirektor Müllner, 
war. 

Ob das nicht ein fragliches Geschäft war, 
Herr Finanzminister ? Als ich Sie im Finanz­
ausschuß in dieser Budgetdebatte fragte, ob 
Sie noch zu den Antworten stehen, die Sie 
meinem Freund Czettel und mir in der Frage­

In dem Artikel des "Kuriers" heißt es weiter : 
"Im einzelnen bezieht sich der Rechnungs­

hof vor allem auf die Continentale Bank AG. 
und ihre Beziehungen zur NEWAG. 

Die NK"VAG nahm im Jahr 1958 einen 
45 Milionen-Kredit bei diesem Geldinstitut auf. 
Der Gesamtkredit,betrag wurde jedoch sofort 
auf ein Depotkonto bei dieser Bank gebucht, 
sodaß für diesen einen Kreditfall sowohl ein 
gleichbleibendes Kreditkonto - zu Kredit­
konditionen - wie auch ein kontokorrent­
mäßiges Guthabenkonto - zu Debetkondi­
tionen - existiel te . 

stunde gegeben haben, antworteten Sie, so- Das von der NEWAG benötigte Geld 
lange die Bank zahlungsfähig 8ei, hätten Sie wurde nämlich aus diesem Depotkonto lau­
keinen Grund einzuschreiten. Kann man Ihre fend gedeckt, während der volle Kreditbetrag 
Pflicht zur Bankenaufsicht wirklich so eng auf- laufend als Bankverbindlichkeit unverändert 
fassen 1 War dieser Fall, den ich soeben zi- mit 45 Millionen Schilling zu Buche stand. 
tiert habe, nichtAufforderung, diesen Geschäfts- Ergebnis : Bei ,normaler' sukzessiver Aus-
verkehr der Bank zu überprüfen ? schöpfung des vereinbarten Kreditrahmens 

Ab�r ich �ann auch noch mi.t anderen ,und bei kontokorrentmäßigen Aufwand­
PraktIken, mIt unangenehmeren, dIenen. Ich zinsen' wäre dieser Kredit um mehr als 
führe als Zeugen eine Zeitung an, die gewiß ; 670.000 S billiger gekommen. 
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In das Jahr 1 960 fällt dann - wie der 
"Kurier" bereits in seiner gestrigen Ausgabe 
kurz berichtete - eines der unbegreiflichsten 
Manöver zwischen NEW AG und Conti-Bank. 
Im Jänner deponierte die NEW AG 37 Mil­
lionen Schilling bei der Bank. Vor der Bilanz­
erstellung wurde dieser Betrag in voller Höhe 
auf das Kreditkonto übertragen, sodaß in 
der Bilanz zum 3 1 .  Dezember 1960 das Depot­
konto in der Höhe von 37 Millionen nicht auf­
scheint. Am 1 6 .  Jänner wurde der volle 
Betrag wieder auf das Depotkonto umgebucht 
- und bis 2 1 .  Jänner 1962 dort belassen."  
(Zwischenruf des Abg. Dr. M u8sil.) 

"In der Bilanz zum 3 1 .  Dezember 1961 wurde 
das Depotkonto nicht gesondert ausgewiesen, 
da zu diesem Stichtag sämtliche Bankkonten 
bei der Conti-Bank saldiert wurden und der 
Gesamtsaldo als Verbindlichkeit in der Höhe 
von etwas über 5 Millionen Schilling ausge­
wiesen wurde. 

Dazu der Rechnungshof: ,Damit wurde bei 
der Erstellung der Bilanz 1 961 gegen den 
§ 1 3 1  des Aktiengesetzes verstoßen.' 

Ganz abgesehen davon mußte die NEW AG 
für den ,Kredit' bei der Conti-Bank 9 % Pro­
zent Zinsen zahlen, während sie für ihr eigenes 
Geld am Depotkonto nur 34 Prozent erhielt. 
Verlust für die NEWAG allein im Jahr 1960 : 
2,6 Millionen Schilling."  (Abg. Horr:  So ein 
Skandal !, kann man nur sagen !) 

So steht es, Herr Finanzminister , im 
"Kurier" vom 2 1 .  September 1966. War diese 
Nachricht, die Ihnen doch gewiß vorgelegt 
worden ist, wenn Sie sie nicht selbst schon ge­
lesen hatten, nicht Anlaß, eine Überprüfung 
der Conti-Bank durchzuführen 1 (Abg. Oze t t e l :  
Schon längst hätte das geschehen müssen !) 
Als ich Sie am 1 6 .  November dieses Jahres 
im Finanzausschu ß fragte, haben Sie doch 
diese Umstände auch schon gekannt. 

Aber, Herr Finanzminister , es kommt noch 
dicker. Ich muß allerdings den Herrn Präsi­
denten um Erlaubnis bitten, noch einmal den 
, ;Kurier" zitieren zu dürfen. Es heißt nämlich 
in dem schon besprochenen Artikel weiter : 

"Auf fünfeinhalb Seiten beleuchtet der Rech­
nungshof allein die Umstände eines 80 Mil­
lionen-Schilling-Kredits" - nähere8 können 
Sie in den heutigen Zeitungen lesen - "der 
niederösterreichischen Landesregierung. Dieser 
stammte aus den Jahren 1 955 und 1957.  
Am 1 9. Dezember 1959 wurde die CA-BV" -
also die Creditanstalt-Bankverein - "von der 
NEW AG beauftragt, der niederösterreichischen 
Landesregierung ,auf deren Konto' bei der 
Conti-Bank AG. den Betrag von 80 Millionen 
Schilling (zuzüglich Zinsen) zu überweisen. 

Aber trotz dieser Rückzahlung und trotz 
der Tatsache, daß sich die Überweisungs-

bestätigung der Creditanstalt natürlich in 
Händen der NEW AG befand, schrieb der 
damalige niederösterreichische Landeshaupt­
mannstellvertreter Viktor Müllner (gleich­
zeitig damals NEWAG-Aufsichtsratspräsident) 
in seiner Funktion als Landespolitiker der 
NEWAG am 1 8. März 1960 einen Brief, in dem 
festgehalten wird, daß die NEW AG dem Land 
Niederösterreich noch immer 80 Millionen 
Schilling schulde. 

In dem Schreiben heißt es weiter : ,Die 
NEW AG wird im Laufe der nächsten drei 
Jahre Beträge von insgesamt 80 Millionen 
Schilling für Zwecke der Wohnbauförderung 
des Landes Niederösterreich unter der Be­
dingung zur Verfügung stellen, daß diese 
Mittel für Wohnbauförderungsdarlehen an 
Dienstnehmer der NEWAG und der NIOGAS 
gewährt werden. Die Rückflüsse der Dar­
lehen sind zur Tilgung der 80 Millionen Schil­
ling zu verwenden.'  

Und prompt bestätigte die NEWAG, die 
vier Monate vorher die 80 Millionen bereits 
zurückgezahlt hatte, der niederösterreichischen 
Landesregierung, daß bie dem Land die 80 Mil­
lionen nach wie vor schulde. Das Amt der 
Landesregierung schrieb auch laufend Zinsen 
vor. 

In der Bilanz 1 959 scheint jedoch, wie der 
Rechnungshof feststellte, die Schuld nicht auf, 
obwohl sie ,in aller Form anerkannt wurde' . 
Das Urteil des Rechnungshofes : ,Damit ver­
stößt der Jahresabschluß 1959 gegen den 
Grundsatz der Bilanzklarheit. ' Trotzdem erhielt 
die NEW AG diese offensichtlich falsche Bilanz­
von der sie prüfenden Treuhandgesellschaft 
mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver­
merk zurück. 

Aber das ist noch lange nicht alles : Im Jahre 
1 960 zahlte die NEWAG für den bereits zurück­
gezahlten 80 Millionen-Kredit dem Land Nie­
derösterreich 5,2 Millionen Schilling an Zinsen 
- und wies denselben Kredit in der Bilanz 1960 
abermals nicht aus." So war es im "Kurier" 
zu lesen. 

Die 80 Millionen, Herr Finanzminister, 
dürften auf dem Weg NEWAG-Creditanstalt 
zum Land Niederösterreich bei der Conti-Bank 
oder einem . ihrer Betriebe hängengeblieben 
sein. Ich könnte, Herr Finanzminister, die 
Machenschaften der Conti-Bank mit weiteren 
Veröffentlichungen aufzeigen. Aber da müßte 
ich Romane erzählen. (Zwischenrufe des Abg. 
Dr. M ussi l.) Allerdings, Herr Kammeramts­
direktor : Die Romane, die ich erzählen würde, 
könnten manchen dorthin führen, wohin ge­
btern der Herr Generaldirektor Müllner hin­
gegangen ist. (Beifall bei der S PÖ.) 

In einem Ausschuß des niederösterreichischen 
Landtages hat ein Herr Zapotocky zu Proto-
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koU gegeben, daß Herr Prethaler zur gleichen 
Zeit Eigentümer der Conti-Bank gewesen ist, 
zu der die Treuhandgesellschaft des Herrn 
Prethaler die Bilanzen der Bank überprüft hat. 
(Ruf bei der SPÖ : Das sind Kriminalromane, 
Herr MU8Sil ?) 

Erst vor kurzem hat der Herr Finanz­
referent Resch - jetzt bitte ich Sie um Auf­
merksamkeit - berichtet, daß das Land 
Niederösterreich bei der Conti-Bank 
1 86,472 .000 S gebundene Gelder zu Jahres­
ende 1 965 liegen gehabt hätte. Aus der am 
30. Oktober 1966 in der "Wiener Zeitung" 
veröffentlichten Bilanz ist ersichtlich, daß 
bei der Conti-Bank kein Geld länger als sechs 
Monate gebunden ist. Es ist aber auch er­
sichtlich, daß nur 127,763 .000 S mit drei­
monatigel' Kündigung angelegt waren. 

Geben Sie zu, Herr Finanzminister, daß ent­
weder die Behauptung des Herrn Finanz­
referenten Resch nicht stimmen kann oder 
daß die Bilanz der Conti-Bank falsch sein 
muß !  Genügen diese Tatsachen auch nicht, 
um die Conti-Bank zu überprüfen 1 Ich meine, 
das Bankenaufsichtsgesetz zwingt Sie dazu. 

pensieren, folgendermaßen mißbräuchlich von 
Generaldirektor Müllner verwendet : 

1 .  Der Continentalen Bank AG. wurden 
Mittel zugeführt, um dieser zu ermöglichen, 
aus dubiosen Geschäften Gewinne zu erzielen. 
Es handelt sich bei dieser Firma um eine 
Privatbank, deren größter Einzelgesellschafter 
Generaldirektor Müllner ist und bei welcher 
sein Sohn Viktor MülIner jun. als Vorstands­
direktor fungiert. 

2 . Von Generaldirektor Müllner wurden 
Darlehen an Privatpersonen gewährt, die mit 
diesen öffentlichen Mitteln Villen im Werte 
von mehreren Millionen Schilling errichteten. 

3. Mittel im Ausmaß von vielen Millionen 
Schilling wurden der Wohnbaugesellschaft 
Austria AG. zugespielt . Diese Firma ist im 
Alleinbesitz der Continentalen Bank AG. , ihr 
Vorstandsdirektor ist Viktor Müllnel- jun. 

4. Wejters wurden der Elektrogerätefirma 
OPTOS Ges. m. b . H. in Bad lschl Mittel zu­
gespielt ; Geschäftsführer dieser Firma ist der 
zweite Sohn Müllners, Rudolf Müllner. Die 
Firma OPTOS gehört einerseits einer Zeit­
schriften Ges. m .  b. H. (Geschäftsführer 

Darf ich nun, Herr Mini<;ter, noch einmal Viktor Müllner jun. ) ,  andererseits der Conti­
auf eine Tatsache zurückkommen, die ich in nentalen Bank AG. (Vorstandsdirektor Viktor 
meiner Rede zum letzten Budget angeschnitten Müllnel' jun. , Aktionär Generaldirektor Müllner) 
habe ? Ich habe damals darauf ver wiesen, daß auf sowie der Universitas Ges. m. b .  H. (Geschäfts­
Grund eines Vertrages, der am 12. Juni 1 957 führer Rudolf Müllner) .  
mit der ÖMV abgeschlossen wurde, auf die 5.  Hohe Beträge wurden der Buchhandlung 
Dauer von zehn Jahren jährlich 400 Millionen Krey (Mitbesitzer die Tochter von General­
Kubikmeter Erdgas zu einem um 50 Prozent direktor Müllner, Charlotte Hochleitner) zuge­
verbilligten Preis an die NIOGAS zu liefern spielt. 
seien. In dem Vertrag wurde auch festgestellt, 6 . Weitere umfangreiche Mittel wurden der 
daß dieser Rabatt zum notwendigen raschen Südbau-KG. (Geschäftsführer Rudolf Müllner) 
Aufbau eines leistungsfähigen Verteilungs- und der Firma Hasslinger & Co. (GeschäftR­
apparates verwendet werden sull . Mit Schreiben führer Rudolf Müllner) beim Bau der Südstadt 
vom 1 7 .  März 1961 an das Amt der nieder- zugespielt. 
österreichischen Landesregierung zu Handen Die in den oben angeführten Punkten aufge­
von Herrn Landeshauptmannstellvertreter zeigte und noch immer geduldete mißbräuch­
Viktor Müllner hat sich die NIOGAS ver- liehe Verwendung von hunderten Millionen 
pflichtet, die seite�8 d�.

r ÖMY �.
ewährten Schilling stellt einen Korruptionsskandal und 
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b
relCh .fur Zwecke einen Fall von Mißwirtschaft dar, wie ihn die 

er n o n aUlor erung zu u erweIsen. I Zweite Republik bisher nicht gekannt hat. 
In einer Anfrage der Abgeordneten Doktor Da diese Voraangsweise von Generaldirektor 

Kreisky, Czettel, Konir und Genossen vom Müllner seiten: des Bundesministerium8 für 
15 .  Juli 1 966 ist diese Ta.tsache aufgezeigt Finanzen ermöglicht wurde und noch immer 
�o�den. Und ich darf aus dieser Anfrage 

I 
gedeckt wird; richten die unterzeichneten 

zitleren : Abgeordneten an den Bundesminister für Fi-
"Bis zum heutigen Tage hat das Land Nie- nanzen nachstehende Anfragen . "  

derösterreich trotz mehrmaliger- Urgenzen i m  I S o  steht e s  wörtlich in der Anfrage. Und es 
niederösterreichischen Landtag keinen Schilling folgten, Herr Finanzminister Schmitz ,  nicht 
erhalten, obwohl das Land Niederösterreich "weniger als 17 Fragen an Sie. 
bereits Anspruch a.uf einen Betrag von nahezu }\fit 7. September 1966 haben Sie allerdings 
500 l\1illionen Schilling hat. Vielmehr wurden dann geanbvortot. Sie haben zuerst in dicRer 
diese Beträge , die dazu dienen sollten , die dem I Antwort den �rlaß zitiert, mit dem die Steuer ­
Land Niederösterrei ch durch Kriegs- und Nach- I freiheit der Ol'tlV-Rabatte an die NIOGAS 
kriegsmeignisse entstandenen Schäden zu kom- i begründet wird . Und Sie sh-'lllten fest, daß 
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diese Verpflichtung und ihre Erfüllung - I nicht wären. Herr Finanzminister, Ihr Vor­
gemeint ist die 50prozentig verbilligte Abgabe gehen in der Angelegenheit Continentale Bank 
von Erdgas - keine Gewinnausschüttung, I AG. dient weder Ihnen noch unserer Republik, 
sondern eine abzugsfähige Betriebsausgabe ist. am allerwenigsten unserer Jugend. Wir erleben 
Später sagten Sie noch in der gleichen Anfrage- in den letzten Wochen so viel an Korruption, 
beantwortung, und nun darf ich wörtlich an Geschäften, die das Licht scheuen, an Miß­
zitieren : brauch der politischen Macht, daß die Auf-

"Im bteuerlichen Gewinnermittlungsver- forderung wohl berechtigt ist, reinen Tisch zu 
fahren der NIOGAS war daher nur zu klären, schaffen. Herr Finanzminister ! Walten Sie 
ob die im Zusammenhang mit dem ver- Ihres Amtes, sorgen Sie dafür, daß die Con­
billigten Erdgasbezug entstandene Verpflich- tinentale Bank AG. so überprüft wird, daß 
tung der N�OGAS gegenüber dem Land Nie- diese Geschäftspraktiken ein für allemal zu 
derösterreich bei der Gewinnermittlung als Ende sind. Warten Sie nicht, bis die Bank 
Betriebsschuld beziehungsweise als abzugs- zahl.�ngsunfähig wird. (Zu�timmung bei der 
fähige Betriebsausgabe zu berücksichtigen ist. SPO.) 
Diese Frage war zu bejahen, weil der Vorteil Aber damit Sie nicht wieder sagen, Sie hätten 
aus dem verbilligten Erdgasbezug nicht der dazu keine gesetzliche Möglichkeit, darf ich 
NIOGAS, sondern dem Lande Niederöster- Ihnen heute auch diese liefern . Im § 30 Aba. 1 
reich zukommen sollte." des Kreditwesengesetzes - Gesetz über das 

Und nun, Herr Finanzminister, behaupte Kreditwesen vom 25. September 1939, 
ich, daß das Land Niederösterreich aus all DRGBl. I S. 1055, in der Fassung des Gesetzes 
diesen Geldern von den vielen hunderten vom 23. Juli 1 940, DRGBl. I S. 1047 , und der 
Millionen nicht einen einzigen Groschen be- Verordnung vom 18 .  September 1944, 
kommen hat. Und damit Sie meine Behauptung DRGBI. I S . 2 1 1  - heißt es : 
überprüfen können, gebe ich Ihnen die drei "Das Bundesministerium für Finanzen hat 
Kontonummern bekannt, auf denen bei der außer den ihm in diesem Gesetz besonders zu­
Continentalen Bank AG. das Land Nieder- gewiesenen Geschäften die Aufgabe, für die 
österreich diese Gelder haben sollte. Beachtung allgemeinwirtschaftlicher Gesichts-

Es existiert ein Konto Land Niederöster- punkte in der allgemeinen Kredit- und Bank­
reich, Wohnbaufonds NEWAG und NIOGAS politik und die Anpassung der Geschäfte der 
33. 154-. Bis 1 . März wurde auf diesem Konto · Kreditinstitute an die Bedürfnisse der Gesamt­
weder von der NEWAG noch der NIOGAS oder wirtschaft zu sorgen sowie Mißstände, die im 
dem Land über einen Groschen verfügt. Das Kredit- und Bankwesen hervortreten, zu be­
wäre auch schwerlich möglich gewesen, da auf seitigen. Es kann geeignete Maßnahmen ein­
diesem Konto bis heute kein Groschen liegt. leiten, sobald ein Kreditinstitut in Schwierig­
Die zwei anderen Konten haben die Nummern keiten gerät oder zu geraten droht. Es kann 
33 . 171  und 33.668. Und nochmals behaupte Grundsätze über die Geschäftsführung der 
ich : Auf keinem dieser Konten liegt ein Kl'editinstitute aufstellen." 
Groschen. "Sowie Mißstände" - na, wenn man bei 

Nun frage ich Sie, Herr Finanzminister : 
Wem haben Sie den Steuernachlaß gewährt 1 
Dem Land Niederösterreich , das keinen Gro­
schen von all dem Geld bekommen hat, oder 
der Continentalen Bank AG. , bei der wohl 
das ganze Geld liegt � Aber mit welchem Recht 
haben Sie ihr die Steuern nachgelassen ? Das 
Land Niederösterreich, das aus diesen Geldern 
die durch Krieg und Besatzungsmacht er­
littenen Schäden beheben und das aus dem 
gleichen Geld "Vohnungen bauen sollte, hat 
von diesen Geldern nichts bekommen. 

Sie haben den Mißbrauch ermöglicht, erstens 
durch den unberechtigten Steuernachlaß und 
zweitens dadurch, daß Sie die Bankenaufsicht, 
zu der Sie gesetzlich veranlaßt sind, nicht 
durchgeführt haben. 

Und ich bin beim Anfang meiner Rede. 
Sie gelten gewiß als kluger, wissender und an­
ständiger Mensch. Aber Sie erwecken mit 
Ihrem Handeln den Anschein, als ob Sie das I 

der Continentalen Bank AG. nicht von Miß­
ständen reden kann, wo denn sonst ? Wo kann 
denn dieses Gesetz, dieser § 30 mehr zutreffen 
als bei dieser Bank 1 Es ist zwar ein Gesetz 
aus einer Zeit, die uns nicht sympathisch ist, 
aber das Gesetz ist in Wirkung wie viele andere. 
Daher ist unser Ruf berechtigt : Herr Minister ! 
Walten Sie Ihres Amtes ! (Beifall bei der SPÖ.) 

Ich habe nun nicht direkt in Verfolgung 
dieser Angelegenheit, aber wohl in all dem, 
was wir in den letzten Wochen und Tagen 
erlebt haben, einen E n t s c h l i e ßungs antra g  
meiner Partei zu unterbreiten und das Haus zu 
bitten, ihm zuzustimmen. 

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Der Bundesminister für Finanzen wird 

aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß 
Schmiergelder, in welcher Form immer und 
unter welchem Titel immer sie gegeben 
werden, sowie Mitgliedsbeiträge und andere 
Zuwendungen an freiwillige Interessenver-
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Konir 
tretungen nicht als Betriebsausgaben ver­
rechnet werden können. 

Begründung : 
Im Zusammenhang mit dem Bauskandal 

hat sich deutlich gezeigt, welche :Konse­
quenzen die Tatsache hat, daß Schmiergelder 
eine steuerliche Abzugspost darstellen. Wohl 
hat der Bundesminister für Finanzen zwi­
schenzeitlich den sogenannten Schmiergeld­
erlaß abgeändert, aber nur in der Weise, daß 
eine Änderung in der Formulierung einge­
treten ist, Schmiergelder jedoch weiter 
abzugsfähig bleiben. Dies ist ein ebenso 
unmöglicher Zustand wie die Tatsache, 
daß unter dem Titel "Mitgliedsbeiträge" an 
freiwillige Interessenvertretungen mittelbar 
Parteispenden auch noch Steuerabzugs­
posten darstellen. 
Herr Präsident, darf ich Sie bitten, auch diese 

Ent�chließung der geschäftsordnungsmäßigen 
Behandlung zuzuführen. (Beifall bei der 8PÖ.) 

Präsident : Der Entschließungsantrag der 
Abgeordneten Konir und Genossen ist genü­
gend unterstützt und steht daher mit in Ver­
handlung. 

Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Der Herr Spezialberichterstatter verzichtet 
auf das Schlußwort. 

Wir gelangen somit zu den A b s t i m­
m ungen. 

Zunächst liegt mir ein Antrag der Abge­
ordneten Czettel und Genossen auf Rückver­
weisung der Regierungsvorlage, betreffend das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967, an den 
Finanz- und Budgetausschuß vor. 

Ich lasse zunächst über diesen Antrag und -
falls dieser keine Mehrheit findet - sodann 
über die Gruppe XI abstimmen. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die dem Antrag der Abge­
ordneten Czettel und Genos&en auf Rückver­
weisung der Regierungsvorlage an den Finanz­
und Budgetausschuß ihre Zustimmung geben, 
sich VOll den Sitzen zu erhebeIl. - Das ist die 
Minderheit. Abge lehn t. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über die Beratungsgruppe  XI. Diese um­
faßt : Kapitel 50 : Finanzverwaltung, Kapitel 
51 : Kassenverwaltung, Kapitel 52 : Öffentliche 
Abgaben, Kapitel 53 : Finanzausgleich, Kapi­
tel 54 : Bundesvermögen, Kapitel 55 : Pensionen 
(Hoheitsverwaltung), Kapitel 56 : Familien­
lastenausgleich, Kapitel 57 : Staatsvertrag, 
Kapitel 73 : Salz (Monopol), Kapitel 74 : 
Glücksspiele (Monopol), Kapitel 75 : Brannt­
wein (Monopol), Kapitel 76 : Hauptmünzamt, 
Kapitel 80 : Postsparkassenamt, Kapitel 90 bis 
99 ; Finanzschuld. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Kapiteln in der Fassung des Ausschußberichtes 
ihre Zustimmung erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. An­
genomm e n. 

Wir gelangen nunmehr zunächst zur Ab­
stimmung über die zu dieser Beratungs­
gruppe eingebrachten 13 Entsch l i eß ungs­
anträge ,  die dem Ausschußbericht beige­
druckt sind. 

Im ersten Entschließungsantrag wird die 
Bundesregierung ersucht, ehe baldigst einen 
ausführlichen Bericht über die voraussichtliche 
Entwicklung der österreichischen V olkswirt­
schaft in den Jahren 1967 bis 1970 vorzulegen. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Eins t im­
mig angeno m me n. 

Im nächsten Entschließungsantrag wird 
der Bundesminister für Finanzen ersucht, 
ehebaldigst einen Bericht über die voraussicht­
liche Entwicklung des Bundeshaushaltes in 
den Jahren 1967 bis 1970 sowie ein darauf 
gegründetes Budgetkonzept vorzulegen. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Eins t immig  
angenom men. 

Wir gelangen nun zur Abstimmung über 
den dritten Entschließungsantrag, in dem 
der Bundesminister für Finanzen ersucht wird, 
einen Bericht über die Möglichkeiten einer 
zeitnahen Veranlagung der Einkommen- und 
der Körperschaftsteuer beziehungsweise über 
die Möglichkeit, die Vorauszahlungen der wirt­
schaftlichen Entwicklung anzupassen, vorzu­
legen. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Zu­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einst immig  ang e n o m m e n. 

Im vierten Entschließungsantrag wird der 
Bundesminister für Finanzen ersucht zu prüfen, 
ob Zuschüsse von Gemeinden für Betriebs­
gründungen von der Einkommen-, Körper­
schaft- und Schenkungssteuer befreit werden 
können. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Zustim­
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einst immig  angeno mmen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den fünften Entschließungsantrag, in 
dem der Bundesminister für Finanzen ersucht 
wird, einen Entwurf einer Novellierung des 
Ausfuhrförderungsgesetzes zwecks Ver besse­
rung der Exportförderung vorzulegen. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Ent.schließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E in­
st i m m i g  angeno m m e n .  
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Im sechsten Entschließungsantrag wird 
der Bundesminister für Finanzen ersucht, 
im Rahmen der von ihm angekündigten 
Reform der Lohn- und Einkommensteuer 
für die notwendig�, Vereinfachung der Lohn­
verrechnung vorzusorgen. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Entschließungs­
antrag ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - E inst immig ange­
n o mmen. 

Im siebenten Entschließungsantrag wird 
der Bundesminister für Finanzen ersucht zu 
prüfen, ob die Anwendung des sogenannten 
"Splitting-Verfahrens" an Stelle der bisherigen 
Haushaltsbesteuerung von Ehegatten möglich 
ist. Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Entschließungsantrag ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einst immig angenom men. 

Im achten Entschließungsantrag wird der 
Bundesminister für Finanzen ersucht, im 
Rahmen der Einkommensteuer- und Lohn­
steuerreform vorzusorgen, daß eine angemessene 
steuerliche Berücksichtigung der Mitarbeit 
der Ehegatten im Betrieb erfolgt. Ich bitte 
jene Damen und Herren, die diesem Entschlie­
ßungsantrag ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Einst immig  
angenommen. 

Im neunten Entschließungsantrag wird die 
Bundesregierung ersucht, die Möglichkeiten 
des Einsatzes elektronischer Datenverar­
beitungsanlagen in der öffentlichen Verwaltung 
prüfen zu lassen und über das Ergebnis zu 
berichten. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Zustim­
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. ­
Eins t immig angen o m men. 

Im zehnten Entschließungsantrag wird die 
Bundesregierung ersucht, ehe baldigst den Ent­
wurf eines neuen Postsparkassengesetzes vor­
zulegen. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Zustim­
mung geben , sich von den Sitzen zu erheben. -
Einst immig  angenom m e n. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den elften Entschließungsantrag , in dem 
der Bundesminister für FiIlanzen ersucht wird, 
ehebaldigst einen Bericht über die Möglich­
keiten der Verbesserung der Finanzstatistik 
vorzulegen. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag ihre Zustim ­
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Einst i m m i g  a n g e n o m men .  

Im zwölften Entschließungsantrag wird der 
Bundesminister für Finanzen ersucht, ehe­
baldigst einen Entwurf einer N CUfilJssung des 
Gebührellgesetzes vorzulegen . Ich bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Entschließungs­
antrag ihre Zustimmung geben, sich von den 

Sitzen zu erheben. - Einsti m mi g  ange­
n o m men. 

Im 13.  dem Ausschußbericht beigedruckten 
Entschließungsantrag wird die Bundesregierung 
ersucht, einen Gesetzentwurf mit einer Neu­
fassung der Rechtsgrundlagen des Sparkassen­
wesens auszuarbeiten und vorzulegen. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E inst im­
mig  angen o m men. 

Das waren die dem Ausschußbericht bei­
gedruckten, es folgen jetzt die weiteren 
8 Entschl ießungsanträge. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den zu dieser Gruppe eingebrachten 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Doktor 
Oskar Weihs und Genossen, betreffend Bericht 
des Bundesministers für Finanzen über die 
Möglichkeiten des konjunktur- und wachs­
tumspolitischen Einsatzes der Steuerpolitik. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag Weihs ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt . 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den zu dieser Gruppe eingebrachten 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Ing. 
Häuser und Genossen, betreffend Lohnsteuer­
reform zum 1 .  7. 1967. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die diesem Entschließungsantrag 
Ing. Häuser ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder­
heit. Abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den zu dieser Gruppe eingebrachten 
Entschließungsantrag der Frau Abgeordneten 
Rosa Weber und Genossen, betreffend Bericht 
des Bundesministers für Finanzen über die 
Reform der Umsatzsteuer. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Entschließungs­
antrag Rosa Weber ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Minderheit. Abge lehnt .  (Ruf bei der 
SPÖ : WO ist der ÖAA B ?) 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entschließungsantrag der Abge­
ordneten Robert "\Veisz und Genossen, be­
treffend einen Bericht der Bundesregierung 
über den Einnahmenausfall infolge SLeuer­
begünstigungen. Ich bitte jene Damen und 
Herren , die diesem Entschließungsantrag 
Rob3rt "\Veisz ihre Zustimmung gebol, sieh 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die 
�Iinderheit. Ab g e l e hn  t. (Ruf bei der SPÖ : 
Doppelzüngig ! ) 

Wir kommen zur Ab .3timmung über den 
zu dieser G�uppe eingebrachten Entschließungs­
antrag der Abgeordneten Jungwirth und Ge­
nossen, betreffend Schaffung eincr Experten­
kommission zur Vereinfachung des Steuenech-
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tes. Ich bitte jene Damen und Herren, 
die diesem Entschließungsantrag Jungwirth 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit . Ab­
ge le hnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den zu dieser Gruppe eingebrachten 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Jung­
wirth und Genossen, betreffend Steuerbefrei­
ung von Stipendien. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die diesem Entschließungsantrag 
Jungwirth ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist die Minder­
heit. Abge le h nt. (Zwischenrufe bei der SPÖ.j 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den zu dieser Gruppe eingebrachten 
Entschließungsantrag der Abgeordneten Exler 
und Genossen, betreffend Novellierung des 
Grunderwerbsteuergesetzes. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Antrag E:x:ler 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. A b ­
gelehnt.  

Wir kommen zur Abst,immung über den 
zu dieser Gruppe eingebrachten Entschließungs­
antrag der Abgeordneten Konir und Genossen, 
betreffend die Aufforderung an den Bundes­
minister für Finanzen, dafür Sorge zu tragen, 
daß Schmiergelder sowie Mitgliedsbeiträge 
und andere Zuwendungen an freiwillige Inter­
essenvertretungen nicht als Betriebsausgaben 
verrechnet werden können. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die diesem Antrag Konir 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. A b­
ge l ehnt .  (Lebhafte Zwischenrufe bei der SPÖ. 
- Ruf bei der SPÖ : " Wir sind die Mehreren" ! 
- Abg. Dr. W itha l m :  13 Anträge gemeinsam ! 
Ganz schön !) 

Bundesfinanzgesetz, Systemisierungsplan der 
Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge des Bundes 

und Dienstpostenplan 

Da der Te:x:t des Bundesfinanzgesetzes für das 
Jahr 1967 weitgehend dem des Jahres 1966 
angepaßt ist, werde ich lediglich die wichtigsten 
Abweichungen erläutern. Weitere Details hin­
sichtlich des Bundesvoranschlages im ganzen 
bitte ich meinem schriftlichen Bericht zu ent. 
nehmen. Hinsichtlich der einzelnen Beratungs­
gruppen enthalten die Spezialberichte die 
näheren Details. (Präsident Dipl. -I ng. Wal  d­
brunner  übernimmt den Vorsitz .) 

Artikel ur trägt den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 25. Mai 1966 über die 
Errichtung eines Bundesministeriums für Bau­
ten und Technik und über die Neuordnung 
des Wirkungsbereiches einiger Bundesmini­
sterien im Bundesvoranschlag für das Jahr 1967 
bereits voll Rechnung. 

Da weiters wegen des Auslaufens der Liefe­
rungen auf Grund von Kreditverträgen aus 
dem Jahre 1962 Überschreitungen für Waffen­
und Gerätelieferungen nur mehr in verringertem 
Ausmaße anfallen, wurde die diesbezügliche 
Ermächtigung des Bundesministers für Finan­
zen auf 100 Millionen gegenüber früher 500 Mil­
lionen Schilling eingeschränkt. 

Die Ermächtigung des Bundesministers für 
Finanzen, Überschreitungen bei Ansätzen für 
gesetzliche Verpflichtungen zu genehmigen, 
wurde durch eine Höchstgrenze - 25 vom 
Hundert des einzelnen Ansatzes - ergänzt. 
Diese Ergänzung scheint vor allem durch das 
im Artikel 18 Bundes-Verfassungsgesetz ent­
haltene Gebot der Gesetzmäßigkeit der Ver­
waltung erforderlich. 

Artikel VII enthält im Absatz 1 nicht 
mehr die Ermächtigung, Haftungen für Dar­
lehen der Gemeinnützigen Wohnungsgesell. 
schaft für Bundesbedienstete Ges. m. b. H. 
sowie für die Austrian Airlines - Öster­
reichische Luftverkehrs-AG. zu übernehmen. 

Ein neuer Absatz 4 stellt klar, daß die 
angeführten Haftungen in in- und ausländi­
schen 'Vährungen übernommen werden kön-

Präsident : Wir kommen nunmehr zu dem nen. Fremdwährungsbeträge sind zu den 
Entwurf des Te:x:tes des Bundesfinanzgesetzes bei Vertragsabschluß geltenden Kassenwerten 
für das Jahr 1 967 selbst samt den dazugo- auf die in der Ermächtigung vorgesehenen 
hörigen Anlagen, sow� it f:ie noch nicht be- / Höohstbeträae anzurechnen. �and�lt, worden sind . Es sü:� dies c1 ie1 Ge,:::mnt- Artikel ri erhielt durch Neuaufnahme uberswhten, der Sy�,tenl1SlCrungspian der I -I ' , N 111 t "  von B la'3tungen eine' Klar-Kraft-, Luft- und \Vasse lJ. du zenge des Bundes I 

�« � l" e . , lw
b

er eS
I h ' � htll' ch HypotVheken . d D'  - - "  1 I " , e  ung ms eSOllC ere 1118IC ' - ' " , 80WlC er IenstpJ'-1L-!lp!t1n .  I , . '1  b '  cl; 1 - ' B · 'ff Sch " f-zn'A ,·t " \\ c . Cl .eRen (,el egl I  " a .· n VL 

Ich ersuche nunmehr den GClleralb:::richt- kaum anwendbar ist . 
erstatter, Abgeordneten Dipl . -Ing . Fink, um Hohes Hall8 ! Nun darf ich über den Dienst . seinen Bericht. 

Generalberichterstatter Dipl . -Ing . Fink : 
Hohe;:; Haus ! Ich bcmerkc g;kich eiw-a:l�s 
aUddt"ücklich und. nachdrückl ich, daß ich fcid�r 
nach § 34 der Geschäftsordnung die B'2schlüsf-<e 
des Ausschusses vorerst zu vertreten habe . 

post ellplan berichten. Im Dienstpostenplan 
für rlas Jahr 1967 sind illsgesamt 278 .435 

Dienstpnst011 sYiltemitiiert gegenüber 276.951 

im Dieustpostenplan 1966. Gegcnübor dem 
Vorjahr ist al80 im Diellstpostenphm ID67 
eine Vermehrung der Dienstposten um ins-
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Dipl..Ing. Fink 
gesamt 1484 eingetreten. Tatsächlich handelt 
es sich gegenüber dem derzeitigen Stand jedoch 
nur um eine Vermehrung um 721 Dienstposten, 
da in diesen Vermehrungen die gemäß Punkt 2 
Abs. 1 des Allgemeinen Teiles des Dienstposten­
planes 1966 mit Zustimmung der Bundesregie­
rung erfolgten beziehungsweise erfolgenden 
Aufnahmen während des Finanzjahres 1966, 
und zwar von zusätzlich vier Vertragsbe­
diensteten zum Zwecke der Ergänzung des 
Personals der Kanzlei des Präsidenten des 
Nationalrates und von zusätzlich 759 Vertrags­
lehrern für die mittleren und höheren Lehr­
anstalten auf Grund der vermehrten Schüler 
und Klassen ab dem Schuljahr 1966/67 sowie 
Herabsetzung der Lehrverpfiichtung und Sub­
ventionierung von Privatschulen, inbegriffen 
sind. 

Da die Zahl der Dienstpostenvermehrung 
im Unterrichtsbereich - plus 2 156 - die 
Gesamtzahl der Vermehrungen der Dienstpo­
sten - plus 1484 - übersteigt, ergibt dies 
eine Verminderung der Dienstposten in der 
Gesamtheit aller übrigen Ressorts. Vermin­
derungen von Dienstposten sind vorwiegend 
durch die Übertragung verschiedener Bundes­
forstgärten in die Landesverwaltung - minus 
368 -, durch Rationalisierungsmaßnahmen 
bei den Bundesforsten - minus 219  -, bei 
den Österreichischen Bundesbahnen - minus 
195 - und beim Salz-Monopol - minus 42 -
sowie durch Einziehung freier Dienstposten 
bei der Bundessicherheitswache - minus 151  -
möglich geworden. 

des Hauses recht ist, das Hohe Haus nicht mehr 
zu bemühen brauche. 

Auftrags des Finanz- und BudgetauBschusses 
be antrage  ich, 

1 . den Anlagen I a bis I d, Gesamtübersich­
ten, unter Berücksichtigung der angeschlosse­
nen Abänderungen beziehungsweise Druck. 
fehler berichtigungen, 

2 .  dem Systemisierungsplan der Kraft-, 
Luft- und Wasserfahrzeuge des Bundes mit 
den angeschlossenen Abänderungen und Druck­
fehlerberichtigungen, 

3. der Anlage H, Dienstpostenplan, mit den 
angeschlossenen Abänderungen sowie den 
Druckfehlerberichtigungen beziehungsweise 
drucktechnischen Korrekturen und 

4. der beigedruckten Entsch l i e ßung der 
Herren Abgeordneten Robert Weisz, Gabriele 
und Dr . van Tongel zuzustimmen� 

Ich beantrage, daß General- und Spezial­
debatte unter einem abgeführt werden. 

Die Ausschußentschließung lautet : 
Die Bundesregierung wird ersucht, Vor­

sorge zu treffen, daß im Dienstpostenplan 
1968 -die in den Erläuternden Bemerkungen 
zum Dienstpostenplan 1967 neu eingeführte 
Übersicht über die vorgenommene Zuweisung 
von Dienstposten aus der Personalreserve an 
die einzelnen Ressorts beibehalten, daneben 
aber auch die noch im Dienstpostenplan 1966 
geübte Praxis einer gesonderten Nachwei­
Bung der "Über den Stand aus der Personal­
reserve besetzten Dienstposten" , jedoch bezo· 
gen auf einen bestimmten Stichtag, in das 
Dienstpostenverzeichnis wieder aufgenom­
men wird. 

Diese Dienstpostengestaltung, Hohes Haus, 
ist ein Beispiel, das für viele andere gelten soll, 
die unsere gute österreichische Tendenz auch 
in diesem Bundeshaushalt sichtbar machten. 
Österreich ist ein Kleinstaat ; als neutrales Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Ich danke. 
Land in der Mitte des alten Kulturraumes Zum Wort gemeldet ist als Proredner der 
Europas haben wir keine militärische, aber Herr Abgeordnete Machunze. Ich erteile es 
eine sehr gewichtige kulturell-wissenschaftliche ihm. 
Aufgabe. In diesen Bereichen wollen wir eine Abgeordneter Machunze (ÖVP) : Hohes Haus ! 
Großmacht sein. Meine Damen und Herren ! In der gestrigen 

Bei den Kraftfahrzeugen ist eine Erhöhung Sitzung habe ich die Einbringung eines Ab­
gegenüber dem laufenden Jahr um 367 Fahr- änderungsantrages zum Bundesfinanzgesetz 
zeuge vorgesehen. Die Vermehrung betrifft 1967 angekündigt. Ich darf darauf verweisen, 
vor allem die Bereiche der Bundespolizei daß ich diesen Antrag gestern bereits eingehend 
und Bundesgendarmerio, der Straßen- und begründet habe, ich kann mich daher auf einige 
Autobahnverwaltung, der Post und der Öster- kurze allgemeine Feststellungen beschränken. 
reichischen Bundesbahnen. Die Zahl der Luft- Der Vedassungsgerichtshof hat mit Er. 
fahrzeuge soll sich um vier auf 42 Fahrzeuge kenntnis vom 10. Dezember 1966 das Bundes­
erhöhen. Auch bei den \Vasserfahrzeugen finanz gesetz 1966 in acht Punkten aufgehoben. 
des Bundes ist eine El'höhung gegenüber dem Das Bundesfinanzgesetz 1966 umfaßt 14 Artikel 
laufenden Jahr um zwei Fahrzeuge vorgesehen. mit 49 Absätzen, von denen acht als nicht 

Abschließend darf ich gern festhalten, daß mit der Verfassung in Übereinstimmung er­
es seit langem erstmalig gelungen ist, not- klärt wurden. 
wendige Druckfehlerberichtigungen schon im Wir respektieren selbstverständlich das 
Ausschuß vorzutragen, sodaß ich im einzelnen, Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Aber 
sofern es den sehr geehrten Damen und Herren ich habe soeben erwähnt, daß dieses Erkennt· 
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Machunze 
nis vom 10. Dezember 1966 stammt und 
daher nicht mehr die entsprechcde Zeit 
übrigblieb, das Bundesfinanzgesetz 1967 diesem 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes an­
zupassen. 

Wir erwarten, daß die Bundesregierung 
dem Hohen Haus noch im Monat Jänner 
eine Regierungsvorlage vorlegt, die dann im 
Finanz- · und Budgetausschuß beraten wird, 
selbstverständlich auch mit der Opposit.ion 
beraten wird. Regierung und Regierungs­
partei werden sich sachlichen Anregungen und 
Vorschlägen der Oppoflition niemals verschlie­
ßen. 

Ich möchte eine vierte Feststellung machen. 
Damit das Finanzgesetz 1967 nicht auf seine 
Verfassungsmäßigkeit angezweifelt werden 
kann und dem Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes Rechnung getragen wird, stelle 
ich im Namen der Abgeordneten Dr. Bassetti, 
Regensburger , Gabriele, Kulhanek, Tödling, 
Ing. Karl Hofstetter, Mitterer , Machunze 
und Genossen folgenden Antr a g :  

Der Nationalrat wolle beschließen : 
1. Artikel II Abs. 4 ist zu streichen. 

Absatz 5 wird Absatz 4. 

2. Artikel III Abs. 5 Z. 1, 3, 4 und 5 
ist zu streichen. Die Bezeichnung Ziffer , ,2" 
entfällt . 

3 .  Artikel VI Z.  1 und 3 entfällt ; Arti­
kel VI hat daher zu lauten : 

"Der Bundesminister für Finanzen ist 
ermächtigt, im Finanzjahr 1 967 : 

zur vorübergehenden Kassenstärkung 
kurzfristige Kreditoperationen mit einer 
Laufzeit bis 3 1 .  Dezember 1 967 in einem 
Ausmaß durchzuführen, daß der jeweilige 
Stand der Verpflichtungen aus solchen 
Kreditoperationen den Betrag von 1 ,5 Mil­
liarden Schilling nicht übersteigt ; die Ge­
barung aus solchen Kreditoperationen ist 
in der Anlehensge barung auszuweisen. "  

4 .  Artikel IX Abs. 2 erster Satz hat zu 
lauten : 

"Die Verfügungsermächtigung umfaßt die 
Befugnis, unbewegliches Bundesvermögen 
durch Verkauf oder Tausch zu veräußern 
oder es mit Baurechten, Pfandrechten, 
Dienstbarkeiten oder anderen dinglichen 
Rechten zu belasten."  
Hohes Haus ! Soweit der Wortlaut des 

Antrages. Ich bitte den Herrn Präsidenten, 
diesen Antrag in die Verhandlungen miteillzu­
beziehen. Ich möchte nur noch einmal fest­
stellen : Durch diesen Antrag soll erreicht 
werden, daß dem Urteil des Verfassungs­
gerichtshofes vom 10. Dezember 1966 unmittel­
bar Rechnung getragen wird. 

Ich hätte nur einen Wunsch, Hohes Haus : 
daß an allen Stellen so rasch auf ein Erkenntnis 
eines Höchstgerichtes in Österreich reagiert 
wird. (Beifall bei der Ö V  P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum Wort 
gemeldet hat sich Herr Bundeskanzler Doktor 
Klaus. Ich erteile es ihm. 

Bundeskanzler Dr. Klaus: Hohes Haus ! 
Die Bundesregierung hat sich in der letzten 
Sitzung des Ministerrates am 1 3. Dezember 
1966 mit dem Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes zum Bundesfinanzgesetz 1966 
eingehend beschäftigt und folgenden Beschluß 
gefaßt : 

Nach einem Hinweis des Bundeskanzlers 
auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes, betreffend das Bundesfinanzgesetz 1 966, 
wird beschlossen, den Bundeskanzler zu · er­
suchen, dem Nationalrat einen kurzen Bericht 
beziehungsweise eine Erklärung der Bundes­
regierung über ihre Stellungnahme zu diesem 
Erkenntnis abzugeben. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem 
am 12. Dezember 1966 zugestellten Erkenntnis 
die folgenden Stellen des Bundesfinanzgesetzes 
für das Jahr 1 966 als verfassungswidrig aufge­
hoben : 

Artikel II Abs. 4, betreffend die Umlegung 
verfügter Rückstellungen von Ausgaben­
ansätzen auf andere Ausgabenansätze des 
Ressorts, 

Artikel III Abs.  5 Z; 2, die Ermächtigung zur 
Überschreitung der Ausgabenansätze, betref­
fend "Heer und Heeresverwaltung" , 

Artikel III Abs. 5 Z. 4, Zustimmung zu 
Überschreitungen, wenn die Bedeckung inner­
halb der Ausgabenansätze desselben Para­
graphen durch Ausgabenrückstellungen ge­
funden wird, 

Artikel III Abs.  5 Z. 5, Überschreitungen bei 
Ansätzen für gesetzliche Verpflichtungen, 

Artikel III Aba. 5 Z. 6, Überschreitungen von 
Ausgabenansätzen bis zum Betrag von 
50.000 S, 

Artikel VI Z. 1 ,  Aufnahme von Anleihen, 
Darlehen und sonstigen Krediten zur Be­
deckung von Ausgabenansätzen für Anlagen 
der ordentlichen oder außerordentlichen Ge­
barung, 

Artikel VI Z. 3, Prolongierung oder Kon­
vertierung von Verpflichtungen des Bundes 
aus Anleihen, Darlehensverträgen und sonsti­
gen Kreditoperationen, so'wie die im 

Artikel IX Aba. 2 enthaltene Ermächtigung 
zur Verfügung über unbewegliches Bundes­
vermögen durch Schenkung. 

Nicht als verfassungswidrig aufgehoben hat 
der Verfassungsgerichtshof die folgenden ein-
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Bundeskanzler Dr. Klaus 
zeInen Bestimmungen des Bundesfinanzgesetzes 
1966 : 

Artikel III Abs. 5 Z. I ,  Genehmigung der 
finanziellen Ausgleiche, die auf Grund des 
Kompetenzgesetzes 1 966 erfolgen, 

Artikel VIII Abs. I ,  Rücklagenzuführungen, 
und 

Artikel IX Abs. 1 und 2, Verfügung über 
unbewegliches Bundesvermögen, mit Aus­
nahme der Worte "oder Schenkung" .  

Hohes Haus ! Von den Ermächtigungen des 
Bundesfinanzgesetzes 1966, die die Wiener 
Landesregierung im einzelnen angefochten hat, 
sind also sieben zur Gänze als verfassungswidrig 
aufgehoben worden, wärend drei zur Gänze als 
verfassungsmäßig bezeichnet wurden. Bei 
einer weiteren Ermächtigung wurden, wie ich 
schon sagte, zwei Worte als verfassungswidrig 
aufgehoben. Endlich hat der Verfassungl'3-
gerichtshof den Antrag der Wiener Landes­
regierung abgewiesen, das ganze Bundes­
finanzgesetz 1966 wegen eines Fehlers in der 
Gegenzeichnung als verfassungswidrig zu be­
zeichnen. 

Als der für Angelegenheiten des Verfassungs­
rechtes zuständige Bundesminister und im 
Sinne des früher erwähnten Regierungs­
beschlusses vom 13.  Dezember sehe ich mich 
verpflichtet, dem Hohen Haus eine Erklärung 
über die Auffassung der Bundesregierung von 
der verfassungsrechtlichen Tragweite des ge­
nannten Erkenntnisses des Verfassungsgerichts­
hofes abzugeben. In diesem Sinne sei fest­
gehalten : 

I .  Das Erkenntnis hat begrüßenswerte 
Klarheit über die Frage gebracht, ob und in 
welchem Umfang das Bundesfinanzgesetz der 
Vol1ziehung Ermächtigungen erteilen darf. 

Aus dem Erkenntnis geht hervor, daß die 
Bestimmungen des Artikels 51 des Bundes­
Verfassungsgesetzes zwingend vorschreiben, 
daß alle im Bundesfinanzgesetz vorgesehenen 
Ausgaben in Form von Krediten zu bewilligen 
sind, von Krediten, die entweder ziffernmäßig 
bestimmt oder ziffernmäßig auf Grund des 
Budgets errechenbar sind. 

Im übrigen aber ist der Verfassungsgerichts­
hof der Meinung, es sei die Erteilung von Er­
mächtigungen an die Voll ziehung durch das 
Bundesfinanzgesetz zulässig, wenn das Ver­
halten der Vollziehung dem Artikel 18 Abs. 1 
Bundes-Verfassungsgesetz entsprechend durch 
das Bundesfinanzgesetz vorherbestimmt .vird 
und wenn die ziffernmäßige Bestimmtheit 
beziehungsweise die Errechenbarkeit der Zif­
fern des Kredites dadurch nicht beeinträchtigt 
wird. 

2. Diese Feststellungen des Verfassungsge­
richtshofes sind deshalb von grundlegender Be-

deutung, weil das Erkenntnis Slg. 4340/1 962, be­
treffend die Aufhebung von Bestimmungen 
des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1962, 
vielfach dahin interpretiert worden ist, als 
dürfe das Bundesfinanzgesetz überhaupt keine 
;Ermächtigungen an die Vollziehung enthalten. 
Dem nun vorliegenden Erkenntnis kann ein­
deutig entnommen werden, daß diese Aus­
legung nicht richtig ist. Daraus folgt, daß es 
nicht erforderlich ist, das Problem der Er­
mächtigungen des Bundesfinanzgesetzes an die 
Vollziehung durch ein Bundesverfassungsgesetz 
zu regeln. Das Bundesfinanzgesetz darf viel­
mehr solche Ermächtigungen erteilen, sofern 
sie nur den vom Verfassungsgerichtshof aufge­
zeigten Anforderungen entsprechen. 

3. In der grundlegenden Frage, ob das 
Bundesfinanzgesetz überhaupt Ermächti­
gungen an die Vollziehung enthalten darf, hat 
der Verfassungsgerichtshof der Bundesregie­
rung also recht gegeben. Andererseits hat 
der Verfassungsgerichtshof ausgesprochen, daß 
die von ihm aufgehobenen Stellen des Bundes­
finanzgesetzes 1966 nicht den besonderen An­
forderungen entsprechen, die an derartige 
Ermächtigungen gestellt werden müssen. Den 
anderslautenden Rechtsstandpunkt der Bundes­
regierung hat der Verfassungsgerichtshof nicht 
geteilt. 

Dieser Sachverhalt kann nicht geleugnet 
werden. Es darf aber betont werden, daß der 
Verfassungsgerichtshof schon in seinem grund­
legenden Erkenntnis Sig. 1932/ 1950 folgendes 
ausgeführt hat : 

"Die Grenze zwischen bloß formalgesetz­
licher Delegation und materiell-rechtlicher 
Bestimmung scharf zu ziehen ist unmöglich. 
Es wird daher stets Grenzfälle geben, in denen 
die Frage : ob noch ,formalrechtliche Delegation' 
oder schon ,materiell-rechtliche Bestimmung' 
zweifelhaft ist . Hier steht die Entscheidung 
der von der Verfassung hiezu berufenen 
Instanz, dem Verfassungsgerichtshof, zu, dessen 
wohlerwogenes Ermessen in solchen Fällen 
die Grenze zu ziehen hat ."  

Hohes Haus ! E s  ist also keineswegs so, 
daß jede formalgesetzliche Delegation von 
vornherein mit Sicherheit als solche zu erkennen 
ist. Die Formulierung einschlägiger Gesetzes­
bestimmungen wie in den bisherigen Bundes­
finanzgesetzen trägt also immer ein legistisches 
Risiko in sich. Die endgültige Klarstellung 
vermag nur der Verfassungsgerichtshof in 
Zweifelsfällen zu treffen, und dies ist im vor­
liegenden Falle geschehen . 

Die Bundesregierung wird selbstverständlich 
aus dem Erkenntnis die erforderlichen Konse­
quenzen ziehen (Abg. C z e t t e l :  Zum Beispiel ?) , 
\vie sie dies in den Erläuternden Bemerkungen 
zum Allgemeinen Teil des Bundesfinanzgesetzes 
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Bundeskanzler Dr. Klaus 
1967 für den Fall eines aufhebenden Erkennt- Der Verfassungsgerichtshof unterwarf damit 
nisses bereits ausdrücklich angekündigt hat. die Bundesregierung und die Mehrheitsfraktion 

Der Antrag, der soeben von einem Abge­
ordneten des Hohen Hauses gestellt worden 
ist, soll die im Sinne des Erkenntnisses proble­
matischen Bestimmungen des Allgemeinen 
Teiles des Bundesfinanzgesetzes 1 967 vorerst 
beseitigen. Auch die Bundesregierung hat in 
ihrem Beschluß vom 13. Dezember 1966 die 
Absicht kundgetan, dem Erkenntnis des Ver­
fassungsgerichtshofes vollauf Rechnung zu 
tragen . Dafür boten sich zwei Wege an : 
entweder durch einen Abänderungsantrag ge­
mäß § 46 Abs. 3 der Geschäftsordnung des 
Nationalrates, wodurch die bedenklichen Be­
stimmungen des Entwurfes des Allgemeinen 
Teiles des Bundesfinanzgesetzes 1967 eine 
verfassungsmäßige Neufassung erhalten, oder 
durch vorläufige Herausnahme aller bedenk­
lichen beziehungsweise aufgehobenen Bestim­
mungen aus dem Entwurf, wie dies im Antrag 
des Abgeordneten Machunze geschieht. 

Die Bundesregierung spricht sich für den 
zweiten Weg aus und behält sich daher vor, 
im Laufe des Monates Jänner im Hohen Haus 
eine Regierungsvorlage einzubringen, die eine 
verfassungsrechtlich unbedenkliche Neufassung 
der Ermächtigungen des Bundesfinanzgesetzes 
1967 enthält. Für eine solche Neufassung hat 
gerade das Erkenntnis des Verfassungsgerichts­
hofes einen zielführenden Weg gewiesen. (Leb­
hafter Beifall bei der Ö V  P.) 

Präsident Dipl. .lng. Waldbrunner: Der An­
trag der Abgeordneten Machunze und Ge­
nossen ist genügend unterstützt und steht zur 
Debatte. 

Als erster KOlltraredner zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Peter. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Peter (FPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Der Herr Präsident 
kündigte den ÖVP-Abgeordneten Machunze 
als Proredner an. Auf Grund des Dargelegten 
stehe ich unter dem Eindruck, daß Herr 
Machunze zu diesem Gegenstand als Kontra­
redner aufgetreten ist. (Abg. Dr. Pi t t ermann : 
7 :  3 !) Unter anderem stellte der Sprecher 
der Österreichischen Volkspartei fest, daß es 
flich um eine rasche Reaktion auf die Entschei­
dung eines Höchstgerichtes handeln würde. 

Lassen Sie mich dem die Auffassung der 
Freiheitlichen entgegenstellen. Wir sind der 
Meinung, daß es sich um eine Zwangsreaktion 
auf die Entscheidung eines Höchstgerichtes 
handelt. Wäre diese Entscheidung des Höchst­
gerichtes nicht vorgelegen, hätte sich die Re­
gierungspaI'tei auch in dieser Situation nicht 
bemüßigt gefühlt, die Verfassungs widrigkeiten 
aus dem Haushalt des Jahres 1967 zu entfernen. 

dieses Hohen Hauses einer Notmaßnahme. 
Die Erklärung des Herrn Bundeskanzlers 

klang eher wie eine halbe Rechtfertigung denn 
als überzeugende Stellungnahme. Ich sehe 
zwischen der Feststellung des Herrn Abge­
ordneten Machunze und der Erklärung des 
Herrn Bundeskanzlers Dr. Klaus einen Zwie­
spalt. Herr Abgeordneter Machunze hat ange­
kündigt, daß die Bundesregierung nunmehr 
in ein sachliches Gespräch mit den Oppo­
sitionsfraktionen einzutreten gedenke, um die 
Budgetmaterie einer sachgerechten und ver­
fassungsrechtIich einwandfreien Klärung zuzu­
führen. 

Damit ist neuerdings das Verhältnis der 
Bundesregierung und der Mehrheitsfraktion 
zu den beiden Oppositionsfraktionen zur Dis­
kussion gestellt. 

Ich hatte bereits gestern Gelegenheit, darauf 
zu verweisen, daß sich in den letzten Wochen 
im Rahmen der derzeit in Gang befindlichen 
Budgetdebatte ein großes Unbehagen im 
Hohen Hause eingestellt hat. Ein Unbehagen, 
das vor allem deswegen entstanden ist, weil 
die Bundesregierung nicht bereit war, den 
Argumenten der Oppositionsfraktionen eine 
sachliche Prüfung zuteil werden zu lassen. 
(Abg. Dr. Pit t erm a n n :  Antwortet nicht einmaZ 
wie Herr Schmitz !) Wenn nun Herr Machunze 
sagte, es wäre an der Zeit - und die Mehr­
heitsfraktion beabsichtige dies -, ein besseres 
Verhältnis, ein besseres Klima zu den heiden 
Oppositionsfraktionen zu schaffen, so liegt es 
wohl an der Bundesregierung und an der 
Mehrheitsfraktion, den ersten Schritt zu setzen, 
um auch die ernste Absicht entsprechend unter 
Beweis zu stellen. 

Wir Freiheitlichen möchten den in Verhand­
lung stehenden ÖVP-Antrag als eine Mindest­
reaktion, als eine Zwangsreaktion, als eine Not­
reaktion auf das Erkenntnis des Verfassungs. 
gerichtshofes bezeichnen. Wir Freiheitlichen 
sind auch bereit, der Regierungspartei unsere 
Unterstützung zuteil werden zu lassen, um 
diesen Mindestschritt als erste positive Reak­
tion auf das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes zu setzen. Diese Zustimmung 
stellt aher keinesfalls einen Vertrauensbeweis 
oder eine Vertrauenskundgehung der freiheit­
lichen Fraktion gegenüber der derzeitigen 
Bundesregierung dar. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, daß die 
Bundesregierung noch im Jänner des kommen. 
den Jahres dem Hohen Hause eine ent­
sprechende Regierungsvorlage unterbreiten 
wird. Wir geben der Erwartung Ausdruck, 
daß diese verfassungsrechtliche Materie eine 
eingehende, gründliche und umfassende Be-
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Peter 
handlung im zuständigen Ausschuß erfährt. 
Wir betrachten die Erklärung des Herrn 
:Bundeskanzlers lediglich als eine Vorleistung 
und als eine Vorankündigung. Im gegenteiligen 
Fall könnten wir uns mit dem Inhalt der 
Erklärung, die heute Herr Dr. Klaus abge­
geben hat , nicht zufriedengeben. 

Heute steht auch die Leistung, das Arbeits­
ergebnis der Einparteienregierung mit zur 
Diskussion. Dieser ÖVP-Einparteienregierung 
haftet zweifelsohne der Mangel an, daß sie 
die Quantität der Entscheidungen mehr im 
Auge gehabt hat als die Qualität jener Vor­
lagen, die sie seit dem 6. März dieses Jahres 
dem Nationalrat vorgelegt hat. Ein Weniger 
der Bundesregierung wäre in den abgelaufenen 
Jahren vielfach mehr gewesen. 

Haftete den Koalitionsregierungen von einst 
der Mangel an, daß sie überhaupt keine Ent­
scheidungen mehr herbeizuführen in der Lage 
waren, so stehen wir nunmehr überstürzten 
und unüberlegten Entscheidungen der der­
zeitigen österreichischen Bundesregierung 
gegenüber. Manchmal haben diese Entschei­
dungen einen verkrampften und einen gewalt­
samen Charakter, weil die Machtposition der 
ÖVP mehr in die ' Waagschale geworfen wurde 
als das Bestreben, die anderen Fraktionen 
dieses Hohen Hauses durch entsprechend 
überzeugende Argumente zur lVlitgestaltung zu 
gewinnen. 

Betrachten wir nun die Arbeit dieser und 
anderer österreichischen Bundesregierungen in 
der Kritik des Rechnungshofes, so zeigt sich, 
daß der öffentlichen Verwaltung in Österreich 
ein vernichtendes Urteil zuteil wurde. 

Es sei mir erlaubt, die Frage aufzuwerfen, 
was die derzeitige Bundesregierung bisher von 
sich aus getan hat, um zu einer qualitativ und 
inhaltlich besseren Verwaltung des Staates zu 
gelangen. In den Grundsatzerklärungen der 
Regierung Klaus II ist vieles in Aussicht 
gestellt, aber bis zur Stunde wenig realisiert 
worden. 

Ein Mangel unserer Demokratie besteht seit 
Jahren darin, daß die verfassungsrechtlich fest­
gelegte Gewaltenteilung nicht so funktioniert, 
wie es im Interesse der Republik notwendig 
wäre. Die Gesetzgebung kam in den letzten 
Jahren ins Hintertreffen, während die un­
begründete Allmacht der Verwaltung in den 
Vordergrund des Geschehens getreten ist. 
Gelade wegen dieser Allmacht der Verwaltung 
sind in den abgelaufenen Jahren zahlreiche 
Fehlerscheinungen aufgetreten, die zu einer 
Reihe schwerwiegender Unzulänglichkeiten im 
Staate geführt haben. Ich wage namens der 
freiheitlichen Fraktion das harte Urteil, daß 
die Bundesverwaltung nicht so funktioniert, wie 
es notwendig wäre. Wenn aber die Voll-

ziehung nicht funktioniert, so ist in erster 
Linie die Bundesregierung dafür verantwOl t­
lieh, weil sie jenen Forderungen nicht Rechnung 
trägt, die seit geraumer Zeit zu diesem Gegen­
stand im Nationalrat erhoben worden sind. 

Die Allmacht des Staates greift heute zu 
sehr in den Lebensbereich und in die Rechte 
des einzelnen Staatsbürgers ein. Diese All­
macht der Verwaltung hat zu großen Fehl­
erscheinungen auf dem Gebiet der Sparsamkeit, 
auf dem Gebiet der sachgerechten Verwendung 
von Steuergeldern geführt. Diese ,Allmacht des 
Staates gilt es nunmehr abzubauen ! 

Es kann nicht die Aufgabe der Allein­
regierung der Österreichischen Volkspartei 
sein, dieser Entwicklung tatenlos gegenüber­
zustehen. Der Hinweis der Regierung, daß es 
vor allem Aufgabe der Gerichte sei, hier nach 
dem Rechten zu sehen, genügt nicht. Die 
Kompetenz der Gerichte ist verfassungsmäßig 
klar abgegrenzt. Ebenso klar umrissen ist die 
Aufgabe der Bundesregierung als Vollziehung. 
Die derzeitige Bundesregierung kann sich jener 
Verantwortung nicht entziehen, die ihr durch 
die jüngsten Ereignisse auferlegt worden ist. 
Die Aufgabe der Vollziehung, der Regierung 
und der Verwaltung besteht darin, eine dienende 
Funktion gegenüber dem Staatsbürger und der 
Republik zu erfüllen. Niemals kann es Aufgabe 
der Verwaltung und Vollziehung sein, einen 
anmaßenden Standpunkt gegenüber dem 
Staats bürger einzunehmen. 

Wie nun diese groben, in aJlerjüngster Zeit 
zutage getretenen Mißstände beseitigt werden 
sollen, darauf ist uns die Bundesregierung bis 
zur Stunde eine befriedigende Antwort schuldig 
geblieben. Noch immer ist dem österreichi­
schen Nationalrat nicht zur Kenntnis ge­
bracht worden, welche Konsequenzen auf der 
Regierungsbank im Zusammenhang mit den 
jüngst zutage getretenen Bautenmißständen 
gezogen werden sollen. Es genügt nicht, daß 
der Arm des Gesetzes nach verschiedenen ver­
dächtigen Privatpersonen, Baufirmen und Be­
amten gI eift. Es steht nach wie vor mit zur 
Diskussion, zu klären, wo ein menschliches 
Versagen im Bereich der Regierung vorliegt. 
Darauf erhoffen wir von der derzeitigen Bun­
desregierung so rasch wie möglich eine Antwort. 

Die Dinge eilen der Entwicklung im National­
rat voraus. Noch ehe ein Abgeordneter dieses 
Hohen Hauses die Möglichkeit hatte, sich mit 
dem 2. Teil des Rechnungshofberichtes ein­
gehend auseinanderzusetzen, berichten bereits 
die Tageszeitungen ausführlich darüber. Was 
gerade heute zu diesem Gegenstand neuerdings 
in den Zeitungen enthalten ist, ist wenig 
schmeichelhaft für die österreichische Bundes­
regierung ! Was von den Zeitungen der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben wird, unter-
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streicht auch die von den Oppositionsfrak­
tionen bisher zum Ausdruck gebrachten Argu­
mente, daß die Bundesregierung, daß der 
bisherige Ressortchef im Bautenbereich von 
den unliebsamen Vorgängen eille Ahnung 
gehabt haben müßte und daß genug Anlaß für 
ein entsprechendes Eingreifen gewesen wäre. 
Es ist außerordentlich betrüblich, daß die 
Bundesregierung gerade diesen Gegenstand 
nach dem Motto "Reden wir von etwas 
anderem !" behandelt hat. Von allem Mög­
lichen wurde hier im Hohen Hause gesprochen, 
nicht aber davon, wann auf der Regierungs­
bank entsprechende personelle Konsequenzen 
gezogen werden. 

Und ist Ihnen, meine Herren dieser Allein­
regierung, noch zuwenig passiert, dann sei 
Ihnen in Erinnerung gerufen, was heute in der 
"Press�" zum Ausdruck gebracht wurde : 

"Droht ganz Österreich in einem Sumpf der 
Mißwirtschaft und Korruption zu versinken? 
Der neue Rechnungshofbericht gibt dieser 
Sorge neue Nahrung. Da wurde beim Auto­
bahnbau ins Blaue hinein geplant, die Pflicht 
zur Bauaufsicht und Kontrolle sträflich ver­
nachlässigt, über Notwendiges, oft sogar ver­
traglich Abgesprochenes großzügig hinweg­
gegangen. Zwischen den vereinbarten Bau· 
kosten und den Endsummen klaffen unvor­
stellbare Differenzen. Verstöße gegen die ver­
bindlichen Normen und die gesetzliche Zweck­
widmung der öffentHchen Gelder sind keine 
Einzelfälle. Wobei die nicht minder interes­
sante Frage, welche ungeheuren Summen der 
Staat den Baufirmen seit Jahren einfach 
schuldig geblieben ist, in diesem Zusammen­
hang noch gar nicht aufgeworfen wurde. Wer 
trägt die Schuld an diesen Verhältnissen 1 
Welche Konsequenzen muß man daraus 
ziehen 1" 

Das fragt "Die Presse" heute die öster­
reichische Öffentlichkeit. Diese Frage ist 
unmißverständlich aufzugreifen und an die 
österreichische Bundesregierung weiterzuleiten. 

Bereits 1962 war es der damalige Bundes­
finanzminister Dr. Klaus, dem die Unzuläng­
lichkeiten auf dem Bautensektor aufgefallen 
sind. Bereits 1962 hat Bundesfinanzminister 
Dr. Klaus das Bestreben erkennen lassen, Vor­
kehrungen für eine sachgerechtere und spar­
samere Verwendung der Steuergelder beim 
Autobahnbau zu treffen. Nach dem Aus­
scheiden des Bundesfinanzministers Dr. Klaus 
war aber keiner seiner Nachfolger bereit oder 
in der Lage, seinen Intentionen zu entsprechen. 
So kam es dazu, daß wir heute diesen Miß­
ständen gegenüberstehen. Ich glaube nicht, 
daß man die dem Herrn Dr. Klaus nach­
gefolgten Finanzminister der Zweiten Republik 
Österreich von jeder Schuld am Bautenskandal 
freisprechen kann. 

Aber noch einmal zurück zu der Frage der 
"Presse". Welche Konsequenzen werden ge­
zogen ? 'Wann werden die personellen Konse­
quenzen auf der Regierungsbank gezogen 1 Der 
zweite Artikel in der "Presse" beschäftigt sich 
ebenfalls mit diesem Gegenstand unter der 
Überschrift "Autobahn kostete neun statt 
drei Milliarden". Natürlich wird im Bau­
zeitraum eine Vel'teuerungsquote zu berück­
sichtigen sein. Das steht außer Zweifel . Aber 
wieviel Milliarden unsachgemäß aufgewendet 
worden sind, läßt sich an Hand des Rechnungs­
hofberichtes doch eingehend feststellen, wenn 
man dem der Österreichischen Volkspartei 
nahestehenden und angesehenen Redakteur 
Hans Thür folgt, der unter anderem festhält : 

"Rund 2 1 ,7 Millionen Schilling machen der 
unnötige Aufwand, die Überzahlungen und 
unrechtmäßigen Zahlungen aus, die der Rech­
nungshof an Hand von Beispielen in seinem 
Bericht über den Autobahnbau anführt. Dazu 
kommen 86,6 Millionen Mehrkosten, die er 
aHein auf der niederösterreichischen Strecke 
der Westautobahn als durch die Schuld der 
niederösterreichischen Autobahnverwaltung 
entstanden hervorhebt. Mit rund 100 Mil­
lionen ist der Schaden zu beziffern, der durch 
das vom Rechnungshof in seinem Tätigkeits­
bericht hart kritisierte Anbotsverfahren ent­
standen ist . . .  So dürfte es auch niemanden 
verwundern, daß die bei Baubeginn im Jahre 
1953 auf 3 Milliarden Schilling geschätzte 
Autobahn Wien-Salz burg bis jetzt 9 Mil­
liarden gekostet hat. 

Der Autobahnbericht des Rechnungshofes . . .  
ist die härteste Kritik, die vom Rechnungshof 
jemals an der Hoheitsverwaltung geübt worden 
ist. " 

Hier ist wieder die Frage an die Bundes­
regierung: Wann, meine Herren der Re­
gierung, gedenken Sie, personelle Konse­
quenzen aus diesem vernichtenden Urteil des 
Rechnungshofes zu ziehen � 

Weiter fährt Hans Thür fort : 
"Geradezu katastrophal aber sind die Fest­

stellungea, die der Rechnungshof bezüglich des 
Handelsministeriums trifft. Bei diesem be­
ginnt es bereits damit, daß Anfang 1 955 wohl 
die Errichtung von Dienststellen der Bau­
überwachung in den Ländern vorgesehen, aber 
Aufgabenbereich und Verantwortlichkeit nicht 
festgelegt und auch keine Klarheit über die 
Kompetenzen des Landeshaupt.mannes im 
Autobahnbau geschaffen worden ist. Dem 
Ministerium wirft der Rechnungshof auch vor, 
,ein umfangreiches Melde- und Genehmigungs­
wesen mit einem übermäßigen Verwaltungs­
aufwand aufgezogen' zu haben, wodurch die 
Bauplanung und der Baufortschritt nicht un­
we8entlich verzögert worden sind." 
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So ließe sich aus diesem Artikel des Redak­

teurs Hans Thür ein Vorwurf nach dem 
anderen gegenüber dem Handelsministerium 
zitieren. Setzen wir uns im Hohen Haus 
damit auseinander, welche Baufirmen gefehlt 
haben, welche Einzelpersönlichkeiten in diesem 
Zusammenhang eventuell zur Verantwortung 
zu ziehen sind. Ich glaube, daß hier endlich 
einmal von Seite der Bundesregierung das eine 
nicht mehr überhört werden kann : Wann tritt 
Ur. Fritz Bock zurück 1 Wie lange muß die 
österreichische Öffentlichkeit noch auf den 
Rücktritt des Herrn Dr. Fritz Bock warten ? 
Was muß noch alles geschehen, bis ein Minister 
an seine Ministerverantwortlichkeit erinnert 
wird 1 Darauf, Herr Bundeskanzler, erbitte 
ich namens der freiheitlichen Fraktion eine 
Antwort. 

Darüber hinaus stand in den letzten Wochen 
in diesem Hohen Hause auch das Mißverhältnis 
zwischen der Regierung und der Regierungs­
partei einerseits und den Oppositionsfraktionen 
andererseits zur Diskussion. Welm es in 
diesen letzten Wochen manchmal zu sehr 
polemischen und vielleicht auch lautstarken 
Auseinandersetzungen gekommen ist, so möge 
eine mit 85 Mandaten ausgestattete absolute 
Mehrheitspartei auch das eine zur Kenntnis 
nehmen : daß Druck wiederum Gegendruck 
erzeugt, daß das Nichteingehen auf die Argu­
mente der Oppositionsfraktionen natürlich 
Reaktionen der Oppositionsparteien zur Folge 
hat. Aus diesem Mißverhältnis zwischen 
Regierung und Oppositionsfraktion ist in den 
letzten Monaten ein Mißverhältnis, ein Un­
behagen entstanden, das dringend der Be­
seitigung bedarf. Den ersten Schritt zum 
Abbau dieses Unbehagens hat aber nach An­
sicht der freiheitlichen Fraktion auf jeden 
Fall die österreichische Bundesregierung zu 
setzen. 

Ich glaube, Sie haben sich falsche Vorstel­
lungen über die Handhabung, über die An­
wendung Ihrer Mehrheit mit 85 Mandaten 
gemacht. Es kommt immer wieder aus dem 
Wald so zurück, wie man in denselben hinein­
ruft. Wenn die ÖVP glaubt, daß das Nieder­
stimmen der zwei Minderhdtsparteien das 
wirksamste Mittel zur Belebung der parla­
mentarischen Arbeit ist, dann ist nach Ansicht 
der freiheitlichen Fraktion die derzeitige 
Regierungspartei einer Fehlbeurteilung unter­
legen. 

Wir bitten die Regierung noch um eines : 
In Zukunft weniger empfindlich zu sein, als 
es in der Vergangenheit der Fall war. Die 
ÖVP sitzt hier mit 85 Mandaten. Sie kann 
allein entscheiden. Sie kann sich mit ihrer 
absoluten Mehrheit über die Anliegen der zwei 
anderen Fraktionen hinwegsetzen. Glauben 

Sie nicht, meine Damen und Herren der 
Mehrheitsfraktioll, daß mit der absoluten 
Mehrheit auch die Verpflichtung verbunden 
ist, zumindest die Argumente der Oppositions­
fraktionen künftig einer gründlicheren Prüfung 
zu unterziehen, als es in der Vergangenheit 
der Fall war 1 (Abg. Dr. Pit t e rm a n n :  Wir 
haben e8 ja heute beim Finanzmin'ister gesehen !) 
Herr Dr. Pittermann ! Der Herr Finanzminister 
ist das besondere Sorgenkind der freiht'itlichen 
Fraktion. Er ist jener Minister, der bis zur 
Stunde noch gar nicht bereit ist, auf die 
Argumente der Op:positionsfraktionen einzu­
gehen. Aber diese Sorgen teilen nicht nur wir 
Oppositionsfraktionen. Mir haben ÖVP­
Landeshauptleute erklärt, daß sie es mit dem 
Herrn Finanzminister in den Finanzausgleich�­
verhandlungen genauso schwer hatten wie die 
Oppositionsfraktionen des Nationalrates. 

Die ÖVP soll jetzt nicht hergehen und den 
Oppositionsfraktionen vorwerfen, sie w"Ürden 
sich im Ton vergreifen. Solange dieser Ton 
auf der Regierungsbank anhält (Abg. Dr. Pit­
terma nn:  Ein 8tumm�r Ton !), möge man sich 
nicht wundern, wenn es gelegentlich zu sehr 
harten Polemiken in diesem Hohen Hause 
kommt. 

Es wäre daher geboten, meine Herren der 
Bundesregierung, daß auf der Regierungsbank 
die Bereitschaft zur sachlichen Auseinander­
setzung an Hand von Argumenten mit den 
Oppositionsfraktionen im neuen Jahr größer 
würde, als es im alten Jahr der Fall war. 

Um eines möchten wir Freiheitlichen die 
Mehrheitspartei noch ersuchen. Ich scheue 
mich nicht, diesen Ausdruck zu verwenden; 
weil uns kein Stein aus der Krone fällt, Sie 
als die Stärkeren um etwas zu bitten. Worum 
wir Freiheitlichen Sie bitten, ist, daß Sie in 
Ihren Ministerien dafür sorgen, daß dort mehr 
Ordnung, mehr Planung und mehr Systematik 
obwaltet , als es bisher der Fall war. 

Meine Herren Minister ! Erziehen Sie Ihre 
Herren Beamten, damit die Regierungsvorlagen 
dieses Hohe Haus rechtzeitig erreichen. Ihre 
Herren Sektionschefs und Herren Ministerialräte 
wissen ganz genau, wann Sie ein Gesetz be­
nötigen. Man kann das Parlament nicht so 
behandeln, wie das in den abgelaufenen Wo­
chen durch einzelne Ressorts geschehen ist. 
Inmitten der Budgetdebatte , inmitten der 
größten Anspannung der Gesetzgebung hat 
die Regierung dem Nationalrat dutzende 
Regierungsvorlagen hergeworfen, die wir nicht 
mehr sachgerecht bearbeiten können. Dies 
deswegen, weil Ihre Herren Beamten in Ihren 
Ministerien so schlecht erzogen sind. 

Ich stehe nicht an, die Herren der Regie­
rung neuerdings zu bitten, auf die Herren 
Beamten einen besseren erzieherischen Einfluß 
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zu nehmen. Eine Erziehungsarbeit der Bundes­
regierung würde zu einer qualitativ besseren 
Arbeit der Gesetzgebung führen. Ich bin der 
Meinung, daß nicht jedes seit dem 6. März 1966 
beschlossene Gesetz in qualitativer Hinsicht 
wirklich einwandfrei ist. Eine der Ursachen 
dafür ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen 
daß in den Ministerien manchmal mehr al� 
planlos gearbeitet wird. Hier wirkt wieder die 
Allmacht, die Omnipotenz des Staates, weil die 
Gewaltenteilung nicht funktioniert und weil 
die Verwaltung, weil die Vollziehung sich in 
�len letzten Jahren Rechte angemaßt hat, die 
Ihr nach der Verfassung nicht zustehen. 

Herr Bundeskanzler ! Noch einmal die höf­
liche Bitte der freiheitlichen N ationalrats­
fraktion, durch die Bundesregierung einen 
entsprechenden Erziehungsbeitrag gegenüber 
den Herren Beamten zu leisten. Es wird letzten 
Endes der Demokratie dienen. 

Ich möchte namens der Freiheitlichen noch 
eine weitere Bitte an die Mehrheitsfraktion 
aussprechen : Behindern Sie in Zukunft Unter­
suchungsmöglichkeiten des Parlaments nicht, 
",ie Sie das im Falle Pr ader getan haben. 
Ich möchte mich nicht in eine Polemik ergehen. 
Ich bin vielmehr der Überzeugung, daß eine 
sachgerechte Klärung jener Vorwürfe, die 
gegenüber Bundesminister Prader erhoben 
worden sind, in einem Untersuchungsaus­
schuß des Nationalrates dem Ansehen der 
Demokratie gedient ,hätte. Wir Freiheitlichen 
bitten die Bundesregierung auch, die Arbeits­
möglichkeiten des Parlaments nicht zu beein­
trächtigen. Darum ist es notwendig, daß die 
Bundesregierung von sich aus mit einer größe­
ren Systematik, mit einer besseren Planung der 
Gesetzgebung gegenübertritt . 

'Wenn nun die Bundesregierung in dem 
einen oder anderen Fall in eine Sackgasse 
geraten ist, so trägt sie daran letzten Endes 
�lbst ein gerüttelt Maß von Schuld. Es ist 
von der Bundesregierung seit dem 6. März 1966 
eine hektische Betriebsamkeit an den Tag 
gelegt worden, die in Zukunft, wollen wir eine 
bessere Gesetzesarbeit leisten, durch eine ent­
sprechende Systematik und Planung ersetzt 
werden soll. 

Abschließend möchte ich namens der Frei­
heitlichen noch einmal dem Gedanken Aus­
druck verleihen, daß der zweckmäßigste, beste 
und nach unserer Ansicht einwandfreieste Weg 
der wäre , die in Behandlung stehende Regie­
rungsvorlage an den Ausschuß rückzuverweisen 
�m ei:r�e umfass�nde, wohlüberlegte und sach� 
hch emwandfreIe Diskussion dieser Materie 
vornehmen zu können. 

Aus diesem Grunde erlaube ich mir folgenden 
A n t r a g  zu stellen : 

A n t r a g  

der Abgeordneten Peter, Zeillinger, MeißI, 
Melter und Dr. Scrinzi auf Rückverweisung 
der Regierungsvorlage für ein Bundesfinanz­
gesetz 1967 (204 d. B. )  an den Finanz­
und Budgetausschuß. 

Gemäß § 46 Abs. 6 der Geschäftsordnung 
des Nationalrates beantragen die unter­
zeichneten Abgeordneten, die Regierungs­
vorlage für ein Bundesfinanzgesetz 1967 
(204 d. B.)  nochmals an den Finanz- und 
Budgetausschuß zu verweisen. 

Die aus schwerwiegenden verfassungs­
rechtlichen Gründen beantragte ersatzlose 
Streichung wesentlicher Bestimmungen der 
im Titel bezeichneten Regierungsvorlage 
hat zu einer neuen Situation geführt, deren 
Konsequenzen ohne nochmalige eingehende 
Beratung im Finanz- und Budgetausschuß 
nicht abgesehen werden können. 

Herr Abgeordneter Machunze ! Sie haben 
uns heute ein Entgegenkommen der Mehrheits­
partei in Aussicht gestellt. Ich ersuche Sie 
und Ihre Kollegen der Österreichischen Volks­
partei höflichst , uns dieses Entgegenkommen 
dadurch zu bekunden, daß Sie diesem Antrag 
der Freiheitlichen Ihre Zustimmung erteilen. 
(Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Der eben 
verlesene Antrag des Herrn Abgeordneten 
Peter ist nicht genügend unterstützt.  Ich stelle 
daher vorerst die Unterstützungsfrage. Wer 
den Antrag des Herrn Abgeordneten Peter 
unterstützt , den bitte ich, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Ich danke. Der Antrag ist 
genügend unterstützt und steht zur Diskus­
sion. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Dr. Broda das Wort. 

Abgeordneter Dr. Broda (SPÖ) : Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen und 
Herren ! Das Erkenntnis des Verfassungsge­
richtshofes G 22/66, mit dem acht Bestim­
mungen des Allgemeinen Teiles des Bundes­
finanzgesetzes 1966 als verfassungswidrig auf­
gehoben worden sind, wirft praktische Fragen 
für die weitere Vorgangsweise in der Behand­
lung der Vorlage für das Bundesfinanzgesetz 
1967 auf, und es wirft Grundsatzfragen auf. 
Über beide Problemkreise wird nun ernst, wie 
es der Sache entspricht, zu reden sein. 

Zuerst zur praktischen Frage der Behandlung 
des Bundesfinanzgesetzentwurfes für 1967 im 
Sinne der bisher geführten Diskussion und der 
Erklärung, die der Herr Bundeskanzler ab­
gegeben hat. Eine Vorbemerkung : Geschäfts­
gegenstand ist jetzt bei der Debatte der All­
gemeine Teil des Bundesfinanzgesetzes für 

223 
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1967 ; es geht also bei der Beschlußfassung über 
den Wortlaut des Allgemeinen Teiles des Budgets 
für 1967 um die Frage der Durchführungs­
bestimmungen für dieses Budget 1967. 
Es ist klar, daß der Allgemeine Teil eines 
Bundesfinanzgesetzes von sehr großer Bedeu­
tung ist ; denn ohne Durchführungsbestim­
mungen für das Bundesfinanzgesetz gibt es keine 
Vollziehung des Budgets während des Budget­
jahres. Es geht außerdem um Grundsatzfragen 
des Verhältnisses zwischen Gesetzgebung, Ge­
richtsbarkeit und Vollziehung, von denen in 
den letzten Wochen wiederholt auch hier im 
Nationalrat die Rede gewesen ist. 

Diese Fragen finden auch im Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes, das uns vorliegt, 
ihren Niederschlag, und sie werden ja auch in 
der heutigen Diskussion einen Niederschlag 
finden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zuerst ein paar Worte zur Erklärung, die der 
Herr Bundeskanzler hier eben namens der 
Bundesregierung abgegeben hat. Der Herr 
Bundeskanzler hat rekapituliert, daß der 
Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis 
elf konkreten Anträgen der Wiener Landes­
regierung auf Anfechtung von Bestimmungen 
des Allgemeinen Teiles des Bundesfinanzgeset­
zes für 1967 Folge zu geben oder sie abzulehnen 
hatte. 

Ich darf wiederholen : Die Wiener Landes­
regierung hat bei elf Bestimmungen des Bun­
desfinanzgesetzes für 1 967 Bedenken hil1sicht­
lieh ihrer Verfassungsmäßigkeit er ho ben. Der 
Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkennt­
nis acht Anträgen der Wiener Landesregierung 
Folge gegeben und drei Anträgen der Wiener 
Landesregierung in diesem Verfahren vor einem 
Höchstgericht nicht Folge gegeben. 

Herr Bundeskanzler! Wenn Sie das als einen 
teilweisen Erfolg der Bundesregierung - Herr 
Finanzminister , Herr Bundeskanzler - oder, 
wie heute zu lesen stand, 

. 
als eine Art "Punkte­

sieg" der Bundesregierung betrachten, dann 
steht die Bundesregierung mit der Auffassung 
aber wirklich allein, daß das ein Punktesieg 
der Bundesregierung gewesen sei, wenn von 
elf sehr ernsten Anträgen acht Folge gegeben 
wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Sie wissen, wie etwa die Mehrheitsverhältnisse 
bei Geschwornengerichten sein müssen. Wenn 
ein Stimmenverhältnis 8 : 3 auf "schuldig" geht, 
dann ist es ein sehr hoher Prozentsatz von 
Richtern, die sich für den Schuldspruch aus­
sprechen. (Beifall bei der SPO.) Das war das 
Urteil des Verfassungsgerichtshofes über die 
Bundesregierung. (Abg. Dr. Muss i l :  Es war ja 
das ganze . Gesetz _ angefochten !  - Abg. W ei  k-

hart :  Der Bundeskanzler ist abgegangen ! -
Abg. Dr. Kreisky:  Er ist schon gegangen !) 

Der Herr Bundeskanzler wollte sich das nicht 
mehr anhören. Dann darf ich also den Herrn 
Finanzminister und den Herrn Staatssekretär 
Gruber bitten, dem Herrn Bundeskanzler 
das mitzuteilen und an ihn weiterzuleiten, was 
ich sage. 

Also 8 :  3 steht es. Der Bundesregierung 
genügt das noch nicht. (Abg. Dr. M uss i l :  
Es war ja das ganze Gesetz angefochten !) Herr 
Kollege, ich komme jagleichdarauf zu sprechen, 
weil ich . . . (Abg. Guggenberge r :  Sie können 
das nicht mit einem Fußballmatch vergleichen !  -
Abg. Dr. Pittermann : Herr Mitterer, es war 
kein Konkurs, sondern nur ein Ausgleich ! -
Abg. M i t te r e r :  Herr Vizekanzrer ! Ich hoUe, 
daß Ihr Filmprojekt in Wien auch keinen 
Konkur8, 80ndern nur einen Ausgleich hat ! -
Abg. Dr. Pitterma nn:  Meine Filmprojekte 
können nicht in Ausgleich gehen ! Ich habe 
keine ! - Weitere Zwi8chenrufe.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es handelt sich tatsächlich nicht um ein 
Fußballmatch, sondern es handelt sich um das 
Urteil eines Höchstgerichtes, des Verfassungs­
gerichtshofes der Republik Österreich, über 
Bestimmungen eines sehr wichtigen Gesetzes, 
das auf Grund des Vorschlages der Bundes­
regierung leider - wir haben ja im Sommer 
darüber gesprochen - von der Mehrheit 
dieses Hohen Hauses angenommen worden ist. 
Dieses Urteil - wenn Sie schon so vorgehen 
wollen - ist 8 :  3 gegen Bundesregierung 
und Mehrheit des Hohen Hauses, die der Bun­
desregierung gefolgt ist, ausgegangen. Ein 
klares Urteil, meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Das hat übrigens auch der Herr 
Bundeskanzler gar nicht bestritten. 

Nun aber zu der Einwendung, die mir eben 
gemacht wurde, daß nämlich die Wiener Lan­
desregierung - und es war auch gestern schon 
davon die Rede - einmal den Antrag gestellt 
habe, das ganze Bundesfinanzgesetz 1966 als 
verfassungswidrig aufzuheben. Das ist zu­
treffend. Aber, Kollege Machunze, Sie sind 
nicht weniger sachkundig als ich, Sie wissen, 
und ich bitte, das auch Ihrer Fraktion mit­
zuteilen, daß es sich bei dem Erstantrag der 
Wiener Landesregierung um eine Frage ge­
handelt hat, die mit der Diskussion, die wir 
hier im Sommer am 24. Juni 1966 geführt haben, 
und mit der jahrzehntelangen Diskussion über 
die Ermächtigungen, die dem Finanzminister 
nach der Verfassung erteilt werden können, 
überhaupt nichts zu tun hat. 

Die Wiener Landesregierung hat nämlich die 
verfassungsrechtlich interessante Frage auf­
geworfen, ob .. etwa die Vollzugsklausel des 
Bundesfinanzgesetzes für 1966, die ausschließ-
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lieh den Herrn Bundeskanzler und den Herrn acht Bestimmungen - das ist unbestritten, 
Finanzminister als vollziehende Organe anführt, Kollege Machunze, das entspricht ja auch Ihrem 
der Verfassung entspricht oder ihr widerspricht. Antrag - gestrichen worden sind oder ge­
Die Wiener Landesregierung hat den interessan- strichen werden sollen, weil sie der Verfassung 
ten Standpunkt vertreten, Herr Kollege Ma- widersprechen, weil sie verfassungswidrig sind. 
chunze, daß in Hinsicht auf die Fassung der Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Vollzugsklausel - daß nämlich neben dem Zu diesen acht Bestimmungen des Allgemeinen 
Finanzminister auch die anderen obersten Teiles des Bundesfinanzgesetzes für 1966, die 
Organe, die anderen Bundesminister einen als verfassungswidrig aufgehoben worden sind : 
Zuständigkeitsbereich bei der Voll ziehung des Der Herr Bundeskanzler hat hier eine Erläu­
Bundesfinanzgesetzes haben - die Tatsache, terung des nach seiner Meinung und Meinung 
daß nun die anderen Minister in der Vollzugs- der Bundesregierung wesentlichen Inhalts, 
klausel nicht angeführt sind, etwa ein Formal- verfassungspolitischen, rechtspolitischen In­
mangel ist, der die Aufhebung des ganzen Bun- halts des verfassungsgeriehtliehen Erkennt­
desfinanzgesetzes 1966 aus verfassungsreeht- nisses gegeben. 
lichen Gründen gerechtfertigt hätte. Darf ich hier ganz kurz, ohne mich auf eine 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! Polemik - weil das Auslegungsfragen sind -
Diese interessante, aber akademische, juristi- einzulassen, Ihnen zitieren, was der Ver­
Behe, verfassungsrechtliche Streitfrage, die fassungsgeriehtshof dazu sagt . Der Verfas­
mit dem Budgetrecht gar nichts zu tun hat, sungsgerichtshof sagt in seinem Erkenntnis -

hat der Verfassungsgeriehtshof nicht im Sinne ich darf wörtlich zitieren - auf Seite 43 ; 

der Wiener Landesregierung beantwortet, son- "Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 

dern er war der Meinung, eB genüge, daß Erkenntnis Sammlung NI'. 4340/62 ausgeführt, 
der Herr Bundeskanzler und der Herr Finanz- daß der Artikel 51 Bundes-Verfassungsgesetz 

minister in der Vollzugsklausel genannt sind. eine andere Form der Bewilligung der Ausgaben 
als in Form von Krediten, das ist durch 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! ziffernmäßige Festsetzung der einzelnen AU8-
Sie werden mir ohne weiteres zugeben, daß gabenbeträge, nicht vorsieht. Wenn der Bun­
man, wenn jetzt die große Trostpreisverteilung desfinanzgesetzgeber einen Kredit flexibel ge­
stattfindet, für wen das Erkenntnis des Ver- stalten will, indem er etwa für eine bestimmte 
fassungsgerichtshofea ein Erfolg gewesen sei Ausgabenart einen zusätzlichen Kredit be­
oder nicht - für die Bundesregierung, ja oder willigen will, der unter bestimmten Voraus­
nein -, getrost diese Frage, nämlich die Pro- setzungen in Anspruch genommen werden 
blematik der Vollzugsklausel, ganz ausklam- kann, so müsse auch dieser zusätzliche Betrag 
mern kann, weil sie uns in den zukünftigen ziffernmäßig festgesetzt werden oder doch un­
Beratungen, Kollege Machunze, auch gar nicht mittelbar oder mittelbar auf Grund des Bun­
beschäftigen wird. Es bleibt daher übrig, desvoranschlages ziffernmäßig errechenbar 
daß . . . (Abg. Machu nze ,  das Bundes{inanz- sein. Der Verfassungsgerichtshof sieht keine 
gesetz 1966 vorweisend : Der Herr Bundeskanzler Möglichkeit, hievon abzugehen." Das heißt, 
i8t gar nicht genannt in der Y ollzU{J8klausel ! ) der Verfassungsgerichtshof geht von seiner 
Was 1 Ja ! ( Abg. Mac hunze : Nein !) Ja ! (Abg. bisherigen Rechtsprechung nicht ab. 
Machunze : Nein !) Ja ! ( Weitere Zwischenrufe Das Erkenntnis setzt fort : "Dies allein schon des Abg. Machunze .  - Abg. Prob s t :  Die deshalb, weil _ wie ausgeführt - die Ver­
Gegenzeichnung vom Kanzler und vom Finanz- fassung selbst vorschreibt, daß die Ausgaben 
minister ! ) Ja, und der Bundeskanzler ist ein ausschließlich in Form von Krediten zu be­
oberstes Organ. Aber diese Frage steht ja hier willigen sind, und weil ein Kredit seinem 
gar nicht zur Debatte . (Abg. Dr. Pi t t e rmann:  Wesen nach nur in einem ziffernmäßig be­
Machunze ! Wer hat es unterschrieben ? M achun- stimmten (oder ziffernmäßig anf Grund des 
ze ! Die Unterschriften anschauen ! - Zwischen- Budgets errechenbaron) Geldbetrag bestehen 
-ruf bei der O Y P :  Wirklich ju,ristische Argu- kann. Diese Sonderregelung des Bundes­
mente für einen ehemaligen Minister !) Verfassungsgesetzes verbietet es, zu dem von 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! der Bundesregierung gezogenen Schluß zu 
Wir kommen darauf noch zurück ; wir werden kommen, es sei, weil der N at.ionalrat im 
uns ein Bundesfinanzgesetz für 1966 aus dem Rahmen seiner Hauptaufgabe als Gesetzgeber 
Bundesgesetzblatt kommen lassen und schauen beJugt ist, der Vollziehung einen gewissen 
es gemeinsam an, Kollege Machullze . (Zwi- Spielraum einzuräumen, dies umsomehr im 
8chenruf des Abg. Dr. P i t t e rmann.) Rahmen des Bundesvoranschlages zulässig, 

Aber diese Frage steht ja überhaupt nicht zur da damit der Nationalrat nur an der Voll­
Debatte, es steht ausschließlich zur Debatte, ziehung mitwirke." 
daß von zehn Bestimmungen des Bundes- Das ist der Kernsatz des Erkenntnisses, das 
finanzgesetzes für 1966, Allgemeiner Teil, jetzt ausgefertigt worden ist. Der Verfas· 
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sungsgerichtshof bleibt bei seiner Recht- nehmen soll, und die Antwort der Opposition 
sprechung, wie sie ihren Niederschlag in dem hört sich der Herr Bundeskanzler nicht a.n. 
Erkenntnis 1962 gefunden hat, und sagt noch- (Abg. Probst :  Bei der Erörterung von Ver­
mals, daß er dem Standpunkt der Bundes- fassungsfragen ist er nicht da ! - Abg. Dok­
regierung, daß der Nationalrat hier einen tor Pi t t ermann:  Für ihn ist ja das Parlament 
weiteren Spielraum der Vollziehung einräumen eine Belastung und keine demokratische Ein­
kann, als Artikel 18 der Verfassung es im aUge- richtung ! - Abg. Dr. Kreisky:  Das gibt es 
meinen gestattet, nicht folgen kann. . in der ganzen Welt nicht, daß der Regierungscke/ 

Darf ich Ihnen aber in Erinnerung rufen, nicht da ist J) 
was das Erkenntnis des Verfassungsgerichts- Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
hofes 1962, auf das sich der Verfassungs- Das Problem, mit dem wir hier weiter kon­
gerichtshof jetzt wieder ausdrücklich beruft, frontiert werden, ist das : Welche Vollmachten 
damals gesagt hat : Die von der Bundes- kann erstens der Nationalrat verfassungsmäßig 
verfassung dem Nationalrat übertragenen zur Durchführung des jährlichen Budgets dem 
Aufgaben der Mitwirkung an der Vollziehung Finanzminister übertragen ? Wo ist zweitens 
schaffen für den Nationalrat nicht nur Rechte, die Grenze, bei der der Nationalrat allenfalls 
sondern auch Pflichten. Der Nationalrat kann jene Bestimmung der Verfassung, auf deren 
eine ihm durch die Bundesverfassung einge- Einhaltung der Verfassungsgerichtshof wieder 
räumte Zuständigkeit ohne besondere Er- dringt, übertritt, daß nämlich der Nationalrat 
mächtigung des Verfassungsgesetzgebers weder Befugnisse, die auf Grund der Verfassung aus­
üb�rtragen noch auf sie verzichten, Cl' kann schließlich ihm übertragen sind, auf andere 
sie ohne verfassungsgesetzliche Ermächtigung Organe ohne verfassungsmäßige Ermächti-
weder einschränken noch ausdehnen. gung überträgt � 

Dabei bezieht sich der Verfassungsgel'ichts- Nun zur Frage der praktischen Schluß-
hof auf das gleiche Erkenntnis, das der Herr folgerungen für uns, die wir jetzt hier - heute 
Bundeskanzler ebenfalls zitiert hat und das wieder wie im Sommer -, wenige Stunden vor 
aus dem Jahre 1932 stammt. Meine sehr ge- Verabschiedung des Bundesfinanzgesetzes für 
ehrten Damen und Herren hier im Hohen Haus ! das nächste Jahr, ziehen können. 
Auch wenn Sie nicht Juristen sind, werden Sie Der Herr Kollege Machunze hat als Sprecher 
sehr wohl meinen Ausführungen gefolgt sein. der Mehrheit hier heute einen Antrag unter-

Der Verfassungsgerichtshof sagt weiter : Der breitet, der im wesentlichen vorsieht, daß die 
Nationalrat kann ihm übertragene Zuständig- nun im Bundesfinanzgesetz für 1966 als ver­
keiten nur durch Verfassungsgesetz weiter fassungswidrig aufgehobenen Bestimmungen, 
übertragen. Er kann allerdings naturgemäß soweit sie sich inhaltsgleich im Bundesfinanz­
immer Organen der Vollziehung im Rahmen gesetz für 1967 befinden, gestrichen werden 
seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit Voll- sollen. 

' 

ziehungsaufgaben übertragen, aber nur im Als der Kollege Machunze diesen Antrag 
Rahmen des Artikels 18 der Bundesverfassung. verlesen hat, habe ich zuerst geglaubt, mich 

Daher ist das Rechtsproblem und das Ver- verhört zu haben. Denn der Antrag, Kollege 
fassungsproblem, mit denen wir konfrontiert Machunze,  den Sie vorgelesen haben, ist, mit 
sind, unverändert : Welche Vollmachten kann gewissen Änderungen, die sich daraus ergeben, 
der Nationalrat verfassungsmäßig bei der daß es sich um ein anderes Bundesfinanzgesetz 
Durchführung des Bundesfinanzgesetzes dem handelt als das, welches jetzt behandelt wird, 
Finanzminister übertragen 1 Wie weit gesteckt inhaltsgleich dem Antrag - Sie erinnern 
ist der Rahmen dieser Vollmachten � sich -, den ich die Ehre hatte von diesem 

Der Herr Bundeskanzler hat hier selbst Pult am 24. Juni 1966 bei der ebenso über. 
zugeben müssen, daß der Rahmen der Voll- stürzten und vorschnellen Verabschiedung 
machten im Bundesfinanzgesetz für 1 966 in des Budgets 1 966 - davor haben wir damals 
acht Bestimmungen zu weit gesteckt gewesen gewarnt - zu vertreten und zu verlesen. 
ist. Deshalb müssen wir ja heute hier die Kon- Es war damals der Antrag vom 24. 6. 1966 
sequenzen ziehen, die die Opposition bereits der Abgeordneten Dr. Oskar Weihs und 
im Sommer - das ist bekannt - vorgeschlagen Genossen, in den stenographischen Protokollen 
hat. dieser Gesetzgebungsperiode auf Seite 1346 

Auch das bitte ich dem Herrn Bundeskanzler, 
Herr Finanzminister, auszurichten und zu 
bestellen : Höflichkeit ist offenbar bei Königen 
üblich, aber bei Regierungschefs nicht. (Abg. 
Dr. Krei 8 k y :  Bei dem i8t Bie nicht üblich !) 
Der Herr Bundeskanzler gibt hier eine Er­
klärung ab, zu der die Opposition Stellung 

nachzulesen, der damals schon, weil die Oppo­
sition der Meinung war, daß diese Bestimmun­
gen vor dem Verfassungsgerichtshof nicht 
standhalten würden, die Streichung beantragt 
hat. Kollege Machunze ! Wir hätten uns 
vieles erleichtert - insbesondere Ihre Regie­
rung und die Mehrheit -, wenn Sie damals 
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unserem Antrag zugestimmt hätten. Einver­
standen, Kollege Machunze ? Das ist zutref­
fend. (Abg. Dr. Haus e r :  Stimmt nicht ganz !) 
Nicht ganz, Herr Dr. Hauser, ich weiß ! 

Ich will nicht zuviel auf die Sitzung vom 
24. Juni 1966 zurückgreifen, Herr Dr . Hauser, 
sonst würde ich sehr unakademische Aus­
drucksformen, die Sie damals gewählt haben, 
zitieren . Ja, Herr Dr. Hauser, lassen wir das ! 
(Abg. Dr. Haus e r :  Da müssen Sie lange 
suchen ! ) Ja, ja, lesen Sie nur selber nach ! 
Es ist mir heute leid um die Zeit, diese Polemik 
mit Ihnen wieder aufzunehmen, die ich damals 
sehr bedauert habe. (Ruf bei der SPÖ : 
Damals ist das Wort "Ehrab8chneider" gefallen, 
wenn Sie sich erinnern !) Na, Herr Dr. Hauser, 
ja 1 Erinnern Sie sich an die Diskussion, die 
Sie mit dem Präsidenten Benya damals über 
die Frage hatten : Ehrabschneider oder nicht ? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Man kann sagen, es wäre billiger und besser 
gewesen, wenn sich damals die Mehrheit dem 
Antrag der Opposition angeschlossen hätte. 
Ich glaube, wir sollten alle zusammen, aber 
vor allem die Mehrheit dieses Hauses, doch die 
eine Schlußfolgerung ziehen : Fünf Mandate 
Mehrheit sind doch keineswegs ein Freibrief 
dafür, daß man immer recht hat. Eine 
numerische Mehrheit ist keineswegs eine Garan­
tie dafür, daß man den Rechtsstaat gepachtet 
hat. (Beifall bei der SPÖ.) Das ergibt sich 
auch aus der Diskussion über diese schwierige 
Materie. 

Hohes Haus ! Die sozialistische Fraktion 
wird erstens, wie es schon durch die Unter­
stützung geschehen ist, dem Antrag der frei­
heitlichen Fraktion auf Rückverweisung der 
Vorlage an den Ausschuß beitreten. Das ist 
inhaltsgleich der gleiche Antrag, den wir 
gestern gestellt haben, der allerdings schon 
einmal von Ihnen abgelehnt worden ist. Wir 
werden, falls Sie sich heute zu einer Annahme 
dieses Antrages nicht entschließen können 
sollten, Ihren Streichungsanträgen beitreten, 
weil sie ja inhaltsgleich den Anträgen sind, 
die wir im Sommer gestellt haben, und weil es, 
wie der Herr Abgeordnete Peter zutreffend 
gesagt hat, für das Parlament eine Minimal­
reaktion ist, daß man heute dem Rechnung 
trägt, was der Verfassungsgerichtshof verlangt 
und dem bisher - ich werde darauf noch zu 
sprechen kommen - die Bundesregierung 
nicht Rechnung getragen hat ; trotz der Erklä­
rung des Herrn Bundeskam.lers. 

Wir werden aber für Rückverweisung zur 
neuerlichen Beratung im Finanz- und Blld­
getausschuß aus folgenden Gründen stim­
men, Herr Kollege Machunze : Daß wir im 
Jänner auf Grund einer uns nicht bekannten 
angekündigten Vorlage beraten werden - diese 

Erklärung aus Ihrem Munde haben wir natür­
lich zur Kenntnis genommen -, enthebt den 
Nationalrat nicht der Pflicht, im Dezember das 
zu tun, was notwendig und richtig ist. 

Herr Kollege Machunze und sehr geehrte 
Damen und Herren ! Mit der Streichung 
allein ist es nicht getan. Auch nicht mit der 
Begründung, die Sie für so einfach halten, 
daß Sie sagen : Der Verfassungsgerichtshof hat 
in seinem Erkenntnis G 22 aus 1966 am 
10. Dezember 1966 einige Stellen des Bundes­
finanzgesetzes 1966 als verfassungswidrig auf­
gehoben. Vorliegender Antrag trägt diesem 
Erkenntnis Rechnung und paßt die Bestim­
mungen des Bundesfinanzgesetzes 1967 an. -
Da� ist zu bequem, meine sehr geehrten 
Damen und Herren; damit ist noch gar nichts 
getan. Man muß sich sehr wohl alle Konse­
quenzen, auch die der Streichung, überlegen. 
Ich werde es Ihnen an einem konkreten Fall 
gleich zeigen. 

Man muß sehr wohl auch die Tatsache dabei 
zugrunde legen und prüfen, wie sich nun die 
Bundesregierung bei der Vollziehung des Bun­
desfinanzgesetzes verhalten wird, wenn diese 
acht Bestimmungen zur Durchführung des 
Bundesfinanzgesetzes 1967 im Allgemeinen 
Teil nicht mehr enthalten sind. Ich sage in 
diesem Zusammenhang ganz offen, daß wir 
natürlich gewarnt sind. Vor 48 Stunden hat 
bei Ihnen noch die Absicht bestanden, einen 
umfassenden Abänderungsantrag jetzt vor­
zubringen und hier abstimmen zu lassen. 'Vir 
hätten Ihnen dann sagen müssen, was man 
Ihnen schon vorher gesagt hat, daß wir auch 
hier wieder das große Risiko darin erblicken, 
daß neuerlich das Bundesfinanzgesetz 1967 
vor dem Verfassungsgerichtshof nicht hätte 
standgehalten. Aber wir sind auch gewitzigt 
durch eine Art authentische Interpretation der 
Absichten des Finanzministeriums, die wir 
heute aus der Zeitung "Die Presse" erfahren. 
Dort teilt nämlich das Finanzministerium 
der "Presse" mit - die ganze Art der Textie­
rung der Meldung ist schon so, daß sie ernst 
zu nehmen ist --, daß man sich im Finanz­
ministerium in der Himmelpfortgasse bezie­
hungsweise der Herr Finanzminister auf weitere 
Rechtsgänge mit dem Verfassungsgerichtshof 
vorbereitet ; daß man in der Himmelpfort­
gasse also dieses Spiel fortzusetzen beabsichtigt, 
um zu testen, wie weit man gehen kann, 11m 
im mer wieder zu Gericht zu gehen, um immer 
wieder den Verfassungsgerichtshof zu bemühen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Das ist eine sehr ernste Sache_ Wenn sich 
der Finanzminister etwa so verhält wie ein 
säumiger Schuldner, der sich immer wieder 
mahnen läßt und dann erst submittiert, wenn 
er zum Bezirksgericht zitiert worden ist, so 
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erhöht das nicht seine Glaubwürdigkeit, vor 
allem erhöht es nicht die allgemeine Auffas­
sung über seine Solvenz und Zahlungsfähigkeit. 

und ich mache auch die ganze Mehrheit darauf 
aufmerksam, daß ich überhaupt glaube, daß 
Ihr Antrag, Ihr Streichungbantrag unschlüssig 
ist. Das ist allerdings nur von Bedeutung für Sehr geehrter Herr Finanzminister, diese 
die Mehrheit, die dem Bundesfinanzgesetz authentische Interpretation der Reaktion des 
die Zustimmung erteilen will, aber nicht für Finanzministeriums auf das Budgeterkennt-
die Opposition, die das Bundesfinanzgesetz nis - auch dort meint man, daß es ein Sieg 
aus grundsätzlichen und allgemeinen Erwägun­nach Punkten gewesen sei - macht uns bei 
gen ablehnt. Ich muß Sie um einen Augen­der Beurteilung der Konsequenzen von Anträ-
blick Geduld bitten und Sie bitten, den Vor­gen, die heute von der Mehrheit gestellt wer-
anschlag des Bundesfinanzgesetzes 1967, soweit den, besonders vorsichtig. Ich darf nur eine 
Sie ihn bei sich haben, zur Hand zu nehmen. einzige Stelle zitieren, die mir hier maßgebend 

Der Antragsteller Machunze und seine Par­erscheint. Es heißt nämlich dort am Schluß 
teifreunde schlagen vor, daß im Sinne des folgendermaßen : 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes im 

Offen bleibt eine weitere Frage. Der Ver- Artikel In Abs. 5 Z. 1 folgender Absatz 
su�i;, das Finanzgesetz auf dem Weg des gestrichen wird : "Der Bundesminister für 
Experiments verfassungskonform zu schmie- Finanzen ist ermächtigt, im Finanzjahr 1 967 
den, schließt das Risiko weiterer Verfassungs- die Zustimmung zur Überschreitung der Aus­
klagen ein. Wird die Regierung standfest gabensätze des Ansatzes 4030 ,Lieferungen 
genuO" sein, um diese Belastung Jahr für Jahr auf Grund von Kreditverträgen aus 1 962' für 
zu erlragen � Oder ist andererseits der Preis, Waffen- und GeräteIieferungen bis zu einem 
den die Sozialisten für eine einvernehmliche Betrag von 100 Millionen Schilling zu geben." 
verfassungsrechtliche Regelung mit Sicherheit 

Die Klausel ist bekannt, wir haben sie das verlangen würden, so hoch, daß dies das gerin-
letzte Jahr diskutiert, und wir haben uns schon gere Übel ist 1 "  
das letzte Jahr dagegen gewendet - damals 

Der Finanzminister meint, das sei eine war es ein wesentlich höherer Betrag -, daß 
Journalistenmeinung. Ich nehme zur Kennt- aus dem ordentlichen Budget Ausgaben, die 
nis, daß der Herr Finanzminister diese J ourna- dort etwa für die Landesverteidigung getätigt 
listenmeinung nicht deckt. Er meint also, werden, dadurch camoufliert werden, daß Über­
daß der Journalist in der Himmelpfortgasse schreitungsermächtigungen für den Budget­
Informationen erhalten habe, die der Herr rahmen in den Allgemeinen Teil des Bundes­
Finanzminister heute nicht deckt und nicht finanzgesetzes transponiert werden. Es ist 
aufrechterhält. Aber verstehen Sie, meine sehr richtig, daß das heuer geändert worden ist. 
verehrten Damen und Herren, daß wir Sorge Aber die Verrechnungspost für 100 Millionen 
haben, daß man hier tatsächlich Überlegungen Schilling aus diesen seinerzeitigen Waffenliefe­
im Schoße der Bundesregierung anstellt, die rungen aus Amerika an das Bundesheer 
wir als sehr riskant betrachten würden. Wie befindet sich _ in der Formulierung verfas­
heißt es hier : sich auf den "Weg des Experi- sungswidrig, das hat der Verfassungsgerichts­
ments" zu begeben und "Jahr für Jahr" zu hof ausdrücklich festgestellt - auch im Ent­
testen, wie weit man gehen kann, also, Herr wurf der zitierten Stelle für das Bundesfinanz­
Finanzminister, zu testen, wie lange ein Schuld- gesetz 1 967. 
ner schuldig bleiben kann, bevor er wieder vor Wenn Sie jetzt die ersatzlose Streichung 
dem Bezirksgericht steht. (Zwischenrufe.) beantragen, meine sehr geehrten Damen und 
Auch der Herr Bundeskanzler deckt diese Herren, ändert sich materiell Ihr Budget. Sie 
Meldung der "Presse" nicht. Danke. (Beifall beschließen dann hier ein Budget, das von der 
bei der SP(). - Ruf bei der () V  P :  Wenn er Regierungsvorlage auch materiell abweicht, 
von der Regierungsbank aus redet, bekommt er weil Sie durch die ersatzlose Streichung dieser 
ja den Ordnungsruf!) Ziffer 1 des Absatzes 5 des Artikels III des 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I Allgemeinen Teiles des Bundesfinanzgesetzes 
Die sozialistische Fraktion sagt Ihnen - es keine Vorsorge mehr im Budget für die Abdek­
vergeht keine Sitzung, wo nicht darüber kung dieser IOO-Millionen-Schuld aus alten 
gesprochen wird - :  Keine Experimente mit Lieferungen haben. 
der Verfassung, auch keine Experimente mit · Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
dem Bundesverfassungsrecht im Rahmen der Sie sehen also schon aus diesem einen Beispiel, 
Bestimmungen des Budgetrechtes ! Daher sind was hier angerichtet wurde ; . und es ist schlie ß­
wir für eine sorgfältige, ruhige Beratung im lieh nicht Aufgabe der Opposition, nun das 
Finanz- und Budgetausschuß, bevor noch das nachzuholen, was zuerst die Bundesregierung 
Bundesfinanzgesetz verabschiedet wird. versäumt hat und die Mehrheit nicht zu lösen 

Und nun Herr Kollege Machunze; darf ich vermag, daß man nämlich ein verfassungs­
Sie auf folg�ndes Problem aufmerksam machen ; 

. 
konformes schlüssiges Budget vorlegt. 
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Wie Sie dieses Problem lösen wollen, weiß 
ich nicht ! Wir sind ja die Opposition, wir 
streichen natürlich - und ich glaube, Herr 
Kollege Peter auch -, weil wir ohnedies mit 
Nein stimmen. Und wir streichen jetzt dop­
pelt gerne, weil es unserem Antrag vom Som­
mer und weil es dem Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes entspricht. Aber Sie, meine 
Herren, müssen ja ein im Sinne der Regierungs­
vorlage ziffernmäßig schlüssiges Budget be­
schließen ; und ich glaube nicht, daß Sie, wenn 
Sie jetzt diesem Ihrem eigenen Antrag die 
Zustimmung erteilen, noch Ihr Budget so 
beschließen, wie es Ihre Bundesregierung vor­
gelegt hat und wie Sie es jetzt diskutiert 
haben und wie Sie bisher in allen Kapiteln 
diesem Budget die Zustimmung erteilt haben. 
Erkläret mir, Graf Örindur, diesen Zwiespalt 
der Natur ! 

Daher der Antrag auf Rückverweisung an 
den Ausschuß, weil wir nicht bereit sind, wie 
gestern ein Redner gesagt hat, zwischen 
Gabelfrühstück und Mittagessen diese Pro­
bleme, vor deren Gefahren wir so eindringlich 
gewarnt haben, nun in dem Stil, den Sie uns 
mit Ihren wenigen Stimmen Mehrheit dik­
tieren und oktroyieren wollen, zu lösen. 
Das sind keine Lösungen, und ich möchte Sie 
wirklich nur erinnern, Kolleginnen und Kolle­
gen, wie sehr wir in jener Sitzung vom 24. Juni 
1966, damals, als der lange Antrag auf Druck­
fehlerberichtigungen hier vertreten worden ist, 
an Sie appelliert haben, das doch nicht so zu 
überstürzen und sich nicht der Blamage späte­
rer Anfechtungen auszusetzen oder Unklar­
heiten heraufzubeschwören. 

Es wäre auch der korrekte Weg, so vorzu­
gehen. Was wären die Konsequenzen � Hohes 
Haus ! Ich darf auch die Konsequenzen ganz 
kurz rekapitulieren. Wenn dem Antrag der 
Oppositionsparteien Folge gegeben und der 
Voranschlag für das Bundesfinanzgesetz 1967 
an den Ausschuß zurückverwiesen wird, dann 
besteht wohl die Möglichkeit, daß das Bundes­
finanzgesetz für 1967 nicht mehr zeitgerecht, 
nicht mehr vor Ende des Jahres verabschiedet 
und nicht im Bundesgesetzblatt Nr. 1 für 1 967 
veröffentlicht werden kann. Dafür sieht die 
Verfassung aber einen Ausweg vor. Ich · darf 
Sie auf Artikel 51 Abs. 3 Bundes-Verfassungs­
gesetz hinweisen, wo es ausdrücklich hejßt, 
daß für den Fall, da ß ein rechtzeitig eingebrach­
tes Budget der Bundesregierung vom National­
rat nicht zeitgerecht verabschjedet wird, das 
sogenannte automatische Budgetprovisorium, 
das die Verfassung vorsieht, in Kraft tritt. 
Ausgaben und Einnahmen des Bupdes werden 
dann in den ersten zwei Monaten des nächsten 
Jahres, in denen es noch kein ordnungsgemäß 
verabschiedetes Budget gibt, nach den An-

sätzen des vorhergehenden Jahres getätigt 
beziehungsweise eingehoben. Es ist das eine 
Regelung, die durchaus verfassungskonform 
wäre und die die Möglichkeit gäbe, das zu 
reparieren, was die Bundesregierung angerich­
tet hat, das, was die Bundesregierung durch ihr 
Beharren auf Prestigeerwägungen im Sommer 
und jetzt sich selbst an Suppe eingebrockt hat 
und was jetzt der Nationalrat mit unserer 
Hilfe auslöffeln soll. 

Zur Debatte steht nur das Prestige der Bun­
desregierung, und ich glaube, daß dieses Pre­
stige der Bundesregierung nicht den Ausschlag 
geben darf, wenn mehr am Spiel steht, nämlich 
Ansehen des Parlaments und Ansehen der 
Demokratie ! (Lebhafter Beifall bei der SP(j.) 

Daß Sie, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, diese Bedenken ja zuerst sogar selbst 
hatten, ergibt sich daraus, daß in dem ursprüng­
lich von Ihnen konzipierten viel weiter gehen­
den Antrag die Streichung dieser Bestimmung 
über die Militärkredite in der Form nicht ent­
halten gewesen ist, sondern Sie haben versucht, 
hier den gesamten Budgetrahmen dadurch zu 
halten, daß Sie eine Bestimmung vorgeschlagen 
haben, die Ihrer Meinung nach den Erforder­
nissen des Artikels 18 Bundes-Verfassungs­
gesetz entsprochen hätte. Was also Ihren 
Antragsverfassern, dem Kollegen Machunze 
und den anderen Herren, die hier genannt 
sind, vorgestern noch richtig erschien, kann 
heute, glaube ich, nicht ohne weiteres weg­
gewischt werden. Denn in der Form, wie der 
Antrag von Ihnen, Herr Kollege Machunze, 
für die Mehrheit vorgelegt worden ist, reißt 
er ein Budgetloch auf, das meines Erachtens 
nicht einfach erst im Jänner geschlossen werden 
kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Das sind die praktischen Fragen, die sich 
ergeben. 

Zum Abschluß möchte ich noch ein paar 
Worte über die Grundsatzfragen sagen, die 
neuerlich durch die Diskussion eines höchst­
gerichtlichen Erkenntnisses über das Budget­
recht hier aufgeworfen werden. Es geht um 
die Beziehungen zwischen Regierung, parla­
mentarischer Kontrolle und Rechtskontrolle. 
Ich möchte fast sagen, daß im Anlaßfall 
klassisch herausgearbeitet worden ist, wie 
diese drei Fundamente der parlamentarischen 
Demokratie, Gesetzgebung, Rechtskontrolle 
und Vollziehung, nach Art eines magischen 
Dreiecks ineinandergreifen müssen, zusam· 
menwirken müssen, damit die parlamentarische 
Demokratie funktioniert. Wir haben vor einer 
Woche eine interessante Diskussion über diese 
Frage beim Kapitel Justiz gehabt. Diese Frage 
wird heute hier neuerlich aktuell. Der Ver­
fassungsgerichtshof sagt dem Parlament, daß 
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das Parlament nicht Rechte aufgeben darf, 
selbst wenn es die Mehrheit will, wenn die 
Verfassung diese Rechte ausschließlich dem 
Parlament überträgt; 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Diese 
Parlamentsrechte sind gleichzeitig Parla­
mentspflichten. Das wissen wir Abgeordneten 
von der Opposition sehr wohl. Weil aber das 
Parlament sehr bedeutende Befugnisse hat, die 
über die Befugnisse der Gesetzgebung hinaus­
gehen, nämlich das Recht der Mitwirkung an 
der Vollziehung, die das ganze Budgetrecht 
beinhaltet, müssen wir uns auch klar 
darüber sein, daß wir uns diesen Pflichten auch 
stellen müssen und daß wir diese Pflichten, die 
aus unseren Rechten erfiießen, voll und ganz 
wahrnehmen müssen. 

In Wahrheit geht es also um folgende 
Fragen : Soll nach der jeweiligen Verabschie­
dung des Bundesfinanzgesetzes für das nächste 
Budget jahr der Finanzminister vollkommen 
freie Hand bei der Durchführung des Budgets 
haben, oder soll es auch bei der Vollziehung 
des Bundesfinanzgesetzes eine echte Mit­
wirkung des Nationalrates geben � Das ist der 
Inhalt der Kontrollrechte des Parlaments. 
Es gibt eben diese politischen und parlamen­
tarischen Kontrollrechte, die vor einer Woche 
hier zur Diskussion gestanden sind und die 
einen so konkreten Inhalt haben. Denn ohne 
die Kontrolle , die die Opposition im Parlament 
bei der Verabschiedung des Bundesfinanz­
gesetzes 1966 ausgeübt hat, ohne die War­
nungen der Opposition vor der Verabschiedung 
der verfassungswidrigen Bestimmungen hätte 
die Wiener Landesregierung im Sinne der 
Bundesverfassung gar keine Möglichkeit ge­
habt, vor dem Verfassungsgerichtshof nach 
Artikel 140 Bundesverfassung die Anfechtung 
vorzunehmen, und hätte die Rechtskontrolle, 
nämlich der Verfassungsgerichtshof als eines 
unserer Höchstgerichte, gar nicht in die Lage 
versetzt werden können, nun zu judizieren, 
was der Verfassung entspricht. Wir brauchen 
in der parlamentarischen Demokratie eben alles : 
sowohl eine funktionierende Vollziehung, eine 
wache, wachsame parlamentarische Kontrolle 
und eine funktionierende Rechtskontrolle. Die 
Rechtskontrolle funktioniert, das wollen wir 
dankbar anerkennen. Die Opposition ist wach­
sam, daran ist kein Zweifel, das zeigt jeder Tag 
in diesem Parlament. Hoffen wir, daß Öster­
reich auch wieder eine funktionierende Bundes­
regierung bekommt. (Beifall bei der SP().) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Wir werden also im nächsten Jahr wieder sehr 
ausführlich über Budgetrecht, Budgetverfas­
sungsrecht zu diskutieren haben. Vielleicht 
haben die Damen und Herren im Nationalrat 
gelegentlich mehr Verständnis für die Juristen 

und die trockene Materie, die sie verwalten, 
wenn sie dann sehen, daß wir so unmittelbar 
die Paragraphen doch auch wieder zum Leben 
erwecken können und daß das, was wir aus 
Paragraphen ableiten - und das war ja der 
Gang der budgetrechtlichen Diskussion seit 
vielen Jahren -, sehr konkrete Gestalt in 
unserer Verfassungswirklichkeit annimmt. 

Aber jetzt zur praktischen Frage. Bei den 
Bestimmungen, die jetzt zur Diskussion ge­
standen sind und über deren Neuformulierung 
wir jetzt oder später im Ausschuß diskutieren 
werden, geht es doch darum : Soll dieses Bud­
get, das das Parlament jedes Jahr annimmt, 
eine Ziffernfassade sein, hinter der sich während 
des Jahres die Ziffern so zur Unkenntlichkeit 
verändern können, daß eben nur die Budget­
fassade, die wir beschließen, bleibt 1 Soll der 
Finanzminister die Möglichkeit der Verände­
rung der Ziffern hinter dieser Budgetfassade 
haben, oder soll er mit allen wesentlichen 
Änderungen dieser Ziffern das Parlament um 
Zustimmung zu fragen und das Parlament zu 
informieren haben 1 Darum geht es, meine 
Damen und Herren ! Wenn Sie eine Ziffern­
fassade haben wollen, wenn Sie eine Budget­
fassade haben wollen, dann werden wir Ihnen 
sagen, daß wir ein solches inhaltsleeres Budget­
ritual mit aller Entschiedenheit ablehnen, weil 
es entwürdigend für das Parlament und 
kompromittierend für die Demokratie ist. 

Man spricht von der Flexibilität der Budget­
politik. Der Verfassungsgerichtshof verschließt 
sich diesen Notwendigkeiten in keiner Weise. 
Aber der Verfassungsgerichtshof hat in seinem 
Erkenntnis jetzt gesagt : Wenn die sogenann­
ten Umschichtungen während des Jahres vor­
genommen werden sollen, wenn Rückstellungen 
gegen andere Budgetpositionen aufgerechnet 
werden sollen, auch im gleichen Ressort, wenn 
überschreitungen getätigt werden sollen, auch 
wenn die Bedeckung vorhanden ist, und vor 
allem, wenn Anleihen aufgenommen oder prolon­
giert werden sollen, wenn also das Staats­
vermögen belastet werden soll, dann darf und 
kann das der Finanzminister nicht allein 
machen. Das ist dann eine Angelegenheit des 
Parlaments und der Mitwirkung des Parla­
ments an der Vollziehung des Bundesfinanz­
gesetzes. Das ist der Unterschied zwischen 
Budgetfassade und Budgetrecht, einem moder­
nen Budgetrecht des Parlaments, wie wir es 
sehen. 

Nehmen Sie nun die Anleihensfrage. Der 
Verfassungsgerichtshof sagt : So geht es nicht, 
daß das Parlament sagt, der Finanzminister 
kann Anleihen aufnehmen bis zu einem be­
stimmten Höchstbetrag, und es wird dann im 
einzelnen gar nicht festgelegt, in welchem Aus­
maß diese Anleihen das Staatsvermögen be-
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lasten sollen. Das ist eine sehr konkrete 
praktische Frage, mit der wir uns zu beschäfti­
gen . haben werden ; denn nach Ihrem Vor­
schlag, Herr Kollege Machunze - und diesem 
Vorschlag treten wir ja bei -, wird in Zukunft 
das Parlament über jeden Anleihevorschlag 
des Finanzministers, Auslands- oder Inlands­
anleihen, vorher zu unterrichten sein und wird 
seine Zustimmung zu geben haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Sinn der politischen und parlamentarischen 
Kontrollen, die wir zu vollem Leben erwecken 
wollen, ist also, daß sie harmonisch und orga­
nisch miteinander wirken und einander unter­
stützen. Die Lehre aus dem bisherigen Ver­
fasBungsstreit um das Budgetrecht des Parla­
ments ist, man soll die Sünden der SäumigkE:;it 
der Finanzverwaltung, die uns seit vielen 
Jahren ein modernes Budgetverfassungsrecht 
nicht vorlegt, über das wir diskutieren und 
Beschluß fassen könnten, nicht anstehen 
lassell. Wir, meine schr geehrten Damen und 
Herren, die Sozialistische Partei, die soziali­
stische Opposition in diesem Parlament, fühlen 
uns im eigentlichen Sinn als die Parlaments­
partei. Wir waren im Sommer wachsam, ",cir 
haben im Sommer gewarnt, vergeblich gewarnt, 
wir sind diesmal wachsam, wir werden auch in 
Zukunft wachsam über die Rechte des Parla­
ments wachen im Interesse unserer Demokratie 
und unserer Verfassung. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn Abge­
ordneten Dr. Hauser das Wort. 

Abgeordneter Dr. Hauser (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Die Fragen, die heute Herr Dr . Broda 
aufgeworfen hat, haben uns schon in der 
Budgetdebatte 1966 im Sommer beschäftigt. 
Wir haben uns damals in der Diskussion über 
diese Fragen in erster Linie gegen einen Vor­
wurf zur Wehr gesetzt, den Sie in Ihrem 
Minderheitsbericht erhoben hatten, nämlich 
den Vorwurf, daß die Österreichische Volks­
partei bewußt die Verfassung breche, indem sie 
die damals vorgeschlagenen Formulierungen 
für das Finanzgesetz vorschlug. Diese Stilart, 
daß gewissermaßen jeder schlecht sei, der über 
eine Rechtsfrage anders denkt als Sie, haben 
wir in einer gewissen Eskalation auch bei der 
jetzigen Budgetdebatte feststellen können. 
Wenn heute der Herr Abgeordnete Peter ge­
mahnt hat, so möchte ich mich seiner Mahnung 
durchaus anschließen. Es ist nur die Frage, 
wohin mit mehr Recht zu mahnen wäre. 
Schimpfworte wie das Wort "Falott" oder 
ähnliches zu gebrauchen, ist wenig Beitrag zur 
Budgetdebatte. (Abg. Dr. Pitte rrnan n :  Oder 
"Ehrabschneider" !) Ich glaube, es gibt hier 
einige Abgeordnete, Herr Dr. Pittermann, die 
haben schon mehr zwischengerufen als hier ge-

sprochen. (Zustimmung bei der O VP.) Diesen 
Ihren Beitrag zur Budgetdebatte, den akzep­
tieren wir niöht. (Abg. Dr. Pi t t ermann:  
Dafür schimpfen die anderen in Reden !) 

Wir haben uns also wie im Sommer mit der 
Frage auseinanderzusetzen, wann eine ver­
fassungskonforme Ermächtigung im Finanz­
gesetz vorliegt. Als wir im Sommer debattiert 
haben, lag das Verfassungsgerichtshoferkennt­
nis aus dem Jahre 1962 vor. Es ist das erste 
Erkenntnis gewesen, das überhaupt in dieser 
Republik, auch wenn wir die Erste miteinbe­
ziehen, in dieser Frage ergangen ist . (Abg. 
Dr. Pi t t ermann:  Der Bundeskanzler hat 
eines aus dem Jahr 1950 zitiert !) Das hat aber 
nichts mit der Budgetfrage zu tun. 

Ich sage also, wir haben hier ein Rechts­
gebiet vor uns, das von der Judikatur praktisch 
noch gar nicht durchgeackert ist . Jeder 
Jurist wird zugeben, daß das Recht, daß das 
Gesetz allein gar nicht die Rechtsordnung im 
Staat ausmacht, denn wir müssen den Gerichts­
gebrauch hinzudenken. Wir haben in gewis­
sen anderen Rechtsbereichen eine Fülle von 
Judikatur. In diesen Fragen unserer Finanz­
verfassung ist nur ein Erkenntnis aus 1962 
und ein zweites vom Dezember 1966 da. So 
liegen die Dinge. 

'Venn es so ist, dann ist es ganz klar, daß 
alle Fragen, die wir in diesem Zusammenhang 
erörtern müssen, schwieriger zu erörtern sind 
als in einem Bereich, wo wir auf eine Fülle von 
Judikatur zurückgreifen können. (Abg. Prob8 t :  
Das ist Verfas8ungsmoral ! - Abg. Oze t t e l :  
Stimmt da8 mit den Experimenten, was die 
Presl:ie schreibt ?) Ich bin nicht für die Presse 
zuständig, ich will nur aufzeigen, daß wir es 
mit einer schwierigen Materie zu tun haben, 
in der wir die Anleitung der zuständigen Ge­
richte, wie das Gesetz zu verstehen ist, noch 
nicht haben. 

Das jetzige Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes hat im wesentlichen zwei Gründe 
für die Aufhebung gewisser Bestimmungen des 
Fillanzgesetzes 1966 genannt, einmal, daß die 
Determinierung der Ermächtigung des 
Finanzministeriums ungenügend sei, und 
zweitens, daß Kredite nicht ziffernmäßig be­
stimmt gewesen wären. Das ist im wesentlichen 
für alle Bestimmungen, die aufgehoben wurden, 
der Grund ihrer Beseitigung gewesen. 

Wir haben uns im Jahr 1966, als wir das 
Finanzgesetz 1966 beschlossen haben, durchaus 
bemüht, schon damals den Rechtssätzen, die 
wir aus dem Erkenntnis 1962 herauslesen 
konnten, zu entsprechen. Das, was wir im 
Budget 1966 in den allgemeinen Ermächti­
gungsformulierungen getan haben, geht ja über 
die Formulierung hinaus, die wir gemeinsam 
in der Vergangenheit beschlossen haben. Es 
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kann niemand bestreiten, daß in der Ersten 
Republik, in der Zweiten Republik zahlreiche 
Bestimmungen, die wir in den Finanzgesetzen 
hatten, gemeinsam beschlossen waren, ohne 
daß damals die Behauptung, es läge etwas 
Verfassungswidriges vor, aufgetreten ist. Der 
verlängerte Arm der Opposition, die Wiener 
Landesregierung, wurde damals, als man noch 
in der Koalition saß, nicht eingesetzt. Und das 
ist das, was wir Ihnen vorgeworfen haben. Das 
haben wir Ihnen vorzuwerfen. (Abg. Dr. Pit ­
t e  r man n : Das war bei 1962 vereinbart !) 
Wir haben Ihnen vorzuwerfen, daß Sie gemein­
sam mit uns Formulierungen gemacht haben 
und uns dann als bewußte Verfassungsbrecher 
hinstellen, wenn wir genau jene Formulierungen, 
die bei den Regierungsverhandlungen des Vor­
jahres noch gewählt wurden, in das Finanz­
gesetz nehmen. ( Widerspruch bei der SP(J. -
Abg. Dr. Pitte rma n n :  Sie haben gew'ußt, daß 
es verfassungswidrig ist !) Wir haben es nicht 
gewußt , wir waren besten Glaubens (Abg. 
Dr. Pittermann : Sie vielleicht, aber der 
Kanzler nicht !), daß wir der Determinierung 
entsprochen haben. (Abg. Pro b s t :  Wir haben. 
vereinbart, daß wir das miteinander reparieren !) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner (das 
Glockenzeichen gebend) : Ich bitte, die Diskus­
sion vom Rednerpult und nicht von den Bänken 
aus zu führen. 

Abgeordneter Dr. Hauser (fortsetzend) : Das, 
was die Opposition im Sommer angemeldet 
hat an Aufhebung, ging ja viel weiter als das, 
was jetzt vom Verfassungsgerichtshof auf­
gehoben wurde. Also so eindeutig ist die 
Rechtskunde auch der Oppositionsjuristen 
nicht, daß sie von sich wüßten, was der Ver­
fassung gemäß und notwendigerweise in Ord­
nung ist. (Abg. Dr. Broda:  Nur behaupten 
Sie es von sich und wir nicht !) Wir behaupten 
es auch nicht, Herr Abgeordneter, ich habe 
auch heuer im Sommer gesagt : Natürlich 
steht niemand außerhalb der Überprüfung 
durch den Verfassungsgerichtshof. Der Herr 
Bundeskanzler hat es ja erwähnt, gerade bei 
diesen Ermächtigungsbestimmungen ist nolens 
volens eine gewisse Marge immer drinnen, denn 
wenn das noch Ermächtigung bleiben soll, wird 
ein gewisser Spielraum für die Verwaltung 
eingeräumt bleiben müssen. Der Verfassungs­
gerichtshof hat uns ja schon 1962 belehrt, daß 
es letztlich auf jeden Fall immer wieder der Ver­
fassungsgerichtshof sein muß ,  der in diesen 
Grenzfragen Recht spricht. Vollkommen klar. 
Wir können uns dem nicht entziehen und haben 
auch nicht die Absicht, uns dem zu entziehen. 
Aber man soll uns nicht als Leute, die bewußt 
gegen die Verfassung zu regieren versuchen, 
hinstellen . Diese unterschwellige Propaganda, 
die Sie als die Musterknaben der Demokratie 

und uns als die bewußten Verfassungsbrecher 
darstellt (Zustimmung bei der (J VP) , nehmen 
wir Ihnen nicht ab. Erlauben Sie uns, daß 
wir uns gegen diesen Vorwurf wehren. (Beifall 
bei der OVP. - Abg. Dr. Pittermann:  Er 
zieht doch nicht einmal jetzt seine Vorlage 
zurück, obwohl er es weiß ! Er bricht neuerlich 
die Verfas8ung !) Ich komme schon noch 
darauf. 

Was der Verfassungsgerichtshof nicht auf­
gehoben hat, obwohl Sie es im Sommer als 
verfassungswidrig bezeichnet und durch 
Streichungsantrag aus dem Finanzgesetz 1966 
eliminieren wollten, ist folgendes : Wir haben 
zum Beispiel die ganze Frage der Rücklagen,. 
bildung. Sie haben damals gesagt, es wird die 
Jährlichkeit des Budgets verletzt, das ist 
also eine Verfassungswidrigkeit. Was hat nun 
der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkennt­
nis gesagt ? Er hat diese Bestimmung als 
durchaus der Verfassung gemäß bezeichnet, 
und zwar mit dem Argument, Herr Dr. Pitter­
mann, mit dem ich diese Fragen hier ver­
teidigt habe. Erinnern Sie sich, ich habe gesagt, 
daß die Frage der Rücklagenbildung eigentlich 
nichts anderes bedeutet als das unverbindliche 
Versprechen eines Finanzgesetzes des einen 
Jahres, wenn Ausgaben nicht getätigt werden, 
im Maße dieser nicht getätigten Ausgaben im 
nächsten Budget wieder eine Vorsorge zu 
treffen. Das hat durchaus Sinn. Ich glaube 
sogar, wenn Sie an Ihre Studie bei der Bau­
wirtschaft denken, meine Herren, dann ist 
dort dieser Gedanke von der Bauwirtschaft 
sogar anempfohlen, weil es sinnlos ist, daß 
wir die Verwaltung dazu zwingen, wenn sie 
einen Kredit genehmigt hat, ihn justament zu 
verbrauchen, weil er sonst verfällt. Das wa.r 
der Sinn, warum wir diese RücklagenbilduIig 
damals gemeinsam, Herr Dr. Pittermann, in 
früheren Budgets erwogen haben. Jetzt ist 
bestätigt worden, daß das zulässig ist, weil es 
nur programmatische Bedeutung hat. Die 
Berechtigung, neue Ausgaben zu tätigen, kann 
sich niemals auf die alte Rücklagenbestim­
mung beziehen, sondern immer nur auf das 
neue Finanzgesetz stützen. 

Das ist also ein Fall, wo Sie unrecht hatten. 
Wir bilden uns nun nicht ein, daß wir die Mut­
ter der Weisheit wären. (Abg. Dr. Pit ter­
mann : A 80 ? Und Ihr Schlußwort ?) Wir geben 
jedermann zu, daß man sich in diesen schwie­
rigen Fragen auch irren kann. Aber wir lehnen 
es ab, daß man uns eine Auslegung, die wir 
vom Verfassungsgerichtshof partiell bestätigt 
bekamen, schlechthin als eine solche bezeichnet, 
als sei sie bewußt darauf angelegt, der Ver­
fassung den Garaus zu machen. So kann man, 
glaube ich, auch in einer Demokratie nicht als 
Opposition sprechen. Um diesen Stil geht es 
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mir immer wieder. (Anhaltender Beifall bei 
der O VP. - A bg. Dr. Pit termann:  Herr 
Dr. Klaus und die Bundesregierung sind aber 
dabei geblieben ! Er bleibt dabei ! Er weiß ja, 
daß es verfassungswidrig ist ! Sie werden es 
korrigieren, nicht der Klaus !) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Ich mahne 
nochmals, die Diskussion vom Rednerpult aus 
zu führen und nicht von den Bänken. 

Abgeordneter Dr. Hauser (fortsetzend) : Herr 
Abgeordneter Dr. Pittermann ! Wie kann eine 
Vorlage von der Regierung abgeändert werden � 
Das geschieht natürlich immer hier im Haus. 
(Abg. Gze t t e l  und Abg. Dr. Pit termann :  
Zurückziehen ! - Abg. Pro b s t :  Eine neue 
Vorlage !) Das würde Ihnen so passen. 

Ich darf einen zweiten Punkt anführen, 
meine Damen und Herren, wo Sie ebenfalls mit 
der Behauptung der Verfassungswidrigkeit 
unrecht hatten. Sie haben gesagt, der ganze 
Artikel IX sei zu streichen, er betrifft die Ver­
fügung über das Bundesvermögen. Gerade 
dieser Artikel IX hat beim Verfasssungs­
gerichtshof praktisch lückenlos gehalten. Nur 
die zwei Worte "oder Schenkung" sind ge­
strichen worden. (Abg. Gertrude W o ndrack :  
Lückenlos ?) Frau Kollegin ! Ich weiß nicht, 
ob Sie die 53 Seiten durchgelesen haben und 
sich daher zu Zwischenrufen besonders be­
rechtigt fühlen. 

Aber jedenfalls befaßt sich der ganze Ar­
tikel IX im wesentlichen mit allen Verfügungen 
über Bundesvermögen. Daß diese zwei Worte 
von der Schenkung gestrichen wurden, ist der 
einzige Einwand. Wie oft kommt es zu Ver­
schenkungen des Bundesvermögens 1 Wissen 
Sie, worum es geht 1 Herr Staatssekretär 
Weikhart wird es genau wissen. Wenn wir 
einen Bundesstraßengrund nicht brauchen, wird 
er oft in Verhandlungen an Gemeinden abge­
treten, unentgeltlich der Gemeinde übergeben 
unter der Auflage, sie soll die Straßeninstand­
haltungspflicht übernehmen. Um solche Dinge 
geht es dabei. 

Ich bitte doch zuzugeben, daß niemand hier 
- weder Sie noch wir - im Jahre 1962 oder 
heuer 1966 von vornherein wissen konnten, wie 
der Verfassungsgerichtshof dies auslegen wird. 
Unter diesem Aspekt müssen wir aber immer 
leben, meine Damen und Herren ! Es kann uns 
ja niemand genau sagen, was uns der Verfas­
sungsgerichtshof letztlich sagen wird : das meint 
die Verfassung ! - wie er es sieht. (Präsident 
Wallner übernimmt den Vorsitz.) 

So möchte ich doch sagen, daß wir vor zwei 
großen Fragen stehen. Erstens einmal : Soll es 
überhaupt Ermä�htigungen in einem Finanz­
gesetz geben ? Diese Frage ist einmal ver­
fassungspolitisch, auch rechtspolitisch vom 

Standpunkt der Zweckmäßigkeit der Ver­
waltung zu stellen. Ich glaube, sie ist zu 
bejahen. Ich möchte nun nicht alles wieder­
holen, was ich im Sommer gesagt habe. 
Aber es ist naheliegend, daß man ein flexibles 
Budget ohne Ermächtigungen jedenfalls nicht 
praktizieren kann. Wenn das Budget eine 
Steuerungsfunktion haben soll, müssen wir 
gemeinsam nachdenken, wie wir diese Möglich­
keit einer Steuerungsfunktion der Regierung 
bewahren 8011el1. Man kann darüber streiten, 
wie viele Ermächtigungen und in welchem 
Umfang man sie erteilen soll. Aber ich glaube, 
über das Ob kann es doch kaum eine Diskussion 
geben. 

Daher werden wir immer vor der Frage 
stehen : Wie präzise, wie eingehend muß nun diese 
Ermächtigung formuliert sein 1 Da, glaube ich, 
haben wir nur zwei Schranken. Einmal die 
einer schrankenlosen Ermächtigung, die also 
gewissermaßen die Gesetzgebung an die Voll­
ziehung abtritt. Sie kann es nach der Ver­
fassung nicht geben. Aber es kann auch keine 
Ermächtigung so starr formuliert sein, daß 
jedes einzelne Detail der Durchführungs­
maßnahme schon in dieser Ermächtigungs­
formulierung enthalten ist. Dann würde näm­
lich der umgekehrte Effekt eintreten, dann 
würden wir uns praktisch als Gesetzgeber schon 
in die Vollziehung hineindrängen. 

Das sind, glaube ich, die zwei extremen Werte, 
zwischen denen wir rechtspolitisch durch­
kommen müssen. Es geht dann immer nur um 
die Frage : Mit welcher Formulierung sollen wir 
der Ermächtigung der Vollziehung nun Rech­
nung tragen � 

Da möchte ich doch auf eine Schwierigkeit 
hinweisen, die wieder jeder Jurist bestätigen 
muß. Herr Abgeordneter Dr. Broda - des­
wegen habe ich gelacht, meine Herren ! - hat 
mit Recht darüber geklagt, daß wir Juristen 
oft als das Unglück der Welt bezeiehnet 
werden, aber man sieht, daß unsere Sorgen 
dann sehr allgemeine Sorgen des Staates sein 
können. Da haben wir eine Schwierigkeit, die 
wir auch grundsätzlich gar nicht beseitigen 
können. Der Verfassungsgerichtshof hat nach 
unserer Rechtsordnung eine bloß kassatorische 
Funktion, er überprüft die Gesetzgebungsakte, 
auch die Vollziehung, und er sagt dann : Da. 
hat etwas nicht gestimmt ! Wenn er jetzt in 
dem Erkenntnis sagt, diese und jene Ermäch­
tigungen seien zu allgemein gewesen, sie seien 
nicht ausreichend im Sinne des Artikels 18, 
dann hat er richtig festgestellt : Das war 
zu weitgehend ! Aber er kann uns nie sagen, 
wie die Formulierung im konkreten, positiven 
Te:x:tsinne lauten soll, damit sie der Ver­
fassung entspricht. Das hat der Verfassungs­
gerichtshof nie zu sagen. 
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Daher werden wir immer in die weitere 
Schwierigkeit kommen, daß wir nicht nur in der 
Verfassung nachlesen müssen, wie sie richtig 
auszulegen ist, sondern wir müssen auch in den 
53 Seiten eines Verfassungsgerichtshoferkennt­
nisses nachsehen, wie nun der Verfassungs­
gerichtshof meint, daß die Verfassung auszu­
legen sei . Sie werden doch gern zugeben, daß 
man in 53 Seiten auch wieder manches finden 
kann, wo man bei bestem Willen und Ge­
wissen zunächst nicht recht weiß, wie die 
Auffassung des Verfassungsgerichtshofes zu 
verstehen ist. Das bleibt keiner Regierung 
erspart, das bleibt uns im Haus nicht erspart, 
denn wir wollen ja auch die Erkenntnisse des 
Verfassungsgerichtshofes beachten. Daher 
müssen wir uns nach bestem Wissen und Ge­
wissen fragen : Wie ist nun die Meinung des 
Verfassungsgerichtshofes zu verstehen 1 

Da darf ich doch sagen : Wenn wir heute eine 
Konsequenz ziehen, wie Sie aus dem Antrag 
Machunze sehen, daß wir zunächst das Bundes­
finanzgesetz 1967 von diesen kritischen Be­
stimmungen entlasten wollen, ist das ein 
durchaus demokratischer Weg. Über den kann 
man sich doch bei Gott nicht aufregen. (Abg. 
Cze t t e l :  Das macht die Regierung !) Wir 
Abgeordnete der Regierungspartei haben es 
in der Hand, die Regierungsvorlage zu ändern. 
(Abg. Dr. Pitte r mann : Klaus stimmt gegen 
Klaus !) Dagegen können Sie doch nichts 
haben (Abg. Czette l :  Die Regierung bleibt 
aber bei ihrer Vorlage !) , daß wir diese Ent­
lastung des Budgets von diesen Fragen zu­
nächst einmal vornehmen. Sie haben schon 
erklärt, Sie werden da sogar mitst.immen. 

Aber aus dem ist doch eines zu entnehmen : 
Wir haben nicht vor, über Nacht sozusagen 
mit einer Besserwisserei eines anderen An­
trages . . .  (Abg. Dr. Pitte r ma n n :  Vorgehabt 
haben Sie es schon!) Das sind Studien, die wir 
anstellen müssen ; auch das Ministerium muß 
sich den Kopf zerbrechen. Aber Sie sehen ja : 
Wir verlangen nicht von Ihnen, daß wir heute 
im Plenum einen abgeänderten Antrag, von 
dem wir wieder besten Wissens und Gewissens 
glauben könnten, er entspreche jetzt den 
Bedingungen des Verfassungsgerich tshofser­
kenntnisses, zur Abstimmung bringen. Nehmen 
Sie doch das bitte als einen Schritt hin, von 
dem, glaube ich, in einer Demokratie nur in 
gutem Sinne gesprochen werden kann. 

Es ist auch eine Sorge nicht eingetreten, die 
der Herr Abgeordnete Gratz uns vorgetragen 
hat ; ich glaube, es war gleich in der allgemeinen 
ersten Debatte über das Finanzgesetz. Ich 
schätze den Herrn Abgeordneten Gratz als 
einen ruhigen und mehr vernünftigen Menschen. 
(Heiterkeit bei der Ö VP. - Abg. Dr. Pit ter­
mann : Das ist gut, daß Sie das schon vorher 

sagen !) Er hat uns hier eine Sorge vorgetragen. 
Er hat nämlich gesagt : Jetzt sind wir' doch 
eigentlich neugierig, wie sich diese OVP ver­
halten wird, wenn das Damoklesschwert des 
Verfassungsgerichtshoferkenntnisses nieder­
geht und es vielleicht manche Bestimmungen 
aufhebt . Er hat gesagt : Wir warten gleichsam 
darauf, daß dieses Erkenntnis, da es erst am 
Ende des Jahres erfließen wird, praktisch am 
Budget 1966 nichts mehr ändern kann. Wir 
würden nun draufloswirtschaften und weiter 
die kritischen Ermächtigungsbestimmungen 
für 1967 beschließen, und dann laufen wir zwar 
wieder Gefahr, daß es aufgehoben wird, aber 
es wird ja wieder ein Jahr vergehen, und so 
würde man gleichsam nie den Schatten ein­
holen und dauernd auf diesem Standpunkt 
stehen. 

Auch in der Rede des Abgeordneten Doktor 
Broda ist das zum Ausdruck gekommen. 
(Ruf bei der SP(): Sie wollten es ja beschließen !) 
Wollen Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen, 
daß diese Sorge des Herrn Abgeordneten Gratz 
durch diesen unseren Antrag als gänzlich 
unberechtigt zerstreut wird. (Abg. Dr. Pit ter­
mann: Gegenüber der Regierung nicht !) Was 
Sie immer von der Regierung wollen 1 Die 
Regierung hat ihr Budget eingebracht, und 
durch den Zeitablauf dieser ganzen Dinge 
- wir haben ja leider heuer zwei Budgets 
zu verhandeln gehabt, wir konnten nicht 
früher ein solches Erkenntnis erhoffen, weil 
erst im Sommer das erste Budget über die 
Bühne gegangen war - ist es notwendig 
geworden, daß wir diese Frage gleichsam 
in zwei Tagen erörtern müssen. (Zwischen­
rufe.) Werden wir ! Herr Vizekanzler ! Hätten 
wir keine Neuwahlen gehabt, dann, glaube 
ich persönlich, hätten wir gar kein Verfassungs­
gerichtshoferkenntnis, dann hätte nämlich 
auch der Arm des Herrn Slavik nicht bis 
hierher gereicht. (Zustimmung bei der Ö VP.) 
Das ist einmal meine Meinung. Aber an­
genommen, es hätte trotzdem eine Anfechtung 
der Wiener Landesregierung gegeben, dann 
wäre diese Anfechtung jedenfalls schon am 
Jahresanfang möglich gewesen (Abg. Pro bst: 
Sind Ihre Parteifre'unde nicht in der Wiener 
Landesregierung ?) , und dann wäre es auch 
möglich gewesen, schon beim Budget 1967, 
auch wenn die Regierung es berät, dieses 
neue EI'kenntnis zu berücksichtigen. (Zwischen­
rufe bei der () VP.) Das konnte aber die Re­
gierung noch nicht berücksichtigen, weil das 
Erkenntnis eben erst vor einigen Tagen er­
flossen ist ! (Abg. Dr. Pi t t ermann: Weil es 
die (j V P in Wien verzögert hat ! Die hat 
dagegengestimmt ! Die hat den Auftrag gehabt ! 
Das war ein Mehrheitsbeschluß !) Aber Herr 
Abgeordneter Pittermann ! Wir haben erst 
im Sommer budgetiert, und früher ist es 
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beim besten Willen nicht möglich. (Zwischenruf 
des Abg. Dr. Pit termann.) 

Ich wollte ja  nur sagen : Der Herr Abge­
ordnete Gratz hat seine Sorge ausgesprochen, 
wir würden dauernd verfassungswidrige Be­
stimmungen beschließen, aufheben könne man 
es eh erst in einem Jahr , und wir würden 
daher auf diesem Gebiet dauernd in einer 
böswilligen Verfassungsbrecherei verharren. 

Sie haben zur Regierungserklärung gesagt, 
Sie stehen in Opposition zur Regierung, aber 
nicht zum Staat . (Ruf bei der Sp(j: Genau !) 
Wenn man diesen Satz durchdenkt, ist er 
von jedermann, auch von uns, zu unter­
schreiben. Aber da geht es doch wohl auch 
wieder um eine Auslegungsfrage. Was heißt 
denn das : nicht in Opposition zum Staat 
gehen � Ich glaube, jeder Staat bedarf auch 
einer Regierung. Wenn man jetzt einen 
solchen Stil von Kritik entwickelt, der prak­
tisch auf die Diffamierung der Regierung 
hinausläuft, sie schlechthin als Verfassungs­
brecher (Abg. Dr. Pit termann: Die bleibt 
doch !) , als Korruptionisten und alles das 
hinzustellen (Zwischenruf des Abg. Probst) ,  
dann frage ich mich, Herr Abgeordneter 
Probst, ob das die wahre Interpretation 
Ihres durchaus vernünftigen Satzes ist. 
(Zwischenrufe bei der SP(j.) Ich glaube nicht. 
Ich habe eine andere Meinung davon, wie 
man auch Politik als Oppositionspartei machen 
kann. Das darf ich Ihnen noch einmal sagen. 
(Beifall bei der Ö VP. - Abg. Dr. Pit t ermann: 
Wir lehnen es als verfassungswidrig ab ! Jetzt 
sind Sie ja so weit, Herr Hauser I) 

Die Unterstellungen, daß wir es mit Demo­
kratie etwas weniger ernst nehmen als Sie, 
meine Herren, müssen wir in aller Form 
zurückweisen. Wir eifern beide vielleicht um 
die richtige Form der Demokratie, zu der 
wir uns im Prinzip alle beide bekennen. 
Aber ich glaube, es ist nicht sehr beruhigend, 
wenn wir von dieser Budgetdebatte doch 
einen großen Eindruck mit nach Hause 
nehmen müssen : die Argumentation im Sach­
lichen ist nicht besser geworden, wenn wir 
uns an die Budgetdebatte im Sommer er­
innern. 

Herr Vizekanzler Pittermann ! Eines, habe 
ich das Gefühl, ist Ihnen gelungen : jeden 
einzelnen Redner, der hier auftritt, auf den 
Mann zu dressieren ; selbst solche Leute 
wie den Abgeordneten Gratz. Ich will weiter 
keine Namen nennen. Ruhige Leute, die 
immer seriöse Debattenbeiträge gebracht haben 
(Abg. Dr. Pittermann: Wird er bringen 
heute ! Sie sind eingeladen, dafür zu stimmen I) , 
gehen darauf aus, persönlich einen Minister 
so a.nzugreifen, daß er womöglich auch als 
Mensch in der Öffentlichkeit diffamiert ist. 

(Zustimmung bei der (jVP. - Abg. Oze t te l: 
Was haben Sie im Wahlkampf gegen uns ge­
macht ?) Dieser Stil ist das Ungute an der 
ganzen Sache. (Abg. O'Zett�l: Was haben Sie 
schon alles angestellt in Osterreich ! - A bg. 
Dr. Pitte rmann: Vernünftiger Beitrag ! -
Abg. Oze t t e l: Was haben Sie gemacht vor dem 
6. März ! Jetzt spielen Sie da den Schulmeister ! 
- Abg. Weikhart: Das können Sie doch 
nicht verleugnen: So hat es die () V P begonnen, 
was Sie jetzt bedauern ! - Abg. Dr. Kre is ky: 
Was habt ihr alles mit uns aufgeführt ! -
Abg. Dr. Pi t t e rmann: Gratz bringt einen 
vernünftigen Antrag ! - Abg. Cze t t e l: Die 
Regierung 80ll man vielleicht auch noch loben !) 
Wir sprechen jetzt von der Budgetdebatte. 

Wir haben also den Antrag, diese Be­
stimmungen zunächst aus dem Finanzgesetz 
zu streichen, in einer durchaus demokratischen 
Gesinnung gestellt . (Lebhafte Zwi8chenrufe. -
Zwischenrufe des Abg. Fachle 'lt tner. - Ruf 
bei der Ö V P: Weil der Czettel nicht dabei war ! 
Er ist nicht Innenminister ! - Abg. La nc: 
Bitte um Ruhe für Fachleutne'fs Stilblüten ! -
Weitere Zwi8chenrufe.) Das sind so allgemeine 
Behauptungen, Herr Abgeordneter Czettel ! 
Ich möchte also sagen - vielleicht hören 
wir wieder einmal einander gegenseitig zu - :  
Wenn wir den Antrag eingebracht haben, 
zunächst diese Bestimmungen aus dem Finanz­
gesetz zu entfernen, dann, glaube ich, ist 
das eine praktisch bewiesene Art von demo­
kratischer Haltung. (Ironische Heiterkeit bei 
der SpO .) Aber dieser Antrag wird auch der 
Opposition noch Gelegenheit geben, umgekehrt 
ihre demokratische Haltung unter Beweis zu 
stellen, denn es geht jetzt um folgendes, 
und ich nehme aus den Worten des Herrn 
Dr . Broda an, daß Sie sogar so denken. 
(Abg. Rosa Jochmann: "Sogar" sollen Sie 
nicht sagen ! Das sollen Sie unterlassen ! Was 
heißt "sogar" � Wir denken überhaupt ! Sie 
haben gesagt: " .  " daß Sie sogar so denken" !) 
Frau Kollegin ! Das legen Sie jetzt anders aus, 
ich habe es sicherlich nicht so gemeint , wie 
Sie es jetzt verstehen. 

Ich meine jetzt : Ich habe mit Vergnügen 
aus den Worten des Dr. Broda herausgehört, 
daß Sie bei der Behandlung dieses unseres 
Antrages, diese Fragen im Finanzausschuß 
im Wege einer neuen Vorlage zu studieren, 
mitdenken wollen. 

Hohes Haus ! Es wäre ja auch der Stand ­
punkt denkbar, daß die Opposition sagt : 
Für das Budget sind wir sowieso nicht, soll 
sich also die Regierung mit der Formulierung 
dieser ihrer Ermächtigungen erwürgen ! Das 
wäre ein möglicher Standpunkt. Ich meine 
nur, daß das nicht sehr positiv wäre. Ich 
glaube, daß es im Sinne einer demokratischen 
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Oppositionsrolle durchaus zulässig ist, in diesen widrig gewesen. In der Debatte - vor dem 
Fragen mitzudenken. (Abg. Dr. Pitterm ann: Verfassungsgerichtshof - hat sich die Regie­
Wir haben im Juli das vorgeschlagen, wofür rung bei diesem Punkte darauf berufen, daß 
Sie Jetzt stimmen !) Denn wenn man schon der Artikel 126 b . der Verfassung, wo von 
den Vorhalt macht, es sei manches verfassungs- den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaft­
mäßig bedenklich, dann kann es sich zu- lichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung 
mindest nicht ein Abgeordneter dieses Hauses die Rede ist, ja eine auch mitzudenkende 
so leicht machen, daß er sagt : Ich denke Maxime für die Verwaltung sei und daß man 
aber nicht darüber nach, wie es richtig wäre. daher und gestützt auf diese Verfassungs­
(Abg. Gzet t el: Wir verlangen von der Regierung bestimmung durchaus zu einem ausreichenden 
eine Ent8cheidung, jetzt noch, heute noch ! - Rahmen kommen kann. Das hat der Ver­
Abg. Dr. Wi thalm: Waren Sie nicht da, fassungsgericbtshof mit den Worten erledigt, 
als der Bundeskanzler geredet hat ? - Abg. daß er sagt : Entgegen der Meinung der 
Probs t: Die Regierung muß sagen, was sie Bundesregierung ist aus dem Gebot der 
will 1 Da8 Finanzgesetz muß die. Regierung Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck­
einbringen, nicht wir !) Wir werden heute das mäßigkeit der Verwaltung keine dem Artikel 1 8  
sicher nicht beschließen, sondern wir werden ausreichende Bindung zu entnehmen. 
auf Grund der Regierungsvorlage, die die Zwei Seiten weiter hinten heißt es bei 
neuen Ermächtigungen besser formuliert brin- der Frage der Vermögensverfügungen : Im 
g�n 8011, gemeinsam über. dies.e Frage �i8ku- Hinblick auf den verhältnismäßig geringen 
tIeren. (Abg. Prob 8t: S�e w'tll aU8kne�fen I) . Schätzwertbetraa - wir haben dort auch 
"Kneifen" habe ich gehört. (Abg. prob8t: ! einen Fall, wo °über Werte unter 50.000 S 
Ja !) Kneifen dürfen �ie dan� nic.ht, �err verfügt wird - gf'lten die vorstehenden Aus­
Abgeordneter, wenn SIe es SICh m dieser führungen nicht für diese Fälle der 50.000 S­
künftigen Debatte im Finanzausschuß vielleicht Grenze, obwohl dann die Vorschrift der Ziffer 1 
wieder leicht machen und sagen : Uns in- nicht verpflichtend ist. -.:.. Und jetzt kommt es : 
teressiert nicht, ob das verfassungswidrig ist In diesem Zusammenhang kann dafür das oder nicht. Wir erhoffen sogar Ihre Mithilfe aus A rtikel 126 b ableitbare Gebot zur spar­
im Nachdenken darüber, wie die Ermächti- samen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 
gungen formuliert sein sollen, damit sie der Vermögensgebarung als ausreichende Richt­
Verfassung entsprechen. (Abg. Probst: Das linie angesehen werden. 
haben wir immer getan ! Sie haben es abgelehnt ! . . . _ Abg. Dr. Pit termann: Jetzt stimmen Sie . In de� eI�en Falle .WIrd der VerweIs auf 
dafür I) Der Antrag wird doch im Finanz- dIese �aXlme nIcht aus.reichend erachtet (Ab

.
g. 

und Bu,dgetausschuß zur Debatte kommen l L!r. P'ttt� rmann: Bel 5? 000 und 500 Md­
Was Sie hahen wollen, ist, daß das Finanz- lwn,en !), 1m anderen Fall ]a. Der Verfass�ngs­
gesetz 1967 nicht mehr rechtzeitig beschlossen g�rlChts�of sagt uns �uch, warum :  weil es 
wird, obwohl die Fragen, die strittig sind, SIch glelchs�m um eIne Bagatelle handelt. 
dann gar nicht mehr drinnen sind, wenn wir (Abg. Dr. P� t terman n: Eben !) 

jetzt unseren Antrag beschließen. (Beifall �ohes Haus ! Ic� möchte aber n�r auf­
bei der lJ V  P.) Daß man es sich so leicht zeIgen, daß auch em Verf�ssungsgerlChtshof 
macht ! (Abg. Dr. Pi t t ermann: Lieber bleibt nach�en�en muß, wo er Jene Grenze der 
der Bundeskanzler bei der Verfas8ungswidrig- ErmachtIgung noch als gegeben erachtet oder 
keit I) Der Herr Bundeskanzler hat Ihnell ni�ht. So einfach liegen s�lbst für di� h�hen 
in seiner Erklärung schon dargetan, daß die R:lChter des VerfassungsgerIchtshofes dIe Dmge 
Anpassung des Gesetzes an die neue, durch mcht. 
das Verfassungsgerichtshoferkenntnis ge- Ich darf Ihnen aus der Judikatur des 
schaffene Lage erfolgen wird. (Zwischenruf des Verfassungsgerichtshofes nur einiges beispiels­
Abg. Dr. Pit termann.) weise anführen. "-ir werden das alles 1m 

Ich darf nur noch eines sagen, weil wir Ausschuß sicherlich gründlich überlegen 
uns vielleicht u,nnötig gegenseitig strapazieren : müssen. Zum PreIsregelungsgesetz wurde zum 
Bei der Frage, was eine hinreichende Determi- BeispIel emmal entschieden, der Terminus 
nieru,ng ist - das ist doch für jeden Juristen "volkswirtschaftlich gerechtfertigte Preise" sei 
klar -, gibt es natürlich viele Möglichkeiten. eine hinreichende Determinieru,ng für die 
Ich darf jetzt das Erkenntnis zur Hand nehmen. Verwaltung. In einem anderen Erkenntnis 
Wir haben zum Beispiel in dem Erkenntnis wird dIe Phrase "aus wichtigen vc,lkswirt­
an einer Stelle, wo es sich um die Anleihen- schaftHchen Gründen" als nicht ausreichend 
prolongierung und die Konvertierung handelt, bezeichnet. Es handelt sich dort um ein 
eine Bemerkung, die sagt, hier sei dem Arti- Steuergesetz. 
kel 18 nicht entsprochen worden und deswegen Sie sehen also : Es gibt in der Judikatur 
sei auch die dortige Ermächtigung verfassungs- des Verfassungsgerichtshofes zu der Frage 
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der richtigen Determinierung ein breites Band 
von Entscheidungen. Meistens, wenn man 
das näher studiert, kommt der Verfassungs­
gericbtshof dann zur Meinung, daß man aus 
dem besonderen Inhalt des Gesetzes mit.unter 
eine solche allgemein gehaltene Phrase als 
ausreichend und dann wieder nicht als aus­
reichend bezeichnen muß. 

Damit kommen WIr zu dem schon vom 
Herrn Bundeskanzler aufgezeigten Problem, 
daß wir niemals, auch nicbt bei bester A bsicbt, 
a.uch nicbt, wenn es uns etwa gelänge, gemein­
sa.m eine solche Formulierung zu finden, 
der nachprüfenden Kontrolle durch den Ver­
fassungsgerichtshof entzogen sind. Da.s will 
ja auch niemand von uns. Aber man darf 
dann llicht einen solchen entsetzlichen Wirbel 
anstellen und diejenigen, die vielleicht eine 
andere Meinung hatten bel der Formulierung 
des Gesetzes, als Leute hinstellen, die der 
Verfassung gleichsam mit dem Messer nach­
laufen. 

Ich habe mich noch immer bemüht, hier 
einen Beitrag zu leisten, den man als einen 
eher friedlichen betrachten kann. Ich möchte 
mich jetzt nicht selbst rühmen, ich glaube, 
Politik ist Temperamentsache. NIemand kann 
aus seiner Haüt heraus. Ich werde mich nie 
zum richtigen Wadelbelßer entwickeln können. 
Aber wenn wir eine Debatte in diesem Haus 
über eine so schwierige Frage führen, dann 
plädiere ich doch dafür, daß wir das, eben 
weil es so schwierig ist, in einer etwas ge­
mäßigteren Temperamentsform tun. (Zwischen­
ruf des Abg. Dr. Pit termann.) 

Herr Vizekanzler ! Ich habe schon vor 
einigen Tagen hier erklärt : Mir scheint diese 
Eskalation einer gewissen Stimmung fast der 
Gehässigkeit eine sehr ungute Note der Budget­
debatte des heurigen Jahres zu sein. Es muß 
doch immer irgendwo Leute geben, wenigstens 
auf beiden Seiten einige, die diesen Teufels­
kreis durchbrechen und sich hierherstellen 
und versuchen, die Dmge zwar beim Namen 
zu nennen (Abg. Dr. Pit termann: Stimmt 
nicht !) - davor soll ja die Kritik nicht halt­
machen -, aber doch in einer menschlichen 
Form, daß man noch den Menschen, ob er 
nun auf der Regierungsbank sitzt oder hier 
als Abgeordneter spricht, berücksichtigt. 

Mit diesem Appell möchte ich schon 
schließen, denn ich glaube : Vielleicht wird 
der Anlaßfall, um den es heute geht, uns 
für das Jahr 1967 einen guten Beginn liefern. 
Er könnte nämlich durchaus beweisen, daß 
es ein demokratisches Gespräch zwischen 
Regierungsfraktion und Opllosition gibt (Abg. 
Dr. Pi t termann: Da.'l 8rhon I) , das gemeinsam 
darauf abzielt, daß wir der Verfassu.ng gemein-

sam Rechnung tragen. Wenn das die Frucht 
der jetzigen Debatte über das Finanzgesetz 1967 
war, dann, möchte ich eigentlich sagen, sehe 
ich dem neuen Jahr mit einer gewissen Be­
ruhi�ung entgegen. (Anhaltender Beifall bei 
der Ö VP.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Broda. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Broda (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Sehr geehrte Damen 
und Herren ! Ich habe mich lediglich des­
wegen zu Wort gemeldet, um aufzuklären, 
worum es in dem Dreiergespräch zwischen 
dem Herrn Kollegen Machunze, mir und dem 
Herrn Kollegen Dr. Gruber, der sich dann 
noch als Zwischenrufer eingeschaltet hat, 
gegangen ist. Ich habe darauf hingewiesen, 
daß der Verfassu,ngsgerichtshof dem Antrag 
der Wiener Landesregierung, das Bundes­
finanzgesetz für 1966 zur Gänze als verfassungs­
widrig au.fzuheben, weil ein Widerspruch 
zwischen Vollzugsklausel und Gegenzeichnung 
besteht, nicht Folge gegeben hat. 

Dabei ist es darum gegangen, wer in der 
Vollzugsklausel genannt ist und wer die 
Gegenzeichnung vorgenommen hat. Zur Er­
leichterung der späteren Protokollierung, des 
weiteren zurückkommend auf diese Episode, 
lese ich vor. Im Bundesfinanzgesetz für 1966, 
BGBl. Nr. 87/1966, heißt es : 

"Artikel XIV. Mit der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes ist unbeschadet der Befugnis 
der obersten Organe zum Vollzug der einzelnen 
Allsgaben innerhalb ihres Teil voranschlages 
der Bundesminister für Finanzen betraut." 

Die Gegenzeichnung zur Unterschrift des 
Herrn Bundespräsidenten lautet : "Klaus, 
Schmih". 

Ich glaube, Kollege Machunze, daß damit 
in diesem Punkt alles zwischen uns aufgeklärt 
ist, weil zweifelsfrei auch der Herr Bundes­
kanzler ein oberstes Organ ist. Er wird in 
der Vollzugsklausel genannt ; die übrigen 
obersten Organe werden in der Gegenzeichnung 
nicht genannt, sondern lediglich der Herr 
Bundeskanzler und der Herr Finanzminister . 

Darüber habe ich jetzt gesprochen. Ich 
glau be, in diesem Punkt geht es bei der 
Auseinandersetzung um dIe Grenzen des Bud� 
getrechtes des Nationalrates, Ausmaß der 
Vollmachten des Finanzministers überhaupt 
nicht. Einverstanden, K ollege Machunze � 
(Abg. Machunze: Nein, Herr Abgeordneter 
Broda ! Sie haben ge::;agt, die Anfechtung 
erfolgte wegen der Vollzugs klausel !) V ollzugs­
klausel � (Abg. Machunze: Nein ! Die An­
fechtung .ist erfolgt wegen des Unter8chrift-
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fehier8 !) Herr Kollege Machunze ! Zur Er­
leichterung der Protokollierung darf ich also 
nochmals sagen : wegen des vermeintlichen 
Widerspruchs zwischen Gegenzeichnung und 
Vollzugsklausel. (Abg. Machunze: Nein ! Des­
wegen ist die Anfechtung nicht erfolgt, Herr 
Abgeordneter Broda !) Ich , habe nichts mehr 
hinzuzufügen. Setzen Sie fort, wenn Sie 
wollen. 

Präsident Wallner :  Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Gratz. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Gratz (SPÖ) : Herr Präsident ! 
Hohes Haus ! Vor allem der Herr Abgeordnete 
Dr. Hauser hat - manchmal mit etwas 
Schmeichelei, manchmal mit leiser Ironie, 
manchmal mit etwas Heiterkeit - versucht, 
die Darstellung der Probleme aufzulockern. 
(Abg. Prob s t: Ein bisserE Falschheit war auch 
dabei !) Es gibt ernste und heitere Probleme. 
Es gibt Möglichkeiten, Dinge ernst oder 
heiter darzustellen. (Abg. Dr. J. GrubeT: 
Was war dabei ? - Abg. Pro b s t: Ein bisserl 
Falschheit war auch dabei ! - Abg. Doktor 
J. Gruber: Das wollten wir nur hören ! -
Abg. Glas e r: Das wird ein Ordnungsruf ! -
Ruf bei der S pO : Das entscheidet aber der 
Präsident ! - Abg. Dr. K reis k y :  Das ist ein 
Volkslied, wenn ihr es wis.'1en wollt ! - Abg. 
Dt. J. Gru b e r :  Man darf nicht jedes Volkslied 
zitieren, Herr Minister Kreisky !) Hohes Haus ! 
Darf ich bitte meine Gedanken hier weiter vor­
tragen ? (Präsident Wall  n e r gibt das Glocken­
zeichen.) Ich bitte Sie, wenigstens meine ersten 
Sätze anzuhören. Vielleicht gibt es dann später 
sachliche Gründe dafür, daß Sie sie nicht 
anhören wollen. Ich wollte zu Beginn sagen, 
daß bei allen Möglichkeiten, die Dinge ernst 
oder heiter zu betrachten, für uns Sozialisten, 
wenn es um die verfassungsmäßigen Rechte 
des Parlaments geht, jeder Spaß aufhört ! 
(Lebhafte Zustimmung bei der SPO.) 

Hohes Haus ! Abgesehen von allen Finessen 
möglicher Auslegungen von Formulierungen 
geht es jetzt darum, wer letzten Endes ent­
scheidet, wieviel Geld in diesem Staat aus­
gegeben werden darf. Darum ist es gegangen. 
Das war die Auseinandersetzung : Wer ent­
scheidet das 1 Bekommt der Bundesminister 
für Finanzen oder bekommt die Bundes­
regierung durch Ermächtigungen das Recht, 
in Wirklichkeit Ausgaben zu genehmigen, die 
das Parlament nicht genehmigt hat ? 

Der Verfassungsgerichtshof hat hinsicht.Iich 
dieser Formulierungen, die er aufgehoben hat, 
der Regierung unrecht und dem Nationalrat 
recht gegeben. Das ist die eindeutige Fest­
stellung hinsichtlich der Ermächtigungen. Er 
hat einer Regierung unrecht gegeben, die eine 
Regierung der schwachen Mehrheit ist und 

von der wir glauben - diese Überzeugung 
kann uns niemand nehmen -, daß sie wegen 
der schwachen Mehrheit im Pa-lament ver­
sucht, womöglich dort, wo es ihr irgendwie 
durch Formulierungen gelingen könnte, ohne 
den Nationalrat auszukommen. Das ist unsere 
Einstellung. 

Hohes Hau s !  Dieses Erkenntnis des Ver­
fassungsgerichtshofes, mit dem er der Bundes­
regierung unrecht gegeben hat, ist doch für 
jeden, der die Entwicklung in diesen letzten 
acht Monaten sieht, in Wirklichkeit ein 
trauriger Höhepunkt der achtmonatigen Tätig­
keit dieser Bundesregierung (lebhafte Zusti1n­
mung bei der SPO), einer Bundesregierung, 
der wir immer wieder vorwerfen müssen, daß 
sie dort politisiert, wo sie korrekt verwalten 
sollte, und daß sie dort administriert, wo sie 
Politik betreiben sollte, einer Regierung, die 
anscheinend hilflos den Skandalen, den Preis­
steigerungen gegenübersteht und ihrerseits 
durch dIeses Budget wieder Belastungen be­
schlössen hat. Diese Regierung hat versucht, 
Parlaments rechte vom Parlament weg an sich 
zu ziehen. 

Diese Bundesregierung Dr. Klaus hat zwei­
mal ein Bundesfinanzgesetz vorgelegt, das 
zum wesentlichen Teil - nicht nach der 
Anzahl der Paragraphen, sondern nach dem 
Inhalt des Allgemeinen Teils - verfassungs­
widrig war. Man kann meiner Ansicht nach 
in der Gesamtartikelzählung nicht einmal 
eme Punktezählung vornehmen, denn daß 
etwa ein Artikel, wonach als Einnahmen und 
Ausgaben die Ziffern der Anlagen dieses Bun­
desgesetzes gelten, verfassungswidrig sein 
könnte, hat nie jemand von uns behauptet. 
Aber daß die wesentlichen Ermächtigungen 
verfassungswidrig waren, hat die Bundesregie­
rung bestritten. 

Nun erhebt sich die Frage : Hat die Bundes­
regierung das alles in gutem Glauben be­
stritten oder ist sie vielleicht von irgend 
jemandem vorher darauf aufmerksam gemacht 
worden ? 

Dieser Bundesregierung ist - und die 
Beweisführung dafür würde bei voller Zitierung 
aller Reden, Gutachten und Stellungnahmen 
Stunden dauern - zehn Jahre hindurch 
immer wieder gesagt worden, was an diesen 
Ermächtigungen verfassungswidrig ist. Es ist 
gesagt worden, ich glaube, im Jahre 1953 von 
den Abgeordneten Dr. Pittermann und 
Weikhart, es ist zwischendurch in den De­
batten gesagt worden, es ist 1962 vom Ver­
fassungsgerichtshof erklärt worden. Es ist 
in der Debatte im Frühsommer dieses Jahres 
von zehn Rednern und jetzt in der Budget­
debatte wieder gesagt worden. Ich habe 
- der Herr Abgeordnete Dr. Hauser hat es 
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bereits erwähnt - in der Debatte über die 
Gruppen I und II gesagt, daß wir die Ver­
fas8ungstreue der Regierung danach beurteilen 
werden, wie sie sich nach dem Einlangen des 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes ver­
halten wird. 

Wie hat sich die Bundesregierung, die 
dieses Bundesfinanzgesetz beschlossen und 
vorgelegt hat, verhalten ? Sie hat die Vorlage 
nicht geändert, sie hat die Vorlage nicht 
zurückgezogen. Der Herr Bundeskanzler hat 
namens der Bundesregierung eine Erklärung 
abgegeben. Er hat zuerst den Nationalrat 
über die Interpretation des Verfassungs­
gerichtshofurteils belehrt und hat sodann die 
These vertreten - mit dem Hinweis auf das 
Risiko jeder Formulierung ; und hier deckt 
er sich schon mit dem bereits erwähnten 
Zitat in der "Presse" über die Absichten des 
Finanzministeriums -, daß man eben weiter 
versuchen müsse, eine verfassungskonforme 
Regelung zu finden, und daß die Bundes­
regierung auch für diesen Antrag der Ab­
geordneten Machunze und Genossen sei, der 
die beanstandeten Bestimmungen zum Teil 
eliminiert. Das war kurz die Feststellung 
der Bundesregierung. 

Hohes Haus ! Diese Feststellung, nun sei 
auch die Regierung dafür, daß diese Be­
stimmungen, die der Verfassungsgerichtshof 
aufgehoben hat, im Jahre 1967 nicht mehr 
enthalten sind, könnte eine Art von tätiger 
Reue sein. Aber die tätige Reue gilt in 
Österreich nur dann als strafbefreiend, wenn 
sie vor dem Urteilsspruch, ja sogar nur dann, 
wenn sie vor der Anklage erfolgt. (Beifall 
bei der SPÖ.) Die Bundesregierung gibt dem 
Nationalrat mit einer großzügigen Geste Rechte 
zurück, die sie . ihm vorher verfassungswidrig 
zu entziehen versucht hat (Zustimmung bei der 
S PÖ ) ,  weil sie diese Rechte ' eben wegen 
dieses Urteiles zurückgeben muß. Das ist 
auch eine Tendenz. 

Sie überließ es - und sie schloß sich dem 
an - den Parlamentariern, jene Konsequenzen 
zu ziehen, von denen mein Kollege Abge­
ordneter Dr. Broda bereits gesagt hat, daß 
sie unsere Frakti� im Frühsommer beantragt 
hat. Jener Antrag, nämlich jene Artikel zu 
streichen, wird zum Teil nunmehr wieder­
holt. I 

Das Interessante daran wird jetzt die 
folgende Abstimmung sein. Die Bundes­
regierung wird jetzt als Bundesregierung zu 
diesem Budget nichts tun. Sie hat eine 
Erklärung abgegeben ; aber als Regierung 
wird sie die Vorlage weder ändern noch zurück­
ziehen. (Abg. Dr. Hauser: Ändern kann sie 
sie nicht ! - Abg. Dr. Pit termann: Wieso ? 
Das ist jederzeit möglich !) Die Bundesregierung 
kann ihre Vorlagen jederzeit abändern oder 
zurückziehen, steht in der Geschäftsordnung ; 
ich bitte das nachzulesen. Als Regierung 
hat sie keine Konsequenz gezogen. Aber 
folgendes wird interessant sein : Da es ja 
in diesem Hause nur eine positive Abstimmung 
und keine Abstimmung über beantragte 
Streichungen gibt, wird das ganze Haus 
bei der Abstimmung über einzelne Artikel 
des Bundesfinanzgesetzes sitzenbleiben und 
damit dagegenstimmen. Neun Abgeordnete , 
die der Bundesregierung als Mitglieder ange­
hören, werden zwar als Regierungsgremium 
nichts getan haben, aber sie werden mit 
dem gesamten Haus gegen acht oder fünf 
oder sechs Abschnitte eines Gesetzes, das 
sie selbst eingebracht haben, stimmell . Das 
ist unserer Ansicht nach eine klägliche Reak­
tion einer Bundesregierung auf solch ein Urteil ! 
(Lebhafte Zustimmung bei der S PÖ.) 

Wir betrachten es als selbstverständlich , 
daß der Nationalrat und auch die Öster­
reichische Volkspartei diesmal die Konse­
quenzen ziehen. Aber wir sind dafür, daß 
diese Konsequenzen auch gegenüber einer 
Regierung zu ziehen sind, die bis zum letzten 

In der Debatte über den Bauskandal haben Augenblick die Parlamentsrechte nicht be­

wir auch darauf hingewiesen : Was uns so achtete und bis jetzt keine Konsequenz daraus 

besonders entrüstet, ist nicht die Tatsache , zog. Der Abgeordnete Dr. Hauser hat gesagt, 

daß es in Parteien Skandale gibt, sondern
' wir alle bejahen den Staat, ein Staat brauche 

d,aß man die Konsequenz erst im letzten eine Regierung und daher ' könne man, wie 

Augenblick zieht, wenn man muß. Hier er gemeint hat, auf eine Regierung doch 

möchte ich folgendes sagen : Der Rechts- nicht losgehen. (Abg. Dr. Hauser: So billig 
staat besteht unserer Ansicht nach nicht darin, habe ich es nicht gesagt !) Wir sagen : Der 

daß man immer wieder etwas anstellt und Staat braucht eine Regierung, aber er braucht 

dann wartet, ob man verurteilt wird. Der unserer Ansicht nach eine bessere Regierung ! 
Rechtsstaat besteht darin, daß man Ver- (Beifall bei der SPO.) Um unserer Regierung 

fassung und Gesetz von vornherein beachtet die Möglichkeit oder einen Anreiz zu geben, 
und nicht erst nach der Verurteilung. (Beifall die Konsequenzen zu ziehen, darf ich namens 

bei der SPO.) . 
der sozialistischen Fraktion gegen diese Bun-
desregierung einen Mi  ß t r au e n san  t r ag ein­

Diese Regierung zog, wie ich bereits gesagt bringen. (Abg. Dr. Pittermann: Ein ver­
habe, keine Konsequenzen aus dem Urteil. nünttiger Vorschlag !) Ich beantrage : 

224 
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Der Nationalrat wolle beschließen : 

E n t s c h l i e ß u n g  

gemäß Artikel 74 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 . 

Angesichts der Tatsache , daß die Bundes­
regierung aus der Aufhebung von acht Be­
stimmungen de s Bundesfinanzgesetzes für 
das Jahr 1966 wegen Verfassnngs"\Yidrigkeit 
durch den Verfassungsgerichtshof nicht die 
erforderlichen Konsequenzen gezogen hat,  

angesichts der weiteren Tat.sache, daß 
die Bundesregierung auch die Regierungs­
vorlage "Bundesfinanzgesetz für das Jahr 
1967" (204 der Beilagon) im Lichte des Ver­
fassungsgerichtshoferke nntnisses nicht än­
del,t, 
versagt der N ationah"at, der Bundesrogierung 
durch ausdrückliche Entschließung das Ver­
trauen. 
Um den Mitgliedern der Bundesregierung, 

die Abgeordnete dieses Hauses 8ind, die 
Möglichkeit zu geben, sich selbst das Ver­
trauen auszusprechen, b e a n t r a g e n  ""ir 
- dieser Antrag ist ebenfalls bereits über­
reicht - die namentliche Abstimmung über 
diesen Mißtrauensantrag. (Beifall bei dr,r 
SPÖ. - Abg. Fachleu t n e r :  Das ist ein 
Theater ! - "  Abg. Dr. Tul l :  Das ist kein 
Theater ! Für Sie vielleicht I) 

Hohes Haus ! Ich darf jetzt noch eine 
persönliche Bemerkung machen, gerade des­
wegen, weil mich der Abgeordnete Dr. Hauser 
zuerst gelobt hat . In diesem Lob war etwas 
enthalten, was ich persönlich als sehr arge 
Kränkung empfinde. Er hat nämlich gesagt, 
der sozialistischen Fraktion sei es gelungen, 
ihre Abgeordneten auf eine bestimmte Linie, 
auf einen bestimmten Stil zu bringen (Abg. 
.Rosa W e b  e r :  "Auf den Mann zu dressieren I" 
hat er ge,�agt I) , sogar den Abgeordnete Gratz. ­
Ich darf Ihnen sagen, daß ich es persönlich 
als größte Kränkung eines Parlamentariers 
empfinde, wenn man ihm unterschiebt, daß 
er Dinge sagt, die er nicht vor seinem Gewissen 
und aus tiefstem Herzen bejahen und ver­
treten kann. (Zustimmung bei der SPÖ.) 

Ich möchte, da es spät ist und hier schon 
sehr viel gesagt wurde, nicht sehr in juridische 
Details eingehen. Ich habe mir alle Reden 
hergerichtet, die im Frühjahr und jetzt 
gehalten wurden, auch die Rede des Herrn 
Abgeordneten Dr. Hauser. Sie haben heute 
gesagt, Sie haben sich geirrt. - Wir aner­
kennen das. Sie haben gesagt : Die Regierung 
hat sich unserer :Meinung nach gewissenhaft 
bemüht, nicht nur der Verfassung, sondern 
auch dem erwähnten Verfassungsgerichtr"hof­
erkenntnis peinlich zu entsprechen ; die Abge­
ordneten der Österreichischen Volkspartei 

werden deshalb diesem Bundesfinanzgesetz 
ihre Zustimmung geben . 

Wir stellen erfreut fest, daß Sie heute 
zur Erkenntnis gekommen sind, daß die 
Bundesregierung anscheinend doch nicht so 
der Verfassung entsprochen hat. Aber wir 
müssen doch festhalten, daß Sie auf unsere 
Gegenargumente - auch wir haben sehr 
gewissenhaft argumentiert und mit vielen 
juridischen Beweisen dargelegt, warum das 
alles verfassungswidrig ist -, gegen uns 
gerichtet, gesagt haben : Sie haben sich damit 
selbst qualifiziert, entweder Verfassungsbrecher 
oder politischer Ehrabschneider zu sein. (Abg. 
Dr. Hau s e r :  Aber das war auf die Vergangen­
heit bezogen !) Das war die Antwort auf unser 
Argument, auf unsere vielen und langen 
juristischen Argumente, warum diese Bestim­
mungen des Bundesfinanzgesetzes verfassungs­
widrig sind. 

Aber ich möchte - mein Kollege Dr. Broda 
ist auf die juristischen Details eingegangen -
hier nicht nochmals ins Detail gehen. Wir 
haben die Rückverweisung an den Ausschuß 
beantragt, weil wir nicht glauben, daß man 
ein Erkenntnis von 56 Seiten und die Konse­
quenzen für das Bundesfinanzgesetz hier in 
einer Plenardebatte prüfen und die ent­
sprechenden Konsequenzen ziehen kann. Wir 
haben die Rückverweisung beantragt, weil wir 
glauben, daß aus so einem Erkenntnis eines 
Höchstgerichtes die Konsequenzen möglichst 
genau und peinlich überlegt gezogen werden 
sollen. Niemand kann uns einreden, daß es 
gelingt, in einer zwei-, drei-, vier- oder fünf­
stündigen Debatte im Plenum juristische 
Konsequenzen genau zu überlegen, zu prüfen , 
um daml mit gutem Gewissen sagen zu 
können : Jetzt glauben wir, das Bestmögliche 
getan zu haben. Das kann man nicht, und 
deswegen haben wir die Rückverweisung 
beantragt. Deswegen gehe ich jetzt auf die 
Details nicht ein. 

Auch ich habe mir vorgenommen, auf den 
Bericht des Finanzministeriums einzugehen, 
aus dem hervorgeht, daß anscheinend im 
Finanzministerium hektische Betriebsamkeit 
herrscht. Bei solchen Dingen wird überlegt, mit 
welcher neuen Bestimmung man es jetzt beim 
Verfassungsgerichtshof riskieren könnte . Ich 
will gar nicht sagen, daß der Herr Bundes­
minister für Finanzen etwas weiß .  Da wird 
überlegt : Wie oft müßten wir noch zum 
Verfassungsgerichtshof gehen, um dann endlich 
etwas erreichen zu können � Diese hektische 
Betriebsamkeit steht in eigenartigem Wider­
spruch zu der Tatsache, daß wir gemeinsam, 
das heißt auch Ihre Fraktion, heute allein 
zum Kapitel Finanzen 1 3 Entschließungen 
angenommen haben, in denen das Finanz-
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ministerium aufgefordert wird, auf einem Präsident Wallner : Zum '''ort gemeldet 
bestimmten Gebiete endlich etwas zu tun . ist der Herr Abgeordnete Zeillinger. Ich 
Das wollte ich nur zu dieser Art von Betrieb­
samkeit sagen. 

erteile es ihm. 
Ich möchte zur Kenntnis bringen, daß mir 

der Antrag mit gehöriger Unterstützung über-
Und nun zur Stellung der Bundesregierung reicht wurde ; er �wjrd nach § 51 der Geschäfts­

selbst, die unserer Ansicht nach keine Konse- ordnung nach der dritten Lesung zur Ab-
quenz gezogen hat, wie ich bereits gesagt habe, stimmung gebracht. 
außer zu erklären, daß sie hier im Hause für Nun bitte ich den nächsten Redner, das 
einen Antrag stimmen wird. Meine Damen Wort zu ergreifen. 
und Herren ! Daß der Nationalrat die Konse-
quenzen zieht, daß die Abgeordneten der Abgeordneter Zeillinger CH'PÖ) : Hohes 
rechten Seite dieses Hauses die Konsequenzen Haus ! Meine Damen und Herren ! Herr 
ziehen werden aus einem Urteil , in dem dem Dr. Hauser hat zuvor gesagt, es gebe Abge­
Parlament Rechte gegeben werden, das haben ordnete, die mehr Zwischenrufe machen f'vls 
wir als selbstverständlich empfunden. Daß sprechen. Da ich auch weiterhin Zwischenrufe 
die Regierung nicht dagegen ist , empfinden machen werde, möchte ich mich von diesem 
wir auch noch als selbstverständlich. Aber Verdacht befreien und habe mich daher zum 
daß ehe Bundesregierung jetzt ihre Vorlage Wort gemeldet. 
nicht ändert, daß sie für das Jahr 1967 keine Aber ich möchte t'oUch einen zweiten Appell 
Konsequenz zieht, das verstehen wir weiterhin von Ihnen bef01gen, Herr Dr. Hauser, nämlich 
nicht, noch dazu eine Bundesregierung, der I jenen, daß wir die augenblickliche Situation, 
ein Justizmillister angehört, der vorige Woche in der wir uns befinden, nicht nur polemisch, 
in der Justizdebatte folgendes gesagt hat sondern sehr ernst beraten solleIl. 
- Her: Bund�&minist.er Dr. Klecatsky, ich Es ist von Abgeordneten der Regierungs­
habe mIr d�s mItgeschneben :- :  " . . . der Ver- pa.rtei der Antrag gestellt worden, Teile des 
fassungsgench.ts�of ha� meII�e Thesen. vom 

I Bundesfinanzgesetzes zu streichen. Es ist 
Ve.rfassungsprmzlp d.er m�althchen BestImmt- von der Oppositionspartei ein genügend unter­�elt des Gesetzes m seme Rec�tsprec�ung stützter Rückverweisungsantrag gestellt 
ub.�rnommen, und das bed.eutet eme WeItere worden, um die Tragweite dieses Antrages 
Star�ung des P.arlamentarlsmus, der Demo- prüfen zu können. Es ist vor wenigen Minuten 
krabe und zugleIch des Rechtsstaates." Herr ein Mißtrauensantrag gegen die Regierung 
Bundesminister für Justiz ! Der Verfassungs- gesteHt worden. fe�chtsh�f �ag 

B 
Ih� Th�sen üb

b
e�no

d
mm

S
e.n "ViI' befinden uns tatsächlich, Herr a en, a er e un esreglerung, el er Ie Dr . Hauser, in einer sehr, sehr ernsten Situation, mitbeschließen, offenkundig nicht. Das wollte nicht erst heute, seit Wochen ! Seit Wochen ich sagen. (Beifall bei der SPÖ.) befindet sich dieses Parlament in einer ernsten 

Wir haben daher gegen diese Regierung Situation, und ich darf Ihnen als Sprecher 
aus all den Gründen und aus Gründen, der Freiheitlichen eines sagen : Wir könnten 
die man in einem Antrag und einer uns an und für sich darüber freuen, daß es 
Begründung gar nicht darstellen kann, der Regierung Klaus nicht möglich ist, aus 
aus den Gründen der achtmonatigen diesem Skandalgeruch, aus diesen ewigen Kor. 
Tätigkeit den Mißtrauensantrag gestellt ; den ruptionsaffären, aus diesem Durcheinander 
Mißtrauensantrag gegen eine Regierung mit bei den Gesetzen, aus den Schwierigkeiten 
einer schwachen Mehrheit, die glaubt und herauszukommen. Ich sage Ihnen allen 
hofft, da� Parlament manchmal ignorieren Ernstes : Obwohl wir Opposition sind, freuen 
zu können ; die manchmal versucht, das wir Freiheitlichen uns nicht, denn wir sehen 
Parlament zu belehren, wie es arbeitet ; und die immer stärker die Krise auf uns zukommen. 
Opposition zu belehren, wie sie Opposition zu Die Regierung Klaus befindet sich doch nicht 
machen hat ; die Skandale hat und nur nur als Regierung seit Monaten in einer 
zaudernd die Konsequenzen zieht, wenn über- latenten Krise, es befindet sich auch bereits 
haupt ; die ein beispielloses Belastungsbudget der Parlamentarismus in einer Krise, wenn 
vorlegt und, wie Sie ja gesagt haben, deren wir hören und immer wieder bestätigt be­
ärgste Angst bei dieser ganzen Sache war, daß kommen, daß wir gar nicht mehr in der 
es nicht am 1 .  Jänner in Kraft treten könnte. Lage sind, all das, was schlecht und mangelhaft 
Dieser Regierung beantragen wir, das Miß- vorbereitet von der Regierung in das Haus 
trauen auszusprechen. Diese Regierung hat gebracht wird, zu beraten, daß wir beschließen 
nicht mehr unser Vertrauen und, wir sind müssen, ohne oft zu wissen, was beschlossen 
überzeugt, auch nicht das sehr, sehr vieler wird. 
Österreicher - Sie ahnen nicht wie vieler. Sie haben zuvor irgendeine Kollegin einer 
(Anhaltende?" Be1Jall bei der SPÖ.j Fraktion gefragt, ob sie die 53 Seiten gelesen 
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hat. Das halbe Haus hat darüber selrr gelacht. 
Vielleicht hat sie es nicht gelesen, ich weiß es 
nicht. Herr Kollege, worüber gelacht wurde, 
das war sehr ernst. Glauben Sie, daß jeder, 
der hier gelacht hat, die 53 Seiten Verfassungs­
gerichtshofurteil gelesen und auch verstanden 
hat ? Man soll erst dann lachen. Ich sage das 
hier nur - es war kein Fraktionskollege -, 
weil ich damit zum Ausdruck bringen möchte, 
in welch ernster Situation wir uns befinden. 

Wir haben ein Erkenntnis bekommen. Ich 
darf Ihnen ruhig sagen : Ich, als Jurist, 
habe es noch nicht in seiner vollen Tragweite 
erfaßt. Wir haben heute eine Wortmeldung 
des Bundeskanzlers gehabt, und ich habe 
er-wartet, daß der Kanzler über die Tragweite 
dieses Urteils sprechen und dazu Stellung 
nehmen wird. Doch wie schon so oft war die 
""Vortmeldung des Kanzlers eine tiefe Ent­
täuschung. Mit keinem -Wort hat der Bundes­
kanzler dem Hohen Hause mitgeteHt, was 
beispielsweise der von der Regierungspartei 
gestellte Streichungsantrag bedeutet und 
welche Au::,wirkungen er hat. Herr Kanzler, 
das wollen wir doch wissen, bevor wir ab­
stimmen. Wir können es nur ahnen, und wir 
haben es auch aus der Diskussion gehört, 
es wird Schwierigkeiten geben, man wird 
Anleihen nicht begeben können, man wird 
Kreditoperationen nicht machen können. 
Besteht nicht die Gefahr, daß durch den 
Antrag des Herrn Abgeordneten Machunze 
noch eine weitere, noch viel größere Krise 
ausgelöst wird, eine Krise, die wir nicht mehr 
meistern können ? Wir haben nichts davon, 
wenn dann die Regierungspartei sagt : Klaus 
hat versagt, wir ziehen ihn zurück, es kommt 
ein neuer Mann hin ! ,  wenn wir nicht nur den 
Staat, sondern auch den Parlamentarismus, 
die Demokratie und die Finanzwirtschaft in 
eine Krise gestürzt haben. 

Meine Damen und Herr�� ! Wir sind in 
einer todernsten Situation, und in dieser 
todernsten Situation sollten wir uns doch nicht 
unter Zeitdruck setzen lassen. Der Rückver­
weisungsantrag der Freiheitlichen hat nur den 
Zweck : Wir wollen studieren, wir wollen 
beraten, wir wollen begreifen, was eigentlich 
vorgeht. Die Regierung gibt uns keine Hilfe, 
sie gibt uns ein schlechtes Bundesfinanzgesetz, 
wir müssen dann den Streichungsantrag zur 
Kenntnis nehmen, der Kanzler meldet sich 
zum Wort, und der Kanzler sagt mit keinem 
Wort, welche Auswirkungen diese Situation, 
in die wir gekommen sind, welche Auswirkun­
gen diese Streichungen haben werden. 

Wir haben ein Novum, wohin immer wir 
sehen. Wir haben heute einen Berichterstat­
ter erlebt, der einleitend bedauert hat, die 
Regierungsvorlage vertreten zu müssen. So 

etwas gab es in diesem Hause noch nicht. 
Wir hatten hier einen Proredner , Abgeordneten 
Machunze von der Regierungspartei, der kontra 
gesprochen hat, der selbst nicht weiß, ob er 
Pro- oder Kontraredner ist. Er beantragte 
als Angehöriger der Regierungsfraktion die 
Streichung wesentlicher Teile der Regierungs­
vorlage als Proredner, im Grunde genommen 
eine Situation, wo er kontra gesprochen hat, 
eine eindeutige Kontrameldung. 

Wir stehen vor der Tatsache - wir haben 
es eben gehört -, daß Regierungsmitglieder 
bei der Abstimmung, da ja nur positiv abge­
stimmt werden kann, gegen ihre eigene Vorlage 
werden stimmen müssen, um überhaupt die 
schwache Mehrheit, die die Regierungspartei 
hier im Hause hat, durchsetzen zu können, und 
ihren eigenen Standpunkt werden preisgeben 
müssen. 

Meine Damen und Herren ! Und all das 
nach acht Monaten einer Alleinregierung, 
die es ablehnt, mit der Opposition Diskussionen 
zu führen, die glaubt, 85 Mandate allein 
genügen, um Gesetze machen zu können. 
In diese Krise hat uns der gefährliche Weg, 
der in den letzten Monaten gegangen worden 
ist, gestürzt. 

Ich darf hier gleich eine Bitte an den Herrn 
Präsidenten richten. Herr Präsident, es ist 
hier zu all dem, was auf uns hereingebrochen 
ist, ein Mißtrauensantrag gestellt worden, den 
wir Freiheitlichen prüfen wollen und müssen. 
Wir haben keine geschäftsordnungsmäßige 
Möglichkeit, eine Unterbrechung der Sitzung 
zu beantragen. Ich darf aber Sie, Herr 
Präsident, bitten, wenigstens auf 10 Minuten 
zu unterbrechen, damit die freiheitlichen 
Abgeordneten - ich glaube, daß auch die 
anderen Abgeordneten das Bedürfnis haben -
den Antrag, der eben eingebracht worden ist 
und der ein Mißtrauensantrag gegen die Re­
gierung ist, beraten können. 

Das sind keine Spielereien, das sind keine 
Kleinigkeiten, das ist eine ernste Angelegen­
heit, und ich darf mich dem anschließen, 
Kollege Dr. Hauser, was Sie gesagt haben : 
Wir müssen mit großem Ernst all diese Dinge 
behandeln, um gemeinsam - ich darf Ihnen 
sagen, die Opposition hat auch ein Interesse ­
aus der Krise, in die uns die Regierung hinein­
gestürzt hat, wieder heil herauszukommen und 
nicht den ganzen Staat aufs Spiel zu setzen. 

Es ist hier heute zuerst vom Herrn Kollegen 
Machunze erklärt worden, er möchte haben, 
daß alle Stellen so rasch reagieren wie die 
Regierungspartei. Nein, Herr Kollege 
Machunze, es ist doch nicht rasch reagiert 
worden ! Die Regierung und die Regielungs­
partei haben überhaupt nicht reagiert. Sie 
haben doch die verfassungswidrige Regierungs-
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vorlage so lange verteidigt, als es möglich war, 
und erst der Spruch des Verfassungsgerichts­
hofes hat die Regierungspartei und die 
Regierung veranlaßt, ich möchte ruhig sagen, 
gezwungen, die Verfassung zu achten ; das ist 
doch nicht freiwi1lig geschehen. Wenn der 
Verfassungsgerichtshof seinen Spruch erst im 
Jänner erlassen hätte, dann würden Sie heute 
eiskalt das verfassungswidrige Gesetz be-
schließen. 

daß die Regierung Klaus bis zur Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofes nicht willens war, 
die verfassungl:lrechtlichen Bestimmungen ein­
zuhalten. Hier, giaube ich, sollte doch eHe 
Regierung mit gutem Beispiel vorangehen und 
nicht warten, bis sozusagen der Exekutor vor 
der Türe steht, bis der Verfassungsgerichtshof 
sie im Namen der Republik zwingt. 

Darf ich Sie, meine Herren von der 
Regierung, ftagen :  Sind Sie sich nicht bewußt, 
daß Sie allmählich in der Öffentlichkeit das 
Gesicht verlieren, wenn man ganz offen auf 
der Straße sagt : Nicht einmal die Regierung 
hält mehr die Verfassung ein 1 ,  und das ist das 
Gebpräch. 

Herr Dr. Hauser hat als Sprecher der 
Regierungspartei gesagt : "Unterschwellig" 
wird hier behauptet, die Verfassung würde 

offen aussprechen -, in der zwar immer sehr nicht eingehalten. Nein, Herr Kollege Hauser, 
wenige Minister auf der Ministerbank sitzen ; nicht "unterschwellig".  Wir sprechen es jetzt 
aber je weniger Minister oben sitzen, umso- im Hause hier offen aus, aber da können Sie 
mehr Beamte sitzen links und rechts ; nicht sagen : Das sind politische Gegner. Hören 
einmal die Sitzplätze reichen mehr aus, früher Sie doch in die Straße hinein, dort sind a,uch 
waren es viel zuviel Sitzplätze. Die Beamten Ihre eigenen Wähler, die heute nur mehr von 
übervölkern dab Haus, statt daß sie ins Skandalen, von Korruption, von Verhaftungen 
Ministerium gehen und dort bessere Gesetze und von Verfassungswidrigkeiten sprechen 
machen. Denn wir sind auch in diesem Punkt 

Das ist die Krise, in der wir uns befinden, 
daß 85 Abgeordnete glauben, obwohl vielen 
von ihnen Bedenken gekommen sind, bedenken­
losund kritiklos der Regierung folgen zu müssen, 
einer Regierung, die längst den Überblick ver­
loren hat, die nur mehr das macht, was die Be­
amten ihr übergeben. Wir sind heute in einer 
Situation - ich darf das einmal heute hier 

. . . . .  und deren Meinung über das Hohe Haus in 
m emer KrIse. Ich WeIß, dIe Herren Beamten den letzten sechs Monaten nicht besser gewor-
sind a�ch se�lr unzufrie�en mit dem , was den ist. Aber ist das nicht eI schreckend 1 
heut� dIe RegIerun�sparteI 

.mach� . Es koml�t Das ist doch nicht unser 'Werk, Herr Kollege 
also Jetzt �uch zU

d 
eme� KrlSe ZWIschen �egIe- 1 Hauser. Ich gebe nicht Ihnen als Regierungs­

rungsparte� un
.
� en 

d 
ohen

T.Beamten, dIe da partei die Schuld. Geben Sie auch nicht der 
glaube�� , SIe kannen . e.n W dIen durchsetzen. 

I Opposition die Schuld ! - dagegen verwahre 
Ich mochte al� OpposltlOn�ller Sprecher loyal ich mich _, sondern stellen wir fest : Nach 
a�erk�nnen : �Ie wagen es emmal, den Beamten acht Monaten einer Regierung, die es ablehnt, 
dIe StI:n zu �Iet.en und zu sagen : Alles kann mit der Opposition zu sprechen, zu verhandeln, 
man mcht mJt dIesem Parlament machen, was zu diskutieren sind wir in diesem Zustand 
Sie sich vorstellen. Aber überlegen Sie doch und suchen wi�' doch a.lle 1 65 soweit wir alle

' 

einmal, überlegen Sie in aller Ruhe und leiden- . . h I b ' .
. 

d
' 

d' D k . '  
h f I b ·  . h I "  K ' WIe Ie g au c, mtereRSlert SIn , 18 emo ratIe 

sc a ts os, 0 WIr mc t Her In eine l lse d d P I ' d '  K . 
h' . 

f"h d . d 
un en al amentansmus aus Ieser nse 

memge u rt wor en sm . herauszuführen, einen Ausweg. Aber der 
Was soll das Zahlenspiel, das 'wir heute Ausweg kann nicht darin bestehen, daß Sie 

hier gehört haben 1 Sieben Bestimmungen sind wieder dann bei den Abstimmungen einfach 
aufgehoben worden, drei Bestimmungen sind I und kritiklos die 85 Ma.ndate einsetzen und 
nicht aufgehoben worden, soundso viele I damit der Regierung und auch den Beamten, 
Bestimmungen sind bestehen geblieben 1 Als die hier links und rechts i-iitzen, das Bewußtsein 
ob das irgend etwas ändern würde an dem geben : Man kann ja doch letzten Endes 
Gewicht dieses Urteils des Verfassungsgerichts- machen, " as man will . Wenn es daraufankommt, 
hofes ! dann werden die Abgeordneten der Mehrheit, 

Herr Bundeskanzler, darf ich Ihnen im die Abgeordneten der Regierungspartei die 
Namen der freiheitlichen Opposition sagen : I Beamten und die Regierung bis zur letzten 
Wenn nur ein Jota, nur ein I-Punkt in einem I Konsequenz decken. 
Gesetz, das Sie vorlegen, verfassungswidrig Den Antra,O', den wir Freiheitlichen gestellt 
wäre, so müßte das bereits genügen, rasch haben, zurü�kzuverweisen, zu beraten, ist 
und sofort die Konsequenzen zu ziehen, nicht doch nichts Unzumutbares. vYir müssen unter 
nachher noch zu beschönigen, z u verteidigen Umständen die Konsequenz auf uns nehmen, 
und zu sagen : Es sind ja ohnehin nicht a.lle zwischen den Feiertagen nach \ViCH zu kom­
Bestimmungen aufgehoben worden ! men und weiter zu beraten. "ViI' nehmen das 

Der Verfassungsgerichtshof hat in er- auf uns . 'ViI' sind dazu bereit, das i�lt ein 
schreckend vielen Punkten feststellen müssen, Anbot. Machen Sie doch davon Gebrauch 
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und setzen Sie nicht wieder eiskalt 85 Man­
date ein und sagen Sie : Hier wird mit 85 Man­
daten beschlossen, was Rechtens ist und was 
nicht Rechtens ist . 

Der Herr Bundeskanzler hat hier gesagt : 
Die Bundesregierung wird aus dem Erkenntnis 
die erforderlichen Konsequenzen ziehen. Herr 
Bundeskanzler, ich muß Ihnen offen sagen : 
Ja, was hätten Sie denn erklären sollen. Sie 
haben ja bisher nicht die Konsequenzen 
gezogen, Sie haben bisher jede Diskussion 
über die Verfassungsmäßigkeit abgelehnt. Wir 
Freiheitlichen sind immer dann, wenn wir 
Bedenken vorgebracht haben, als die Nichts­
könner, als die Nichtswisser abgekanzelt wor­
den. Und jetzt, wo der Verfassungsgerichtshof 
gesprochen hat, kündigen Sie an : Die Bundes­
regierung wird die Konsequenzen ziehen ! 
Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Sie 
können sich doch nicht einfach über ein 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes hin­
wegsetzen, nur die Konsequenzen, Herr 
Bundeskanzler, die Sie ziehen, scheinen uns 
zu gering zu sein. Wir sehen nicht den guten 
Wi1len darin, daß Sie in der Zukunft die 
Verfassung besser achten wollen als in der 
Vergangenheit. 

Es gibt unter den Juristen gewisse Erfahrene, 
die zum Beispiel immer nur das zugeben, was 
nachgewiesen werden kann. Sie streichen 
heute nur, wo Ihnen die Verfassungswidrigkeit 
nachgewiesen werden kann, aber mit keinem 
Wort haben wir ein klares Bekenntnis zur 
Verfassung und die Bereitschaft, in Zukunft 
die Verfassung besser zu achten, gehört. 
Mit keinem einzigen Wort haben Sie dazu 
Stellung genommen. 

Wir haben an die Regierungsabgeordneten 
die Bitte, nicht nur die Einladung gerichtet, 
den Rückverweisungsantrag zu unterstützen, 
der die Absicht hat, die Tragweite erfassen zu 
lassen. Und ich darf Sie, meine Damen und 
Herren, einladen : Wenn einer in der Regie­
rungspartei ist, der die volle Tragweite des 
Antrages Machunze erfassen kann, seine vollen 
Auswirkungen, seine finanziellen hinsichtlich 
der Anleihen, hinsichtlich der Kreditopera­
tionen und aller dutzenden Folgen, dann 
lade ich Sie ein : Kommen Sie doch heraus, 
verschweigen Sie es nicht, sagen Sie es dem 
Abgeordnetenhaus, nachdem der Herr Bundes­
kanzler es uns nicht gesagt hat und uns weiter­
hin unwissend lassen will bis zur Abstimmung. 
Sagen Sie es uns, wenn Sie es selbst wissen ! 
Ich sage es Ihnen aber auch offen : Wenn 
sich keiner von Ihnen zu Worte meldet und 
Sie weiter auf dem Standpunkt bleiben, ganz 
gleichgültig, was passiert : wir werden den 
Antrag Machunze unterstützen und werden 
gegen eine Rückverweisung sein, dann habe 

ich, dann haben wir Freiheitlichen den Ver­
dacht : Sie kennen selber nicht im einzelnen 
die Konsequenzen, die der Antrag Machunze 
hat. Und darüber muß heute noch gesprochen 
werden, nämlich über die Auswirkungen, 
welche der Antrag Machunze hat. Sie sehen 
doch unsere Bereitschaft, daß wir, weil die 
Situation ernst ist, nicht obstruieren wollen. 

Wir haben angekündigt, daß wir den Antrag 
Machunze unterstützen werden. Wir werden 
ihn unterstützen, aber gleichzeitig müssen 
wir auch die Rückverweisung beantragen. 
Wir unterstützen ihn, weil er wahrscheinlich 
im Moment der einzige Ausweg ist, die ver­
fassungswidrigen Bestimmungen zu beseitigen. 
Aber haben Sie doch auch dann soviel Ver­
ständnis für die Abgeordneten der Opposition, 
seien Sie nicht überheblich und sagen Sie nicht, 
die brauchen es nicht zu wissen, sondern 
geben Sie auch uns die Möglichkeit, zu wissen, 
worüber wir abstimmen. Das ist nicht irgend­
eine internationale Vereinbarung, bei der es 
nicht so wichtig ist, ob soundso viele Abge­
ordnete da sind, ob es beschlossen wird oder ob 
es nicht beschlossen wird, sondern hier sind 
wir durch die Regierung in eine Krise geraten. 
Wir wollen heute auch gar nicht die Schuldigen 
suchen, die Situation ist viel zu ernst und die 
Zeit zuweit fortgeschritten, sondern wir wollen 
nur einen Ausweg aus dieser Krise suchen. 

Der Herr Bundeskanzler hat gesagt : Durch 
den Machunze-Antrag wird ein zielführender 
Weg gewiesen. Herr Bundeskanzler, das ist 
einer der Punkte, wo ich fast bereit bin, Ihnen 
recht zu geben. Es ist möglich, da ß durch den 
Machunze-Antrag ein zielführender Weg ge­
wiesen wird . Aber wir können es nicht beur­
teileIl. Daß wir, Herr Bundeskanzler, das, was 
Sie sagen, nicht einfach glauben, daß wir 
nicht jedes Wort glauben, das können Sie 
angesichts der Katastrophe, die über dieses 
Haus in Ihrer Verantwortlichkeit hereinge­
brochen ist, der Opposition doch nicht übel­
nehmen. Wir wollen prüfen, ob es ein ziel­
führender Weg ist. Aber der Kanzler selber 
sagt : Dieser Machunze-Antrag ist nicht 
irgendwo ein Ziel, nicht ein Ergebnis, sondern 
ein zielführender Weg, um aus der Krise 
herauszukommen. Sehen Sie, das ist aber 
zuwenig ! Es ist zuwenig, daß Sie nur einen 
Weg aufzeigen. Wir wollen doch letzten Endes 
auch wissen, wo das Ziel liegt, wo wir hin­
kommen mit dem Antrag Machunze. Das 
hat weder der Kollege Machunze gesagt - ich 
bin überzeugt, er konnte es nicht sagen -, 
das hat auch der Herr Bundeskanzler nicht 
gesagt, das hat bisher von der Regierungs­
partei kein einziger gesagt. 

Meine Damen und Herren ! Ich darf das 
insbesondere zur Regierung sagen : Sie sehen, 
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wohin der Weg führt, wenn man glaubt, 
sich auf eine absolute Mehrheit von 85 Man­
daten stützen zu können, und wenn man es 
ablehnt, mit den Oppositionsparteien ins 
Gespräch zu kommen, zu beraten . 

Daß wir heute in einer solchen Krise sind, 
Herr Bundeskanzler, da/:! ist das Ergebnis 
Ihrer intoleranten Haltung, daß Sie mit der 
Opposition einfach nicht beraten und ver­
handeln wollen. Dadurch sind wir in diese 
vielen Krisen hineingestürzt worden, und dafür 
tragen Sie und Ihre Regierung allein die Ver­
antwortung ! 

Wollen wir doch in dieser ernsten Stunde 
wenigstens den Weg, der sich nun als unheil­
voll herausstellt, verlassen ! Ich darf Sie von 
der Regierungspartei einladen : Eröffnen Sie 
doch wenigstens jetzt die Diskussion mit der 
Opposition, da Sie doch zugeben werden, daß 
der Zustand, in dem wir uns alle, in dem 
sich der Parlamentarismus und auch die 
Regierungspartei und die Regierung befinden, 
nicht befriedigend ist, daß er nicht erfreu­
lich ist ! Öffnen Sie doch jetzt wenigstens 
die Türen, um mit der Opposition zu reden, 
um mit den anderen Parteien zu beraten. 
Glauben Sie nicht, daß die vier Stimmen 
Mehrheit, daß - ich will keinen Namen 
nennen - der Kollege Fach leutner zum 
Beispiel, der jetzt die Zeitung liest, allein 
genügt, um zu entscheiden, ob das , was jetzt 
Machunze vorgeschlagen hat , annehmbar ist, 
ob es den Staat aus der Krise herausführt 
oder nicht. 

Ich traue mir diese Entscheidung nicht zu. 
Ich bitte, Herr Kollege, seien Sie mir nicht 
bös, wenn ich Ihnen sage : Ich traue Ihnen, 
ich traue es keinem in diesem Hause allein 
zu, solange man unS nicht die Mög1ichkE,it 
gibt, uns sachlich zu informieren und zu 
beraten. 

Ich darf noch einmal hier diesen Appell 
an Sie richten : Ich darf ernstlich noch einmal 
den Herrn Präsidenten bitten, uns zehn 
Minuten lang die Möglichkeit zu geben, im 
Klub über den Mißtrauensantrag zu beraten. 
Ich darf Sie von der Regierungspartei bitten 
und auffordern, dem Rückverweisungsantrag 
der Freiheitlichen zuzustimmen, damit wir 
den Weg beraten können, den der Kanzler 
als möglichen Weg aufgezeigt hat. Wir 
wollen nicht weiter in die Krise hinein, wir 
sind nicht schadenfroh, weil die Regierung 
heute in der Ecke steht und weil die R�­
gierungspartei und die Regierung Schwierig­
keiten haben. Wir sind nicht schadenfroh, 
wir möchten im Interesse des Parlamentarismus 
einen Weg heraus seheu. Das sehen Sie schon 
aus unserer Bereitschaft, Ihrem Antrag zuzu­
stimmen. Haben aber auch Sie - darf ich 

hier den Herrn Kollegen Hauser zitieren -
v on der Regierung Verständnis für die Oppo­
sition. Denn selbst in dieser Situation hat 
die Opposition für die Regierung und für die 
Interessen des Staates, für die Demokratie 
und für das Parlament Verständnis ! 

Sie können sich auf 85 Mandate stützen, 
Sie können abstimmen - damit richten Sie 
sich aber selbst ! Sie können aber auch - jetzt 
haben Sie die Chance - der Demokratie, der 
Diskussion, der Vernunft das Tor öffnen 
und an Stelle der Gewalt die Diskussion 
setzen. Das ist der Appell, den wir Freiheit­
lichen in ernster Stunde an die Regierungs­
fraktion richten. (Beifall bei der F pO.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Dr. Withalm. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Withalm (ÖVP) : Hohes 
Haus 1 Meine Damen und Herren 1 Der Herr 
Kollege Gratz hat gemeint, der Spaß höre für 
die Sozialistische Partei dann auf, wenn es 
um die Frage gehe, ob es ihr Ernst sei mit der 
Verfassung. Das wird, glaube ich, der einzige 
Punkt sein, Herr Abgeordneter Gratz, wo wir 
heute einer Meinung, der gleichen Meinung sind. 
Ich sage Ihnen nämlich : 'Vir von der Öster­
reichischen Volkspartei verstehen gleichfalls 
keinen Spaß, wenn uns jemand den Vorwurf 
machen sollte, wir nähmen es mit der Verfas­
sung nicht ernst. (Beifall bei der Ö V P.) 

Ich glaube, wir können uns doch zugute 
halten , daß eine Bundesregierung - ob das 
eine Bundesregierung des Jahres 1964 war, 
eine Koalitionsregierung, oder die Alleinregie­
rung des Jahres 1966 - tatsächlich ernstlich 
b 2 strebt ist ,  ein Budget zu erstellen, das den 
Verfassungsgrundsätzen entspricht . 

Im Jahr 1965 hat es beim Bundesfinanzgesetz 
für 1965 keine Schwierigkeiten gemacht, als 
die beiden damals die Regierung bildenden 
Parteien, die Sozialistische Partei und die 
Österreichische Volkspartei, ein Bundesfinanz­
gesetz beschlossen haben mit weiter gehenden 
Ermächtigungen, als es jetzt der Fall ist . 
(Abg. Dr. Pitte rma n n :  Mit der Absicht, daß 
wir es ändern !) Meine Damen und Herren ! 
Damals hat es keine Schwierigkeiten gegeben, 
obwohl man damals offensichtlich auch wußte 
oder wissen mußte, daß vielleicht manches mit 
der Verfassung nicht ganz im Einklang stehen 
könnte. Und wenn Sie mir zuvor, Herr Abge­
ordneter Dr. Pittermann, in einem Zwischenruf 
gesagt haben : Damals wurde vereinbart zwi­
schen den Parteien, daß man es so macht ! ,  dann 
enthebt Sie das jetzt nicht einer eventuellen 
Schuld, daß Sie trotzdem dann gegen Ihr 
Gewissen und gegen die Verfassung gestimmt 
haben ! (Beifall bei der Ö VP.) 
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Herr Abgeordneter Zeillinger, wenn Sie jetzt 
davon gesprochen haben, daß wir uns in einer 
Krise befinden und daß Sie nicht wüßten, wie 
der Regierung aus der Krise herausgeholfen 
werden kann, so darf ich Ihnen dazu sagen : 
Nach meiner Auffassung befinden wir uns nicht 
in einer Krise. Wir verhandeln über ein Bud­
get, wie wir es schon Jahre hindurch getan 
haben. (Abg. Z e i l l ing e r :  Nie so !) Natürlich 
ist ein Unterschied !  Diesmal haben wir eine 
Alleinregierung, und von 1945 bis 1965 bezie­
hungsweise 1966 war es eine Koalitionsregie-

ist. (Abg. Pro b s t :  Genau ! Ist 6h wahr ! 
Heiterkeit bei der SPO.) Sie konnte also wirk­
lich nicht anders, weil das ein Eingeständnis 
gewesen wäre, daß doch diese Bestimmungen 
der Verfassung nicht entsprechen. (Abg. 
K o n i r :  Ist es eine Schande, rechtzeitig etwas 
einzugestehen ? - Abg.  J ungwir th : Hermann, 
mir graut vor dir ! - Ruf bei der Ö V P :  Das 
sind die Demokraten !) 

Und nun, meine Damen und Herren, 
gestatten Sie mir eine Bemerkung. Der Ver­
fassungsgerichtshof hat nunmehr acht Bestim-rung. mungen aufgehoben. Unbestritten, wir neh-

Meine Damen und Herren ! Ich werde jetzt men das, wie wir erklärt haben, selbstverständ­
versuchen, mich sehr, sehr ruhig auszudrücken, lich ohne jede Einschränkung zur Kenntnis 
beziehungsweise wirklich nicht Anlaß zu einer und sind auch bereit, alle Konsequenzen, die 
Provokation zu geben - zumindest was den sich aus dem Erkenntnis des Verfassungs­
ersten Teil meiner Ausführungen anlangt. gerichtshofs ergeben, zu ziehen. Wir sind dazu 
(Heiterkeit. - Abg. P r o b s t :  Beim zweiten bereit. 
Teil schon !) Ich frage Sie : Warum sollte Anders vielleicht, Hohes Haus, als es etwa denn die Bundesregierung überhaupt die Ab- im Jahre 1963 gleichfalls bei einem El'kenntnis sicht gehabt haben, ein Bundesgesetz gegen eines Höchstgerichtes der Fall war. (Abg. die Verfassung zu beschließen � Das wäre doch Cze t te l :  Es lebe Habsburg !) Es hat damals unlogisch (Abg.. 

Dr. Pit t � rmann : A�er _ das war 1963, Herr Abgeordneter Czettel ­bequem !) , daß dIe BundesregIerung von SIch der damalige Justizminister und Abgeordnete aus womö?li?h ein Interesse daran hätte; v�r- zum Nationalrat Dr. Broda auf dem 16. Partei­fassung.swldng vorzugehen. (Abg. Z e d ltn- I tag der Sozialistischen Partei - Bericht und 
g e r :  Ste haben es getan !) Protokoll habe ich in Händen - folgendes 

Die Bundesregierung hat sich - das gilt erklärt. (Abg. Dr. Broda : Sie haben mich 
für das Jahr 1 966 genauso wie für die voran- schon oft zitiert !) Ich sage noch einmal : Wir 
gegangenen Jahre - von besten Verfassungs- haben dieses Mal festgestellt - selbstver­
juristen beraten lassen. (Abg. Z e i l l i n g e r :  ständlich, da gibt es überhaupt nichts zu dis­
Auswechseln ! - Abg. Be n y a :  Jetzt sind die kutieren - :  Wir nehmen das Erkenntnis des 
schuld !) Das Ergebnis waren die jeweiligen Verfassungsgerichtshofes zur Kenntnis. (Abg. 
Bundesfinanzgesetze .  Das war auch für die Zei l l inge r :  Das ist doch eine Selbstverständ­
Bundesfinanzgesetze der Koalitionsregierun- lichkeit !) Selbstverständlich, darüber gibt es 
gen der Fall t überhaupt nichts zu reden, Herr Abgeordneter 

Meine Damen und Herren ! Nun hat der Zeillinger ! Passen Sie auf, ob das wirklich so 
Verfassungsgerichtshof in acht Punkten auf- selbstverständlich ist beziehungsweise so selbst­
gehoben. Darüber wurde heute schon gespro- verständlich war. (Abg. Z e i l l inge r :  Für 
ehen. Kollege Dr . Broda hat auch damuf uns ja !) 
hingewiesen, es stünde 8 :  3 gegen die Bundes- Denn im Jahre 1963 erklärte , wie ich eben 
regierung. (Abg. Z e i l li n ge r :  Der Kanzler sagte, Justizminister Dr. Broda wörtlich -
sagte sieben, bitte sich zu einigen !) Das sind ich zitiere - :  "Genossinnen und Genossen ! 
ausgesprochene Zahlenspielereien. Ich glaube, Ich da-rf einige Feststellungen treffen und werde 
es kommt hier nicht darauf an, daß es 8 :  3 sie auch begründen : Wir sagen mit aller Ent­
steht, daß gezählt wird, sondern daß gewogen schiedenheit, daß wir als große Sozialistische 
wird. (Abg. K o n i r :  Gewogen und zu leicht Partei, auch als sozialistische Mitglieder der 
befunden !) Und darauf komme ich dann, Herr Bundesregierung, auch als Abgeordnete zum 
Abgeordneter Dr. Broda, noch zu sprechen. Nationalrat nicht gewillt sind, dieses Erkennt­

Warum hat nun, werden Sie vielleicht fra­
gen, die Bundesregierung, wenn sie gewußt 
hat, daß eine Anfechtung beim Verfassungs­
gerichtshof läuft, überhaupt diese Bestimmun­
gen noch in das Bundesfinanzgesetz 1967 auf­
genommen � Sie konnte gar nicht anders, 
Hohes Haus ! Wenn sie nämlich diese Bestim­
mungen nicht aufgenommen hätte, hätte sie 
damit doch zugegeben, daß sie an dem zwei­
felt, was im Bundesfinanzgesetz 1 966 enthalten 

nis des Verwaltungsgerichtshofes hinzuneh­
men." (Abg. Be n y a :  Jawohl, stimmt !) Das 
war, zugegeben, ein klares Wort . Das war 
sehr deutlich, und daran gibt es auch keinen 
Zweifel. Jeder hat damals gewußt, was das 
bedeutet . Der damalige Justizminister hat 
erklärt : Wir nehmen das Erkenntnis eines 
Höchstgerichtes einfach nicht zur Kenntnis ! 

Er hat weiter auf dem gleichen Parteitag 
(Abg. Benya:  Weil es ein Coup gewesen ist, 
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wie sich später herausgestellt hat ! - Präsident I verweise auf den § 17  Abs. 4 der Geschäfts­
Wallner  gibt das Glockenzeichen) der Soziali- ordnung des Nationalrates. Es heißt dort : 
stischen Partei folgendes erklärt - ich zitiere "Die Bundesregierung kann ihre Vorlagen 
wieder wörtlich . . .  (Abg. Dr. Broda : Und jederzeit abändern oder zurückziehen ." "Oder 
Sie haben dann mit uns für die authentische Zurückziehen" !  
Interpretation gestimmt ! Ja oder nein ?) Das Hohes Haus ! Dieses "oder zurückziehen" 
ist eine ganz andere Geschichte ! Ich rede kommt nicht mehr in Frage , denn wir, der 
nicht von der authentischen Interpretation . . Nationalrat, haben bereits neun Zehntcl dieser 
Ich habe nur Sie zitiert, daß Sie erklärt haben : Vorlage beschlossen. (Abg. Benya:  Nicht der 
Wir nehmen ein Erkenntnis eines Höchstgerich- Nationalrat, die Mehrheit !) Wir, die Mehrheit 
tes nicht zur Kenntnis. (Abg. Dr. Broda : dieses Hauses, jawohl, das ist die ÖVP-Regie­
Der Verjassungsgesetzgeber hat mir recht gege- rungsfraktion. Wir haben also mindestens 
ben !) neun Zehntel bereits beschlossen, und es ist Sie scheinen nicht mehr im Gedächtnis zu also nicht, mehr in das Belieben der Bundes­haben, was Sie noch gesagt haben auf diesem regierung gegeben, diese Vorlage zurückzuzie­
Parteitag der Sozialistischen Partei : hen. Der § 17  Abs. 4 kann sich nur darauf 

"Und nun" - so führte Abgeordneter beziehen, daß die Bundesregierung eine kom­
Dr. Broda und damaliger Justizminister aus - plette in Beratung stehende Vorlage zurück­
"erhebe ich die Anklage gegen die Richter des zieht, aber nicht eine vom Haus schon zum 
Verwaltungsgerichtshofes" - in Klammern : aller größten Teil beschlossene Vorlage. Die 
stürmischer Beifall (Abg. Glas e r :  Jawohl !) -, Bundesregierung hat gemäß § 17 Abs. 4 jeder­
"daß sie sich über dieses entscheidende Argu- zeit die Möglichkeit, Abänderungen vorzuneh­
ment hinwegges9tzt haben, ohne es auch nur men. - Dazu einige sehr klare Feststellungen. 
zu berühren - aus Unkenntnis oder aus böser 
Absicht !" In Klammern : "Zwischenruf : Aus 
böser Absicht !" 

Meine Damen und Herren ! Für einen Blin­
den mit dem Stock ist zu greifen, was damit 
beabsichtigt ist. Wir haben ja gestern schon 

Mei�e Damen . und 
.�

er�en ! Ich erkläre im kleineren Kreis darüber gesprochen. 'Venn . 
n?ch emmal unmIßvers.tandhch : Da� �rkennt- die Bundesregierung vom § 17 Abs . 4 Gebrauch nI.s des Verfassun�sger�chtshofes eXIstIert und . macht, also eine Abänderung durchführen 
WIrd von 

.
u�s, WIe SIe ges�?t �aben: Herr I wollte - was ist dazu notwendig ? Ein Regie­

Kollege ZeIllmger! sel?stverstandhch mIt allen rungsbeschluß, eine Regierungsvorlage, die 
Konseq�enzen, dIe SICh daraus ergeben, zur I ins Haus geht, in den Finanzausschuß kommt ­
Kenntms genommen. und dann wird sie gerade das erreichen, was 

Und nun darf ich Ihnen folgendes sagen : Sie , meine sehr geehrten Damen und Herren 
Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes von der Sozialistischen Partei erreichen wollen, 
ist deshalb besonders interessant - nicht weil daß wir das Bundesfinanzgesetz und überhaupt 
es, wie Sie gesagt haben, 8 : 3 steht -, weil das Budget 1967 nicht jetzt beschließen, 80n­
sich eindeutig und klar aus diesem Erkenntnis dern meinetwegen erst im Jänner des nächf"ten 
- das sind Feststellungen, die Ihnen vielleicht Jahres beschließen können. (Abg. Cze t te l :  
keine besondere Freude bereiten werden - Warum nicht ? Was ist da dabei ? - Ruf bei 
ergibt, daß kein Verfassungsgesetz notwendig der SPÖ :  Das haben wir schon gehabt !) Genau 
ist , um Ermächtigungen, die durchaus möglich das wollen Sie erreichen ! Was Sie damit 
sind, geben zu können ; Ermächtigungen an beabsichtigen, ist eine Demütigung der Bun­
das Bundesministerium für Finanzen. Es ist desregierung. (Abg. C ze t te l :  Es sind Prestige­
also nicht ein Bundesverfassungsgesetz not- gründe !) Nein, Prestigegl'ünde spielen hier 
wendig. überhaupt nicht die geringste Rolle. ( Abg. 

Ich kann es mir vorstellen : Es wäre Ihnen Czet t e l : Es geht um das Prestige der Regie­
natürlich recht, meine sehr geehrten Damen rung ! - Abg. We i k har t :  Der Bundeskanzler 
und Herren von der Sozialistischen Partei , soll das Gesicht wahren ! - A bg. K 0 n i r :  Recht 
wenn der VerfassungsgeTichtshof festgestellt oder Unrecht, mein Dickschädel I) 
hätte : Ein Bundesverfassungsgesetz ist not- Sie berufen sich immer so sehr darauf, daß 
wendig. Natürlich, da ließe sich doch einiges die Rechte des Parlaments und der Parlamen­
herausholen ! Es wird sich nichts herausholen brier gewahrt werden müssen. Genau das 
lassen, weil eben der Verfassungsgerichtshof tun wir ! Wir machen Gebrauch vom § 46 
erklärt hat : Es ist ein Verfassungsgesetz nicht Abs. 3. Wir, die Abgeordneten dieses Hohen 
notwendig, um Ermächtigungen an das Bun- Hauses, stellen einen Abänderungsantrag. Da 
desministerium für Finanzen erteilen zu kön- müssen Sie doch an und für sich sehr dafür 
nen. sein, daß wir das tun, daß wir, die Abgeord-

Warum handelte, so wurde die Frage heute net,en, initiativ sind und diese Initiative nicht 
aufgeworfen, die Bundesregierung nicht � Ich der Bundesregierung überlassen. 
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Sonst sind Sie immer, wie ich gesagt habe, 
so sehr für die Rechte des Parlaments, wenn 
aber tatsächlich dann einmal ·von diesen Rech­
ten des Parlaments und der Parlamentarier 
Gebrauch gemacht wird, dann ist es Ihnen auch 
wieder nicht recht. 

Die Sanierung, die sich auf Grund des Er­
kenntnisses des Verfassungsgerichtshofes als 
notwendig erweist , wird durchgeführt. Das 
müßte Ihnen doch recht sein, daß wir dem 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes Rech­
nung tragen. 

Aber es geht Ihnen nicht - das hat die 
gestrige und die heutige Debatte gezeigt - so 
sehr oder überhaupt nicht um die Sanierung, 
die notwendig ist auf Grund des Erkenntnisses 
des Verfassungsgerichtshofes, es geht Ihnen um 
ganz andere Dinge � ich sage es noch einmal 
sehr deutlich und klar -, es geht Ihnen darum, 
daß diese Bundesregierung in die Knie gezwun­
gen wird, meine Damen und Herren ! ( Abg. 
Dr. Pi t termann:  Von der Minderheit ? -
Abg. Probst :  Der Verjassungsgerichtshof hat 
das getan !) Dazu werden Sie selbstverständ­
lich keine Bereitschaft finden, meine Damen 
und Herren ! (Abg. Weikhar t :  Sie mußte in 
die Knie gehen 1 ) 

Die Große Koalition wurde momentan in 
der Bundesrepublik Deutschland etabliert . 
"ViI' haben hier in Österreich auf Grund eines 
klaren Entscheides des österreichischen Volkes 
eindeutige und klare Verhältnisse . (Abg. 
I ng. K u  n s t :  48 Prozent !) Immer wieder die 
48 Prozent., über die wir schon so oft gespro­
chen haben ! Mit 48 Prozent Stimmenanteil, 
also Wähleranteil, hat man in anderen Län­
dern, die sozialistisch regiert sind, Mehrheiten, 
nicht so , wie es bei uns ist, von 5 Mandaten 
(Abg. Dr. K reisky : Es geht ihr eh 8chon 
schlecht I) , sondern von 100 Mandaten, wie 
Ihnen mit.tlerweile auch schon bekannt sein 
müßte, Herr Abgeordneter Kunst ! ( Beifall 
bei der Ö V P.) 

Wir haben absolut keinen Grund, irgend­
welche Konsequenzen zu ziehen. Die Öster­
reichische Volkspartei hat auf Grund eines 
klaren Wählerentscheides vom 6. März 1966 
in diesem Hohen Haus die Mehrheit. Meine 
Damen und Herren ! Die Bundesregierung 
wird vom Vertrauen dieser Mehrheit des Hohen 
Hauses getragen. (Heftige Zwischenrufe bei 
der SPÖ. - Abg. Weikhart : Mit Lug und 
Trug ! - Präsident Wal lner  gibt das Glocken­
zeichen.) "Vas meinen Sie ? (Abg. Weikhar t :  
Mit Lug und Trug haben Sie diese Mehrheit 
erreicht!) Darüber könnten wir sehr viel 
reden, was die Wahlpropaganda anbelangt, 
aber ich möchte mich jetzt auf diese Dinge 
nicht einlassen. (Abg. K oni  r :  E8 'war einmal !) 

Ich möchte abschließend folgendes erklären : 
Der freiheitliche Sprecher, mein Vorredner, 
hat angeregt, daß, um gewisse Klarheiten 
schaffen zu können, die Sitzung für 10 Minuten 
unterbrochen wird. Namens meiner Fraktion 
erkläre ich, daß ich durchaus Verständnis für 
diese Anregung habe, daß wir die Möglichkeit 
haben, mit Ihnen, wenn Sie noch Aufklärun­
gen darüber haben wollen, welche Auswirkun­
gen infolge des Antrages Machunze entstehen, 
Gespräche aufzunehmen. (Abg. Probst :  Kol­
lege Hauser ! Aufklären schon, mitreden nichts !) 
Ich darf erklären : Wir sind bereit, daß die 
Sitzung unterbrochen und Ihrem Wunsche 
Rechnung getragen wird , Gespräche aufzuneh­
men. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Bundeskanzler. Ich erteile es 
ihm. 

Bundeskanzler Dr . Klaus : Hohes Haus ! Zu 
den mehrfach in der Debatte an die Bundes­
regierung gerichteten Wünschen, sie hätte zu 
dem Verfassungsgerichtshoferkenntnis früher 
oder rascher oder intensiver oder ausführlicher 
Stellung nehmen oder reagieren sollen, erlaube 
ich mir, auf folgendes hinzuweisen. 

Schon im Oktober hat die Bundesregierung 
mit ihrer Vorlage die Erläuternden Bemerkun­
gen zum Bundesfinanzgesetz 1967 vorgelegt , 
und auf Seite 52 wurde dort zum Ausdruck 
gebracht, daß gegen das Bundesfinanzgesetz 
für das Jahr 1966 Aufhebungsanträge beim 
Verfassungsgerichtshof laufen. "Einem wider 
Erwarten aufhebenden Erkenntnis wird das 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1967 erfor­
derlichenfalls anzupassen sein." 

Also das, was wir heute hier tun, hat sich 
die Bundesregierung schon vor vielen Wochen 
vorgenommen, für den Augenblick, in welchem 
wir (Abg. Pro b s t :  Sie machte es aber nicht !) 
- ich komme sofort darauf - dazu in der 
Lage sind. 'ViI' konnten ja nicht vor dem 
Erscheinen des Verfassungsgerichtshoferkennt­
nisses irgendwelche Anpassungsvorgänge vor­
schlagen. Am Montag, dem 12. ,  ist das Ver­
fassungsgerichtshoferkenntnis zugestellt wor­
den - ich muß das auch dem Hohen Hause 
sagen -, nicht ohne daß die Bundesregierung 
an den Präsidenten des Verfassungsgerichts­
hofes rechtzeitig die Bitte gestellt hat, das 
Erkenntnis möglichst noch in dieser Schluß­
phase der Beratungen über das Bundesfinanz­
gesetz zustande zu bringen. Diesem Wunsche 
wurde durch den Verfassungsgerichtshof Rech­
nung getragen. Das war am Montag, dem 12.  
Am Dienstag morgen hat sich bereits nach 
einem eingehenden Studium des Erkenntnisses 
die Bundesregierung eingehend damit befaßt 
und den von mir vorher mitgeteilten Ent­
schluß gefaßt, nämlich den Bundeskanzler 
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zu beauftragen, dem Hohen Hause die Auf­
fassung der Bundesregierung zu dem Erkennt­
nis mitzuteilen . 

Ich habe heute namens der Bundesregierung 
ausdrücklich erklärt, welches die Auffassung 
der Bundesregierung ist, nämlich daß sie dem 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes voll­
auf Rechnung zu tragen gewillt ist . (Abg. 
Ze il l inge r :  Muß sie doch!) Dieses Ziel wird 
durch den Antrag des Abgeordneten Machunze 
am schnellsten und am zweckmäßigsten er­
reicht. Daher habe ich mich namens der Bun­
desregierung in der Erklärung für diesen Weg 
ausgesprochen, und zwar deshalb, weil so am 
raschesten und am vollkommensten dem Er­
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes Rech­
nung getragen werden kann. 

Ich möchte nur eines richtigstellen : Ich habe 
nicht gesagt, daß der Antrag des Abgeordneten 
Machunze der zielführende Weg ist , sondern 
ich habe wortwörtlich gesagt : Für eille solche 
Neufassung der verfassungswidrigen und des­
halb aufgehobenen Bestimmungen hat das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes einen 
zielführenden Weg gewiesen . 

Ich möchte noch auf etwas hinweisen : Die 
Bundesregierung könnte ihre Vorlage auch aus 
einem anderen Grunde als aus den heute in 
der Debatte schon erwähnten Gründen nicht 
zurückziehen . Die Sonderregolung ues Arti­
kels 5 1  des Bundes-Verfassung8gesetzes schließt 
die Anwendung gerade j ener Bestimmungen 
der Geschäftsordnung des Nationalrates aus ,  
wonach die Bundesregierung ihre V orlagün 
jederzeit ändern oder zurückziehen kann. 
(Beifall bei der () V P.) 

Präsident Wallner : Es wurde vom Herrn 
Abgeordneten Zeillinger der Antrag gestellt , 
die Sitzung auf 10 Minuten zu unterbrechen. 
Ich gebe diesem Antrag gemäß § 7 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung statt und unter b r e c he  die 
Sitzung auf 10 Minuten .  

Die Sitzung wird um 14 Uhr 25 Minuten 
unterbrochen und um 14 Uhr 35 Minuten 
wiede raufgenommen. 

Präsident : Ich nehme die unterbrochene 
Sitzung wieder auf. 

Als nächster zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Scrinzi. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi ( F p(J) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren des 
Hohen Hauses ! Die freiheitliche Fraktion 
anerkennt die Geste, die der Präsident des 
Hohen Hauses dadurch gesetzt hat, daß er 
unserem Antrag auf Unter brechung der Sit­
zung stattgegeben hat. 

Ich muß allerdings von vornherein einen 
Irrtum aufklären, der sich eingeschlichen zu 

haben scheint. Es ging uns bei unserem 
Antrag natürlich nicht darum, in dieser 
10 Minuten-Unterbrechung die Probleme, die 
in der heutigen Diskussion aufgezeigt wurden, 
in einer Fühlungnahme mit der Regierungs­
partei lösen zu wollen. Nach dieser stunden­
langen und, wie ich zugeben muß, außer­
ordentlich interessanten und, wie ich auch 
behaupten möchte, von großer Verantwortung 
getragenen Debatte hat sich doch das Thema 
als einerseits so schwierig und andererseits 
so bedeutungsvoll erwiesen, daß wir nicht 
glauben konnten, daß wir die hier anstehenden 
Fragen im Raume einer solchen Unterbrechung 
lösen könnten. Immerhin war das Thema 
Anlaß genug, daß die Sozialistische Partei 
sich entschlossen hat, gegen die Regierung 
einen Mißtrauensantrag zu stellen. Es war 
für uns die Frage , uns doch hinsichtlich dieses 
Antrages beraten zu können, die uns ver anlaßt 
hat, den Antrag zu stellen. 

Ich möchte allerdings sagen, daß ein Teil 
der Ausführungen des Herrn Abgeordneten 
Dr. Withalm geeignet gewesen wäre, uns 
bei unserer Entscheidung auf die Seite des 
sozialistischen Antrages zu schlagen . Denn, 
sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich glaube, 
es heißt verkennen, welch grundsätzliche 
Fragen hier zur Diskussion stehen, wenn 
man ihre Beant.wortung und letzten Endes 
die Entscheidung, die zu treffen ist, d avon 
abhä ngig macht, daß die Stattgebung unseres 
Antrages , der mit einem gestern gestellten 
sozialistischen Antrag über-einstimmt, die Ma­
terie noch einmal in den Ausschuß zur Be­
handlung zurückzuverweisen, eine Frage des 
Prestiges oder, wie Sie es genannt haben, 
eine Fl'ag8 ist , die eine Demütigung für die 
Regierung nach sich ziehen könnte. Ich 
glaube, dazu steht zuviel auf dem Spiel, 
besonders wenn wir uns auf d as Hic et nunc, 
an das Jetzt und Heute besinnen, in dem sich 
diese Debatte abspielt. 

Es ist die leidige Geschichte des Bau­
skandals, es sind zur gleichen Zeit im nieder­
österreichischen Landtag die Debatten über 
den Skandal um die NIOGAS und NEWAG. 
Ich glaube, wir dürfen voraussetzen, daß 
die österreichische Öffentlichkeit deshalb mit 
besonders geschärften Sinnen, mit besonderer 
Aufmerksamkeit dieser Debatte folgen wird. 
Es ist auch, glaube ich, nicht die Methode, 
nach dem Verfahren : Haltet den Dieb ! ,  die 
Sie ja durch Reminiszenzen auf ein in einer 
anderen Materie ergangenes Verfassungs­
gerichtshofurteil angeschlagen haben, vom 
Hauptthema abzulenken. Ich bitte uns zu­
zugestehen, daß wir Sie in diesem Punkt 
nicht für ganz glaubwürdig halten, denn Sie 
waren ja damals mitregierende Partei. Sie 
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waren damals auch die Partei, die inner halb 
der Regierung den Kanzler gestellt hatte 
und damit eigentlich nach außen hin die 
Gesamtverantwortung für die Regierungspoli­
tik wesentlich zu tragen . hatte. Sie haben 
aus dem von Ihnen heute beklagten Verhalten 
der Sozialistischen Partei - ich kann mich 
allerdings dabei nur auf ihr Zitat aus einer 
Parteibroschüre beziehen - damals keine 
Konsequenzen gezogen, Herr Dr. Withalm. 
Wenn es so war, daß die Verfassungsmäßig­
keit, die Verfassungsstaatlichkeit in dieser 
Weise von Ihrem Koalitionspartner ange­
griffen wurde, dann wäre es damals an der 
Zeit gewesen, glaube ich, entscheidende Kon­
sequenzen zu ziehen. 

haben. Es war die eine, veranlaßt durch den 
Herrn Abgeordneten Dr. Broda zum Thema. 
des Richterstaates . Wir haben hier zweifellos 
ein Thema angeschnitten, das wir weiter­
diskutieren sollten. Hier geht es und ging 
es um grundsätzliche Fragen dieser Demo­
kratie. Ich glaube auch, daß der heutige 
Anlaß, der leider einen negativen Hintergrund 
hat, ein ebenso ernster und wesentlicher ist, 
und daß er uns veranlassen sollte, gerade 
in einem so schwerwiegenden Fall zu ver­
suchen, ob wir uns über Prestige, Ressenti­
ments und Blicke in die Vergangenheit hinweg 
nicht doch einigen können. 

Wenn in diesen noch nicht neun Monaten 
der ÖVP-Alleinregierung das Haus mit über 
300 Vorlagen beschäftigt wurde, so werden 
wir unterstellen müssen - leider ! -, daß 
manches in diesem Haus beschlossen wurde, 
was auf seine Verfassungsmäßigkeit keines­
wegs ausreichend überprüft werden konnte, 
weil Sie uns gar keine Gelegenheit dazu ge­
geben haben. Wenn nun an einem so wichtigen 
Punkt und am Ende einer wirklich erschöpfen­
den Gesamtdiskussion ein Verfassungsgerichts­
hofurteil uns zwingt, die Frage der Verfassungs­
mäßigkeit noch einmal zu diskutieren, so 
sollten Sie sich doch aufraffen, diese Dis­
kussion nicht durch Ihre Mehrheit zu ver­
hindern. 

Ich glaube auch nicht, daß die Sache durch 
den Hinweis auf Artikel 17 AbI;. 4 der Geschäfts­
ordnung abzutun ist . Wenn wir den Aus­
führungen Ihres Abgeordneten Dr. Hauser 
folgen wollten, daß wir uns gemeinsam be­
mühen sollten, die Verfassungsmäßigkeit, die 
ja die Regierung in dem Punkt verletzt hat, 
wiederherzustellen, . so wäre der von den 
beiden Oppositionsparteien vorgeschlagene 
Weg doch für Sie gangbar gewesen. Wenn 
die vielleicht nicht zu bestreitende kleine 
Prestigeeinbuße von Ihnen in Kauf genommen 
worden wäre, so wäre es nicht nur, wie ich 
glaube ,  ein gerechter Preis dafür gewesen, 
daß Sie ja verantwortlich sind, daß wir in 
der Situation sind. Es ist nicht mehr die Daß wir die Sache ernst nehmen, mag 
Koalition die existiert nicht mehr es ist Ihnen vielleicht auch unsere Stellungnahme 
nicht di� Opposition, es war Ihre

' 
Allein- , zu dem sozialistischen Mißtrauensantrag be­

regierung, die uns in diese gewiß nicht an- kunden, die ich Ihnen nun auf Grund unserer 
genehme Situation gebracht hat. Sie hätten internen Beratung mitzuteilen habe. Es wäre 
dieses Prestigeopfer auf sich nehmen sollen. für uns sehr billig, jene Haltung einzunehmen, 
Ich habe den Glauben nicht aufgegeben, daß die Sie uns so oft schon unterschoben haben, 
Sie es vielleicht doch noch tun und daß Sie nämlich eine Haltung der Optik, eine Haltung 
den naheliegenden Weg beschreiten, den wir des billigen populären Erfolges, eine Haltung 
Ihnen vorgeschlagen haben. Denn vielleicht des Opponierens um jeden Preis. Nein, wir 
können Sie die österreichische Öffentlichkeit nehmen diese Haltung nicht ein. Wir halten 
darüber hinwegtäuschen, aber nicht die Damen eigentlich den Anlaß für zu schwerwiegend 
und Herren dieses Hauses daß wir wenn wir einerseits, und auf der anderen Seite die Zeit, 
Ihrem Verfahren folgen: einen Torso be- mit der ein so schwerwiegender Antrag gefaßt 
schließen, daß wir ja  ein dekapitiertes Finanz- beziehungsweise unterstützt werden müßte, 
gesetz beschließen sollen. Sie können uns nicht für ausreichend, um uns dem soziali­
nicht zumuten daß wir das tun mit einem stischen Antrag anschließen zu können. Es 
Akkreditiv da� Sie in Aussicht stellen daß sind jene Überlegungen, die wir in diesem 
wir die nun�nehr durch das Verfassungsgerichts- Haus als staatspolitischer Natur qualifiziert 
hofurteil abgetrennten Glieder in einer neuen haben,  die uns zu diesem Verhalten ver­
Beratung wiederum anstückeln werden. Das anlassen. 
ist ein Verfahren, von dem Sie doch begreifen Abcr, meine Damen und Herren von der 
müssen, daß Sie das der Opposition nicht zu- ÖVP, glauben Sie nicht, daß aus dieser Haltung 
muten können. ein Vertrauensantrag von unserer Seite heraus-

Meine Damen und Herren ! Wenn ich mir zulesen ist. Davon kann gar keine Rede sein. 
das bei dieser Gelegenheit zu sagen erlauben "Vir haben mit der Ablehnung Ihres Budgets, 
darf, so waren es im Zuge dieser außerordent- in dem die bisherige Frucht und die weitere 
lieh ausgedehnten Debatte um den vor- Richtung Ihrer Politik kristallisiert erscheint, 
liegenden Haushalt zweifellos zwei Diskussionen zum Ausdruck gebracht, daß wir diese Ihre 
in diesem Haus, die Aufmerksamkeit verdient Politik eindeutig ablehnen . Wir haben jedes 
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einzelne Kapitel dieses Budgets abgelehnt 
und haben unsere Ablehnung auch begründet . 
Ich würde also davor warnen, daß Sie Ihrer­
seits daraus ein billiges Argument machen, 
um nun morgen vielleicht in Ihren Zeitungen 
zu schreiben, wir hätten Ihnen das Vertrauen 
ausgesprochen. 

Im Gegenteil. Es steht in diesem Raum 
immer noch unsere Forderung nach der 
endlichen Abberufung eines Ministers, der 
seine Unfähigkeit · in nicht mehr zu über­
bietender Weise unter Beweis gestellt hat. 
Wir warten auch hier auf Ihre Reaktion. 
Das wird unsere weitere Haltung sehr maß­
geblich bestimmen. 

Es steht auch unsere Forderung noch hier 
im Hause auf Einleitung der Untersuchung 
gegen einen weiteren Minister , gegen den 
Herrn Minister für Landesverteidigung, dessen 
Personalpolitik wir im Hause mit gewiß 
nicht leichtfertigen und nichtssagenden Argu­
menten kritisiert haben. Auch diesbezüglich 
warten wir noch vergeblich auf die Reaktion 
sowohl des angegriffenen Ministers wie auch 
der damit angegriffenen Regierung und jener 
Fraktion im Hause, die die Verantwortung 
mit ihrer Mehrheit dafür t,rägt , was in diesem 
F[tll geschehen wird. 

'Vir sagen das und wissen, daß heute noch 
ein Antrag zur Debatte steht" der ein weiterer 
Beweis dafür ist, wie sehr Grund zum Miß­
trauen vorhanden ist. Trotzdem können wir 
uns in dem Zusammenhang nicht dem Miß­
trauensantrag anschließen. Denn wir müssen 
auch festhalben, daß vielleicht diese ganze 
Mi,'3ere, die das Haus heute beschäftigt, nicht 
zuletzt ein Erbe aus der Koalition ist, das 
noch nicht ganz verkraftet ist. 

Aber, meine Herren von der ÖVP, nehmen 
Sie zur Kenntnis, daß wir mit dieser unserer 
Haltung einen ersten Schritt getan haben, 
daß wir damit bekunden, daß wir zur Lösung 
der Krise - ich glaube, man kann doch von 
einer Krise sprechen - konstruktiv beitragen 
wollen, aber daß es nun an Ihnen liegt, den 
zweiten Schritt zu tun. 

Ich möchte Ihnen in dieser gewiß ernsten 
Stunde sagen, daß es an der Zeit ist, an 
jenen Ausspruch zu erinnern, der im römischen 
Senat in solchen Situationen getan wurde : 
"Videant consules ne quid res publica detri­
menti capiat ."  Wir glauben, daß bei einer 
Fortsetzung dieses Stils, den Sie offeriert 
haben, ernste Gefahren für diese Republik 
im Anzug sind. Nehmen Sie diesen Tag 
als ein Menetekel. (Beifall bei der F PÖ.j 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Dr. Pittermann. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter DDr. Pittermann (SPÖ) : Hohes 
Haus ! Mein Vorredner hat seinen Diskussions­
beitrag in Form und Inhalt so gestaltet, wie 
es sein reichliches berufliches Fachwissen 
um den Zustand leidender Seelen ihm vorge­
schrieben hat. ( Heiterkeit.) Ich habe nicht 
die Absicht, jetzt das Gegenteil seiner psycho­
therapeutischen Behandlung zu bewirken, in­
dem ich etwa einen Teil des Hohen Hauses 
wieder in nervöse Erregungszustände versetze. 
Ich habe nur die Absicht, auf einige Aus­
führungen, die gemacht wurden, zu replizieren. 

Es ist durchaus richtig, Herr Abgeord­
neter - pardon, Herr Klubobmann - Dr. Wit­
halm, daß die verflossene Bundesregierung zu 
einer Zeit, als Sie schon, aber ich noch nicht 
ihr angehört hatten, verfassungsrechtliche Be­
denken wegen der Formulierungen des Finanz­
gesetzes geäußert hat. Sie wurden jedoch 
immer unter Hinweis auf die Stärkung des 
Finanzministeriums bei den Endverhandlungen 
beiseit.e geschoben. Ich will hier durchaus - ich 
betrachte es keineswegs als eine Schande -
objektiv feststellen, daß zum erstenmal in 
der Bundesregierung der ernsthafte Versuch 
unternommen wurde, den Streit durch eine 
objektive Feststellung zu beenden. Dies 
geschah, als der derzeitige Herr Bundeskanzler 
in die Regierung als Finanzminister eingetreten 
ist. Wir haben damals vereinbart, daß die 
sozialistische Regierungsfraktion ihre Partei­
freunde, die die Mehrheit in der Wiener 
Landesregierung bilden, ersuchen soll, eine 
Anfechtungsklage gegen das Finanzgesetz 1962 
beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Wir 
haben vereinbart, daß aus der Einbringung 
einer solchen Klage einer Landesregierung 
mit sozialistischer Mehrheit keine Konse­
quenzen für den Bestand der Koalitionsregie­
rung gezogen würden. Es haben auch schon 
früher Landesregierungen so etwas einge­
bracht, aber eine Landesregierung unter 
sozialistischer Mehrheit hatte es bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nie getan, weder vereinbart 
noch nicht vereinbart. 

Es kam dann das bekannte Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes 1/62 mitten in 
die Beratungen über das Budget 1963 . Diese 
fanden später als sonst statt, weil ja für den 
Oktober 1962 vorzeitig Neuwahlen ausge­
schrieben worden waren und daher die Bundes­
regierung und der Nationalrat sich auf ein 
Budgetprovisorium geeinigt hatten. 

Nach den Neuwahlen fanden - manchem 
noch in Erinnerung - langwierige Verhand­
lungen über die Neubildung einer neuen 
Bundesregierung unter dem Bundeskanzler 
Dr. Gorbach statt. Selbstverständlich wurde 
bei diesen Verhandlungen Wert darauf gelegt, 
daß die im Verfassungsgerichtshofurteil 1/62 

40. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 61 von 125

www.parlament.gv.at



3214 Nationalrat XI. GP. - 40. Sitzung - 15.  Dezember 1966 

DDr. Pittermann 

geschöpften Erkenntnisse im neuen Finanz­
recht, im neuen Budgetrecht beachtet und 
verwirklicht werden sollen. Das .var im 
Grunde sehr bald err�icht, nur über die Form 
konnten wir uns nicht einigen. 

Herr Dr. Withalm, Sie irren sich, wenn Sie 
sagen, der Vorschlag oder der Wunsch, das 
verfassungsmäßig zu verankern, sei ein 
Herzenswunsch der Sozialisten ge.vesen. Die 
Vorlage, die dann später zur Beschlußfassung 
des besonderen Verfassungsgesetzes über die 
Neugestaltung des Haushaltsrechts geführt 
hat, kam nicht einmal von uns, sondern sie wal' 
eine Vorlage des FinanzministeriumR. Wir 
haben in der letzten Nacht unmittelbar vor 
der Regierungssitzung biß in die Morgen­
stunden darüber gestritten, ob dieses Ver­
fassungsgesetz annuär oder perennierend sein 
sollte - für den Nichtlateiner : ob es für 
ein Jahr gelten sollte oder dauernd. Ich 
glaube, der derzeitige Herr Bundeskanzler 
erinnert sich genau: Ich war damals für 
annuär. Der Standpunkt ist dann schließlich, 
als der Morgen schon graute, auch vom Herrn 
Bundeskanzler Dr. Gorbach angenommen und 
so entschieden worden. Drei Tage später hat 
der damalige Finanzmillister dann die Bundes­
l'egieruug verlassen - wie ich heute feststellen 
kann, annuär. (Heiterkeit.) Herr Klubobmann 
Dr. Withalm ! Es hat auch durchaus Ihre 
Partei - und dar an sollten Sie sich doch 
eigentlich erinnern können - daran fest­
gehalten. 

Wir kamen dann zu der Budgetnacht, in der 
das Budget für 1965 beschlossen wurde ; ich 
glaube, es war der 22. Oktober 1964. Damals 
belasteten die Budgetverhandlungen zwei 
Probleme. Das eine war das Problem des 
Inkrafttretens der Pensionsdynamik mit der 
Aufbringung der dafür erforderlichen Mittel, 
das zweite war das Problem der verfassungs­
mäßigen Fundierung des neuen Budgets, denn, 
wie Sie richtig gesagt haben, auch Sie, Herr 
Dr. Hauser : mit 1 964 waren die Ermächti­
gungen aus dem annuären Verfassungsgesetz 
abgelaufen. 

Die Verhandlungen über die Pensionsdyna­
mik - es sitzen ja Teilnehmer von damals hier 
- haben ziemlich lange Zeit in Anspruch ge­
nommen, sie konnten auch damals nicht end­
gültig entschieden werden. Wir einigten uns 
darauf, daß sie bis zum 1 .  Mai 1965 gelöst 
werden müßten, was tatsächlich zustande 
kam. 

Wir einigten uns aber auch darauf, daß wir 
dieses Finanzgesetz so passieren ließen - in 
Kenntnis beider, daß es verfassungsrechtliche 
Mängel aufweist -, aber wir gaben uns gegen­
seitig die Zusicherung, im Laufe des Jahres 1965 
dann diese Frage endgültig zu regeln - oder 

wieder annuär -, jedenfalls aber sie zu regeln. 
Es haben im Jahre 1965, damals schon unter 
dem Herrn Bundeskanzler Dr. Klaus, eine 
Reihe von Verhandlungen stattgefunden, die 
dann zur Abfassung, allerdings nicht zur ein­
verständlichen, aber teilweise einverständlichen 
Abfas8ung eines Vorschlages geführt haben, der 
eine of fizielle Zahl trägt: 379.942 1 a/65, vom 
1 1 .  März 1966 datiert, und dann wieder bei den 
Regierungsverhandlungen über die Bildung 
einer gemeinsamen Regierung nach dem 
6. März 1 966 übergeben wurde. Ich erinnere: 
es führt.en die beiden langjährigen Regierungs­
parteien eine geraume Zeit Verhandlungen 
übel' die Bildung einer neuerlichen Koalit·ions­
regierung nach dem 6. März . Im Zuge dieser 
Verhandlungen wurde an die Sozialisten neuer­
lich der Vorschlag herangetragen -_. Sie 
müßten sich eigentlich auch erinnern, Herr 
Klubobmann -, daß man auch das Bundes­
haushaltsverfassungsrecht auf Grund dieser 
Vorlage dann gemeinsam im Parlament be­
schließen sollte. 

Was will ich daraus ableiten? Daß sich 
beide Regierungsparteien im klaren waren, daß 
die Formulierungen, wie f:jie das Finanzgesetz 
1 965 und das Finanzgesetz 1966, über das in 
der Nacht vom 22. Oktober 1 965 keine Eini­
gung zustande gekommen war, enthalten 
hatten, teilweise verfassungswidrig sind. Das 
haben Sie damals durchaus gewußt, Herr 
Bundeskanzler Dr. Klaus, deswegen haben Sie 
ja an uns das Ansinnen gestellt, wir mögen 
einer Lösung auf Grund einer dann perennie­
rend gemeinten Vorlage zustimmen. Dazu ist 
es nicht gekommen. Wir haben daher im Jahre 
1 966, Herr Dr. Hauser, genau dasselbe gesagt, 
was wir vorher gesagt haben: daß dieses Ge­
setz verfassungswidrig ist. Wir haben es ge. 
wußt. Der Herr Bundeskanzler muß es auch 
gewußt habe..1, denn er hat ja mit uns darüber 
verhandelt, daß es auf eine verfassungsrecht­
liche Grundlage gestellt werden soll. 

Das war unsere Behauptung. Es ibt ja 
nicht so, daß man es nicht gewußt hat. Wir 
haben jahrelang darüber verhandelt, daß es 
entsprechend der Entscheidung 1 / 1 962 des 
Verfassungsgerichtshofes in Ordnung gebracht 
wird ! Das war erstens. 

Z .. veitens : Man kann, sagt der Herr Klub­
obmann der Österreichischen Volkspartei, 
Dr. vVithalm, doch nicht etwas, was man zu 
drei Viertel oder zu 90 Prozent beschlossen hat, 
jetzt auf einmal wiederum aufheben. Darf ich 
auf folgendes aufmerksam machen : Ein Gesetz 
ist im Nationalrat beschlossen, wenn die dl itte 
Lesung erfolgt ist und es in der dritten Lm,ung 
angenommen wurde. Drei Viertel oder andere 
Prozentzahlen der Beschlußfassung kennt die 
Geschäftsordnung nicht. (Beifall bei der SPO.) 
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Wir verhandeln über die Regierungsvorlage 
zum Bundesfinanzgesetz 1 967 , 204 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates. Das ibt nicht beschlossen. 
Nicht einmal noch in zweiter Lesung. Es 
kann daher die Bundesregierung n:1türlich 
jederzeit - so steht es ja drinnen - vor der 
Beschlußfassung ihre Vorlage zurückziehen 
oder abändern. 

Nun meinen Sie ,  sie kann nicht zurückziehen, 
sonst würden auch die Anlagen zurückzuziehen 
sein. Ich mache darauf aufmerksam : Wir 
werden sehr bald, Herr Klubobmann Dl'. vVit­
halm, eine neue Vor lage bekommen, ,venn 
nämlich die Bundesregierung sich veranlaßt 
sieht, aus den Vereinbarungen mit den Gewerk­
schaften des öffentlichen Dienstes jene Konse­
quenzen zu ziehen, die sich im Finanzgesetz 
beziehungsweise in den Anlagen niederschlagen. 
Es wird zweifellos gar keine Kunst sein, statt 
auf zweimal, unter Umständen zu sagen : 
Machen wir das im Jänner gleich in einem . 

der Herr Präsident die Frage stellen müssen : 
Wer für die Regierungsvorlage stimmt, den 
bitte ich, sich von den Sitzen zu erheben. -
Und wir alle werden sitzenbleiben, ich glaube, 
auch die Freiheitliche Partei. Und der Abge­
ordnete Dr . Klaus wird gegen eine Vor lage 
stimmen die der Bundeskanzler Dr. Klaus 
eingebra�ht hat. Und es werden neun MitgHe­
der der Bundesregierung als Abgeordnete gegen 
eine Vorlage stimmen, die sie mit acht anderen, 
die keine Abgeordneten sind, gemeinsam einge­
bracht haben. 

Sie glauben, daß das Bild besser ist, a ls wenn 
Sie sagen : Es ist ja nicht meine Schuld, daß 
ich es nicht eingebracht habe ! Es ist das Er­
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes so spät 
gekommen ! -- Das ist Ihre Sache, das zu ent­
scheiden überlasse ich Ihnen. Ich glaube, daß 
das Urteil der Menschen, die kein Prestige­
denken haben, darüber anders sein wird, als 
Sie etwa annehmen. Soviel dazu. 

Das letzte was ich noch sagen möchte, 
Das' nächste, was ich dazu sagen möchte, meine HE'rre�, ist folgendes : Ich habe vom 

ist folgendes. Natürlich, Sie haben 1 echt : Herrn Klubobmann Dr. Withalm ebenso ,vje 
Wenn die Bundesregierung mit einem RegiE'- vom Herrn BundeskanzleI gehört, daß sie 
rungsbeschluß - der ist notwendig - ihre sei- selbstverständlich dem Erkenntnis des Ver­
nerzeitige Vorlage abändert, muß das ins HaUtl fassungsgerichtshofes vollständig Rechnung 
kommen und geht in den Ausschuß. Und nun tragen. Im Erkenntnis des Verfassungsgeriehts­
frage ich Sie. Ich frage Sie jetzt gar nicht als hofes lautet eine Bestimmung : "Der Bundes­
politischer Gegner, sondern ich frage Sie kanzler ist verpflichtet, die Aufhebung unver­
jetzt einmal als einer, der so wie Sie bemüht ist, züglich im Bundesgesetzblatt kundzumachen. " 
nicht nur dem formelJen Buchstaben der Ver- - Der Herr Bundeskanzler hat selbst gesagt, 
fassung und der Geschäftsordnung zu ent- daß er die Entscheidung des Verfassungs­
sprechen, sondern auch diese Buchstaben so zu gerichtshofes am 12. Dezember in der Hand 
handhaben, ?aß die Menschen es . draußen " hatte. Ich habe die seither erschienenen Bundes­
verstehen. SIe haben recht, wenn S�e �agen : gesetzblätter vom 13. und 14. Deze�ber : 
Dann wird zum erstenmal wahrschemhch Trotz des Auftrages ( Heiterkeit bei der Ö V P),  
ich kann mich an die vierziger J'ahre nicht unverzüglich kundzumachen, ist bis heute die 
mehr 80 genau erinnern - ein Budget n�cht Aufhebung nicht kundgemacht worden ! (Be't­
rechtzeitig verabschiedet sein. Aber das SIeht fall bei der SPÖ. - Zwischenrufe.) 
ja die Verfassung vor ! Dazu trifft sie ja die 
Einrichtung des Budgetprovisoriums, das nur 
verlangt, daß der Voranschlag rechtzeitig, 
zehn Wochen vorher, eingebracht ist. Mir fiele 
die Wahl nicht schwer, wenn ich gefragt 
würde ; ich würde He bel' sagen : Der Verfas­
sungsgerichtshof ist mit seinem Erkenntnis in 
einem so späten Stadium gekommen, daß ich 
es vorher nicht berücksichtigen konnte, ich 
berücksichtige es jetzt und nehme eine kurze 
Verzögerung in Kauf, in der ja nichts passieren 
kann infolge des verfassungsmäßigen Provi­
soriums ! ,  als daß ich das Bild auf mich nähme, 
an einer Regierungsvorlage festzuhalten, von 
der feststeht, daß der größte Teil von ihr der 
Verfassung widerspricht. 

Nun stellen Sie sich folgendes Schauspiel 
vor : Es wird dann abgestimmt werden über die 
Regierungsvorlage 204 der Beilagen. Beim 
Artikel II -ich glaube, das ist der erste - wird 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundesminister für Finanzen. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz : 
Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren !  Wenn heute die Entscheidung über 
den Bundesvoranschlag 1967 fällt und in 
wenigen Wochen der vcrläufige Gebarungs­
erfolg für das Haushaltsjahr 1 966 vorliegen 
wirrl, ist damit die Basis für die Revi!:don der 
Vorschau auf die Entwicklungstendenzen der 
nächsten Finanzjahre gegeben. Diese Budget­
vorschau wird die Grundlage für ein länger� 
fristiges Budgetkonzept sein. Gegenstand 
dieses Konzeptes werden die noch zahlreichen 
Wünsche sein, die an den Bundeshaushalt 
herangetragen worden sind, die aber bisher 
mangels Bedeckung noch nicht Berücksichti­
gung finden konnten. 
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Bundesminister Dr. Schmitz 

Die Budgetpditik des Jahres 1967, Hohes 
Haus, die sich ja nicht in der Beschlußfasssung 
über das Bundesfinanzgesetz 1967 erschöpft, 
wird die wirtschaftliche Entwicklung des 
kommenden Jahres im In- und im Ausland mit 
wachsamer Aufmerksamkeit und sehr ernst 
verfolgen müssen und sich bei neuen Ausgaben, 
wie es jetzt aussieht, größter Zurückhaltung 
befleißigen müssen. 

V or allem zur Wachstumsförderung werden 
auch die zahlr.eichen Wege beschritten und die 
wirtschaftspolitischen Instrumente mehr noch 
als bisher eingesetzt werden müssen, die neben 
den Mitteln der Budgetpolitik zur Verfügung 
stehen. 

In dieser langen Debatte sind zahlreiche 
wertvolle Anregungen an die Budgetpolitik 
herangetragen worden. Die Vorschläge, die 
aus dem Parlament kommen - das möchte ich 
hier unterstreichen -, werden alle ernsthaft 
geprüft, ohne Rücksicht darauf, welcher 
Fraktion der Sprecher angehört hat, der gute 
Vorschläge gemacht hat. Ich glaube in Ihrem 
Sinne zu handeln, wenn ich hier nicht an dieser 
Stelle schon auf die zahlreichen Anregungen 
eingehe, sondern wenn ich nur einige wenige 
Punkte behandle, die ich als konkrete Fragen, 
an mich gestellt, betrachtet habe ( Abg. 
Dr. P it t erma n n :  Sie reden zum Kapitel 
Finanzen !) ,  und ich bitte im voraus um Ent­
schuldigung, wenn ich vielleicht manche Frage, 
die ich als rhetodsche Frage interpretiert habe, 
doch hätte beantworten sollen. Ich mache das 
deswegen so vorsichtig, weil der Abgeordnete 
Peter mir vorgeworfen hat, eine Frage im 
Finanz- und Budgetausschuß nicht beantwortet 
zu haben. Nach meiner Aufzeichnung habe ich 
nur zwei Fragen gehört und die beantwortet. 
Ich möchte mich hier dafür entschuldigen, 
aber zugleich auf die Möglichkeit hinweisen, 
die im Finanz- und Budgetausschuß auch 
ständig gehandhabt worden ist, nicht beant­
wortete oder nach Meinung des Anfragenden 
nicht ausreichend beantwortete Fragen noch 
im Ausschuß zu urgieren ; auch die Beant­
wortung dieser Frage wäre ja sehr einfach ge­
wesen. 

Ich möchte nur auf drei Punkte kurz ein· 
gehen. Zunächst auf den Antrag der Frau 
Abgeordneten Weber, die vorgeschlagen hat, 
einen Bericht über die beabsichtigte Umstel. 
lung . . .  (Abg. Weikhart :  Das ist ja 8chon 
vorbei, Herr Finanzminister !  - Abg. Prob s t :  
Darüber ist schon abgestimmt ! - Abg. Dr. 
Kr e i s  k y : tJber das ist schon abgestimmt ! - Abg. 
I ng. H ä u s e r :  Das hätten Sie vorher beantworten 
mü8sen, jetzt 8i'nd wir beim Bundesjinanzgesetz !) 
Ich spreche zu den heute gegebenen Anregun­
gen und möchte nur dazu erklären, daß ich 
schon im Finanz- und Budgetausschuß gesagt 

habe . . . (Ruf bei der SP(j : Darüber haben wir 
schon abgestimmt ! Dazu hätten Sie vorher 
das Wort nehmen müsoen !) Ich rede lieber ein­
mal mehr, als den Vorwurf zu erhalten, es nicht 
getan zu haben. (Abg. Dr. Pittermann: Aber 
wenn abgestimmt ist .' Zur Sache !) Ich werde jeden­
falls über die Möglichkeiten der Um­
st.eilung des Umsatzsteuergesetzes dem Hohen 
Haus einen Bericht vorlegen, damit sich der 
Finanz- und Budgetausschuß damit eingehend 
befassen kann. (Abg. Dr. Pittermann: Der 
Prä.sident hat doch abgestimmt ! Dann ist die 
Debatte wieder eräfJnet ! - Abg. Pro bs t :  
Dann ist die Debatte noch einmal aufgenom. 
men !) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Herr 
Bundesminister ! Einen Moment bitte. Alle 
die Fragen, die vor der Abstimmung zum 
letzten Kapitel gestellt wurden, können jetzt 
nicht mehr beantwortet werden. 

Bundesminister für Finanzen Dr . Schmitz 
(fmisetzend) : Ich nehme das zur Kenntnis. Das 
war die einzige Frage, bei der Zweifel entstehen 
'konnte.  (Abg. Kon i r :  Aufgepaßt !) Ja, 
das ist die dritte Frage, auf die ich eingehen 
möchte. (Ruf bei der S PÖ : Da hätten Sie 
antworten können !) Die zweite Frage, auf die 
ich eingehen möchte, ist die, die der Herr 
Abgeordnete Broda aufgeworfen hat (Abg. 
Dr. Pi t termann:  Dann ist die Debatte eröff­
net !) , der meinte, daß die Bestimmung, die 
e.s der Regierung ermöglicht, die Heeresliefe­
rungen aus dem Ausland wegen der Ermächti­
gung zu verbuchen, im Budgetgesetz 1964 gar 
nicht enthalten war, ein Gesetz,  an dessen 
Zustandekommen ich nicht beteiligt gewesen 
bin und wo wegen dieses Mangels damals der 
Rechnungshof von seiner Möglichkeit Gebrauch 
gemacht hat, von sich aus die notwendigen 
Buchungen vorzunehmen, da es in der Regie­
rung nicht möglich gewesen ist, diese Ermächti­
gungen nachträglich noch zu formulieren, was 
also heißt, daß in diesem Fall, die ausdrück. 
liehe Aufnahme der Ermächtigung, ich möchte 
sagen, übervorsichtig gewesen ist, da sogar ihr 
Weglassen die notwendigen budgetären Vor­
gänge nicht in Frage gestellt hätte. 

Zu einer konkreten Frage, die der Abgeord­
nete Konir im Zusammenhang mit der Conti· 
Bank aufgeworfen hat, möchte ich dem Hohen 
Haus mitteilen, daß der Angehörige meiner 
Abteilung 17 im Finanzministerium, als der 
Besitz von drei Aktien der Conti-Bank be­
kanntgeworden und kritisiert worden ist, diese 
Aktien unverzüglich verkauft hat, womit, 
glaube ich, diese Frage erledigt ist. (Abg. 
Dr. Kr e i  8 k y :  Nein ! Damit i8t sie nicht erle­
digt !) 

In den Wochen seit der Einbringung des 
Budgets 30m 17. Oktober wurde sowohl im 
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Bundesminister Dr. Schmitz 

Finanz- und Budgetausschuß als auch im 
Plenum sehr eingehend über den Bundesvor­
anschlag für das Jahr 1967 diskutiert, über 
das Konzept, das ihm zugrunde liegt, und über 
verschiedene Ansätze .  Ich möchte hier nicht 
auf einzelne kritische Bemerkungen eingehen, 
die jeweils aus der Sicht von Interessen und 
'Wünschen vorgebracht wurden. Kein Bud­
gd , Hohes Haus, ist imstande, jeden Wunsch 
zu erfüllen. Ich habe schon in meiner Budget­
rede erklärt, daß zweifellos berechtigte Wün­
sche auch heuer offenbleiben mußten. 

lVas die diesjährige Diskussion über das 
Bndget im Parlament besonders auszeichnet , 
ist die Tatsache, daß zum ersten mal in der 
parlamentarischen Geschichte der Zweiten 
Republik ein Minderheitsbericht vorliegt, der 
von der sozialistischen Fraktion . . . (Abg. 
P r o b s t :  Und das erste Mal, daß der Finanz­
min'istljr zu einem anderen Kapitel redet ! Seit 
194;') sitze ich hier!) 

Präsident (da.s Glockenzeichen gebend) : Herr 
Bundesminister ! ( Weitere Zwischenrufe.) Ich 
PT;;uche das Hohe Haus, jetzt mich zum '\Tort 
kommen zu lassen ! 

(Abg. We i k h a r t :  Natürlich !) Jawohl. Bitte. 
Ich erteile das Wort. 

Abgeordneter Dr. Staribacher (SPÖ) :  Hohes 
Haus ! Ich glaube, es ist sehr ungewöhnlich, 
was wir jetzt hier erlebt haben, denn es war 
bis jetzt noch nie der Fall - ich gehöre aller­
dings erst in der dritten Legislaturperiode die­
sem Hause an -, daß, nachdem über ein 
Kapitel bereits abgestimmt wurde , die Debatte 
durch Beantwortungen von Fragen durch den 
Herrn Minister wiederaufgenommen wurde . 
( A bg. Pet  e r :  Das sollten wenigstens wir �e� 
Präsidenten ersparen, wenn es schon der M tm­
ster dem Präsidenten nicht erspart !) Ich kann 
dem Präsidenten das deshalb nicht ersparen 
- was mir sehr leid tut -, weil ich auf einige 
Bemerkungen unbedingt eingehen muß. 

Bei der Beantwörtung hat der Herr Finanz­
minister nämlich gesagt, daß die Sozialisten 
einige Vorschläge gemacht haben, und er 
würde diese Anregungen, besonders wenn es 
gute Anregungen sind, gern aufnehmen. Da 
ergibt sich für uns immer die �rage : Wer 
bestimmt, was eine gute Anregung 1st ? Darum 
v'eht immer die Diskussion, Herr Minister und o . 
meine Damen und Herren des Hohen Hauses, Herr Bundesminister ! Ich mache nochmals daß immer wieder von seiten der Regierungs-

auf die Geschäftsordnung und die Tradition partei gesagt wird : In der Opposition seid ihr aufmerksam, daß über ein Kapitel, das abge- entweder nicht konstruktiv oder ihr macht iSehlossen ist, nicht neuerlich eine Debatte keine Vorschläge. Machen wir aber Vor­ausgelöst werden kann. (Abg. Dr. Pit te 'r- schläge wie zum Beispiel in unserem Konzept m a n n : Die Debatte ist schon eröffnet ! - Abg. im Minderheitsbericht, dann wird gesagt : Ja Prob s t :  Aber die "beste" Regierung ! Eine da fehlt die Bedeckung ! Machen wir Bedek­"gute" Regierung ! - Abg. Jlf o s e r :  Regie- kungsvorschläge, dann erklärt der Herr Abge­
rungsteam : Zuerst abstimmen und dann reden !) ordnete Mitterer : Da drin steht etwas über Na ja, jetzt ist sie natürlich praktisch eröffnet . die Vermögensteuer, das ist wieder ein Beweis (Abg. Dr. Br o d a :  Das Kapitel Fina"}'zen i�t dafür, daß ausschließlich der Neidkomplex zu 
abgestimmt ! - Abg. Ozet t e l :  Das wetß e'r 1(1, diesen Vorschlägen geführt hat. 
nicht ! Er soll sich als Abgeordneter wählen 

Meine Damen und Herren von der rechten lassen !) I Seite des Hauses ! So kann man, glaube ich, 
Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz wirklich nicht die Vorschläge einer Opposition 

(fortsetzend) ; Ich habe mich zum Schlußwort behandeln, so kann man wirklich nicht eine 
gemeldet, und das Schlußwor� ist mir ?egeb�n gemeinsame vernünftige Politik versuchen, 
·worden. (Ruf bei der SPO : pas '!,st ke�n die Sie nämlich, wie sich j a  jetzt hier doku­
Schlußwort ! - Ruf bei der SPO : Sie haben mentiert haben, leider, leider nicht machen. 
die Debatte eröffnet ! - Abg. Dr. Pi t termann : Wir haben uns heute hier in diesem Hohen 
Heilingsetzer ! Aushelfen ! - Abg. Ozet t e l :  Hause über bedeutende Fragen unterhalten. E,in Armutszeugnis für die Regierung !) Wir haben heute über eine eminent wichtige 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Das Frage eine Entscheidung zu fällen : ob die Vor­
'Wort hat der Herr Bundesminister für Finan- gangsweise der Bundesregierung verfassungs­
zen ! Bitte zu hören, was er zu sagen hat. mäßig richtig war oder nicht. Es können dabei 

Lapsus passieren - das ist gar �eine Frage -:-' 
wie es gerade jetzt geschehen 1st, aber es 1st 
dann für den Geist bezeichnend, wie man 
diese Lapsus in Ordnung bringt. Und da kann 
ich Ihnen nur sagen : Da geht die Entwicklung 
unserer Meinung nach dahin - und damit 
möchte ich schon schließen -, daß Sie zwar 
immer wieder sagen : Wir wollen reden, wir 
wollen Vorschläge haben ! ,  wenn wir aber Vor-

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz 
(fortsetzend) : Ich folge dem Auftrag des Herrn 
Präsidenten und schließe damit meine Aus­
führungen. ( Beifall bei Abgeordneten der 
o V P. --:- Zwischenrufe.) 

Präsident (erneut das Glockenzeichen gebend) : 
Bleibt damit jetzt die Wortmeldung des Abge­
ordneten Dr. Staribacher aufrecht oder nicht ? 

225 
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Dr. Staribacher 

schläge machen, dann wird über diese Vor­
schläge nicht ernstlich diskutiert, denn letzt,en 
Endes sagen Sie : Wir sind die mehreren, stim­
men wir ab ! (Lebhafte Zustimmung bei der 
SPÖ.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Der Herr Berichterstatter wünscht 
das Schlußwort. Ich erteile es ihm. 

Generalberichterstatter Dipl. -Ing. Fink 
(Schlußwort) : Herr Präsident ! Hohes Haus ! 
Einer alten Übung folgend, wie ich schon bei 
meinem Eingangsbericht sagen durfte, möchte 
ich eine zahlenmäßige Übersicht und Darstel­
lung über den Verlauf der Budgetdebatte 
geben. 

Die Haushaltsberatungen haben im Hause 
106 Stunden und 28 Minuten gedauert - übri­
gens ein Rekord, allerdings an Länge ! Ich 
darf vergleichsweise darauf hinweisen, daß 
die Haushaltsberatungen 1966 mit 83 Stunden 
und 1 1  Minuten begrenzt waren. 

Von Mandata.ren der Freiheitlichen Partei 
lagen 40 Wortmeldungen vor (damals 24) , von 
der Sozialistischen Partei 95 (damals 96), von 
der Volkspartei 85 (damals 62) .  Hiezu kom­
men noch 14 Berichterstatter und 21 Wort­
meldungen von Regierungsmitgliedern. 

Abschließend darf ich nochmals darauf hin­
weisen, daß ich bei der Abstimmung zur zwei­
ten Lesung nach der Geschäftsordnung - lei­
der - die Ausschußvorlage zu vertreten habe. 

Präsident : Die Spezialdebatte ist geschlos­
sen. 

Wir kommen nunmehr zur A b s t i m mung. 
Ich lasse zuerst über den Rückverweisungs­

antrag der Abgeordneten Peter und Genossen 
gemäß § 46 Abs. 6 Geschäftsordnungsgesetz 
abstimmen. 

Findet dieser keine Mehrheit, lasse ich über 
den Entwurf des Textes des Bundesfinanz­
gesetzes für das Jahr 1967 selbst abstimmen, 
södann über die dazugehörigen Anlagen I a  
bis I d, Gesamtübersichten, über den Syste­
misierungsplan der Kraft-,  Luft- und Wasser­
fahrzeuge des Bundes und über den Dienst­
postenplan. 

Schließlich lasse ich über den Mißtrauens­
antrag abstimmen. 

Zunächst lasse ich über den Antrag der 
Abgeordneten Peter und Genossen abstimmen, 
nach dem die Regierungsvorlage betreffend das 
Bundesfinanzgesetz an den Finanz- und Bud­
getausschuß r ü c k v e r wi e s e n  werden soll. Ich 
bitte jene Damen und Herren, die diesem 
Antrag auf Rückverweisung des Bundesfinanz­
gesetzes an den Finanz- und Budgetausschuß 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Das ist die Minderheit. A b g e­
l e hnt.  

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf des Textes des Bundesfinanz­
gesetzes 1967 selbst sowie über die dazugehöri­
gen Anlagen, soweit über diese nicht bereits 
abgestimmt worden ist. Es sind dies folgende 
Anlagen : die Anlagen I a bis I d, Gesamtüber­
sichten, Systemisierungsplan der Kraft-, Luft­
und Wasserfahrzeuge des Bundes sowie Anlage 
II, Dienstpostenplan. 

Über die Anlage I, Bundesvoranschlag, ist 
bereits im Zusammenhang mit der Behandlung 
der einzelnen Gruppen abgestimmt worden. 

Ich lasse daher zunächst über den T e x t  des 
Bundesfinanzgesetzes selbst abstimmen und 
sodann über die verschiedenen Anlagen, sofern 
über sie nicht ohnehin bereits abgestimmt 
worden ist. 

Zum Text des Bundesfinanzgesetzes liegen 
Abänderungsanträge vor. Ich werde daher 
artikel weise abstimmen la.ssen. 

Zu Artikel I und Artikel II Abs. 1 bis ein­
schließlich 3 liegen keine Abänderungsanträge 
vor. 

Ich lasse über sie unter einem abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die diesen 
Artikeln in der Fassung der Regierungsvor­
lage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - (Abg. Dr. Pit termann : 
Klaus für Klaus !) Das ist die Mehrheit. 
Ange n o m m e n. 

Zu Artikel II Abs. 4 liegt ein Antrag der 
Abgeordneten Machunze und Genossen auf 
Streichung vor. Ich kann nur positiv abstim­
men lassen. Findet sich für diesen Teil des 
Gesetzestextes keine Mehrheit, ist damit dem 
St,reichungsantrag Folge gegeben. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die die­
sem Teil der Gesetzesvorlage, hinsichtlich 
dessen ein Antrag auf Streichung vorliegt, 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - A b g e l e h nt. (Demonstrativer 
Beifall bei der SPÖ. - Abg. Dr. Pit termann :  
Jetzt Klaus gegen Klaus ! - Abg. Ing. H äu­
s e r :  So etwas hat es noch in keinem Parlament 
der Welt gegeben ! - Abg. Dr. Klaus : Getreu 
der Geschäftsordnung ! Achtung vor dem Parla­
ment und der Geschäftsordnung !) 

Damit ist dem Streichungsantrag Folge 
gegeben. 

Hinsichtlich des Artikels II Abs. 5, der nun­
mehr nach der Streichung die Bezeichnung 
Absatz 4 erhält, liegt kein Abänderungsantrag 
vor. Ich bitte jene Damen und Herren, die 
diesem Absatz in der Fassung der Regierungs­
vorlage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzung zu erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Ang e n o m m e n. 

Zu Artikel III Abs. 1 bis einschließlich 
Abs. 4 liegen keine Abänderungsanträge vor. 
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Präsident 
Ich lasse über diese Absätze unter einem 
abstimmen und bitte jene Damen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zU erheben. - Das ist die Mehrheit. 
Angen o m m e n. 

Zu Artikel III Abs. 5 Z. 1 ,  3, 4 und 5 liegen 
Streichungsanträge der Abgeordneten Ma­
chunze und Genossen vor, nicht jedoch hin­
sichtli<;h der Z. 2.  

Auch hier kann ich über die Streichungs­
anträge nur positiv abstimmen lassen. Ich 
lasse daher zunächst über die Z. 1 ,  3, 4 und 5 
unter einem abstimmen. Finden diese keine 
Mehrheit, so ist damit dem Streichungsantrag 
Rechnung getragen. Sodann lasse ich über 
Z. 2 abstimmen. 

hinsichtlich des letzten Halbsatzes der Z. 2 
wird Streichung beantragt. 

Ich kann wieder nur positiv abstimmen las­
sen. Ich lasse zunächst über die Z. 1 und 3 
abstimmen, deren gänzliche Streichung bean­
tragt ist. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel VI Z. 1 und 3, deren Streichung von 
den Abgeordneten Machunze und Genossen 
beantragt ist. , ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - (Abg. Dr. Pi t­
te rmann : N1tr e'iner ist treu geblieben ; einer 
hält zu ihnc·n !) Abgele hnt.  

\Vir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über die Z. 2 des Artikels VI, die nunmehr 
als alleinige Ziffer übrigbleibt und daher die 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem Bezeichnung 2 verliert. 
Absatz 5 Z. 1 ,  3, 4 und 5, hinsichtlich deren Auch hinsichtlich dieser Z. 2 ist die Strei­
die Streichung seitens der Abgeordneten �a- chung des letzten Halbsatzes, beginnend mit 
chunze und Genossen beantragt worden 1st, den Worten "bis 3 1 .  Dezember 1 967" ,  beau­
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen tragt. 
zu erheben. - (Nur Generalberichterstatter I .. . .  . . . 
D ·  l I F '  k h bt . h B '/ II b . d I Ich lasse daher zunachst uber dIe bIShenge tp .- ng. tn er e s�c . - ei a ei er " b . d SP() Ab D P ' t t  . N . Z .  2 ohne den letzren Halbsatz a stllnmen Ull . - g. r. i er mann . ur etne 

Ib t t St ' / .. d B d t '  H 't k 't Ab sodann über den letzten Ha sa z getrenn . tmme ur as u ge . - ei er et . - g. 
Dr. Withalm:  Der Berichterstatter muß doch ! Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
Lachen Sie doch nicht I) Das ist die Minderheit. , Z. 2 des Artikels VI, die nunmehr als alleinige 
A b ge le h nt.  Ziffer übrigbleibt und daher die Bezeichnung 2 

verliert - ausgenommen den letzten Halbsatz, Damit ist dem Streichungsantrag Folge der mit den 'Vorten "bis 31 .  Dezember 1967" gegeben. b�ginnt -, ihre Zustimmung geben, sich von 
Ich lasse jetzt über die Z. 2, die nunmehr den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr­

als einzige Ziffer des Absatzes 5 übrigbleibt und heit. An g e n o m m en.  
die damit die Bezeichnung Z. 2 verliert, in Ich lasse nunmehr hinsichtlich des letzten 
der Fassung der Regierungsvorlage abstimmen Halbsatzes der Z. 2 abstimmen, dessen Strei­
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu chung von den Abgeordneten Machunze und 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Genossen beantragt worden ist.. Ich bitte 
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. Ang e- jene Damen und Herren , die diesem zweiten 
n o m m e n. Halbsatz ihre Zustimmung geben, sich von 

Zu Adikel III Abs. 6 und 7 liegen keine den Sitzen zu erheben . - Ab ge le hn t .  
Abänderungsanträge vor. Ich lasse hierüber Damit ist dem Streichullgsantrag Folge 
unter einem abstimmen und bitte jene Damen gegeben . 
und Herren, die diesen zwei Absätzen in der Zu den Artikeln VII und VIII sowie Arti­
Fassung der Regierungsvorlage ihre Zustim- kel I X Abs. 1 liegen keine Abänderungs­
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. - anträge vor. 
Das ist die Mehrheit. Ang e n o m m e n. Ich la�8e daher über sie unter einem abstim-

Zu den Artikeln IV und V liegen keine men und hitte jene Damen und Herren, die 
Abänderungsanträge vor. Ich lasse daher übel' diesem Teil rles Geselzentwurfes in der Fassung 
sie unter einem abstimmen und bitte jene der Regierungsvo:dage ihre Zustimmung geben, 
Damen und Herren, die diesen beiden Artikeln sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
in der Fassung der Regierungsvorlage ihre die Mehrheit. An g e n o m men.  
Zustimmung erteilen, sich von den Silzen zu Hinsichtlich des Artikels IX Abs. 2 ist von 
erheben. - Das ist die Mehrheit. Ange n o m- den Abgeol'rtneten Machunze und Genossen 
m e n. ein Abändernngsantrag eingebracht worden, 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über demzufolge die V,T orte "Tausch oder Sehen. 
den Artikel VI. kung" durch die Worte "oder Tausch" ersetzt 

Es liegt mir ein Antrag der Abgeordneten werden sollen. 
Machunze und Genossen vor, demzufolge die Der weitergehende Antrag ist der Ausschuß. 
Z. 1 und 3 gestrichen werden sollen. Auch antrag. 
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Präsident 

Ich lasse zuerst über Artikel IX Abs. 2 in i \Vir kommen nunmehr zur Absti mmung 
der Fassung des Ausschußberichtes abstim- über den zum Dienstpostenplan eingebrachten 
men und - falls sich hiefür keine Mehrheit E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g, der dem Ausschuß­
findet - über den Absatz in der Fassung des bericht beigedruckt ist . 
Abänderungsantrages der Abgeordneten 2.Vla­
chunze und Genossen. In diesem wird die Bundesregierung ersucht, 

vorzusorgen, daß im Dienstpostenplan 1968 
Ich bitte jene Damen und Herren, die dem die in den Erläuternden Bemerkungen neu 

Artikel IX Abs. 2 in der vom Ausschuß VOI'- eingeführte Übersicht über die vorgenommene 
geschlagenen Fassung der Regierungsvorlage Zuweisung von Dienstposten aus der Personal­
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu reserve an die einzelnen Ressorts beibehalten, 
erheben. - Ab g e l e h nt .  daneben aber - wie i m  Dienstpostenplan 

Ich lasse nunmehr über den Absatz 2 in der 1966 - ein gesonderter Nachweis der "über 
Fa3sung des Abänderungsantrages der Abge- i cl�n Stand a�s der Personalr�serve b�setzten 
ordneten Machunze und Genossen abstimmen :r:l�nstposten .- bezogel� auf emen bestm�mte� 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu S �Ichtag - III das !>wnstpostenverzeichllls 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen \nederaufgenommen wIrd. 
zu erheben . - Das ist die Mehrheit . Ange- Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 
n o m m e n .  Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 

sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist die Zu Artikel IX Abs . 3 liegt kein Abänderungs -
antmg vor. Ich lasse über diesen Absatz in Mehrheit. Ange n o m m e n. 
der Fassung der Regierungsvorlage abstimmen Damit ist die Abstimmung in z w e i t e r  
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu I�esung beendet. 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen Der Herr Berichterstatter beantragt die so-
zu erheben. - Das ist die Mehrheit. A n g e - fortige Vornahme der d r i t t e n  Lesung . 
n o m m e n. Ein Einwand wird nicht erhoben. 

Zu den folgenden Artikeln X bis einschließ- Ich bitte somit jene Da.mün und Herren, die 
lich XIV l��gen �eine Abäl�derungsan�räge vo.r . • dem vorliegenden Gesetz 

.. 
p.,ntwurf

. 
auc. h  in drit­

Ich lasse uber SIe samt TItel und Emgang m tel' Lesung ihre Zustimmung erteilen , sich vön 
der Fassung der Regierungsvorlage unter den Sitzen zu erheben. - Dies ist die Mehr­
einem abstimmen und bitte jene Damen und heit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben,  dritter Lesung a n g e n o m m e n . 
si.ch von d�n Sitzen zu erheben. - Das ist Damit ist das Budget für das kommende dIe MehrheIt. An g e n o m m e n. Jahr verabschiedet. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
I 

. ' .' 
über die zum Bundesfinanzgesetz für das Jahr . WIr kommen nunmehr zur AbstImmung uber 
1967 gehörigen Anlagen, sofern über sie nicht I den A n t r a g  der Abge?rdneten Gratz und Ge-
bereits abgestimmt worden ist. 

I 
nossen, der BundesregIerung das Vertrauen zu 

d b· I d 
versagen. 

Ich lasse zuerst über ie Anlagen l a is , . . . 
Gesamtübersichten, abstimmen und bitte jene Es .lst namenthche AbstImmung beantra:gt . 

Damen und Herren, die diesem Teil der Vor- Da s�e von 25 Abgeor�neten beantragt IS� , 
lage in der Fassung des Ausschußberichtes A

ha
b
be lC

d
h de

t
m FO

d
l?e z

p
u
l

.�
t
eIsten.. Ich e

h
r.suche 

D
d�e 

ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen geor ne en, le � ze; eIllzune men.
. 

le 
h b n D · t d· M hrh ·t Ange Abgeordneten haben III Ihrer Lade StImm� zu er e e . - as IS Ie e .  eI . - I  tt I ·t J "  d N · " di ß d n o m m e n. ze e ml " a  un " eIn , e au er em 

. . den Namen des Abgeordneten tragen. leh lasse nunmehr über den Systemlslerungs-
h b ·tt · Ab d d· f·· d plan der Kraft-,  Luft- und Wasserfahrzeuge .

Ie 1 e Jene . geor neten .. , l� ur en 
des Bundes, der ebenfalls eine Anlage zum �fißtra�ensantrag stImm.en, "Ja -StImmzet�el, 

Bundesvoranschlag bildet, in der Fassung des Jene, dIe ��f?en
, 

den Mißtrauensantrag stIm­

Aussehußberiehtes abstimmen und bitte jene men, "Nem -StImmzettel abzugeben. 
Damen und Herren, die hiezu ihre Zustimmung Die Beamten des Hauses - ersuche ich, die 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - S�im�zettel einz,?sammeln. (Beamte sammeln 
Das ist die Mehrheit. A ng e n o m m e n. d�e Sttmmzettel e�n.) 

Ich lasse nunmehr über die Anlage II zum Die Stimmabgabe ist beendet. Ich ersuche 
Bundesfinanzgesetz, das ist der Dienstposten- die mit der Zählung der Stimmzettel beauf­
plan, abstimmen und bitte j ene Damen und tragten Beamten, jeder für sich die Stimmen­
Herren, die diesem in der Fassung des Aus- zählung vorzunehmen, wie dies im § 64 Aba. 4 

sehußberichtes ihre Zustimmung geben, sich Geschäftsordnungsgesetz vorgesehen ist. 
von den Sitzen zu erheben. - Das ist die Mehr- Ich unterbreche die Sitzung auf einige 
heit. A ngeno m m en. Minuten zum Zwecke der Stimmenzählung . 
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Die Sitzung wird um 1:5 Uhr 40 Minuten 
u nterbro c h e n  und um 1:5 Uhr 45 �Minuten 
wie deraufg e n o m me n. 

Präsident : Ich nehme die unterbrochene 

B�richterstatter Machunze : Hohes Hamd 
Am 18. November 1966 hat der Rechnungshof­
ausschuß den Bundesrechnungsabschluß für 
das Jahr 1965 behandelt. 

Sitzung wieder auf und gebe das Abstimmurlgs- Nach dem Rechnungsabschluß schloß die 
ergebnis bekannt. budgetmäßige Gebarung 1965 bei Gesamtaus­

gaben von 63,856 Milliarden Schilling und Ein-Für den Mißtrauensantrag stimmt.en 74 Ab-
nahmen von 62,730 lVIHliarden Schilling in der geordnete, gegen den Mi ßtrauellflantrag ordentlichen Gebarung mit einem Abgang von stimmten 88 Abgeordnet.e. Damit ist der l\:Iiß -
1 , 126 Milliarden Schilling ab. Die außerordent-trauensantrag a b g e l e h n t, .  liehe Gebarung weist bei Ausgaben von 

Mit "Ja" stimmten die Abgeordneten 2,790 Milliarden Schilling und Einnahmen von 
Babanitz, Benya, Brauneis, Broda, Czernetz, 28 Millionen Schilling einen Abgang von 

Czerny, Czettel, Eberhard, Exler, Firnberg, 2,762 Milliarden Schilling auf. Es ergibt sich 
Frühbauer, Gratz, Haas, Haberl, Häuser, Heinz, demnach ein Gesamtgebarungsabgang von 
Hellwagner, Holstetter Erich, Horejs, Horr, 3,888 �'Ülliarden Schilling, der die Voranschlags­
Jochmann, Jungwirth, Kleiner, Klein-Löw, Ko- annahme um 886 Millionen Schilling über­
nir, Kostroun, Kratky, Kreisky, Kunst, Lanc, steigt. 
!Abal, Liwanec, Lukas, Luptowits, Mondl, Verglichen mit den einzelnen finanzgesetz­
Moser, Müller, Pan si, Pay, Pfeffer, Pfeifer, lichen Ansätzen des Bundesvoranschlag(es 1 965 
Pichler Adam, Pichler Franz, Pittermann, sind in der ordentlichE;n Gcbarung bruHo­
Pölz, Preußler, Probst, Robak, Scheibengraf, m äßigB Ausgabenüberschreitungen von 
Schlager Josef, Schmidl, Sekanina, Skritek, 2 . 888 Milliarden Schilling und Minderaus­
Spi�lbüchler, Stc::ribacher, 8ieinhuber, Steininger, gaben von 2,839 Millia�'den Schilling zu V01'­
Stem.maßl, Stmer, Thalhammer, T,!,oll, TI�ll, ZE'icllllf'll. Die Bruttolllthl'ausgabcn b0tragen 
Ulbnch, Waldbmnner, Weber,

. 
lf e�hs, W�tk- , beim Pel'sonalaufwand 906 Millionon Schilling. 

hart, Weisz, Wielandner, Wwkler, Wodtca, ; , B 1 I • An der Debatte zum Ulll esre c mungs-Wondrack, Zankl, Zingler ;  
mit "Nein" stimmten die Abgeordneten 

! abschluß beteiligten sich außer dem Bericht-
I erstatter 16 Abgeordnete. 

Altenburger, Bassetti, Bayer, Breiteneder, , Die Bundesminister Dr . Hetzenauer, Doktor 
Deutschmann, Fachle'ldner, Fiedler, Fink, Fritz, ! Piffl, Grete Rehor, Dr. Schmitz und Dr. Prader, 
Frodl, Gabriele, Geißlet·, Glaser, Gorbach, Gmf ; die W n.at8sekretäre Dr. Bohlet<:')', Dl' . Gruber 
Robert, Graf Rudolf, Gram, Grießner, Gruber, : ulHl Dr .  Taus sowie ein bJamteter Vertret.er des 
Gr-undemann, Guggenberge1", l-laider, Halder, BUll< lesministeriul11s für Handel, Gewerbe und 
Hämmerle, Hartl, Ha.rwalik, Hauser, Helbich, Industrie in Vertretung des erkrankten Reswrt­
Hetzenauer, Hofstetter Ka1'l, Kabesch, Kern, leiters und der Präsident des Rechnungshofes 
Kinzl, Klaus, Kotzina, Kranebitter, Kranzl- Dr . Kalldutsch nahmen ausführlich zu aUen 
mayr, Krempl, Krottendorfer, Kulhanek, Kum- wähl end der Debatt3 aufgeworfenen Fragen 
mer, Landmann, Leimbäck, Leisser, Leitnet·, Stellung. 
Machunze, Marberger, jfarwan-Schlo8ser, ,;.Wayr, I Nam,ens des Rechnungshofausschusses stelle 
Meißl, Meller, .Minkowitsch, Müterer, 1I1'll8sil, '  ich mmit den A n t r ag,  der Nationalrat wolle 
Neumann, Nimmervoll, Ofenböck, Peter, Pilfi- beschließen : r;er�evi6, Prader, p'rinke, Re?en8b�rger, Relwr, Bundesgesetz über die Genehmigung des Salltnger, Sa.ndme�er, Sche�benre�f, Scherrer, Bundesrechnungsabschlusses für 1965 
Schlager Anton, Schleinzer, Bchrotter, Scrinzi, 
Solar, SO'i'onics, Spindelegger, Staudinger, 
Steiner, Stohs, Suppan, Titze, Tödling, Tschida, 
Vollmann, HTallner, Weidinger, Wies,rnger, Wit­
halm, Zeillinger, Z'ittmayr. 

2. Punkt : Bericht des Rechnungshofausschusses 
über den vom Rechmmgshof vorgelegten Bun­
desrechnungsabschluß für das Jahr 1965 (284 

der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zum 2. Punkt der 
Tagesordnull g :  Bundesrechnungsabschluß für 
das J'ahr 1965. 

Der Nationalrat hat beschlossen : 
Dem vom Rechnungshof dem Nationalrat 

vorgelegten Bundesrechnungsabschluß der 
Repu blik Österreich für das Jahr 1965 wird 
die Genehmigung erteilt. 
Herr Präsident ! Falls "\Vortmelllungen vor­

liegen, bitte ich, General- und Speziaide batte 
unter eine m durchführen zu lassen . 

Präsident : Der Heil' Berichterstatter bean­
tragt, General- und Spezialdebatte unter (�i]l('m 

vo; zunehmen. - Ein Einwand hiegeg011 wird 
nicht erhoben. Wir gehen somit in die DC'battc 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete ein. 
Machunze. Ich bitte ihn, über den Gegenstand Als erster zum "\Vort gemeldet ii"t der ReiT 
zu berichten. Abgeordnete Dr. Tull .  Ich el te ile es i hm .  
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Abgeordneter Dr . Tull (SPÖ ) : Hohes Haus ! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Dem BundesrechnungE'abschluß 1965 kommt 
in zweifacher Hinsicht eine gewisse Bedeutung 
zu. Zum ersten ist es der letzt,e Bundesrech­
nungsabschluß aus der Koalibonszeit, das 
heißt , daß mit diesem Itechnungmbschluß so­
zusagen rechnerisch der Schlußsirich unter die 
Koalitionsära gezogen ,verden kann. 

Zum zweiten behandelt dieser Rechnungs­
abschluß jenes Rechnungsjahr , zu dessen Be­
ginn der heutige Fillanzminister Dr. Schmitz 
dem Haus zum erstenmal ein Budget vorgelegt 
hat und der bei dieser Gelegenheit in seiner 
Jungfernrede einige Feststellungen traf, auf die 
ich im Verlauf meiner Ausführungen noch zu 
sprechen kommen werde . Er h at bei dieser 
Gelegenheit zum erstenmal einen, ich möchte 
sagen, pseudowissenschaftlichen Begriff ge­
prägt. Er hat sich also als Wortschöpfer be­
tätigt,  indem er zum erstenmal den Ausdruck 
"währungsneutrales Budget" benützt hat, ein 
Ausdruck, der wirtschaftspolitidch gesehen 
einen Nonsens darstellt, der aber , wie ich 
gerne zugebe, eine politische Formel bildet. 
Darüber hinaus möchte ich noch hinzufügen, 
daß es sowohl er als auch die Österreichische 
Volkspartei im Laufe der letzten Monate be­
ziehungsw0ise dieser letzten zwei Jahre meister­
haft verstanden haben, diese politische Formel 
zur Verwirklichung eines ideologischen Zieles 
einz usetzen . 

Bevor ich mich mit einigen speziellen Fragen 
des Bundesrechnungsabschlusses beschäftige, 
möchte ich einen Rückblick machen, für einen 
Augenblick zurückblenden, und ?;war den wirt­
schaftlichen Hintergrund dieses Rechnungs­
abschlusses 1965 ausleuchten. 

Die von den \Virtschaftsfachleuten für das 
Jahr 1965 erstellten Prognosen lauteten unge� 
fähr, die Hochkonjunktur werde weiter fort­
gesetzt , elie E l'zeugungsmöglichkeiten seien 
zum größten Teil bereits ausgeschöpft, und die 
Preisauftriebstendellzen diid't,(:-ll auch im Jahr 
1965 weiter anhalten . Aus dieser PerspeHive 
gesehen wäre cs zweifelsohne finanzpolitisch ein 
Gehot der Stunde, wä'�e es id"al ge'wesen, ein 
konjullk1:.urneutrales Budget, dessen ökono­
misch wirksame Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sdn sollten, zu erstellen . Darüber 
hinaus wä:--c �s zweifelsohne zweckmäßig ge­
wesen, im Hinblick auf die dama,lige wirt­
schaftliche Situation dafür zu sorgen, daß die 
Staats.:innahmen rasch2r wachsen als die Aus­
gaben. 

I m Jahre 1965 ist dann - wie man heute 
rückblickend feststellen kann - tatsächlich 
eine gewisse Konjullktmverflachung einge­
t!'eten. Die 'V"achstumsrate betrug im Gegen­
satz zu 1964, als sie noch 6,6 Prozent aus-

machte, nur mehr 3 Prozent ; das Brutto­
nationalprodukt ist ohne Landwirtschaft nur 
mehr um 4,4 Prozent, also um über 2 Prozent 
weniger angewachsen als im vorhergegangenen 
Rechnungszeitraum. Das Volkseinkommen ist 
um 7 ,9 Prozent angestiegen, während es 1964 
noch um über 9 Prozent zugenommen hatte. 

Auch die Zahlungsbilanz war bis zum Spät­
sommer des Jahres 1965 hoch aktiv. 1965 
trat hinsichtlich der Zahlungsbilanz - das 
wird man ja in einigen Tagen beziehungsweise 
Wochen bezüglich des Jahres 1966 sehr über­
zeugend feststellen können - eine für alle 
Beteiligten sichtbare Wende ein. 

Das bewegte Schicksal des Budgets 1965 
widerspiegelte sich in 18 Budgetüberschrei­
tungsgesetzen, mit denen Ausgabenumschich­
tungen und Überschreitungen im Gesamtbetrag 
von 2,5 Milliarden Schilling vorgenommen 
worden sind, und in drei Novellen zum Bundes­
finanzgesetz . 

Die Ansätze des Voranschlages wurden, wie 
wir aus dem Bundesrechnungsabschluß ent­
nehmen können, nicht erreicht. Die Ausgaben 
waren um 1 Prozent und die EiImahmen um 
2 Prozent niedriger. Um das finanz politische 
Ziel, das sich der Herr Finanzminister mit dem 
sogenannten währungsneutralen Budget ge­
setzt hat, zu erreichen, mußten im Jahre 1965 
die Ermessenskredite um 1,5 Milliarden Schil­
ling gekürzt werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Während die Gesamteinnahmen im Jahre 
1965 um 8 Prozent oder, in absoluten Zahlen, 
um 4640 Millionen Schilling angewachsen sind, 
stiegen die Einnahmen bei den öffentlichen 
Abgaben um 9 Prozent oder um 4510 Millionen 
Schilling. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang 
eine Feststellung : Zum erstenmal seit 1952 
überstiegen die Einnahmen aus der Lohnsteuer 
die Einnahmen aus der Einkommensteuer. 
Aus der Einkommensteuer sind im Jahre 1965 
gegenüber 1964 um 533 Millionen Schilling 
mehr eingegangen, aus der Lohnsteuer um 
1096 Millionen Schilling oder, in Prozenten 
aU'3gedrückt, um 24 Prozent mehr. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, in 
diesem Zusammenhang doch eine Feststellung 
maehen zu mÜS'3en : Diese Mehreinnahme bei 
der Lohnsteuer ist nicht nur darauf zurück­
zuführen ,  daß die Zahl der Beschäftigten in 
Österreich auch im Jahre 1965 noch etwas 
a!lge8tiegen ist, sondern darin widerspiegelt 
sich die Härte der Steuerprogression, die sich 
immer nachteiliger für die unselbständig Tä­
tigen auszuwirken beginnt. Wenn es noch 
eines weiteren Beweises bedurft hätte, wie 
notwendig es ist, unseren Initiativen, die 
Lohnsteuerreform auf Juli 1967 vorzuverlegen, 
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Dr. Tull 

zu folgen, so, glaube ich, ist er auf Grund dieser 
Tatsache, die aus dem Bundesrechnungsab­
schluß 1965 so klar zutage tritt, zu ziehen. 

Nur am Rande möchte ich mich mit den 
Grundsätzen der Budgetwahrheit und -klar­
heit ganz kurz beschäftigen. Es ist bei der Be­
handlung des vorhergegangenen Tagesord­
nungspunktes sehr viel über die Frage der 
Flexibilität im Zusammenhang mit der Budget­
erstellung gesprochen worden. Sicher ist es 
sehr schwer, absolut exakt zu präliminieren. 
Man kann hier nicht eine Gold- oder Apotheker­
waage anwenden. Sicherlich werden da und dort 
Fehleinschätzungen möglich sein, aber wir 
können uns dennoch nicht ganz des Eindrucks 
erwehren, daß sich der Herr Bundesminister 
für Finanzen durch Fehleinschätzungen, die 
vermeidbar wären, einen gewissen Fettpolster 
ansammelt, um dann im Laufe dea Jahres ent­
sprechende Dispositionen treffen zu können. 
Allein bei drei Ansätzen, und zwar aus dem 
Kapitel Kassenverwaltung, Marktpflege, Kurs­
verluste und Kursgewinne, ist auf diese Art 
und Weise eine Reserve von 31 Millionen 
Schilling entstanden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Wenn ich nunmehr das Budget für 1965 mit 
dem Bundesrechnungsabschluß des gleichen 
Jahres vergleiche, so kann ich hier gewisse, 
sehr interessante Rückschlüsse ziehen. 

Ich habe eingangs erwähnt, daß der Herr 
Finanzminister im Herbst 1 964 eine damals in 
der Öffentlichkeit recht beachtete Einbeglei­
tungsrede , eine Jungfernrede gehalten hat, 
in der er nicht nur von einern währungsneutra­
len Budget sprach, sondern in der er - ich 
habe mir diese Rede sehr gut angehört und gut 
gemerkt - auch von gewissen Schwerpunkten 
bei der Budgetierung gesprochen hat. Er hat 
damals eine Art programmatische Erklärung 
abgegeben : 

Schwerpunkt 1 : Lehre, Forschung, Bildung, 
Erziehung ; 

Schwerpunkt 2 :  Autobahnbau ; wobei er 
damals dezidiert erklärt hat, daß der Forcierung 
des Autobahnbaues besondere Beachtung zu 
schenken sei ; 

Schwerpunkt 3 :  Wasserbau und Wasserwirt­
schaft ; 

Schwerpunkt 4 :  Grüner Plan ; 
ferner der Fahrpark der Österreichischen 

Bundesbahnen, der immer, auch im Laufe des 
Budget jahres 1965, von den ÖVP-Finanz­
ministern etwas stiefmütterlich behandelt wor­
den ist ; dann 

Gewerbepolitik ; und das Schlußlicht bildete 
in diesem Katalog des Herrn Finanzministers 

die Sozialpolitik . 

Aber bereits das Budget selbst hat diesen 
Fahrplan des Herrn Finanzministers ganz 
gründlich über den Haufen geworfen. In der 
kurzen Zeitspanne zwischen seiner Rede und 
der Vorlage des Budgets scheinen gewisse 
Wandlungen im Bundesministerium für Fi­
nanzen vor sich gegangen zu sein. Es scheint, 
daß man seinen Standpunkt einer gründlichen 
Revision unterzogen hat, denn aus dem Budget 
ist zu entnehmen, daß Rang Nr. I nicht Wis. 
senschaft und Forschung gehabt hat, sondern 
daß man grünes Licht für den Grünen Plan 
gegeben hat ; die Ausgaben für die Landwirt­
schaft sind nämlich gegenüber dem Vorjahr 
um 24 Prozent angestiegen, die Ausgaben für 
Bauzwecke um 21  Prozent, und erst auf dem 
dritten Platz rangieren die Ausgaben für Kunst, 
Wissenschaft, Unterricht, Forschung, Bildung 
und so weiter mit einer Zuwachsrate von 
19 Prozent. 

Nun möchte ich mich mit einigen speziellen 
Fragen des Bundesrechnungsabschlusses selbst 
etwas näher beschäftigen. 

Zum Schwerpunkt Nr. 1 :  Geradezu mit 
Posaunen von Jericho wurde verkündet, in 
Hinkunft müsse für Bildung, Forschung, 
Unterricht und für die Hochschulen mehr ge­
tan werden : "Die Botschaft hör' ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube . . .  " 

Nimmt man das Unterrichtsressort unter die 
Lupe, so wird man einige interessante Fest­
stellungen machen können. Ich möchte jetzt 
hier nicht die formalrechtlichen Beanstän­
dungen und Mängel zum Anlaß einer Kritik 
nehmen. Ich möchte nicht aufzeigen, daß bei­
spielsweise gerade in diesem Ressort viele Aus­
gaben ohne die entsprechende gesetzliche Ge­
nehmigung erfolgt sind, daß man es mit der 
Beachtung der allgemeinen Richtlinien für die 
Förderung aus Bundesmitteln nicht sehr genau 
genommen hat. Ich möchte mich vielmehr 
mit einigen anderen Problemen beschäftigen, 
die uns allen unter den Fingernägeln brennen. 

Aus dem Bundesrechnungsabschluß geht 
zum Beispiel hervor, daß bei den Hochschulen, 
und zwar bei den Dienstposten, sage und 
schreibe 49 Millionen Schilling infolge der 
Nichtbesetzung der Dienstposten erspart wor­
den sind. Für die Dienstposten waren im 
Jahre 1965 261 Millionen Schilling präliminiert, 
im Jahre 1964 waren es 215 Millionen Schilling, 
das heißt, theoretisch um rund 46 Millionen 
Schilling mehr. Da man aber 49 Millionen 
Schilling erspart hat, indem man die Lehr. 
kanzeln nicht besetzen konnte oder nicht be­
setzen wollte, weil vielleicht nicht solche Be­
werber vorhanden waren, die weltanschaulich 
dem Konzept entsprochen hätten, hat man 
sich immerhin 49 Millionen Schilling erspart, 
das heißt, daß im Jahre 1 965 in Wirklichkeit 
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um 4 Millionen Schilling auf diesem Gebiete 
weniger ausgegeben worden ist . 

Aber auch bei anderen Schulen verhält es 
sich ähnlich, zum Beispiel beim mittleren und 
niederen Unterricht. Hier haben wir Zurück­
stellungen von 75 Millionen Schilling, beim 
kaufmännischen Bildungswesen von 14 Mil­
lionen Schilling, beim gewerblichen Bildungs­
wesen von 65 Millionen Schilling, und so setzt 
sich das fort. 

Aber auch auf dem Sektor der Inyestitiom,­
förderung müssen wir feststellen, daß entspre­
chende Ausgabenrückstellungen vorgenom­
men worden sind ; gerade auf jenem Sektor, 
der nach den seinerzeitigen programmatischen 
Erklärungen des Herrn Finanzministers einen 
besonderen Vorrang genießen sollte, Rang Nr. 1 ,  
Schwerpunkt Nr. 1 ,  sein sollte. Und siehe 
da : Man hat qie Investitionsförderung gerade 
bei den Hochschulen um fast 4 1\IiUionen 
Schilling, beim kaufmännischen Bildungs­
wesen um rund 1,5 Millionen, beim gewerb­
lichen Bildungswesen um 2,8 Millionen und 
bei Musik und darstellender Kunst um rund 
4 Millionen Schilling gekürzt. Und so betzt 
sich das alles fort. 

Meine Damen und Herren ! Das ist doch in 
Wirklichkeit der Ausdruck dessen, daß sich 
auf dem Unterrichtssektor, auf dem Gebiet 
der Bildung und Forschung in Wirklichkeit 
nichts geändert hat. Man hat zwar groß ge­
redet, aber kaum einen Bruchteil dessen ver­
wirklicht, was angekündigt worden ist. An­
sonsten wäre es doch nicht möglich, daß bei­
spielsweise nunmehr am 9. Dezember 165 Stu­
denten an der Wiener Universität erfahren 
mußten, daß eine Disziplin nicht ihren Betrieb 
aufnehmen kann, weil kein Geld vorhanden 
ist und weil keine entsprechenden Räumlich­
keiten zur Verfügung stehen. 

Wenn irgendwo eine Konzeptlo&igkeit in 
konsequentester For m aufgezeigt werden kann, 
dann gerade auf diesem Sektor. Ich glaube, dar­
in widerspiegelt sich, welches Kulturdebakel 
unter den Ö VP -Unterrichtsministern eingerissen 
ist. Hier widerspiegelt sich die schwarze 
Kulturpleite in Österreich. 

Meine Damen und Herren ! Man wird viel­
leicht sagen können : Schön und gut, aber wo 
nichts ist, hat auch der Kaiser das Recht ver­
loren. Man kann eben nur mit Wasser kochen. 
Wenn die Ermessenskredite um 1 l\1Jlliarde 
oder um 2 Milliarden Schilling gekürzt werden 
müssen, dann muß man eben überall den Rot­
stift einsetzen. 

Gerade bei der Verabschiedung des Budgets 
für 1965 habe ich hier von dieser Stelle aus 
zum Problem der Auflassung des Zuschlages 
zur Vermögensteuer gesprochen. Damals ist 
beschlossen worden, den Zuschlag zur Ver-

mögensteuer in Hinkunft nicht mehr einzu­
heben, weil nach den Worten des Herrn Dok­
tor Schmitz dieser Zuschlag als unsozial zu 
bezeichnen sei. Immerhin hat dieser Zuschlag 
einige hundert Millionen Schilling eingebracht. 

Ich habe d�mals eindringlich aufgezeigt, 
daß die Gemeinschaftsaufgaben des Volkes ,  
des Staates auf dem Bildungs- ,  auf dem Unter­
richtssektor , auf dem Sektor der Kanalisation 
und des Wasserleitungsbaues und so weiter 
von Jahr zu Jahr größer werden. Man möge 
doch nicht etwas, was bisher vorhanden war, 
so ohne weiteres mit einem Federstrich außer 
Kraft setzen. Man möge doch nicht eine Geld­
quelle, wenn sie auch . vielleicht nicht jenes 
Ausmaß angenommen hat, das man sich hätte 
vorstellen können, zum Versiegen bringen, 
wenn an allen Ecken und Enden Geld fehlt. 
Ich glaube, hier widerspiegelt. sich 
deutlich ein eindeutiger Mißklang zwischen 
schönen Worten und den später zu registrieren­
den Taten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ein anderes Kapitel : Wir freuen uns - be­
sonders die Opernfreunde -, wenn wir eine 
schöne Boris Godunow-Aufführung genießen 
können. Selbstverständlich soll der Staat 
auch auf diesem Sektor entsprechende Geld­
mittel bereitstellen ; niemand neidet das den 
Kulturfreunden. Im Gegenteil : Wir wol1en, 
daß Kunst in die breitesten 'Schichten des 
Volkes eindringt. Aber ich weiß nicht, ob es 
verständlich ist, wenn man einerseits hier um 
2,5 Millionen Schilling mehr, als präliminiert 
gewesen ist, für die Inszenierung der Oper 
"Boris Godunow" aufwendet, während man 
andererseits den Privattheatern, den Landes­
theatern, den städtischen Bühnen die Sub. 
ventionen um 4,8 Millionen Schilling kürzen 
muß. 

Ich verstehe es daher, wenn in diesem Zu­
sammenhang ein Aufschrei durch die Öffentlich­
keit geht, wenn, wie vor einigen Tagen, in 
einer angesehenen Zeitung ein Artikel mit der 
Überschrift "Schicksal der Privatbühnen im 
dunkeln" veröffentlicht wird. Hier heißt es 
wörtlich : 

"Als vor einem Jahr die Wiener Privat­
theater wieder einmal mit der periodisch auf­
tretenden Malaise ,Zum Leben zuwenig, zum 
Sterben zuviel' konfrontiert wurden, konnte 
Professor Sto ß, Präsident des Wiener Theater­
direktorenverbandes, noch sozusagen lächelnd 
unter Tränen sagen : ;Das ist unsere Biennale !'  
Seit die Krise aber nicht nur alle zwei Jahre 
wiederkehrt, sondern zu einer permanenten 
Bedrohung der Existenz der Privattheater ge­
worden ist, seit der Subventionsstrom immer 
träger und dünner fließt, . . .  wird es sich nicht 
umgehen lassen, die Probleme der Privat-
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bühnen, ihre Aufgaben als Kulturträger, ihre 
Utilitarität, hart ausgedrückt, die Frage ,Wei­
terwursteln oder zusperren � '  von Grund auf 
neu durchzudenken." 

Schwerpunkt Nr. 2. Nach den Ausführungen 
des Herrn Bundesfinanzmillisters ist das der 
Autobahnbau. Forderung des Autobahnbaues, 
besonders der Westautobahnstrecke. 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Für diesen 
Zweck wurden im Jahre 1965 um 570 Millionen 
Schilling mehr präliminiert als im vorher­
gegangenen Jahr. Nun möchte ich mir die 
Frage an die Herren und Damen der Öster­
reichischen Volkspartei, an den Herrn General­
sekretär, an die zuständigen Funktionäre 
der Österreichischen Volkspartei erlauben, 
wie viele dieser Millionen, die zusätzlich unter 
dem Titel Forcierung des Baues der West­
autobahn aus Steuermitteln aufgewendet "vor­
den sind, in den dunklen Kanälen der Korrup­
tions- und Protektionswirtschaft in Nieder­
österreich verschwunden sind, wie viele dieser 
Millionen auf Umwegen in den Parteikassen 
der Österreichischen Volkspartei gelandet sind. 
Wenn man, meine Damen und Herren . . .  
(Ruf bei der Ö V P .'  Das ist auch woanders 
hingeflossen I) Das müssen Sie erst nachweisen, 
Herr Kollege ! Wir haben Sie aufgefordert, 
den Nachweis zu erbringen, und den sind Sie 
uns bis heute schuldig geblieben. Unser Partei­
kassier, Staatssekretär a. D. Weikhart, hat 
sowohl im Finanzausschuß als auch hier von 
dieser Stelle aus die Österreichische Volkspartei 
aufgefordert, endlich einmal mit den schmut.d­
gen Verdächtigungen Schluß zu machen und 
aufzuzeigen, wer und wie viele von uns etwas 
in Empfang genommen haben, wer von uns 
Gelder bekommen hat beziehungsweise um 
welche Beträge es sich gehandelt hat. Nur 
falsche Verdächtigungen auszusprechen, Herr 
Kollege, ist sehr unverantwortlich ! Nennen 
Sie die Namen ! (Ruf bei der Ö V P .'  Wird sich 
alles herausstf:-llen ! - Ruf bei der SPÖ .' 
Nennen Sie Namen 1 - Ruf bei der Ö V P .' 
Es wird sich herausstellen !) Nennen Sie die 
Namen ! Ich fordere Rie hiezu auf. Nennen Sie 
die Namen, und hören Sie doch endlich einmal 
auf mit diesen läppischen Verdächtigungen ! 
Haben Sie doch den Mut, hier aufzustehen und 
zu sagen : Der Herr X oder der Herr Y hat 
soundso viele Millionen Schilling bekommen ! 

Eines kann ich Ihnen sagen : Bei uns kommt 
es nicht so weit, daß man, um einen Abgeord­
neten auszuliefern, wenn man ihm solche Vor­
würfe macht, so wie bei Ihnen stundenlang zu­
sammensitzen muß, daß man die Entscheidung 
von einem Gremium dem anderen zuschiebt, 
um dann endlich einmal das knappe Ergebnis 
zu bekommen, daß der Abgeordnete ausgeliefert 
wird. Nennen Sie einen sozialistischen Manda-

tar, nennen Sie einen sozialistischen Funktionär, 
der von irgendeiner Stelle, von einer Baufirma 
oder von sonst jemandem Schmiergelder be­
kommen hat ! Übrigens hätten Sie ja heute 
Gelegenheit gehabt, gegen die Schmiergeld­
aktion Stellung zu nehmen. Da haben Sie 
gesch wiegen wie alle übrigen Damen und 
Herren der Österreichischen Volkspartei. 

Meine Damen und Herren ! Wenn . man von 
Forcierungskosten spricht, bekommt man das 
Grausen, da läuft einem ein Schauer über den 
Rücken. Ich kann Ihnen sagen : Ich möchte 
gerne wissen, wie viele dieser Millionen dazu ver­
wendet worden sind, den Ausbau der Strengberg­
strecke unter so ungünstigen Verhältnissen, wie 
dies geschehen ist, voranzutreiben, entgegen 
den Ratschlägen von Baufirmen, nur um der 
Österreichischen Volkspartei eine Wahlkampf­
eröffnungsshow am 12 .  Dezember 1965 auf den 
Strengbergen zu ermöglichen. Es ist doch ein­
deutig erwiesen, daß dort die Arbeiten nur 
deswegen so beschleunigt vorangetrieben wor­
den sind, um bei einer so festlichen Umrahmung 
das �tartzeichen zur Eröffnung des 'Vahl­
kampfes geben zu können. 

Aber ich möchte in diesem Zusammenhang 
noch etwas ganz Konkretes aufzeigen. Unter 
dem Titel "Forcierungskosten" hat sich etwas 
sehr Interessantes ereignet. Am Erdbaulos 33 
der vVestautobahn - bekannt unter dem 
Namen Sarling - hat eine Baufirma an For­
cierungskosten 2,874.200 S gefordert. Die 
Firmenforderung wurde, ohne auf ihre Richtig­
keit, ohne auf die Stichhältigkeit überprüft 
zu werden, von der Oberbauleitung - das 
war die niederösterreichische Landesbaudirek­
tion - dem Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau vorgelegt. Dort wurde 
dieser Akt unter der Zahl 1 1 3.659-IIfl l  proto­
kolliert. (Abg. D1'. J. G r u b e r, der soeben den 
Saal betreten hat :  Das gehört aber nicht zum 
Rechmmgshofbericht !) Nein, keine Angst, das 
ist überall bekannt, Herr Kollege ! Keine Angst, 
das gehört zu den Forcierungskosten. Herr 
Kollege, Sie kommen jetzt erst herein, Sie 
können das noch nicht wissen ! Sie sind 
zwar gewohnt, viel zu schreien, aber 8ie sollten 
sich doch ab und zu auch jemanden anhören, 
ehe Sie zu schreien beginnen ! 

Sehr geehrte Damen und Herren ! Diese 
Forderung wurde also dem Bundebministerium 
für Handel und Wiederaufbau zur Erledigung 
vorgelegt. Eine schriftliche Erledigung ist 
nicht ergangen. Offenbar war einem doch nicht 
ganz geheuer mit den sogenannten Forcie­
rungskosten. Der Akt wurde mündlich er­
ledigt, und zwar wurde die Forderung mündlich 
anerkannt. Man hatte auch kein ganz gutes 
Gefühl, die Forcierungskosten unter dem Titel 
"Forcierungskosten" flüssigzumachen, sondern 
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man hat die betreffende Baufirma offiziell auf­
gefordert, vier Nachtragsangebote vorzulegen, 
die dann in der Folge als angemessen befunden 
und selbstverständlich beglichen worden sind. 

In diesem Fall kann man nicht mehr sagen : 
Mein Name ist Bock, ich weiß von nichts ! 
Denn dieser Akt ist ordnungsgemäß registriert; 
ist im Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau aufgelegen, bearbeitet worden -
allerdings nicht schriftlich -, und man hat 
hier etwas vorgenommen, was man im Volks­
mund als Verschlderung bezeichnet. Ich möchte 
mich sehr vorsichtig ausdrücken, ich möchte 
diesen Tatbestand keinesfalls strafrechtlich 
zu qualifizieren versuchen. 
. Der Herr Finanzminister hat in seiner 

Rede anläßlich der Vorlage des Budgets -
wie ich schon eingangs erwähnt habe - den 
Begriff "währungsneutrales Budget" geprägt. 
Ich glaube, es war keine Sternstunde, weder 
eine Sternstunde von ihm noch von uns. Jeden­
falls, glaube ich, wird mit diesem Begriff, 
der wirtschaftswissenschaftlich, aber auch 
finanzpolitisch kein Substrat besitzt, doch 
irgendein Ziel verfolgt. Vielleicht ist das 
Ziel zunächst einmal noch verschleiert da­
gewesen, aber im Laufe der letzten Monate 
und Jahre hat sich abzuzeichnen begonnen, 
was man darunter zu verstehen hat. 

Im Jahre 1 965 hieß es, die Neuverschuldung 
ist gleich der Schuldentilgung plus den til­
gungsähnlichen Maßnahmen. Ich glaube, wenn 
man von 1965 an die Finanzpolitik des Herrn 
Finanzministers verfolgt, wird man feststellen, 
daß der Begriff " währungsneutral" - wie ich 
schon eingangs ausgeführt habe - in Wirklich­
keit eine politische Formel ist, die das Ziel hat : 
Die Einengung des Spielraumes der Ermessens­
kredite, beziehungsweise die öffentliche Wirt­
schaft darf nicht weiterwachsen. Die Währungs­
neutralität verschleiert in Wirklichkeit das Ziel : 
Drosselung der Investitionstätigkeit und in 
weiterer Folge natürlich auch dann die Be­
schränkung der Ermessenskredite . 

Es ist heute sehr viel über das Problem des 
Haushaltsrechtes gesprochen worden. Sie haben 
heute in Ihrer Zeitung "Volksblatt" eine kurze 
Notiz "VP für Reform des Budgetrechtes" 
veröffentlicht. Sie bemühen sich - und das 
ist ganz klar aus dieser Debatte hervorge­
gangen -, uns für Ihre Malaise mitverantwort­
lich und mitschuldig zu machen. Sie hätten 
nämlich so gerne, daß man auch hier nach dem 
Grundsatz handelt : Geteiltes Leid ist halbes 
Leid. Diese Situation, daß wir auf dem haus­
haltsrechtlichen Gebiet solche Schwierigkeiten 
haben, ist doch nicht unsere Schuld ! Wir reden 
doch schon seit vielen, vielen Monaten und 
Jahren davon, daß es unbedingt notwendig ist, 
endlich einmal neue haushaltsrechtliche Be-

stimmungen zu verabschieden. Allerdings wer­
den Sie für eines nie unsere Zustimmung be­
kommen : aus dem Finanzminister einen "Mi­
nistergiganten", einen "Superminister" zu ma­
chen, dem Rechte eingeräumt werden, die in 
Wirklichkeit dem Parlamente vorbehalten blei­
ben müssen. 

Verehrte Damen und Herren ! Unsere In­
tentionen gehen dahin, eine Budgetpolitik 
zu führen, deren oberste Ziele sind : die Be­
friedigung der Gemeinschaftsbedürfnisse, eine 
soziale Um verteilung des Volkseinkommens 
und die Sicherung des Wirtschaftswachs­
tums bei möglichst stabilen Geldwerten. Wenn 
wir eine Budgetpolitik dieses Inhaltes führen, 
werden Sie, glaube ich, nicht nur auf das Ver­
ständnis des Hauses, sondern auch des ganzen 
Volkes stoßen. 

Eine unbedingte Voraussetzung für eine 
vernünftige, den modernen Anforderungen 
entsprechende Finanz- und Wirtschaftspolitik 
ist, daß die Grundlagen des Budgetrechtes 
saniert werden. Darum eben unsere Be­
mühungen, das Haushaltsrecht auf bessere, 
auf modernere Fundamente zu stellen. Des­
\vegen auch . unser unentwegter Appell in 
der Vergangenheit, aber auch jetzt an Sie, 
endlich einmal dafür zu sorgen, daß durch 
ein modernes Haushaltsrecht eine Budget­
und Finanzpolitik in Österreich gewährleistet 
wird, die dem ganzen Volke dient, die soziale 
Gerechtigkeit gewährleistet, die aber darüber 
hinaus Garantie dafür ist, daß der Lebens­
standard der breiten Massen auch in Hin­
kunft gesteigert werden kann und daß die 
Vollbeschäftigung für die arbeitenden Men­
schen in Österreich gesichert sei . ( Beifall 
bei der SPÖ.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der Ab­
geordnete Dr. Leitner . Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl .-Ing. Dr. Leitner (ÖVP) : 
Sehr geehrter Herr Präsident ! Hohes Haus r 
Kollege Tull hat eine Rede gehalten, von 
der man nicht ganz genau weiß, ob sie pro 
oder kontra war. Auf alle Fälle sind die alten 
Walzen der Kulturpleite und des Bauskandals 
wieder aufgetaucht. Ich werde mir erlauben, 
im Laufe meiner Ausführungen dazu einiges 
zu sagen. 

Mit den letzten Ausführungen bin ich ein­
verstanden : daß wir alles tun sollen, um 
eine sparsame Führung des Staatshaushaltes 
zu gewährleisten, um die Vollbeschäftigung 
und das Wirtschaftswachstum sicherzusttllen. 

,,,-rir haben uns über das Budget 1 967 
Wochen hindurch unterhalten. Es ist viel­
leicht sehr zutreffend, daß gerade der erste 
Punkt der Tagesordnung nach Verabschie-
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dung des Budgets der Bundesrechnungsab­
schluß 1 965 ist. 

Wir müssen dem Rechnungshof eigentlich 
dankbar sein, daß er diesen Bundesrechnungs. 
abschluß rechtzeitig, vor Ablauf der ihm ge­
setzten Frist fertiggestellt und dem National­
rat vorgelegt hat. Viele tausende Zahlen 
wurden verarbeitet, der Gebarungserfolg dem 
Voranschlag gegenübergestellt, die Bilanzen 
und Betriebsergebnisse der Monopole, der 
Betriebe einschließlich Post und Bahn und der 
Fonds dargestellt. Der Rechnungsabschluß 
zeigt aber auch die Schulden des Bunde!'!, seine 
Kapitalbeteiligungen und seine Forderungen, 
die er zu stellen hat. Im Anhang erfolgt eine 
Aufgliederung des Rechnungsabschlusses 1965 
nach Kriterien der volkswirtschaftlichen Ge­
samtrechnung. 

Viele Großbetriebe würden sich sehr glück­
lich schätzen, wenn sie so rechtzeitig und so 
gründlich eine Übersicht über ihre Geschäfts­
gebarung und ihre finanzielle Situation haben 
würden. Ich darf daher an die Spitze meiner 
Ausführungen den Dank an die Beamten des 
Rechnungshofes für diese umfassende Arbeit 
stellen. 

Es muß gesagt werden, daß der Bundes­
rechnungsabschluß 1 965 ein ungünstigeres Ge­
barungsergebnis zeigt, als sich das Regierung 
und Parlament bei der Verabschiedung des 
Budgets vorgestellt haben. Die wirtschaft­
lichen Verhältnisse wurden besser und günstiger 
eingestuft, als sie dann tatsächlich waren. 

In der ordentlichen Gebarung sind Aus­
gaben von 63,8 ]}Iilliarden Schilling - das 
sind nur um 49 Millionen Schilling mehr, 
als im Voranschlag vorgesehen waren -
enthalten. Bei den Einnahmen haben wir 
nur 62,7 Milliarden ; das sind um 1063 Mil. 
lionen weniger, als im Voranschlag ent­
halten war. Die ordentliche Gebarung sollte 
laut Voranschlag mit 14 Millionen Schilling 
ausgeglichen sein ; sie zeigt aber jetzt ein 
ungünstigeres Ergebnis von 1 126 Millionen 
Schilling. 

Der Abgang in der außerordentlichen Ge­
barung konnte um 226 Millionen Schilling 
verringert werden, aber der Gesamtabgang 
ist immerhin noch um 887 Millionen Schilling 
größer als veranschlagt und beträgt 3888 Mil­
lionen Schilling. Dieser Gesamtabgang wurde 
durch die Anlehensgebarung gedeckt. 

Die nichtfälligen Finanzschulden des Bundes 
stiegen ebenfalls um fast 1 Milliarde Schil­
ling und betragen 28,3 Milliarden. 

Diese Zahlen geben zu denken, wenn 
man beachtet, daß die Ausgaben auf Grund 
der gesetzlichen Verpflichtungen und die Aus­
gaben, die diesen gleichzuhalten sind, im 

Jahre 1 965 um 4785 Millionen Schilling ge­
stiegen sind und bereits 74,3 Prozent der 
ordentlichen Ausgaben betragen. 

Mit Ende des Jahres 1964 ist das Bundes· 
verfassungsgesetz , mit dem vorläufige Be­
stimmungen über das Haushaltsrecht des 
Bundes getroffen wurden, abgelaufen. Wir 
haben vom Herrn Vizekanzler Dr. Pitter­
mann gehört, daß dieses Verfassungsgesetz 
ein "annuäres" war, ",ie er sich ausgedrückt 
hat. Mir ist damals etwas kalt geworden, 
weil wir in Österreich sogar Verfassungs­
gesetze annuär machen, während andere Staa­
ten die Verfassung So halten, daß sie nicht 
alljährlich geändert wird und geändert wer­
den kann. 'Vir wollen im Finanzministerium 
auch kein Superministerium sehen, wir wollen 
keinen Superminister . Aber der Finanzminister 
muß mehr sein als ein Bundesbuchhalter, 
der Einnahmen und Ausgaben addieren darf 
und dem man dann die Schuld geben kann, 
wenn die Addition nicht ausgeht. Das wäre 
nämlich die Folge davon. (Zustimmung bei 
der Ö VP.j 

Die Überschreitungen des Finanzgesetzes 
bedurften im Jahre 1965 auch dann, wenn 
es sich um geringfügige Beträge handelte, 
einer gesetzlichen Bewilligung durch den Na­
tionalrat. Dieser hat in drei Novellen, 18 Bud­
getüberschreitungsgesetzen und in weiteren 
Bundesgesetzen enthaltene Überschreitungen 
der finanz gesetzlichen Ansätze des· Voranschla­
ges genehmigt. Heuer kommen wir nur auf 
ein Drittel der Budgetüberschreitungsgesetze. 

Diese Überschreitungen wurden jedoch im 
vorliegenden Rechnungsabschluß nicht als 
Nachtragskredite dargestellt, sondern als Über­
schreitungen ausgewiesen. Das gleiche gilt 
für die Ausgabenrückstellungen, sodaß diese 
als Einsparungen aufscheinen. Wie da Herr 
Kollege Dr. Tull von einem "Fettpolster" 
reden kann, kann ich mir eigentlich nicht 
vorstellen. Fettpolster ist eben keiner da, 
wenn 1 Milliarde Schilling Einnahmen, die 
präliminiert waren, fehlen und wenn Aus­
gaben getätigt werden müssen, die durch 
Ausgabenrückstellungen gedeckt werden müs­
sen. 

In Wirklichkeit erfolgten diese Einsparungen 
sicher nicht freiwillig, sondern sie wurden 
in den meisten Fällen vom Nationalrat durch 
Gesetze erzwungen. Die notwendigen Mehr­
ausgaben mußten durch Minderausgaben auf 
anderen Gebieten aufgefangen werden, weil 
Mehreinnahmen nicht zur Verfügung standen. 
Ich glaube, die gesamte Bevölkerung will 
einen sparsamen Staatshaushalt und eine 
vernünftige 'Virtschaftsführung bei der öffent· 
lichen Hand. Es war für den Finanzminister 
ein hartes Brot, die bruttomäßigen Ausgaben-
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überschreitungen von 2,9 Mil1iarden Schilling verband zusammengeschlossenen Theater bes­
durch Minderausgaben in annähernd der glei- ser dotiert werden. Gemeinsam haben wir 
chen Höhe abzudecken. Die Differenz beträgt diesen Antrag gestellt, und wir haben es auch 
nur 49 Millionen Schilling. zusammengebracht. (Abg. Lukas : Was haben 

Sicher hat das schwerwiegende Folgen ge- wir gekriegt ?) Das ist geschehen. 
habt, aber wie man hier von einer Kultur- Wenn Sie den Voranschlag 1967 ansehen, 
pleite reden kann, weiß ich nicht. Ich denke dann werden Sie sehen, daß die Landes­
da an die kommenden Hochschulwahlen und theater im Finanzausgleich, der heute be­
finde hierin die Begründung. Bereits in der schlossen wird, besser wegkommen. (Abg. 
Budgetdebatte habe ich darauf hingewiesen, Lukas : Rechnen Sie einmal durch, wieviel sie 
daß man von einer Kulturpleite nicht reden in Innsbruck kriegen ! Dann dürfen Sie in 
kann, daß die österreichischen Hochschulen Innsbruck gar nicht mehr reden ! - Abg. 
sehr ordentlich sind. Sicher haben wir große Nimme rvo l l :  Das werden Sie entscheiden, wer 
Probleme, sicher haben wir viele "Wünsche, aber redet ! - Weitere Zwischenrufe.) 
wenn so viele Ausländer zu uns hereinkommen Die Überschreitungen, die aufgetreten sind 
und hier studieren, dann kann man nicht von und die der Herr Finanzminister abdecken 
einer Kulturpleite reden. Wir wissen schon, mußte, sind zum Teil auch auf die Hochwasser­
daß es heute sehr schwer ist, Hochschul- katastrophe zurückzuführen. Die Katastrophen 
professoren zu bekommen, Lehrkanzeln zu im Jahre 1965 erforderten zusätzliche Mittel 
besetzen, wir wissen, daß es sehr schwer ist, und Überschreitungen in der Höhe von 412 Mil­
überhaupt Lehrer zu bekommen, und daß wir lionen Schilling. Wir erinnern uns an die 
viel zuwenig haben. Das zeigt auch der schweren Diskussionen im Hause, die diese 
Bundesrechnungsabschluß. Gerade in den Zurverfügungstellung der Mittel ausgelöst hat . 
letzten Tagen ist eine Meldung durch die Presse Die Personalausgaben haben ebenfalls beacht­gegangen, daß ein Fachmann für Krebs- lieh zugenommen, sodaß drückende Einsparun­forschung an ein Institut nach Wien kommen gen beim Sachaufwand notwendig waren. sollte. Er hat aber acht Kinder, und man ist 
anscheinend in der Stadt Wien nicht in der Mehreinnahmen standen nicht zur Verfügung, 

da den Bruttomehreinnahmen von 1700 Mil­Lage, ihm eine entsprechende Wohnung zur lionen Schilling Bruttomindereinnahmen von 
Verfügung zu stellen. 4177 M'll' S h 'll ' " b  t h D 1 IOnen c 1 mg gegenu ers e en. as 

Die Bundestheater wurden vom Kollegen I ergibt ein Zurückbleiben der präliminierten 
Tull angezogen. (Abg. Dr. Tul l :  Landes- Einnahmen um fast 2,5 Milliarden Schilling. 
theat�r !) -. Ich kom�� . da:auf zurück. - Der Bundesrechnungsabschluß zeigt deutlich 
GeWIß ,  "Bons Godunow 1st III Salzburg auf- die Schwächezeichen der wirtschaftlichen Situ­
g�führt worden. Dazu gibt es eine saftige Bei- ation unseres Staatswesens. Der Abgeordnete 
hIlfe des Bundes. Uhlir von der Sozialistischen Partei erklärte 

Die Bundestheater haben mit 25 Millionen bei der ersten Lesung des Bundesfinanzgesetzes 
Schilling ein günstigeres Ergebnis zu ver- 1965 - ich zitiere jetzt -: Die Zuwachsrate 
zeichnen, als im Voranschlag dargestellt wurde. des Sozialproduktes betrug im Jahre 1963 
Ich freue mich darüber. Wenn aber die Wiener 4,4 Prozent, im Jahre 1964 wurde mit einer 
Privattheater Not leiden, dann sollte nicht nur ebenso hohen Zuwachsrate gerechnet. Die 
der Bund etwas leisten, sondern dann müßte wirtschaftliche Entwicklung war aber be­
vor allem die Stadt Wien etwas tun. (Abg. deutend günstiger. Wir können daher in diesem 
Kratky : Das tut sie ! - Abg. Lukas : Nichts Jahr mit einer Wachstumsrate von etwa 
anschauen und reden !) Denn der Bund stellt 6 Prozent rechnen. 'Vir werden nicht fehl­
der Stadt Wien für die Bundestheater - sicher- gehen, wenn für das kommende Budget jahr 
lieh sind es nicht ihre Theat.er , aber sie sind die gleiche Wachst.umsrate, die gleiche Steige­
in Wien - 280 Millionen Schilling zusätzlich rung angenommen wird. Vvenn der Herr 
zur Verfügung. (Beifall bei der Ö V  P. -Abg. Finanzminister im Bundesvoranschlag für das 
Dr. Tul l :  Herr Kollege , ich habe von den kommende Jahr jedoch nur mit einer fünf­
Landestheatern ge8prochen I) Das ist das Defizit, prozentigen Steigerung rechnet, dann ist diese 
das diese Theater haben. Die Länder haben Annahme sehr vorsichtig - hat Kollege Uhlir 
für ihre Landestheater sehr hohe Lasten zu gesagt -, sie ist darauf abgestellt, nun doch 
tragen, die der Bundeshauptstadt, weil sie die auch gewisse Reserven in diesem Budget zu 
Bundestheater in ihren Grenzen hat, erspart erhalten. 
bleiben. (Abg. Lukas : Denken Sie nur daran, Er verweist dann darauf, daß der Herr Vize­
wie Innsbruck jammert I) Ja, die Innsbrucker kanzler Dr. Pittermann dem Bundesminister 
jammern, und die Kärntner jammern auch. für Finanzen geantwortet hat und auf eine 
Wir haben, Herr Kollege, voriges Jahr einen gewisse unrealistische Schätzung hinwies. -
Antrag gestEllt, daß die im Theatererhalter. Ich glaube,  das war ein bewußter Zweckopti-
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mismus. Die "Arbeiter-Zeitung" hat ja dann 
im Laufe des Jahres bereits diese Haltung ver-

. schiedentlieh berichtigt. 
Die öffentlichen Abgaben weisen insgesamt 

Mehreillnahmen von nur 314 Millionen Schilling 
auf, verzeichnen jedoch Einnahmenausfälle von 
3800 Millionen Schilling. Unter Berücksich­
tigung der Überweisungen an Länder und Ge­
meinden bleibt das Nettoaufkommen an 
Steuern um 2114 Millionen oder um 5,7 Prozent 
hinter dem Voranschlag zurück. 

Bei der Lohnsteuer ergibt sich eine Mehr­
einnahme gegenüber dem Voranschlag von 
32 Millionen, das sind 0,6 Prozent des Vor­
anschlages. Eigentlich hat man hier sehr gut 
geschätzt, denn wer von uns kann eine so große 
Post auf 0,6 Prozent eineinhalb Jahre vorher 
genau schätzen � 

Die Einkommensteuer aber erbrachte um 
265 Millionen Schilling weniger, das sind 
4,9 Prozent des Voranschlages. 

Die Körperschaftsteuer brachte um 323 Mil­
lionon Schilling weniger, das sind 10,8 Prozent. 
Das ist sehr bedeutsam, denn im Bundes­
rechnungsabschluß steht der Vermerle "in­
folge zu hoher Veranschlagung sowie un­
günstiger Ertragslage einiger Großbetriebe" . 

Die Gewerbesteuer brachte um 357 Millionen 
Schüling oder um 7,8 Prozent weniger. 

In diesen Zahlen ist keine Steuerungerechtig­
keit begründet, da für alle die Gesetze gleich 
sind. Es kommt aber in diesen Zahlen die 
soziologische Entwicklung der Bevölkerung 
zum Ausdruck, die vom Selbständigen zum 
Unselbständigen geht . Viele kleine Gewerbe­
treibende und viele Bauern erzielen bei einer 
enormen Arbeitsleistung nur ein kleines Ein­
kommen und können daher nicht viel zu einer 
Steigerung der Einkommensteuer beitragen. 
Eine sinkende Zahl von Selbständigen bei 
kleinem Einkommen ergibt eben keine Steige­
rung. Und die Abwanderung erfolgt doch 
bekanntlich in erster Linie beim Generationen­
wechsel. 

Wir wissen auch, daß die Einkommen der 
Unselbständigen sehr stark in den sogenannten 
Mittelstandsbauch hineinwachsen und daß die 
Steuer alle drückt. Wir wissen, daß eine 
Änderung notwendig ist, und wir sind froh, daß 
der Herr Finanzminister eine solche für das 
kommende Jahr, das heißt, für den 1 .  Jänner 
1968, zugesagt hat. 

Es ist aber zu beachten, daß vor allem die 
Körperschaftsteuer um beinahe 1 1  Prozent 
zurückgegangen ist. Ich glaube, daß der Be­
reich der verstaatlichten Industrie zu diesem 
Rückgang sehr maßge blich beigetragen hat. 
Die Strukturpolitik muß daher ein großes und 
echtes Anliegen von uns allen, nicht nur der 
Regierung sein. 

Die Umsatzsteuer erbrachte um 1600 Mil­
lionen Schilling weniger, auch hier stecken die 
Konjunkturverflachung und ungünstige Wit­
terungsverhältnisse dahinter. 

Auch bei den Zöllen sind Mindereinnahmen 
zu verzeichnen, aber mit diesen Zollsenkungen 
hat der Herr Finanzminister einen wesentlichen 
Beitrag zur Preisstabilisierung geleistet. 

Der Bundesrechnungsabschluß zeigt, daß 
der Staat keine finanziellen Reserven hat. 
Darüber hinaus ist ausgewiesen, daß er ein 
sehr schlechter Zahler ist, weil die Za.hlungs­
rückstände um 257 Millionen Schilling ange­
wachsen sind und jetzt fast l ,5MilliardenSchil­
ling betragen. 

Ich bin mit dem Herrn Kollegen Tull ein­
verstanden, wenn er sagt, wir brauchen ein ver· 
stärktes Wirtschaftswachstum. Aber durch 
eine echte Zusammenarbeit der Sozialpartner. 
Wir brauchen möglichst stabile Lohn- und Preis­
verhältnisse, damit alle Bevölkerungsschichten 
ihre Kaufkraft erhalten können, den Schilling 
gesichert sehen, damit die Sparer nicht zu 
Leidtragenden einer Fehlentwicklung der Wirt· 
schaft werden, damit der bäuerliche Mensch 
durch die Erweiterung der Preisschere im 
Einkommen nicht ständig zurückbleibt, obwohl 
die Landwirtschaft eine hohe Produkt.ivitäts. 
zunahme zu verzeichnen hat. (Zustimmung 
bei der Ö V P.) Aber es ist doch so, daß diese 
Produktivitäts zunahmen sehr ungleich ver­
teilt sind. Der eine Bereich hat große Zu­
nahmen, der andere Bereich hat keine Zu­
nahmen zu verzeichnen. Mächtige Gruppen 
in diesen gut gelagerten Betrieben teilen sich 
diese Produktivitätsgewinne fein brüderlich, 
die anderen Bereiche der Wirtschaft müssen 
die Lohnsteigerungen auf die Preise über­
wälzen. Das ist vor allem immer mehr der Fall, 
weil der prozentuelle Anteil der Beschäftigten 
im Dienstleistungsbereich stark zunimmt. Das 
ist dann wieder die Ursache neuer Preis­
steigerungen. 

In der Budgetdebatte habe ich darauf 
hingewiesen, daß der Rechnungshof auf Grund 
des § 2 des Rechnungshofgesetzes verpflichtet 
ist, zu prüfen und festzustellen, ob die Gebarung 
sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig ist. 
Sicher kann der Rechnungshof dies nicht im 
Bundesrechnungsabschluß tun. In einem Vor­
trag in Innsbruck hat der Herr Präsident des 
Rechnungshofes darauf verwiesen, daß wir 
eine sparsame Verwaltung brauchen, eine 
solche Verwaltung aber nur mit tüchtigen und 
entscheidungsfreudigen Beamten erreicht wer­
den kann. 

Die Verwaltungsreform ist nicht nur eine 
bedeutende Aufgabe für die Regierung, auch 
das Parlament hat sich dieses Anliegens mehr 
als bisher anzunehmen. Im vorliegenden 
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Rechnungsabschluß gibt es zahlreiche Hin­
weise auf echte Möglichkeiten von Personal­
einsparungen. 

Die Neuregelung der Bezüge des öffentlichen 
Dienstes erforderte 1965 1 Milliarde Schilling. 
Von dieser Summe wurden jedoch nur 661 Milli­
onen Schilling in Anspruch genommen. Das 
heißt also, 34 Prozent der bereitgestellten 
Mittel wurden infolge der Nichtbesetzung von 
Dienstposten eingespart. Bei manchen Ver­
waltungsbereichen steht im Rechnungsab­
schluß trotz Gehaltsregulierung hinter den 
Ansätzen "Persönliche Ausgaben" der Satz : 

Einsicht der einzelnen Dienststellen zu er­
reichen. 

Wir wissen alle, daß es notwendig ist, für eine 
solche Verwaltungsreform Gesetze zu ändern. 
Ich erinnere an das Invalideneinstellungsgesetz. 
Wenn die Meldungen nur einmal im Jahr 
erbracht werden müssen, sinkt die Aktenzahl 
bereits auf die Hälfte herunter. Ich erinnere 
hier an die Vermeidung des unnötigen Akten­
schiebens. Ich könnte Ihnen viele Beispiele 
nennen. Sie kennen selber sicher viele Bei­
spiele aus Ihrer Praxis, aus Ihren Interventi­
onen, wo man draufkommt, daß ein Akt 
immer hin und her und hinauf und hinunter "Einsparungen infolge Nichtbesetzung von 

Dienstposten" . Die Verwaltungsreform darf geschoben wird, ohne daß es zu einer Erledi-
aber nicht dadurch zwangsläufig kommen, daß gung kommt. 
zuwenig Arbeitskräfte für die öffentliche Der Staat muß bei der Anstellung seiner 
Verwaltung zur Verfügung stehen. Das würde Beamten mit der Privatwirtschaft konkur­
�inen �usammenbruch wichtiger Be�'eich� des I rieren können, zum Beispiel bei Fachkräften 
offenthchen Lebens bedeuten. WIr WIssen, I für die Datenverarbeitungsanlagen, beim 
daß wir einen echten Mangel an Hoch- und Hoch- und Tiefbau, aber auch in allen anderen 
Mittelschultechnikern, an Facharbeitern, aber Bereichen. Dabei muß eine negative Auslese 
auch an Lehrern und Bedienungskräften vermieden werden, weil eine solche die Ver­
haben. Es müssen also ge zielte Maßnahmen waltung in den kommenden Jahrzehnten 
für eine Verwaltungsreform gefordert werden, ungeheuer belasten würde. Ich glaube, wir 
es müssen echte Möglichkeiten einer Verein- brauchen weniger, aber leistungsfähigere Be­
fachung aufgespürt werden, damit nicht nur die amte bei leistungsgerechter Entlohnung. Ver­
negativen Auswirkungen des Arbeitskräfte- waltungsreform und Wirtschafts wachstum sind 
mangels offenkundig werden, sondern durch die Schlüssel damit in Zukunft die Jahres­
eine einfache Verwaltung echte Personal- abschlüsse de� Staatshaushaltes ein hoffnungs­
einsparungen möglich sind. volleres Bild für den Fortschritt und für ein 

Wir wissen, daß pro Jahr 2 % Prozent der Leben in Bildung und Wohlstand zeigen. 
öffentlich Bediensteten durch Austritt oder Das wollen wir mit unserer gemeinsamen 
Pensionierung abgehen. Wir wissen weiter, Arbeit alle erreichen. (Beifall bei der Ov P.) 
daß der Staat im Jahre 1 966 276. 900 Bedien­
stete hat, dazu kommen noch 50.000 Landes­
bedienstete, die der Bund besoldet. Wäre es 
nun nicht möglich, daß dieser Abgang nicht voll 
durch neue Kräfte ersetzt wird, sondern daß 
jährlich etwa 1 bis 1 % Prozent der Ausge­
schiedenen global, im ganzen öffentlichen 
Bereich nicht mehr ersetzt werden müssen und 
einzusparen wären durch eine Verwaltungs­
reform 1 Ich glaube, das wäre ein guter Vor­
schlag, und er muß von der Regierung geprüft 
werden. Wir sollten uns bemühen, ihn zu 
erreichen. Wir wissen, daß es im Budget 1 967 

Präsident:  Zum Wort gemeldet ist ,der 
Abgeordnete Kratky. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Kratky (SPÖ) : Herr Präsident I 
Hohes Haus ! Mein Herr Vorredner, Kollege 
Leitner, hat in seinen Ausführungen etwas 
erzählt, was vielleicht in ein Märchenbuch 
gehört, aber nicht hier in das Haus. Wenn 
er über Wien Zahlen mitteilt, möge er dieses 
Haus und die Zuhörer richtig informieren. 
Er möge sich vorher erkundigen, bevor er hier 
lügenhafte Angaben macht. (Widerspruch 
bei der O v  P.) 

erstmals möglich war, zusätzlichen Anfor- Präsident : Den Ausdruck "lügenhaft" muß 
derungen an Beamten nicht zu entsprechen. ich zurückweisen. 

Um für die Jahre 1968 und für die folgenden Abgeordneter Kratky (fortsetzend) : Unwahre 
Jahre einen Dienstpostenplan zu erstellen, Angaben. Ich stelle fest, daß die Gemeinde 
der einerseits den gestiegenen Bedürfnissen der Wien - ich habe die Rede der Frau Stadtrat 
staatlichen Hoheitsverwaltung Rechnung Sandner, die für das Kulturwesen zuständig 
trägt, andererseits unnötige Aufblähungen ist, vor mir - im Jahre 1967 rund 
und unrationellen Einsatz von Personal ver- 40 Millionen Schilling für Theaterbelange aus­
meidet, wurden Kommissionen gebildet. Wenn geben wird. (Abg. Dr. J. Gruber :  Was is t 
ich richtig informiert bin, wurde auch der das im Vergleich zu den Bunde8ländern !) 
Rechnungshof eingeschaltet. Ich glaube, der Darunter befindet sich das Theater an der 
Druck muß von außen kommen. Ein echter Wien, das Volkstheater, das Theater in der 
Erfolg ist aber nur durch die Mitarbeit und die , Josefstadt und das Raimundtheater ; auBer-
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dem werden für das Jugendabonnement, The- I Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
ater der Jugend, 1 ,6 Millionen Schilling ausge- : Regierungsvorlage am 13.  Dezember 1966 in 
geben. (Abg. Dr. J. Gru b e r :  Fragen Sie, Gegenwart des Bundesministers für Finanzen 
was ein Landestheater kostet !) Dr. Schmitz vorberaten und nach Wortmel-

Das sind Zahlen, meine Damen und Herren, dungen der Abgeordneten Czettel, Peter und 
die den Tatsachen entsprechen. Ich würde den Dr. Pittermann sowie des Bundesministers 
Kollegen Leitner bitten, sich vorher an Wiener Dr. Schmitz den Gesetzentwurf ohne Abände­
Abgeordnete (Abg. Dr. J. Gruber : rungen mit Stimmenmehrheit angenommen. 
Erkundigen Sie 8ich, was die Lande�theater Der Ausschuß stellt somit den Antr ag, 
kosten !) Herr Kollege Gruber, weil Sie immer der Nationalrat wolle dem von der Bundes­
Zwischenrufe machen - so viel kommt nicht regierung vorgelegten Gesetzentwurf die ver­
auf Sie, auch wenn Sie Akademiker sind. fassungs mäßige Zustimmung erteilen. 
Herr Kollege Leitner ! Wenn Sie das nächste Dasselbe erbitte ich zu der weiteren Regie­
Mal über 'Vien reden, dann erkundigen Sie rungsvorlage, und zwar zum 6. Budgetüber­
sich zumindest bei Ihren Kollegen aus Wien, schreitungsgesetz. Auch diese Vorlage hat der 
damit Sie richtig informiert werden. (Beifa ll Finanz- und Budgetausschuß in seiner Sitzung 
bei der SPÖ.j am 13. Dezember 1966 der Vorberatung unter­

zogen. Dieser Sitzung wohnte auch Bundes­
minister für Finanzen Dr. Schmitz bei . Nach 
Wortmeldungen der Abgeordneten Czettel, 
Peter und Dr. Pittermann sowie des Bundes­
ministers Dr. Schmitz wurde die Kapitel 20 
Titel 9 § 3 Unterteilung 1 betreffende Bestim­
mung des Gesetzentwurfes einstimmig, der 
gesamte übrige Teil des Gesetzentwurfes un­
verändert mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge­
meldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf em 
Schlußwort. 

Wir gelangen somit zur Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird der Gesetz­
entwurf in der Fassung des A uS8chußberichtes 
in z w ei ter  und dri t t er  Lesung e inst i mmig 
zum Beschluß erhoben. 

3. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (259 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem weitere 
Überschreitungen der Ansätze des Bundes­
tinanzgesetzes 1966 genehmigt werden (5. Bud­
getüberschreitungsgesetz 1966) (316 der Bei-

lagen) 

4. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (287 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem weitere 
Überschreitungen der Ansätze des Bundes­
tinanzgesetzes 1966 genehmigt werden (6. Bud­
getüberschreitungsgesetz 1966) (317 der Bei-

lagen) 

Präsident : Wir gelangen zu den Punkten 3 
und 4 der heutigen Tagesordnung, über die 
beschlossen wurde, die Debatte unter einem 
abzuführen. Es sind dies : 5. und 6. Budget­
überschreitungsgesetz 1966. 

Berichterstatter zu beiden Punkten ist der 
Abgeordnete Dipl .-Ing. Fink. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Fink : Hohes 
Haus ! Die Bundesregierung hat am 18 .  No­
vember 1966 den Entwurf eines 5. Budget­
überschreitungsgesetzes 1966 im Nationalrat 
eingebracht, durch den Jahreskreditüberschrei­
tungen, die nach der geltenden Rechtslage der 
Genehmigung durch den Nationalrat in Form 
eines Bundesgesetzes bedürfen, genehmigt wer­
den sollen. 

Ich bitte, falls Wortmeldungen vorliegen, 
General- und Spezialdebatte unter einem zu 
erledigen. 

Präsident : Der Herr Berichterstatter bean­
tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 
vorzunehmen. - Ein Einwand wird nicht er­
hoben. Wir gehen somit in die Debatte ein. 

Als erster zum Wort gemeldet ist der Abge­
ordnete Dr. Scrinzi. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Scrinzi (FPÖ) : Herr 
Präsident ! Meine Damen und Herren ! Die 
Freiheitliche Partei wird nur kurz zum Ka­
pitel 20 des 6. Budgetüberschreitungsgesetzes 
Stellung nehmen. Es ist dies das Kapitel, 
das wir angenommen haben, obwohl wir im 
übrigen die beiden Budgetüberschreitungs­
gesetze ablehnen. Diese Annahme bedarf einer 
Begründung. 

Alle Fraktionen dieses Hohen Hauses haben 
vor zwei Tagen den telegraphischen Notruf 
der Arbeiter der Lavanttaler Kohlenbergbau 
Gesellschaft m. b. H. erhalten. In diesen 
Telegrammen hat der Betriebgrat darauf hin­
gewiesen, daß wenige Tage vor dem Auszah­
lungstermin die Mittel zur Auszahlung der 
Weihnachtsremuneration 1 966 nicht zur Ver­
fügung gestellt sind. Das ist der sinnfäl1ige 
Ausdruck jener Energiepolitik, jenes Energie­
planes, den die gegenwärtige Regierung uns 
zwar versprochen hat, aber bis heute schuldig 
geblieben ist. (Präsident Dipl.-Ing. Wald­
brunner  übernimmt den Vor8itz.) 

Es war auch die Situation in der LAKOG 
keineswegs so, daß die Regierung von einer 
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unvorhersehbaren Entwicklung überrascht ' zu solchen Überschreitungsgesetzen bekannt­
worden wäre, sondern es war vielmehr so, gegeben. Unserer Auffassung nach sind solche 
daß die Krise gerade in diesem Betrieb seit Überschreitungsgesetze nichts anderes als 
Jahren schon offenkundig ist, daß sich, wie Nachtragsbudgets. Wenn wir Sozialisten das 
bei den meisten übrigen Bergbaubetrieben, die Budget 1966 abgelehnt haben, ist es eine 
Halden gefüllt haben in einem Umfang, daß logische Konsequenz , daß man auch Budget­
sogar die Ablagemöglichkeit für die Kohle überschreitungsgesetze ablehnt. Wir stellten 
praktisch kaum mehr gegeben ist. Drastische damals aber gleichzeitig fest, daß wir in ganz 
Maßnahmen, Maßnahmen, die tiefe Eingriffe besonderen Fällen einzelnen Budgetüberschrei­
in den Säckel des Steuerzahlers notwendig ge- tungen unsere Zustimmung geben werden. 
macht haben, Maßnahmen, die auch ausdrück­
lich gegen Gesetze verstoßen haben, wie etwa 
die Streichung des ERP-Kredites von 320 1\fillio­
nen Schilling, haben die Krise dieses Betriebes 
leider nicht beheben können. Es wäre also 
Zeit gewesen, daß die Regierung vorsorgt, 
daß nicht die Androhung des Rücktrittes der 
verantwortlichen Direktoren diesen Betl"ie b 
über Nacht in den Konkurs treiben würde. 

Nun heißt es im Kapitel 20, daß zur Aus­
zahlung der offenen Remunerationsforderung 
der Arbeiterschaft - die Angestellten haben 
es ja bekommen - 5 l\fillionen Schilling zur 
Verfügung gestellt werden. Aber beachtlich 
ist der letzte Satz in diesem Kapitel 20. "Die 
Gesellschaft", heißt es da, wenn ich zitieren 
darf, "hätte Maßnahmen zu treffen, daß eine 
derartige Situation nach Möglichkeit nicht mehr 
eintritt."  Also einfacher kann man sich das 
nicht mehr machen. Man hat diesen seit 
Jahren defizitiären Betrieb der Alpine Montan 
angehängt, die einen nicht unerheblichen Teil 
ihrer Überschüsse laufend aufwenden mußte, 
um die Defizite dieses Betriebes abzudecken. 
Nun ist offensichtlich jene Grenze erreicht, wo 
es wirtschaftliche Grundsätze der Alpine Mon­
tan nicht mehr erlauben, diese Zuwendungen 
zu überziehen. Dieser letzte Absatz müßte 
viel eher lauten : "Die Regierung hat endlich 
Maßnahmen zu treffen, daß die Krise im 
Kohlenbergbau wie überhaupt im Bergbau in 
Österreich durch Vorlage eines · vernünftigen 
Konzeptes überwunden werden kann." 

Da wir aber umgekehrt die Arbeiter dieser 
Betriebe nicht für das Ver8agen, für die Kon­
zeptlosigkeit der Regierung, für das Immer­
noch-Aushaften eines Energieplanes verant­
wortlich machen können, haben wir im Aus­
schuß diesem Kapitel zugestimmt und werden 
auch im Hause zustimmen und deshalb auch 
eine getrennte Abstimmung der Vorlage bean­
tragen. (Beifall be1: de·r F PÖ.) 

Präsident Dipl .-Ing. Waldbrunner : Als näch­
stem Redner erteile ich dem Herrn Abgeord­
neten Dr. Oskar Weihs das Wort. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs 
(SPÖ) : Hohes Haus ! Wir haben bereits 
beim 4. Budgetüberschreitungsgesetz und erst 
am Dienstag dieser Woche im Finanz- und 
Budgetausschuß neuerlich unsere Grundsätze 

Bedenkt man, meine Damen und Herren, 
daß das 5. Budgetüberschreitungsgesetz Um­
schichtungen von rund 100 Millionen Schil­
ling bewirken soll, das 6. Budgetüberschrei­
tungsgesetz solche in Höhe von rund 215 Mil­
lionen Schilling, zusammen also 315 Mil­
lionen Schilling auf Grund dieser beiden Ge­
setze, dann wird sehr deutlich, in welchem 
Maße das beschlossene Budget 1966 zur Farce 
wird. 

Ich will mich mit dem 6. Budgetüber­
schroitungsgesetz meritorisch nicht befassen. 
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, daß 
die Bergknappen der LAKOG darüber gar 
nicht sehr erbaut sein dürften, daß der Be­
trag von 5 Millionen Schilling für ihre Weih­
nachtsremunerationen in einem Sammelsurium 
verschiedenster Budgetumschichtungen ge­
rade noch am Rande mitläuft. 

Gemäß § 63 Abs. 6 der Geschäftsordnung 
des Nationalrates bitte ich den Herrn Prä­
sidenten, beim 6. Budgetüberschreitungsge­
setz über Kapitel 20 Titel 9 § 3 Unterteilung 1 ,  
Förderung des Bergbaues, Förderungszuwen­
dung in Höhe von 5 Millionen Schilling, 
die getrennte Abstimmung vorzunehmen, weil 
die sozialistischen Abgeordneten dieser Budget­
überschreitung ihre Zustimmung geben wer­
den, während sie alle übrigen Umschichtungen 
des 5. und 6. Budgetüberschreitungsgesetzes 
ablehnen werden. 

Abschließend darf ich noch bemerken, daß 
die laufend dem Nationalrat vorgelegten Bud­
getüberschreitungsgesetze ein Beweis für die 
nachlässige Finanzpolitik des Finanzministers 
sind, der wir Sozialisten keinen Vorschub 
leisten. (Bei/all bei der SPÖ.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Der Herr 
Berichterstatter verzichtet auf ein Schluß­
wort. Damit gelangen wir zur Abstimmung, 
die ich über jeden der beiden Gesetzentwürfe 
getrennt vornehme. 

Wir gelangen vorerst zur A b st i m mu n g  
über den Entwurf des 5 .  B u d g e t ü  b e r s ch r e i­
t u n g s g e s et z e s  1966. Ich bitte jene Damen 
und Herren, die dem vorliegenden Gesetz­
entwurf samt Titel und Eingang ihre Zu­
stimmung erteilen, sich von ihren Sitzen zu 
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Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner 

erheben. - Danke. Das ist die 
Angenommen. 

Mehrheit. mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 

Es wird die sofortige Vornahme der dr itt e n  
Lesung beantragt. - Dagegen ist kein Ein­
wand. Daher bitte ich die Damen und Herren, 
die dem Gesetzentwurf auch in dritter Lesung 
zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke, der Gesetzentwurf ist auch in dritter 
Lesung mit Mehrheit ange n o m m e n. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über 
den Entwurf des 6. B u d g e t ü  b er s c h r e i­
t u ngsge s e t z e s  1 966. Es ist hier beantragt, 
über den Ausgabenansatz Kapitel 20 Titel 9 
§ 3 Unterteilung 1 ,  Förderung des Bergbaues, 
Förderungszuwendung 5 Millionen Schilling, 
getrennt abzustimmen. In Entsprechung die­
ses Antrages werde ich zunächst über diese 
Post und sodann über die übrigen Teile ab­
stimmen lassen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die der 
Ansatzpost Kapitel . 20 Titel 9 § 3 Unter­
teilung 1 ,  Förderung des Bergbaues, För­
del'ungszuwendung 5 Millionen Schilling, ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Danke. Das ist einstimmig an­
genommen. (Abg. Se kanina:  Ich danke für 
die Bergarbeiter!) 

Ich lasse nunmehr über die übrigen Teile 
des Gesetzentwurfes samt Titel und Ein­
gang abstimmen und bitte jene Damen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Danke. 
Das ist die Mehrheit. Angenommen. 

Es wird wieder die sofortige Vornahme der 
d r i t t e n  Lesung verlangt. - Kein Ein­
wand. Dann bitte ich die Damen und Herren, 
die dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zu­
stimmen, sich von den Sitzen zu erheben. -
Danke. Das ist die Mehrheit. Der Gesetz­
entwurf ist somit auch in dritter Lesung mit 
Mehrheit ang e n o m me n. 

5. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (231 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem der Finanz­
ausgleich für die Jahre 1967 bis 1972 geregelt 
wird und sonstige finanzausgleichsrechtliche 
Bestimmungen getroffen werden (Finanzaus­
gleichsgesetz 1967 - FAG. 1967) (319 der 

Beilagen) 

Präsident Dipl .-Ing. Waldbrunner : Wir kom­
men zum 5. Punkt der Tagesordnung : Finanz­
ausgleichsgesetz 1967. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Bassetti. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Bassetti : Hohes Haus ! 
Namens des Finanz- und Budgetausschusses 
habe ich zu berichten über die Regierungs­
vorlage (231 der Beilagen) : Bundesgesetz , 

1967 bis 1972 geregelt wird und sonstige 
finanzausgleichsrechtliche Bestimmungen ge­
troffen werden. 

Das Finanzausgleichsgesetz 1959 in der zu­
letzt geltenden Fassung verliert mit Ablauf 
des 31 .  Dezember 1966 seine Gültigkeit. Wie 
den Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage zu entnehmen ist, soll, einem 
einhelligen Wunsch der Gebietskörperschaften 
entsprechend, der neue Finanzausgleich eben­
falls ein langfristiger sein und in seiner Stoff­
gliederung sich dem Aufbau des Finanz­
Verfassungsgesetzes 1948, BGBl. Nr. 45, an­
passen. Dem trägt der vorliegende Gesetz­
entwurf Rechnung. Der Artikel I des vor­
liegenden Entwurfes behandelt den Finanz­
ausgleich im engeren Sinn, Artikel Ir regelt 
die Abgabenteilung, Artikel III enthält Be­
stimmungen über Finanzzuweisungen und Zu­
schüsse und Artikel IV befaßt sich mit den 
Sonder- und Schlußbestimmungen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 13.  De­
zember 1966 in Verhandlung gezogen. In 
der Debatte ergriffen außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Gnmdemann­
Falkenberg, Wielandner , Lukas, Regensburger 
und Peter sowie der Bundesminister für Fi­
nanzen Dr. Schmitz das Wort .  

Im Laufe der Beratungen wurde auf Grund 
eines Antrages der Abgeordneten Grunde­
mann-Falkenberg und Wielandner eine Reihe 
von Abänderungen an der Regierungsvorlage 
vorgenommen. 

Zu den wesentlichsten Abänderungen wird 
folgendes bemerkt : 

Zu § 1 Abs. 2 erster Satz : Trotz des Hin­
weises auf Abs. 1 hat eine Pensionslast des 
Bundes für die in der vorstehenden Be­
stimmung genannten Bediensteten nicht zu 
erwachsen. 

Zu § 2 :  § 2 des vorliegenden Gesetzentwurfes 
entspricht dem Artikel IV Absatz 2 FAG. 
1959 mit der Abweichung, daß an Stelle der 
Wortfolge "in der derzeitigen Fassung" die 
Wortfolge "in der jeweils geltenden Fassung" 
tritt. 

Zu § 9 Abs. 2 lit. h :  Hinsichtlich der Um­
satzsteuer wurde das Gewerbesteueraufkom­
men als Schlüsselelement mit herangezogen ; 
hinsichtlich der Mineralölsteuer wurde auf 
einen neuen Straßenbegriff und auf Straßen­
längen als Schlüsselelement zurückgegriffen, 
denen das Werk "Die Straßen Österreichs, 
Auswertung der Straßenstatistik 1964" samt 
den dazugehörigen Tabellen zugrunde liegt . 
Die Straßenkilometer sind der im Auftrag 
der Bundesländer vom Österreichischen In­
stitut für Raumplanung in Wien ausgearbei-
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teten oben angeführten Veröffentlichung mit 
folgender Zusammensetzung entnommen : 
Landesstraßen (einschließlich Wiener Ge­
meindestraßen) gemäß Tabelle 1, berück­
sichtigt mit 100 Prozent, Gemeindestraßen 
und -wege (ohne Wiener Gemeindestraßen) 
gemäß Tabelle 1, berücksichtigt mit 40 Pro­
zent, Sonstige Straßen und Fahrwege gemäß 
Tabelle 1, berücksichtigt mit 40 Prozent, 
Unbefestigte Straßen und Fahrwege gemäß 
Tabelle 1 und Tabelle 21 ,  berücksichtigt mit 
10 Prozent. 

Ferner hat der Ausschuß zu § 14 Abs. 1 Z. 8 
des Entwurfes festgestellt : Durch die Ab­
stellung der Abgabepflicht hinsichtlich der 
Getränkesteuer auf entgeltliche Lieferungen 
im Einzelhandel ist die Gewähr dafür ge­
geben, daß die Getränkesteuerpflicht im Gegen­
satz zur geltenden Allphasen-Umsatzsteuer 
nur in einer einzigen Phase, nämlich an­
läßlich der entgeltlichen Lieferung im Einzel­
handel, entstehen kann und somit die Ge­
tränkesteuer eine Einphasen-Steuer ist . 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetz­
entwurf mit den dem Ausschußbericht bei­
gedruckten Abänderungen mit Stimmenmehr­
heit angenommen. 

Ferner hat der Ausschuß die dem Ausschuß­
bericht beigedruckte, von den Abgeordneten 
Lukas, Regensburger , Peter und Genossen 
beantragte Entschließung einstimmig ange­
nommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit durch mich den Antrag, der National­
rat wolle 

1 .  dem von der Bundesregierung vorge­
legten Gesetzentwurf (231 der Beilagen) mit 
den dem Aus�lChußbericht angeschlossenen Ab­
änderungen die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen, 

2. die dem Ausschußbericht beigedruckte 
Ents c hl ie ß un g  annehmen. 

Ich beantrage im Falle von Wortmeldungen, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab­
zuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Ich 
danke. Es ist beantragt, General- und Spezial­
debatte unter einem abzuführen. - Einwand 
wird keiner erhoben. Dann gehen wir in die 
Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge­
ordnete Wielandner. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Wielandner (SPÖ) : Herr Prä­
sident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Wir kennen in Öster­
reich drei Gruppen von Gebietskörperschaften 
für die Besorgung der öffentlichen Aufgaben 
im Rahmen des öffentlichen Haushaltes : den 
Bund als Oberstaat , die neun Bundesländer 

als Gliedstaaten und die rund 4000 Gemeinden. 
Die Aufgaben dieser Körperschaften sind 
grundlegend in der Bundesverfassung und 
darüber hinaus in den Gesetzen des Bundes 
und der Länder geregelt. Um den Geld­
bedarf dieser Institutionen entsprechend den 
Erfordernissen zu verteilen, ist die Abstim­
mung von Steuern, Abgaben und Gebühren 
auf die Bedürfnisse der einzelnen Gebiets­
körperschaften vorzunehmen. Diese Regelung 
erfolgt im sogenannten Finanzausgleich. 

Wir kennen zwei grundlegende Arten des 
Finanzausgleiches : das Trennsystem - wie 
der Name sagt, die Auf teilung der Be­
steuerungsrechte auf die einzelnen Gruppen 
von Gebietskörperschaften - und die ver­
bundene Steuerwirtschaft, welche seit vielen 
Jahren in Österreich Grundlage für den Aus­
gleich der Finanzen zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden war und ist. 

Wenn wir uns die geschichtliche Entwick· 
lung dieses Finanzausgleiches in Österreich 
vor Augen führen, so können wir die ersten 
Ansätze zur heutigen Regelung im Jahre 1920 
finden. Damals erhielten die Gemeinden erst­
mals eine Dotation aus staatlichen Mitteln, 
welche nach einem zur Einwohnerzahl pro­
gressiv steigenden Schlüssel aufgeteilt wurde. 
Es war dies der sogenannte Danneberg­
Schlüssel, benannt nach seinem Erfinder, 
dem Abgeordneten Danneberg. Heute noch 
hat dieser abgestufte Bevölkerungsschlüssel 
eine erstrangige Bedeutung bei der Aufteilung 
der Mittel. Er geht von dem Gedanken aus, 
daß ein größeres Gemeinwesen mehr Mittel 
für die Erfüllung der Aufgaben benötigt 
und daß dieses Erfordernis mit der Zahl 
der Einwohner progressiv steigt. 

Ich habe mir gestern die stenographischen 
Protokolle aus dem Jahre 1920 angesehen 
und festgestellt, daß damals an die Ge­
meinden mit weniger als 2000 Einwohnern 
15 Kronen je Kopf überwiesen wurden, an 
die größeren Gemeinden steigend 25, 40, 50 
und 60 und an die Gemeinden mit mehr 
als 50.000 Einwohnern damals 70 Kronen. 
Damals schon stellte Danneberg fest : Die 
Lage einer Gemeinde wird umso schlechter, 
je größer die Gemeinde wird. 

Heute haben wir bei diesem Auf teilungs­
schlüssel noch andere Grundsätze mit heran­
gezogen, und zwar die Finanzkraft, die Volks­
zahl und den abgestuften Bevölkerungs­
schlüssel. 

Das Finanz-Verfassungsgesetz von 1922 
brachte praktisch die grundlegende Regelung 
der finanziellen Beziehungen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden bis zum Jahre 
1938. Man nannte damals die Verteilung dieser 
Mittel die "Abgabenteilung" . 
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Es kam dann zum Anschluß an Deutschland. 
Die deutsche Finanzverwaltung hatte zu dieser 
Z('it gänzlich andere Zielrichtungen, und der 
Ausgleich war von zentralistischem Gedanken­
gut beherrscht. 

Im Jahre 1948 wurde das heute geltende 
Finanz- Verfassungsgesetz geschaffen. Es ist 
die Grundlage für die in den folgenden Jahren 
zuerst j ährlich, erst später für einen längeren 
Zeitraum abgeschlossenen Finanzausgleichs­
gesetze. Es handelt sich dabei jeweils um 
paktierte Gesetze, paktiert deshalb, weil sie 
eine Vereinbarung zwischen Bund, Ländern, 
Städtebund t1.nd Gemeindebund zur Grund­
lage hatten. In immer größerem Maße wurde 
hier auch beim Abschluß dieser Vereinbarungen 
auf Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung 
und Vermehrung des Wohlstandes geachtet. 

Der erste Finanzausgleich, gültig für einen 
längeren Zeitrallm, wurde im Jahre 1958 für 
die Jahre 1959 bis 1 963 abgeschlossen. Die im 
Jahre 1 963 geführten Ver handlungen führten 
vorderhand zu keiner Einigung, weshalb das 
FAG. 1 959 für die Jahre 1964, 1965 und auch 
1966 verlängert wurde. Während insbeson­
dere der Städtebund bis 1 959 die Gewerbe­
steuer nach Ertrag und Kapital verteidigte, 
war auf der anderen Seite der Bund immer 
wieder Gast in den Taschen der Gemeinden. 
Ich darf bei dieser Gelegenheit an das soge­
nannte "Bundespräzipuum " erinnern - allein 
schon der Name ist unangenehm genug -, 
das später in "Notopfer " umbenannt wurde. 

1959 nun überließen die Gemeinden erstmals 
40 Prozent der Gewerbesteuer dem Bund 
und befreiten sich durch diese Leistung 
von der Last des Notopfers und der Zahlung 
von Beiträgen für die Gewährung von Aus­
gleichszulagen nach dem ASVG. und nach dem 
GSPVG. Diese Leistung für die Ausgleichs­
zulagen sollte für alle Zukunft abgegolten sein. 
Aber schon im Jahre 1960 erinnerte sich der 
Herr Finanzminister nicht mehr an diese 
Vereinbarung. Anläßlich der nächsten im 
Parlament beschlossenen ASVG.-Novelle wonte 
der Bund wieder Leistungen der Gemeinden. 
Erst nach neuerlichen Opfern der Gemeinden 
konnte eine - wie es schien - endgültige Ver­
pflichtung des Bundes erreicht werden, die 
Kosten für die Sozialleistungennach dem ASV G. 
und GSPVG. zu tragen. Ich betone : Sozial­
leistungen, weil hier auch immer von Fürsol'ga­
leistungen gesprochen wird und meiner Ansicht 
nach diese Bezeichnung dabei fälschlich an­
gewendet wird. 

Bei der Betrachtung dieses Teiles des Finanz­
ausgleiches darf ich vorwegnehmend feststellen, 
daß auch diesmal vom Herrn Bundesminister 
für Finanzen der Versuch gestartet wurde, 
bei passender Gelegenheit wieder in die 

Taschen der Gemeinden zu greifen. Die Be­
stimmungen des neuen Finanzausgleiches 
waren nach dem Entwurf des Bundesminist.ers 
für Finanzen - obwohl es zuerst anders abge­
sprochen worden war - nach Mitteilung der 
Unterhändler so gehalten, daß bei der nächsten 
N ovellierung der Bund wieder Leistungen der 
Gemeinden verlangen hätte können. Erst der 
heutemitin Behandlung stehendeAbänderun gs­
vorschlag , der in den betreffenden Gesetzesstellen 
dasWörtchen "derzeit" in "jeweils" umwandelt, 
gibt hier den Gemeinden Sicherheit für die 
Dauer der Gültigkeit zumindest dieses Finanz­
ausgleiches. 

Die Vorgangsweise des Bundesministeriums 
für Finanzen war hier eine richtige Täuschung ! 
Das muß ich feststellen. 

Nachdem, WIe bereits ausgeführt, 
seit 1963 Verhandlungen über den 
Finanzausgleich geführt worden waren, zeich­
neten sich erst 1 966 erste Ansätze für eine 
Paktierung ab. In Klagenfurt war eine weit­
gehende Einigung der Partner erzielt worden. 
Nun kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
der Gesetzentwurf des Bundesministers für 
Finanzen, welcher vorderhand absolut nicht 
die Zustimmung der Partner fand. Nur mit 
Schützenhilfe der Länder insbesondere war 
es den Gemeinden möglich, wenigstens einige 
Änderungen dieses Entwurfes durchzusetzen. 
Dafür sei den Ländervertretern von dieser 
Stelle aus namens der Gemeinden des Städte­
bundes bestens gedankt ! Ich hatte damals 
Gelegenheit, hier im Hause zum Vorschlag des 
Herrn Bundesministers für Finanzen Stellung 
zu nehmen. 

Der Grundgedanke des Vor<;chlages war, 
den größeren, in den meisten Fällen sozialistisch 
verwalteten Industriegemeinden nach dem 
ersten Vorschlag 20 Prozent, später 10 Pro­
zent Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital 
zu. nehmen und die Lohnsummensteuer bei 
der Errechnung der Finanzkraft mit zu be­
rücksichtigen. Man hat offenbar auch auf der 
rechten Seite dieses Hauses erkannt, daß die 
Kommunalpolitik einen Einfluß auf die Lan­
des- und Bundespolitik hat und daß Leistungen 
in den Gemeinden a,uch eine überörtliche 
Bedeutung erlangen können. 

Daher die Schwächung dieser Gemeinden : 
Auf dem Weg über die Verteilung der Umsatz­
steuer legt man nun diese 10 Prozent Gewerbe­
steuer in Form von 5 Prozent Umsatzsteuer 
auf alle Gemeinden um . Eine Abschwächung 
dieser Umschichtung konnte wohl noch durch 
einen etwas geänderten Aufteilungsschlüssel 
der 5 Prozent Umsatzsteuer erfolgen, welcher 
im nunmehrigen, heute vorliegenden Gesetz­
entwurf verankert ist und der nun so aussieht : 
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9 vom Hundert nach der Volkszahl, 1 1 ,5 vom 
Hundert nach dem abgestuften Bevölkerungs­
schlüssel und 2,5 vom Hundert nach der 
Gewerbesteuer . 

Auch die Lohnsummensteu,er wird in Hin­
kunft bei Errechnung der Finanzkraft außer 
Betracht bleiben. 

Der Grundgedanke "Geld von der Industrie­
gemeinde zur Landgemeinde" ist au ch heute 
noeh die tragende Säule dieses Finanzaus­
gleiches. 

Zur Frage der Lehrerbezüge wird ein an­
derer Kullege von mir sprechen. Was die 
Länder betrifft, kann ich mich mit der Fest­
stellung begnügen, daß diese erstmals in diesem 
Ausgleich wieder eine gewisse Steuerhoheit 
erhielten. 

·Von den vielen Aufgaben, welche die Ge­
meinden zu erfüllen haben, möchte ich heute 
wieder die Schulen, Straßen und Spitäler 
herausgreifen. 

Im ersten Vorschlag des Bundesminist.eriums 
für Finanzen waren als HHfe für die Belastun­
gen der Gemeinden nach den Schulgesetzen 
pro Jahr 50 Millionen Schilling vorgesehen. 
Die Belastungen der Gemeinden erfolgen durch 
die Herabsetzu.ng der Klassenschülerzahl, die 
zweizügige Führung der Hau.ptschulen und 
die Einführung des 9. Schuljahres. 

Die ursprüngliche Zusage des Bundes­
ministeriums für Finanzen konnte eine Ver­
besserung dahin gehend erfahren, daß der 
Bund 1967 und 1968 je 50 Millionen , 1969 und 
1970 je 75 Millionen und 1971 und 1 972 je 
100 Millionen, in sechs Jahren zusammen 
also 450 Millionen gibt. Bei dem derzeit 
geschätzten Erfordernis von 3,2 Milliarden 
an Schulbaukosten und so weiter bedeutet dieser 
Betrag einen Zuschu,ß von rund 8 Prozent. 
Das Einverständnis der Gemeinden konnte 
wohl nur deshalb gegeben werden, weil bei 
der heutigen Kreditmarktlage ohnehin nicht 
mehr gebaut werden kann. Wir haben erst 
vor wenigen Tagen einen suchenden Bürger­
meister hier erlebt, der sich um Kredit bemüht 
hat und für das Jahr 1968 vorgemerkt worden 
ist. 

Als Hilfe für den Straßenbau der Gemeinden 
wu,rde eine Ver besseru,ng des Aufteilu,ngs­
schlüssels für die Mineralölsteuer zugunsten 
der Gemeinden erreicht ; allerdings ist die 
Beteiligung am 40Oprozentigen Bundeszuschlag 
zu. dieser Steuer auch diesmal nicht möglich 
gewesen. Ich darf mich ganz kurz auch mit 
dem Aufteilu,ngsschlüssel beschäftigen. Diese 
Mineralölsteuer wird im Verhältnis von 6 :  74 : 
20 - bisher 26 : 64 : 10 - aufgeteilt und ab 
1970 2 :  74 : 24. 

Die Spitäler blieben gänzlich unberück­
sicht.igt. Herr Finanzminister ! Hoffentlich 

werden Sie nicht einmal krank in ein notlei­
dendes Gemeindespital eingeliefert. Ich glaube, 
dann würden auch Sie von der Notwendigkeit, 
über diese Frage zu verhandeln, überzeugt 
sein. (Abg. Ing. Häus e r :  Ich habe geglaubt, 
er wird nicht behandelt !) 

Ich darf Ihnen aber ganz kurz auch noch 
eine Stellungnahme des oberösterreichischen 
Landeshauptmannes zur Kenntnis bringen. 
Kritisch merkte Gleißner erst vor wenigen 
Tagen an, daß die erhöhte Bundesbeteiligu,ng 
am Spitälerdefizit nicht erreicht werden konnte, 
weil der Bund diesem Problem nur im Rahmen 
einer Gesamtregelung des Gesundheits- und 
Krankenkassenwesens nähertreten wolle. In 
Oberösterre-ich werden die Spitalsdefizite im 
nächsten Jahr rund 20 Millionen Schilling 
betragen. Insgesamt kosten die Spitäler das 
Land mehr als 200 Millionen. Ich muß das im 
Interesse dernotleidenden Gemeindespitäler wie� 
der aufzeigen ; es wird sich noch ein anderer 
Kollege mit dieser Frage beschäftigen. 

Der zu leistende Polizeikostenbeitrag der 
Städte mit Bundespolizei konnte gegenüber: 
dem Vorschlag des Bundesministeriums . für 
Finanzen zwar nicht auf die bisherige Höhe 
abgesenkt, zumindest aber in der vorliegenden 
Fassung um 10 S je EiInvohner au.f 80 S redu­
ziert werden. 

Für die Entwicklungsgebiete ist ein Betrag 
von 45 Millionen Schilling als Zuweisung vor� 
gesehen. Wir waren vor kurzem in Belgien und 
haben dort bei der EWG erfahren , daß in diesem 
Bereich in der letzten Zeit 8 Milliarden Schil­
ling aufgewendet werden mußten. Hoffentlich 
kommen wir im kommenden Jahr nicht mit 
unseren Bergwerken in Schwierigkeiten und 
müssen diesen Betrag aufstocken. 

. 

Über die Verteilung der Zweckzuschüsse 
müssen wir noch Richtlinien bekommen, E.ie 
sind derzeit noch nicht eindeutig geregelt. 

Weil ich selber au.s einer Eisenbahnerge­
meinde komme, muß ich mich noch einmal 
mit der Frage eines Zuschusses für die Bahnge­
meinden beschäftigen. Nach jahrelangen Be� 
mühungen erreichten die Gemeinden 1958 
einen Zuschuß des Bundes für einen Teil der 
Bediensteten der ÖBB, da die Bahn für ihre 
Werkstätten keine Gewerbe- und Lohnsummen­
steuer bezahlt. Die Kopfquote betrug 1200 S 
je Werkstättenarbeiter und Jahr. Der Betrag 
von 17 Millionen war im Entwurf des 
Bundesministeriums für Finanzen wegen dieser 
Verfassungsbestimmung eliminiert worden. Erst 
im jetzt vorliegenden Entwurf ist der Betrag 
von 17 Millionen wieder aufgenommen, aller­
dings garantiert dieser Betrag nicht mehr die 
1 200 S-Kopfquote, sondern es wird den Ge­
meinden - nach Einholung einer Bestätigung 
bei den Bahndienststellen - über Antrag ein 
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Zuschuß gewährt, dessen Höhe sich nach der für das Problem dieses neuen Finanzaus­
Zahl der angemeldeten Forderungen richtet. gleicher;:. Ich hatte damals in allen diesen Reden 

I ch gönne den Salinengemeinden die garan- um Verständnis gebeten. Heute darf ich mich 
tierte Zuweisung von 1800 S je Salinenarbeiter dafür bedanken. Verständnis war aber auch 
aus dem gleichen Titel. Aber gibt es hier, Herr dafü.r notwendig, daß dann, wenn man in Ver­
Finanzminister, nicht in der gleichen Sache handlungen mit dem Bund, mit den Ländern, 
zweierlei Recht ? mit dem Städtebund und dem Gemeindebund 

Ich weiß, daß der heute vorliegende Ent- als Partnern eintritt, Kompromisse selbstver­
wurf insbesondere nicht die Zustimmung jener ständlich erforderlich sir.d b€'ziehungsweise 

Gemeinden findet, welche durch dieses Gesetz waren. 

weniger finanzielle Mittel erhalten werden . Meine Damen und Herren ! Heute liegt also 
Diese Einstellung ist verständlich. Jedoch das Resultat dieser dreijährigen Bemühungen 
konnten gegenüber dem durch den Herrn Finanz- vor uns. Die allseitige Auffassung war , dieser 
minister im Juni 1966 vorgelegten Entwurf Finanzausgleich solle paktiert sein, er soll von 
doch noch wesentliche Verbesserungen erreicht allen beteiligten Gebietskörperschaften und 
werden, die zumindest bewirken, daß die Ge- ihren Vertretern unterschrieben werden. Es 
meindesummen aller Bundesländer positiv sollen nachher keine Meinungsverschi.eden­
geworden sind. heiten und keine anderen Auffassungen über 

Die sozialistische Fraktion dankt von dieser die Auswirkungen des Finanzausgleiches auf­
Stelle aus ihren Unterhändlern und wird treten. 
dem vorliegenden Entwurf unter Berücksichti- .Mein Herr Vorr€'dner hat "lich mit der Ge­
gung des Abändernngsvorschlages die Zu- schichte dieses Finanzausgleiches sehr eingehend 
stimmung geben. befaßt. Ich darf hi€'r auf den Inhalt d ieses 

Wir werden in den kommenden Jahren Finanzausgleiches ein hißchen zu 8prechen 

darüber zu wachen haben, daß die Schutz- kommen und vielleieht seine besonderen Merk­
klausel des § 6 eingehalten und verhandelt male hervorheben, vor allem die Langfristigkeit . 
wird, wenn neuerlich Belastungen außerhalb Sechs Jahre, also bis zum Jahre 1 972, soJl der 
des heute zu beschließenden Rahmens geplant neue Finanzausgbich gelten . Ich halte das 
sind. auch deswegen für gut, weil er dann bei den 

Ereignissen der Jahre vorher, also 1971 und 
Mög,m in den sechs Jahren der Gültigkeit ·ld 1970, keinen politischen Sprengstoff b1 en dieses Finanzausgleiches bessere Verhältnisse kann . 

in unserem Vaterlande einkehren, al s ,vir sie 
in den kommenden Monaten unter der ÖVP- Ein z \veit.cs b(�sonderes Merkmal ist die 
Alleinregierung zu €'rwarten haben ! (Beifall stufenweise Erhöhung der Einnahmen der 
bei der SPÖ.) Länder und der Gemeinden. Sie ersehen aus 

der Regierungsvorlage, daß das vorgesehen ist. Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner :  Als näch- Auf einige Änderu ngen darf ich dann noch zu 
stern Redner erteile ich dem Herrn Abge- sprechen kommen. 
ordneten Gru,ndemann das Wort. Und noch etwas ist von besonderer Bedeu-

Abgeordneter Grundemann - Falkenberg tung - mein Herr Vorredner hat es auch schon (ÖVP) : Herr Präsident ! Hohes Haus ! Mir gestreift -- : die Wiedereinführung eines wenig­kommt das heute so vor wie in einer ver gange- stens kleinen Teiles der Steuerhoheit der Län­llen Zeit : Die beiden großen Parteien stimmen der. Seit Jahren verlangen die Länder das , für ein Gesetz, soweit das gestern im Finanz- seit Jahren sind sie im mer der Meinung, man 
ausschuß zu sehen war , nicht aber die Oppo- solle ihnen die Möglichkeit geben, über eine 
sitionspartei der Freiheitlichen. Steuer selbi'ltändig disponieren zu können. 

Aber ",ir ersehen daraus, daß die Bemühun- Das hat man in di€,s8m Finanzausgleich du rch . 
gen um die Erstellung eines neuen Finanz- die allerdings stufenweise Übertragung der 
ausgleiches von Erfolg gekrönt waren. 1 959 Kraftfahrzeugsteuer an die Länder erreicht. 
haben wir den letzten beschlosseu. Seine Gel- In d em neuen Finanzausgleich ist auch eine 
tungsdauer wurde dreimal verlängert, und bei Neuordnung des Förderungswesens vorgesehen, 
jeder dieser Gelegenheiten hatte ich die :M:ög- ein Punkt mit einer Verwaltungs vereinfachung 
lichkeit, vor dem Hohen Haus über dieses und schließlich der Ausbau der Schutzklausel, 
Problem zu sprechen. die nunmehr den Bund verpflichtet, bei Fra-

Nun ist in sehr vielen und sehr langen Ver- gen, die irgendwie die Finanzen der Länder 
handlungen, die sich praktisch über drei Jahre und der Gemeinden berühren, Verhandlungen 
hinwegzogeIl, dieser neue Finanzausgleich mit den Vertragspal'tnern einzuleiten . 
in allen Einzelheiten geboren worden. Tau- Ich glaube, Sie werden mir zugestehen, daß 
sende von Berechnungen waren erforderlich., ich als Vertreter der kleinen Gemeinden es 
aber auch guter \Ville und l'Iehr viel Verständnis · als  besonders lobend hervorh.ehe, daß ein Vor-
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teil für die finanz schwachen Gemeinden in 
einem sehr hohen Maß in dem neuell Finanz­
ausgleich vorhanden ist. 

Ich glaube die Aufgaben der Gemeinden, die 
sie zu erfüllen haben, nicht wieder betonen zu, 
müssen. Gestern hat anläßlich der Debatte 
über das Budget mein Fraktionskollege Wei­
dinger betont, welchen Schwierigkeiten sich 
die Gemeinden heute gegenübersehen. Man 
kann auch nicht immer verlangen, daß die 
Wünsche der kleinen gegenüber den "\Vünschen 
der großen zu,rückgestellt werden. Es ist ja 
heute leider schon so , daß besonders in den 
kleinen Landgemeinden Wünsche wegen man­
gelnder Mittel nicht erfüllt werden können, 
deren Erfüllu.ng in den Nachbargemeinden, 
den finanziell besser situierten Gemeinden, 
vor allem aber in den Städten schon längst 
eine Selbstverständlichkeit geworden ist. 

Wir wissen auch, daß es nicht möglich ist, 
verschiedene Wünsche in den kleinen Ge­
meinden sofort in einem Jahr zu verwirklichen, 
sondern daß wir nur stu.fenweise dazukommen 
werden, u.nserer Bevölkerung auJ dem Lande 
manche Wünsche zu erfüllen, deren Erfüllung 
in anderen Gegenden 8chon zu einer Selbst­
verständlichkeit geworden ist. 

Diesem Bestreben, auch den finanzschwachen 
Gemeinden wieder einen Vorteil zukommen zu, 
lassen, dient der interkommunale Ausgleich, 
der erstmals in der Vorlage des Herrn Bundes­
ministers für Finanzen enthalten gewesen war ; 
die bereits erwähnte Umschichtung von 
10 Prozent Gewerbesteuer in 5 Prozent der Um­
satzsteuer. 

Du.rchaus nicht ' unwichtig sind alle jene 
Fragen, die im Zusammenhang mit diesen 
größeren Problemen auch gelöst wurden und 
von denen ebenfalls mein Vorredner schon ge­
sprochen hat : eine Verbesserung der Dotie­
rung der Salinengemeinden, eine Änderung 
bei den Eisenbahngemeinden, die Beibehaltu,ng 
der Dotierungen bei den Theatergemeinden 
und etwas, was in diesem Finanzausgleich neu 
ist : eine Ermächtigung an den Bund, auch den 
Gemeinden Zuschüsse für die Lösung gev,'isser 
Probleme geben zu können. 

Ich darf da besonders die Zuschüsse zu den 
Vorhaben der Gemeinden auf dem Gebiete des 
Fremdenverkehrs hervorheben. Das war bis 
jetzt in keinem Finanzausgleich vorgesehen, 
aber jetzt gibt es diese Möglichkeit. Ob natür­
lich der Bund davon Gebrauch machen kann 
und Gebrau,ch machen wird, ist eine andere, 
eine rein finanzielle Frage des Bunde�. Aber 
es gibt jetzt diese Möglichkeit, da und dort 
einmal für solche Gemeindeeinrichtu.ngen auch 
Zuschüsse geben zu können. Ich darf darauf 
verweisen, daß solche Mittel zum Beispiel für 

die Lärmbekämpfung oder für die Probleme 
des Zivilschutezs und ähnliches vorgeseben 
sind. 

Damit Sie nun das Rechnungsresultat dieses 
Finanzausgleiches ein bißchen überblicken 
können - da u,nd dort wurden schon Andeu­
tungen gemacht -, möchte ich das mit ein 
paar glo baIen Ziffern klarstellen. In den 
nächsten sechs Jahren, also in der Zeit der 
Geltungsdauer des neuen Finanzausgleiches, 
werden die Gemeinden Österreichs außer dem 
normalen Wachstum des Zuwachses an Steuern 
etwa 800 Millionen, die Stadt Wien wird als 
Land und Gemeinde 400 Millionen und die 
Länder werden etwa 1000 Millionen, also 
1 Milliarde, zusätzlich erhalten. 

Ich habe schon eine Berechnung meines 
Heimatlandes Oberösterreich gesehen, die jetzt 
den Gemeinden als Unterlage für die Budget­
ersteIlungen zugeht. Ich kann nicht dafür 
garantieren, daß diese Berechnung des Landes 
Oberösterreich absolut richtig ist, aber ich darf 
es wohl annehmen. Daraus geht hervor, daß 
die Ertragsanteile der Gemeinden um 29 Pro­
zent ansteigen werden. Meine Damen und 
Herren ! Das ist ein Drittel der Ertragsanteile. 
Ich glaube, daß jeder Bürgermeister und jeder 
Gemeindeverantwortliche erleichtert auf­
atmen wird, wenn er hört, daß er von den 
Ertragsanteilen in der Zu,kunft um ein Drittel 
mehr bekommen wird. 

Aber nun darf ich Ihnen vielleicht ein biß­
ehen die Kompliziertheit dieser Materie vor 
Augen führen. Erlauben Sie mir das ! Ich 
ziehe nicht in Zweifel , daß Sie das am Ende 
verstehen werden. Lesen Sie nur den Absatz d 
auf Seite 4 von 231 der Beilagen ! Sagen Sie 
mir dann, ob Sie bei einer derartigen Demon­
stration wissen, was das folgende eigentlich 
bedeutet. Da heißt es : " . . .  bei der Umsatz­
steuer auf die Länder 33 Hundertteile nach 
der Volks zahl und 4 Hundertteile zu einem 
Sechstel auf Wien als Land und zu fünf Sech­
steln auf die Länder ohne 1Vien nach der Volks­
zahl in den Jahren 1967 bis 1969 und 33 Hun­
tertteile nach der Volkszahl und 4,5 Hundert­
teile zu einem Sechstel auf "\Vien als Land und 
fünf Sechsteln auf die Länder ohne Wien 
nach der Volkszahl in den Jahren 1 970 bis 
1972 ; au,f die Gemeinden 9 Hundertteile 
nach der Volkszahl, 1 1 , 5 Hundertteile nach 
dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel und 
2,5 Hu,ndertteile nach dem länder weisen 
AI.l.fkommen an Gewerbesteuer (nach dem 
Gewerbeertrag und Gewerbekapital) ;". 

So lautet also ein Punkt über die Auf teilung 
der Umsatzsteuer. 

Ich darf Sie vielleicht bitten, mir einmal 
gelegentlich zu sagen, was Sie sich darunter 
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vorstellen. Ich war bei den Verhandlungen 
vom Anfang bis zum Ende dabei, aber ich 
muß Ihnen bekennen : Ich weiß es auch nicht. 
Aber es ist auch nicht erforderlich, daß einer 
von uns das absolut und vollständig versteht, 
es ist allerdings notwendig, daß die Rech­
nungssteUen der Bundesländer genau wissen, 
worum es sich dabei handelt, denn sie er­
stellen dann auch für die Gemeinden die 
Rechnungen. Ich wollte damit nur ein bißehen 
unterstreichen, wie unendlich kompliziert diese 
Materie ist . 

Über den Anteil an der Mineralölsteuer 
hat mein Herr Vorredner ebenfalls schon ge­
sprochen. Dieser Anteil und die Änderung 
des interkommunalen Ausgleiches hat zur 
Notwendigkeit der Senkung der Landesum­
lage und auch der Senkung der Mittel für 
die Bedarfszuweisungen zu führen gehabt. 
Die Landesumlage wird in den ersten fünf 
Jahren um 1 Prozent, also von 1 6  auf 15 Pro­
zent, im letzten Jahr noch um ein weiteres 
halbes PtOzent gesenkt, damit dann im 
letzten Jahr bei der Erstellung des neuen 
Finanzausgleiches der Start für die Verhand­
lungen für die Gemeinden etwas günstiger er­
scheint. 

Die Bedarfszuweisungen werden von 15 
auf 13,5 Prozent gesenkt. Das hat bei den 
Ländern zu einigen Meinungsunterschieden 
geführt. Ich darf Ihnen auch da wieder die 
Berechnung des Landes Oberösterreich vor 
Augen führen, das im vergangenen Jahr für 
die Bedarfszuweisungsmittel 1 1 7 Millionen 
zur Verfügung hatte, während diese für heuer 
mit 136 Millionen berechnet werden. Das 
ist also ein Zeichen, daß auch die Herabsetzung 
auf 13,5 Prozent keine Ermäßigung, sondern 
eine Vergrößerung der Bedarfszuweisungs­
mittel ergibt. Es ist auch vorgesehen, daß 
ein halbes Prozent dieser Bedarfszuweisungs­
mittel für die sogenannten Rotgemeinden 
Verwendung finden soll. Das sind diejenigen 
Gemeinden, welche nach den jetzigen Be­
rechnungen einen Verlust tragen müssen, 
insbesondere Industriegemeinden. Es ist also 
ein Härteausgleich für diese Zwecke. 

Zur Frage Mineralölsteueranteil möchte ich 
sagen, daß noch ein ziemlich bedeutender 
Betrag im Laufe der nächsten sechs Jahre 
zusammenkommen wird, wenn auch 77 Mil­
lionen Schilling pro Jahr für alle österreichi­
schen Gemeinden keine überwältigende Ziffer 
bilden. Beim Schulzuschuß haben wir die 
Meinung vertreten, daß dieser Zuschu ß, mit 
dem der Herr Fina�zminister einverstanden 
ist - durch zwei Jahre je 50 MHlionen, durch 
zwei weitere Jahre 75 Millionen und dann 
durch zwei Jahre je 100 Millionen Schilling -, 
den Gemeinden, die Schulerrichter sind, ge-

geben werden soll, um die Auswirkung der 
neuen Schulgesetze, neuen Schulraum zu 
schaffen, abzugelten. Das ist nach einigen 
sch wierigen Verhandlungen von den Ver­
tragspartnern auch zugestanden worden. 

Meine Damen und Herren ! Alle Wünsche 
sind natürlich nicht erfüllt worden, aber 
das konnte auch niemand von diesen Ver­
handlungen erwarten. Eine weitere För­
derung des Fremdenverkehrs würden die 
Gemeinden Österreichs außerordentlich be­
grüßen. Auch all die Fragen der Abwässer­
beseitigung und der Lärmbekämpfung sind 
noch ein großes Problem für die Gemeinden. 
Auch mein Herr Vorredner hat auf das un­
endlich schwierige Problem der Defizite bei 
den Gemeindespitälern hingewiesen. Wir haben 
vor einem halben Jahr im Nationalrat einen 
Beschluß gefaßt, worin die Bundesregierung 
gebeten wird, dieser Frage besondere Auf­
merksamkeit zu schenken. Wir haben in 
diesem Beschluß auch ersucht, alle zuständigen 
Stellen einmal an einen Tisch zu Verhandlungen 
zu bringen. Die ersten Ansätze sind erfreuli­
cherweise da : Sowohl die Frau Bundesminister 
für soziale Verwaltung als auch der Herr 
Finanzminister haben sich bereit erklärt, hier 
mitzuwirken. Es wird natürlich eine Zeit dau­
ern, bevor wir alle diese Stellen an einen Tisch 
bringen. Die Frage ist so schwierig, aber auch 
so dringend zu lösen, daß wir dazusehen müs­
sen, eine Möglichkeit zu finden, diese Spitals­
defizite zu verringern oder überhaupt auszu­
schalten. 

Zweifellos ist dieser neue Finanzausgleich 
ein Vertrag, der eine wesentliche Verbesserung 
insbesondere für die finanzschwachen Ge­
meinden bringt. Gestatten Sie mir daher, 
daß ich auch einen Dank anbringe, einen 
Dank an alle Beteiligten : an den Herrn 
Minister, an die Landesfinanzreferenten, an 
die Vertreter des Städtebundes, an alle Be­
amten, die dabei beschäftigt waren und viele 
Tage und Nächte über den Berechnungen 
gesessen sind. Ich darf auch die Verbindungs­
stelle der Bundesländer nicht unerwähnt las­
sen. (Beifall bei der Ö V  P.) 

Und nun als Abschluß : Meine Damen und 
Herren ! Man scheint im Hohen Hause oft 
geneigt zu sein, Bund, Länder und Gemeinden 
nur als ein selbstverständliches Instrument 
der Erfüllung der Wünsche zu betrachten ; 
so, als brauche man nur Wünsche zu äußern, 
und es soll gezaubert werden. Daß die Ge­
bietskörperschaften Aufgaben zu erfüllen haben, 
die als unbedingte Voraussetzungen für die 
Entwicklung unserer Wirtschaft angesehen 
werden müssen, ist selbstverständlich. Denken 
Sie nur daran, welche Aufgaben den Ge­
bietskörperschaften auf dem Gebiete der Post, 
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der Bahn, des Telephons, des Straßenbaus, 
der Spitalerhaltung, der Altersheime, der so­
zialen Fürsorge, der Wasserleitungen, der 
Kanäle und so weiter obliegen. Viele meinen : 
Die sollen alles für uns schaffen, aber wir 
wollen möglichst wenig dazu leisten, auch 
möglichst wenig Steuer zahlen. Aber ohne 
diese Leistungen der Staatsbürger, ohne die 
Steuern, ist es eben nicht möglich, die Vor­
aussetzungen, die wir brauchen, zu schaffen. 
Heute ist es so : Wenn ein Wunsch auftaucht, 
muß er sofort erfüllt werden. Wer die Mög­
lichkeit dazu gibt, darum sorgt man sich 
nicht, darum sollen sich die Verantwortlichen 
kümmern, Sie tun es auch, aber sie müssen 
fordern und erwarten, daß auch der Bürger 

Abgeordneter Wodica (SPÖ) : Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Sie werden sicherlich nicht 
überrascht sein, wenn ich nicht das Loblied, 
das mein verehrter Vorredner jetzt gesungen 
hat, so geradlinig fortsetzen kann. Ich muß 
zum Finanzausgleichsgesetz 1967 feststellen, 
daß wieder einige Ungereimtheiten, einige Un­
gerechtigkeiten und jahrelange Forderungen 
von Gemeinden und auch des Städtebundes 
nicht berücksichtigt wurden. Nach meiner 
Meinung gibt es ne ben diesem offiziellen 
Finanzausgleich 1967 auch noch einen zweiten, 
einen inoffiziellen oder, um es vielleicht noch 
deutlicher zu sagen, einen grauen Finanz­
ausgleich, der sich für viele Gemeinden geradezu 
greulich auswirkt . 

das Seine dazu leistet sonst sind 
die Wünsche eben unerfüllbar. Schon der legale Finanzausgleich steht 

Alles auf einmal ist nicht möglich. Mit et- Erkenntnissen von Städteplanern, Soziologen 

was Verständnis kann aber alles geschaffen und el'.fahrenen Komm
.�

nalpolitikern in �:"r�s­

werden und vielleicht noch mehr als bisher sem 'WIderspruch gegenuber. Wenn den kIemen 

obwohl die Leistungen, die in den letzte� Gemeir:den ein 
.
wenig von der lang� vers�roche­

zwanzig Jahren von den Gebietskörperschaften ! nen
. 
HIlfe . zuteIl wurde, so gesc�Ieht dIes auf 

erbracht wurden wie ich glaube geradezu Kosten VIeler - das hat melll Herr Vor­

gigantisch sind.
' 

Es ist auch k�ine über- redner auch betont - größerer Gemeinden. 

triebene Behauptung, wenn ich der Meinung Diese größer�n Gemeinden sollten aber auf 

Ausdruck verleihe, daß das, was seit 1945 Grund der Melllung von Fachleuten zu Schwer­

auf diesem Gebiet geschehen ist von vielen punkten gemacht werden. Um Schwerpunkt­

Generationen vorher nicht err�icht wurde. aufg�ben er
,
füll

,
en zu �önnen, dür�te man nicht 

Dazu waren Anstrengungen aller in einem 
außerordentlich großen Maße notwendig. Ich 
bitte auch die Verantwortlichen - hier 
möchte ich besonders für die Bürgermeister 
reden -, nicht immer die Gemeinden einen 
"bunten Hund" zu nennen. Wir haben einige 
Verantwortung zu übernehmen gehabt, und 
wir werden sie auch in der Zukunft über­
nehmen. Wir haben bei den Ver handlungen 
um den Finanzausgleich im Rahmen des Er­
reichbaren das möglichste getan. Meine Damen 
und Herren ! Ich bitte Sie alle, unterstützen 
Sie das, indem Sie nicht nur das Nichter­
füllte, sondern auch da8 Erfüllte heraus­
stellen. Auch über diese so schwierigen Ver­
handlungen und ihr Ergebnis dürfen wir 
wohl sagen, daß sie dem Wohl der Bevölkerung, 
dem Wohl unserer Heimat gedient haben. 

Am Ende darf ich noch Wert auf eine Fest­
stellung legen : Im eigenen Land genießen 
solche Gesetze meistens viel weniger Wert­
schätzung als jenseits der Grenzen. Ich kann 
Ihnen versichern, daß der letzte Finanz­
ausgleich, wahrscheinlich aber auch dieser 
Finanzausgleich in den angrenzenden Ländern 
Europas bisher nur einen Wunschtraum bildet, 
der dort nach Möglichkeit in viel späteren 
Jahren einmal Erfüllung finden soll. (Beifall 
bei der Ö V  P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als näch­
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge­
ordneten Wodica das Wort. 

so, WIe es mIt dIesem FlllanzausglelCh geschehen 
ist, die Mittel verzetteln, sondern müßte gerade 
jene Gemeinden durch vermehrte Mittel in die 
Lage versetzen, Schwerpunktaufgaben zu er­
füllen. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. 
An einigen Beispielen werde ich beweisen, daß 
der Herr Finanzminister tatsächlich noch ver­
schiedene andere Möglichkeiten hat, sich 
dauernd aus den Gemeindesäckeln verschiedener 
Gemeinden neben dem Finanzausgleich lau­
fend Gelder zu holen. 

Wenn zum Beispiel eine Stadt oder eine 
Gemeinde eine Musikschule unterhält, um 
unsere Jugend für die Musik zu begeistern und 
zu gewinnen, beteiligt sich der Herr Finanz­
minister am Schulgeld mit 5,25 Prozent 
Umsatzsteuer, weil diese begrüßenswerten 
Schulen noch immer nicht Öffentlichkeitsrecht 
besitzen. Es ist bisher trotz verschiedener 
Bemühungen des Städtebundes und anderer 
nicht gelungen, zu erreichen, daß die Schul­
gelder gemeindeeigener Musikschulen von der 
Umsatzsteuer befreit werden. Zur Informa­
tion dad ich den Damen und Herren noch 
sagen, daß der § 4 Abs. 1 Z. 30 des Umsatz­
steuergesetzes aus 1959 vorsieht, daß die 
Umsätze der öffentlichen oder mit Öffentlich­
keitsrecht ausgestatteten Schulen steuerfrei 
sind, wenn die Einnahmen aus dem Schulgeld 
vorwiegend zur Deckung der Unkosten ver­
wendet werden. Ich glaube, meine sehr ver­
ehrten Damen und Herren, diesem Beginnen 
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der Gemeinden, die solche Musikschulen unter- St,adt bis jetzt 470.000 S vorschußweise 
halten, entgegenzukommen, wäre hoch an der gekostet. Die Stadt St. Pölten hat überhaupt 
Zeit. Ich frage : Ist das j ugendfreundlich, ist noch keinen Schilling dieser Kosten vom Bund 
das schulfreundlich oder ist das gemeinde- ersetzt bekommen. 
freundlich � 

Einen weiteren Griff in den Gemeindesäckel Ein weiteres Beispiel, wie der Finanzminister 
hat das Bundesministerium für Finanzen für auch jenen Gameinden rücksichtlos in die 
1 967 I b ·t t D h d F '1' Taschen greift, die seit Jahren mehr als stief-sc lOn vor erei ,e '. ure as aml len- oO tt I' h ' h  b h d t d I . h d ' "  mu . er IC von 1 m e an el wer en ' Ich astenausglelc sgesetz , as zum BeIspIel meIller . . . . 

St dt W' N t dl. 1967 11 '  . M h meme dIe spItalerhaltenden Gemeinden. Meine 
b

a , lener eus a li ,  
S 

a e.Ill eme e r- Damen und Herren ! Die Stadt Wiener Neu-elastung von 1 ,840.000 brmgt, werden t rl t h t ·t 1946 Ab d K k . d d 1 h G . d b . d s a .L a seI zum gang es ran en-Wie er gera e so c e emeIll en Eson ers h ' d f t 72 M'll'  S hilI' b f schwer getroffen, die zu Schwerpunkten aus- au�('s, er as . . 1 IOnen c mg e "rug, 
b t d 11 D h d· E'  b . h allem lUnd 50 MIllIonen Schilling gezahlt . Der ge au wer en so en .  urc Ie 111 ezte ung B d t d . 

der von verschiedenen Gemeinden gewährten un l'ug . azu nur 18,75 Prozent bel, das 
f '1' f" d d Z I . H h lt aber erst seIt Bestehen des Krankenanstalten-amI len or ern en u agen, WIe aus a s- t h I d St d' b ' h'l� 

. 
d' h gese zes 1956. Vor er hat der Bund auch das zu agent" 

un
B 

u Ien eI 1 
d

e
I
n, Hl 

d
ie sec s- nicht geleistet. Darüber hinaus werden diese prozen Ige emessungsgrun age ,ver en sogar 18 75 P d ' 

f '1' f" d 1 Z I d G . 1 b I ' rozent es Bundes Immer erst ein Jahr amI len 01' ernc e TI agen er emClnc en e- , .. t .  I it ' h 1 t t I h f  ' d  I t 1 d' F '1' spa ,er grza 1 . ,  manc mal uauert es auch noch s e�e,r . c . .  rage ,:�e er : . � aas le aun ten- län er . polItik des OVP-Fmanzmlmsters ? g 
Hiezu haben verschiedene Städte über den In einer der letzten Fragestunden haben Sie 

Städtebund Vorschläge gemacht und unter versuc�t , Herr Minister, das ein wenig anders 
anderem vorgeschlagen, nur die 'wirtschaftlichen darzustellen. Ich darf Ihnen sagen, daß die 
Unternehmungen der Gemeinden aus markt- �8,75 Prozent Bunclesanteil für das Jahr 1965 

konformen Gründen in die Beitragspflicht des 1m Ausma� von 2 :379.000 S bis he�te be� der 
Ausgleichsfonds einzubeziehen, während alle Stadtge�ell1de WIen 

,
er Neustadt mcht emge­

übriO'en Dienststellen und EinrichtUlwen der gangen smd, geschweIge denn auch nur 1 S vom 
Gem�inden zu Selbstträuern erklärt °werden Bundeszuschuß für das Jahr 1966. o 
sollten. Die Abgrel1zung z wischen den wirt- Bisher war der Bund nicht bereit, das Kran-
schaftlichen Unternehmungen, den Dienststellen kenanstaltengesetz aus dem Jahre 1920 wieder­
und so weiter ist ohne Schwierigkeiten möglich. einzuführen. Damals zahlten Bund und Land 
Die Einrichtungen und Betriebe der Gemeinden je drei Achtel zum Abgang und die spit,al­
erfüllen in der Regel öffentlich-rechtliche Auf- erhaltenden Gemeinden zwei Achtel. Dieser 
gaben oder Gemeinschaftsaufgaben - ich er- Zust,and wäre zweifellos viel gerechter. Aber 
wähne das Wasserwerk, die Müllabfuhr , die dieses Gesetz aus dem Jahre 1920 wurde bisher 
Friedhöfe -, deren Leistungen nicht auf dem nicht wieder eingeführt. Somit haben sich 
Markt abgesetzt werden. Ich glaube, auch eine die ÖVP-Finanzminister allein auf Kosten (ler 
solche Abgrenzung wäre eine berechtigte St,adt Wiener Neustadt seit 1946 35 Millionen 
Forderung der Gemeinden , die leider nicht I Schilling erspart. Das ist ab3r nur e i n  nieder­
Erfüllung fand. österreichisches Krankenhaus ! Ich darf Ihnen 

Noch ein anderes Beispiel : Für die El' - sagen, daß mit Ausnahme derAkontozahiungE:n 
haltung des Bezirksschulrates ist laut § 20 an die Rechtsträger der Krankenanstalten 
Abs. 1 Schulaufsichtsgesetz der Bund zuständig. Baden in der Höhe von rund 700.000 S, Ncun­
Bei der Stadt Wiener Neustadt sind seit dem kirchen in der Höhe von 200.000 S und 
dreijährigen Bestehen des dortigen Bezirks- St. Pölten in der Höhe von 500.000 S auf die 
schulrates von der Gemeinde Kosten in der Zweckzuschüsse des Bundes zum Rechnungs­
Höhe von etwa 260 ,000 S vorschußweise abschluß 1965 alle übrigen Zweckzuschüsse des 
gezahlt worden, wovon das Unterrichtsministe- Bundes in der Höhe von 21 ,7 Millionen Schil­
rium bisher nur etwas mehr als 60,000 S ling für die niederösterreichischen Kranken­
refundiert hat. Man sieht, auch das Unter- anstalten bisher noch offen sind. 
richts�inisterium .greift in die Taschen der Aber damit ist des Leides der spital­
Gememden. Ich bm gespannt, was das Unter- erhalt.enden Gemeinden Niederösterreichs noch 
richtsministerium sagen wird, wenn die Ge- nicht genug. Die meisten dieser Kranken­
meinden für die vorgestreckten Mi�tel Zinsen anstalten haben eine eigene Anstaltsapotheke, 
verrechnen werden. Ich habe mIr erlaubt ,  die nur zur Deckung des eigenen Bedarfs 
diesbezüglich mit einigen Klubkollegen eine der jeweiligen Krankenanstalt errichtet wurde. 
Anfrage an den Herrn Unterriehtsminister cin- Diese Anstaltsapotheken müssen ebenfalls 
zubringen. 5,25 Prozent Umsatzsteuer zahlen. 

Aber das gilt nicht nur für Wiener Neu.stadt . Ich glaube, ich habe damit einige Beweise 
Der Bezirksschulrat von St. Pölten hat dieser dafür erbracht, daß es tatsächlich auch einen 
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sogenannten grauen Finanzausgleich gibt, der 
die betreffenden Gemeinden schwerstens be­
lastet. Dies alles, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, kommt noch zu den 
erhöhten Polizeikostenbeiträgen hinzu. Es darf 
daher nicht wundernehmen, wenn sich Ge­
meinden mit Bundespolizei überlegen, ob 
nicht eine Gemeindepolizei wesentlich billiger 
käme. 

Als niederösterreichischer Abgeordneter kann 
ich nicht umhin, auch einige niederösterrei­
chische Probleme aufzuzeigen. Ein Land, das 
die zehnjährige Besatzungszeit noch immer 
nicht überwunden hat, müßte eigentlich in 
einem solchen Finanzausgleich mehr berück­
sichtigt werden und mehr Förderung erfahren. 
Aber weder im Finanzausgleich noch im 
Budget kann man irgendwo strukturfördernde 
Maßnahmen erkennen. Die Straßen Nieder­
österreichs sind noch lange nicht in dem 
Zustand, daß sie als fremdenverkehrsfördernd 
angesehen werden könnten. Eine sthrkere 
Verbundlichung von Landes- und Gemeinde­
straßen in Niederösterreich ist aber nicht 
vorgesehen. Nichts ist auch für die Industrie­
förderung im Bundesland Niederösterreich 
vorgesehen. Unsere Grenzgebiete im Norden 
und Osten werden immer menschenleerer, 
aber nichts ist vorgesorgt, um gerade in 
diesen Gebieten Arbeitsplätze zu schaffen, 
wie das anderswo geschieht. Ja bei uns 
geschieht gerade das Gegenteil : In Nieder­
österreich wurde neben Grünbach das Rax­
Werk geschlossen, Zugmayr in Waldegg sperrte 
ebenfalls. Ansässige Arbeiter wurden zu Pend­
lern gemacht, Tag für Tag auf die Bahn 
verwiesen und viele Stunden ihren Familien 
ferngehalten. Das ist weder vernünftige Ar­
beitsmarktpolitik noch Familienpolitik. 

Das Rax-Werk wurde mittlerweile in die 
Skandale der letzten Zeit eingereiht. Ein 
leistungsfähiger Betrieb wurde seiner tüchtigen 
Belegschaft entblößt dank eines Vertrages, 
der so besonders geschickt abgefaßt zu sein 
scheint, daß der angebliche alte Besitzer sagt, 
der Betrieb sei verkauft, und der sogenannte 
neue Besitzer sagt, der Vertrag sei ungültig. 
Das geht unter den Augen dieser Regierung 
vor sich, so geht man unter den Augen dieser 
Regierung mit dem Vermögen der Republik 
Österreich um ! Gleichzeitig bemüht sich der 
bisherige Besitzer des Rax-Werkes u m  Geld 
für seine übrigen Werke, aber die Stadt 
Wiener Neustadt, die ein Kaufangebot in 
der gleichen Höhe wie der angebliche Käufer 
gemacht hat, bekam bis heute keine Antwort. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch 

kollegen hat heute schon ein solches Beispiel 
angeführt. Baut der Bund in einer Gemeinde 
ein Bundesgebäude, so will er den Baugrund 
meist von der Gemeinde geschenkt haben. 
Wiener Neustadt beispielsweise schenkte 80-
wohl für die Errichtung einer Polizeikaserne 
wie auch für ein Finanzamt den Baugrund. 
Jetzt benötigt die Stadtgemeinde Wiener 
Neustadt für die Errichtung eines Kinder­
gartens dringend ein Stückehen Grund vom 
Bund. Seit 1959 wird verhandelt - die 
Gemeinde hat das Grundstück noch immer 
nicht, obwohl dieselbe Gemeinde dem Bund 
seit Jahren bereits die Zusage auf überlassung 
eines Grundstückes zur Errichtung einer Bun­
desgewerbeschule gegeben hat. So behandelt 
der Bund ausgerechnet solche Gemeinden, 
die ihrerseits stets sehr entgegenkommend 
zum Bund waren. 

Meine Damen und Herren ! Wenn ich nur 
einige Probleme zum Finanzausgleich 1 967, 
von der Warte einer größeren Stadt und vom 
Bundesland Niederösterreich aus betrachtet, 
aufgezeigt habe, so nicht aus Lust am Kriti­
sieren, sondern einfach aus der Pflicht diesen 
spitalerhaltenden Gemeinden und dem Bundes­
land Niederösterreich gegenüber. 

Ich komme zum Schluß und darf sagen : 
Ich kann mich daher nicht in die Reihe der 
bestellten oder unbestellten Danke-schön­
Sager stellen, weil die Stadt Wiener Neustadt, 
mit ihr viele Gemeinden und das J .. and Nieder­
österreich sowohl im Budget 1 967 als auch 
durch den Finanzausgleich 1967 recht �tief­
mütterlich behandelt wurden. (Beifall bei der 
SPO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Als 
nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Zeillinger das Wort. 

Abgeordneter Zeillinger (FPÖ) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Einer 
meiner Vorredner, der Herr Kollege Grunde­
mann, hat heute schon den alten Koalitions­
geist in Erinnerung gerufen oder ihn be­
schworen. Ich weiß nicht, ob das gerade 
heute passend war, wenige Stunden nach 
einem Mißtrauensantrag und nach einer recht 
harten Kampfstimmung hier im Hause. Aber 
es ist sicher eines richtig : Die beiden alten 
Koalitionsparteien, die ÖVP und die SPÖ , 
werden dem Finanzausgleich zustimmen. Sie 
werden mir zugeben, Herr Kollege Grunde­
mann : Es hat sich nichts geändert, es wird 
genauso zu Felde gezogen gegen das, was 
vereinbart \.vorden ist, wie in den alten 
Koalitionszeiten. 

aufzeigen, daß Gemeinden nur recht selten Sie haben noch eine Feststellung getroffen, 
von seiten des Bundes mit Entgegenkommen die ich auch nicht ganz widerspruchslos hin­
rechnen können. Einer meiner Fraktions- nehmen kann, auch wenn Sie gesagt haben 
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- und hier pfiichte ich Ihnen bei -, daß ' Herr Finanzminister ! Es ist heute nicht 
eben manches nicht leicht zu verstehen ist. mehr Zeit, so wie früher in breitem Rahmen 
Sie sagten : Es ist nicht notwendig, daß man zum Finanzausgleich Stellung zu nehmen. 
alles versteht, es genügt, wenn es die Ver- Ich möchte aber doch zum'st eine Frage an 
bindungsstelle, die Beamten verstehen. Wenn Sie richten, die zum Teil deswegen für uns 
man das schon denkt, so sollte man es wenig- Freiheitliche wesentlich ist, weil eine Anfrage 
stens nicht in Anwesenheit der Beamten, des freiheitlichen Vertreters, welche der Forde­
der Vertreter der Ministerien sagen, sonst rungen der Länder und Gemeinden nicht 
werden die Gesetze noch unverständlicher. berücksichtigt werden konnten, im Ausschuß 

von Ihnen wie so vieles andere nicht beant­
wortet worden ist. Sie waren im Ausschuß 
in gewohnter Weise der große Schweiger 
und haben es abgelehnt, den Abgeordneten 
die gewünschte Auskunft zu geben. 

Herr Kollege Grundemann, ich habe eigent. 
lich geglaubt, daß Sie zu einem Punkt Stellung 
nehmen werden, der Ihre Person betrifft ; 
es ist der schwere Vorwurf, den man Ihnen 
gemacht hat. Ich nehme nicht an, daß Ihre 
Parteifreunde, die bei den Kundgebungen Ich muß Ihnen aber sagen, daß ich per­
in den vergangenen Wochen, die vor allem sönlich an verschiedenen Veranstaltungen teil­
in Niederösterreich stattgefunden haben, waren, genommen habe, wo nicht nur von politischen 
es Ihnen nicht ausgerichtet haben. Ich habe Gegnern - dort waren kaum Freiheitliche, 
also eigentlich erwartet, daß Sie zu dem die waren nur vereinzelt eingeladen - recht 
Vorwurf des Wortbruches, der Ihnen auS den herbe Kritik an Ihnen geübt wu.rde. Ich denke 
Kreisen Ihrer Parteifreunde und Anhänger jetzt gar nicht an jene Kundgebungen der 
gemacht worden ist, in irgendeiner Weise niederösterreichischen Bauern, wo sich die 
Stellung nehmen werden. Ich kann von Österreichische Volkspartei die Füße abputzte 
freiheitlicher Sicht, wenn ich dann zu diesem und sagte : Nicht die ÖVP, sondern der 
Thema komme, nur unseren Standpunkt dar- Schmitz allein ist schuld, er ist der böse 
legen. Aber ich darf Sie aufmerksam machen, Mann und der Versager in der Regierung. -
daß es Ihre Parteifreunde offensichtlich über- Es sind dort also wesentlich härtere Worte 
sehen haben, daß man Ihnen in Ihrer Partei gefallen als bei den Kriegsopfern. 
bei zwei Kundgebungen, wo jedesmal zirka Ich denke auch an eine Tagung, an der 4000 Menschen anwesend waren, Wortbruch als Gast des Städtebundes teilzunehmen ich 
vorgeworfen hat. Ich glaube, es wäre doch die Ehre hatte wo vom Vorsitzenden erklärt 
not�endig, da Sie .doch in einer sehr ent- wurde, daß da;, was in der Regierungsvorlage 
scheIdenden F.unktlOn a?- dem . Zustande- steht, nicht vereinbart worden ist. In der 
kommen des FmanzausgleIChes teIlgenommen I Empfehlung, die beschlossen worden ist, heißt 
haben, dazu Stellung zu nehmen. es, daß vereinbarte Textänderungen nicht 

Darf ich jetzt zur Information jener, die berücksichtigt worden seien. Konkret bestehe 
diese Vorgänge nicht kennen, folgendes sagen : in der Frage der Vergnügungssteuer zwischen 
In Protestkundgebungen niederösterreichischer Vereinbarung und Regierungsvorlage eine 
Bauern wurde mitgeteilt, daß Kollege Grunde- wesentliche Differenz . Ich kann das nicht 
mann die Zusicherung gegeben habe, daß beurteilen, ich kenne die Vereinbarungen 
jene Gemeinden, die die Getränkesteuer ent- nicht so genau, ich kenne nur die Regierungs­
weder gar nicht oder nur in ermäßigtem vorlage. Ist das später saniert worden 1 
Umfang einheben, finanzausgleichsmäßig da- Es wäre doch wesentlich, darauf eine Antwort 
durch nicht geschädigt würden. Als Antwort zu bekommen, denn es wird behauptet, daß 
darauf hat sich die niederösterreichische Lan- die Regierungsvorlage im Einvernehmen mit 
desregierung in einer vor kurzem erschienenen den Beteiligten zustande gekommen sei. Die 
Weisung an die niederösterreichischen Ge- Beteiligten aber haben auf ihrer Tagung 
meinden über die Erstellung des Jahres- über ausdrückliches Befragen erklärt, sie 
budgets 1967 an diese von Ihnen gegebenen können nur dem Verhandlungsergebnis zu­
Zusagen angebl ich nicht gehalten. Ich kenne stimmen, nicht aber der Re�ierungsvorlage. 
nicht Ihre Zusagen, ich kenne auch nicht die Bis zur Stunde ist der Regierungsvorlage 
Weisung. I ch weiß nur, daß Ihnen vor keine Zustimmung erteilt worden, sondern 
4000 Menschen dieser sicherlich kränkende nur dem Verhandlungsergebnis, wobei alle 
und beleidigende Vorwurf des Wortbruches Sprecher, auch die Vorsitzenden, überein­
gemacht wurde, und ich glaube, daß gerade stimmend feststellten, daß . die Regierungs­
Sie das nicht auf sich sitzenlassen werden. vorlage mit dem Verbandlungsergebnis nicht 
Es wäre eigentlich heute, Herr Kollege, übereinstimmt. 
Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen, denn Ich darf in dem Zusammenhang auch an 
gerad.e Sie. als Ehrenmann können das kaum I den Ihnen sicher bekannten Brief des Vize­
auf SICh sItzenlassen. I bürgermeisters Slavik erinnern, der am 7. No-
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vember, das war, glaube ich, zwei Tage nach 
dem Städtetag, schrieb : 

"Zu diesen Feststellungen sehe ich mich 
leider gezwungen, weil der nunmehr vorliegende 
Text in einer Reihe von Punkten, die für die 
Gemeinden von entscheidender Bedeutung 
sind, Formulierungen enthält, die zum Teil 
für die Gemeinden von größtem Nachteil 
wären. Das Verhalten des Bundesministeriums 
für Finanzen ist schon deshalb unverständlich, 
weil eine Formulierung , die den Interessen 
der Gemeinden entspräche, für den Bund 
mit keinerlei Nachteilen verbunden wäre." 

Das ist nur eine sehr gekürzte Wiedergabe 
der wesentlich härteren Worte, die übrigens 
auch auf dem Städtetag gefallen sind. 

Dabei ist mir eines aufgefallen : Es ent­
spricht eigentlich nicht den Usancen unter 
Vertragspartnern, zuerst etwas zu vereinbaren 
und dann eine Regierungsvorlage einzubringen, 
von der alle Vertragspartner nachher sagen : 
Aber das war ja gar nicht vereinbart !  -
Ich möchte, um einen Ordnungsruf zu ver­
meiden, nicht erklären, wie man in Juristen­
kreisen solche Methoden nennt. Aber ich 
darf Sie doch einladen, heute einmal ausnahms­
weise Ihr Schweigen zu brechen und uns zu 
sagen, was Sie, Herr Finanzminister , ver­
anlaßt hat, zuerst Verhandlungen zu führen 
und Vereinbarungen zu treffen ' und dann 
später eine Regierungsvorlage vorzulegen, von 
der die Verhandlungspartner erklären, daß 
dieser Text nicht vereinbart worden sei. 
Das ist schon ein sehr schwerwiegender Vor­
wurf. Wenn Sie das nicht zu verantworten 
haben, wäre es gut, wenn Sie sich als Minister 
hier davon reinigen und uns jene Beamten 
namentlich nennen, die zweifellos einen Miß­
brau,ch der Amtsgewalt begangen haben, wenn 
sie vertragliche Vereinbarungen falsch be­
urkundeten. Ich darf also bitten, diesen 
Widerspru,ch klarzustellen. 

Ich möchte weiters noch zur Frage der 
Schutzklausel Stellung nehmen. § 6, die 
Schutzklausei, ist in der vorliegenden Form 
völlig unverbindlich und verpflichtet den 
Herrn Finanzminister zu gar nichts. Er hat 
lediglich Verhandlungen zu, "führen", während 
er früher Verhandlungen "einzuleiten" hatte. 
Mit der Formulierung " Ver handlungen ein­
zuleiten" hat der Herr Bundesfinanzminister 
Notopfer einführen können, wie es ihm beliebt 
hat, wobei die willfährige Mehrheit des Hauses 
bereit war, sie ihm immer zuzugestehen. 
Nun wird er nur verpflichtet, statt Verhand­
lungen einzuleiten, sie zu führen. Ich glaube, 
jeder von uns ist sich darüber im klaren, 
daß die Gemeinden u,nd Länder dadu,rch 
in keiner vVeise vor Notopfern geschützt 
sind, ja daß die Person des Herrn Finanz-

ministers Schmitz geradezu die Gewähr dafür 
gibt, daß über kurz oder lang bei einem 
Debakel in der Finanzpolitik neue Forderungen 
an Länder und Gemeinden, möglicherweise 
au ch in Form eines Notopfers, geßtellt werden. 
Ich darf Sie, meine Damen und Herren, 
die Sie ja letzten Endes die Intereßsen der 
Länder und Gemeinden mitzuvertreten 
haben - die Länder u,nd Gemeinden sind j a  
wehrlos -, bitten, sich vor Augen zu halten, 
daß Sie in den nächsten Minuten oder jeden­
falls in den nächsten Stunden einer Regierungs­
vorlage zustimmen werden, die ohneweiters 
wieder einen tiefen Griff der Regierung in 
die Kassen der Länder und Gemeinden zu.läßt. 

Wenn ich gesagt habe, daß die Länder 
und Gemeinden eine schwache Position haben, 
dann deswegen, weil zum Beispiel die Landtage, 
die an und für sich kraft ihrer Verfassung 
Budgethoheit haben, gar nicht der Ver­
handlungs- und Vertragspartner des Finanz­
ministers sind, sondern die vollziehende Gewalt, 
der Landeshauptmann, der Landesfinanzrefe­
rent, tritt in Verhandlungen mit dem Bund 
ein und vereinbart. Auf Grund der Ver­
einbarung, die die Landeshauptleute und die 
Landesfinanzreferenten, also die vollziehende 
Gewalt, mit dem Finanzminister getroffen 
haben, werden nun sehr tiefe Eingriffe in 
die Bu.dgethoheit der Länder vorgenommen. 
Ich glaube, daß das eine Politik ist, die man 
sich, wenn man nur ein bißchen föderalistisch 
denkt und die Interessen der Länder und 
Gemeinden vor Augen hat, nicht leisten kann. 
Man sollte einer solchen Politik doch kritisch 
entgegentreten, außer man will unter allen 
Umständen nur die Interessen des Bu,ndes 
und nicht auch jene der Länder und Gemeinden 
wahren. 

Weiters darf ich fragen, wenn angeblich 
allgemeine Zu.friedenheit mit dem Abschluß 
herrscht : Warum bekommen dann die Ab­
geordnetenklubs Protestresolutionen ? Ich bitte 
die Damen und Herren; die sie vielleicht 
nicht bekommen haben, in ihren Klubs nach­
zusehen, was dort in letzter Zeit an Reso­
lu,tionen und Protesten eingelangt ist. Es 
ist interessant, daß sich die vertragschließenden 
Teile jetzt plötzlich an die Abgeordnetenklubs 
wenden und feststellen, daß sehr vieles von 
dem, was in der Regierungsvorlage enthalten 
ist, keineswegs den Wünschen und Anschau­
ungen der Länder und Gemeinden entspricht. 
Dagegen kann man einwenden, man kann 
es nicht allen recht tun. Dem kann man 
wieder entgegenhalten : Man muß es nicht 
dauernd dem Bundesfinanzminister recht tun, 
man könnte schon ein bißehen mehr auch 
auf die Interessen der Länder und Gemeinden 
schauen. Ich mache Sie jedenfalls aufmerksam, 
daß sehr ernste Resolutionen dabei sind. 
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Aus dem Paket der Resolutionen, die uns I Bediensteten eine solche Resolution ohne 
die Städte schicken, möchte ich nur einen . fundierte Überprüfung den Abgeordnetenklubs 
einzigen Satz herausgreifen. Von den spital- - Sie haben das alle bekommen, es ist an 
erhaltenden Gemeinden schreibt uns eine jeden Abgeordneten gegangen - übermittelt. 
über ihre schwierige finanzielle Situation : Nichtsdestoweniger setzen sich aber sowohl 
Wenn Sie, meine Damen und Herren, den SPÖ wie ÖVP, ob Gewerkschaftsmitglied 
Finanz.ausgleich heute SO beschließen, wird oder nicht, über die Resolution hinweg. Ich 
diese Stadt in Niederösterreich - es handelt habe noch von keinem Vorredner eine Stellung­
sich um Amstetten -"zur Vermeidung einer nahme gehört, warum sie die sehr ernsten 
weiteren Erhöhung des Betriebsabganges den Bedenken der Gewerkschaft nicht beachten. 
Betrieb des Krankenhauses einschränken" .  Wenn es um das Thema der Verländerung 
Das ist eine sehr klare Mitteilung. Ich würde der Lehrerbesoldung geht, glaube ich, daß 
Ihnen empfehlen, bevor Sie zustimmen, doch I die Bedenken berechtigt sind. Wenn einmal 
noch zu überlegen, ob Sie es so ohneweiters I die Unterschiede beginnen, wenn die Länder 
auf sich nehmen können, die Gesundheit I zu lizitieren beginnen, wenn das eine Land 
der Bürger in Amstetten und in anderen I mehr bietet als das andere, dann werden die 
Städten zu gefährden, nachdem diese Städte Lehrer selbstverständlich abwandern. Erheben 
erklären, wenn Sie das, wal'> in der Regierungs- Sie dann keine Vorwürfe, weder von links 
vorlage steht, beschließen, müssen sie die noch von rechts, denn Sie stimmen jetzt 
Krankenhäuser zusperren oder einschränken. ohne jede Änderung einem Gesetz zu, obwohl 
Das ist die Situation, und ich sehe gar keinen mancher von Ihnen wahrscheinlich bei der 
Anlaß für die Länder und Gemeinden, mit . Abfassung von Resolutionen und Protesten 
dem Ergebnis der Verhandlungen zufrieden mitge"wirkt hat, die wir in den Kh,bs he­
zu sein. Wenn sie zufrieden wären, wozu kommen. Draußen protestieren Sie, weil es 
müßten dann die Bürgermeister, die größtell- einen guten Eindruck macht, und schicken 
teils der Sozlnlistischen Partei nahestehell, Proteste ins Parlament, und hier fassen Sie 
solche Protestresolutionen hiehers<:hicken ? Beschlüsse, die praktisch Ihren eigenen Stand­
'Venn nur ein einziger :Mensch nicht in ein punkt, den Sie draußen eingenommen haben, 
Sp ital kommen kann und deswegen sterben widerlegen . 
muß, dann bedeutet das eine sehr große Darf ich aber nun zum Abschluß noch zu 
Verantwortung, die jeder Abgeordnete auf einem anderen Punkt kommen, eigentlich 
sich . lädt, der jetz� den� Gesetz �ur �eswegen auch nur deswegen, weil zu meiner großen 
z\.�stllnm�" . weil Sl� mcht bereIt sl�d, den Verwunderung noch kein Kollege das Wort 
FmanZI11Ullster zu emer sparsameren WIrtschaft dazu ergriffen hat. Ich bedaure, daß jetzt in seinem Haushalt zu zwingen. verhältnismäßig wenig Weinbauern im Saal 

10h darf, weil ich gerade die ltesolutionen sind. (Abg. M inkowi ts c h: Die sind hier I) 
erwähnt habe, auch die Gewerkschaft der Herr Kollege, ich hoffe, daß Sie noch sprechen 
öffentlich Bediensteten in Erinnerung rufen, werden. Ich habe Ihre Ausführungen wörtlich 
die gegen eine Verländerung der Lehrer- gelesen, ich würde am liebsten das Tonband 
besoldung in einer ziemlich klaren Weise hier noch einmal abspielen lassen von den 
protestiert : Kundgebungen, die in der Trinkhalle in 

"Die Bundessektion Pflichtschullehrer hat �aden ware�, von den Protestve�sammlungen 
seit Jahrzehnten vor jeder auch nur teilweisen I� Krems mIt den klaren

. 
und �utIgen Worten

i 
Verländerung der Lehrerbesoldung an all- dIe gerade Ko�lege .Mlnk?',Vltsch gebrau?h 
gemeinbildenden PRichtschulen gewarnt, weil �at. Ich werde Ihn mcht z�tlere�, er h�t SICh 
sie darin eine große Gefahr einer länder weise Ja selb�r geme�det u�d WIrd SICher dIe Ge-
verschiedenen Lehrerbesoldung sieht. " legenhelt ergrmfen, h�er d�rz�legen, . warum 

. . . man dort gesagt hat, mcht dIe ÖVP seI schuld, WeI�er WIrd da.
rauf aufmerksam gemac�t, sondern der Finanzminister allein trage die daß eme Folge .dIeser Maßnah�en �as En�"- Verantwortung für diese Entwicklung, die sparen der .. FreIgegenstände sem WIrd, dIe nun den Protest der Weinbauern . . . (Abg. beso�ders fu� d�s �päter.e Beruf�leben .not- Minkowi tsch: Lassen Sie sich das Tonband wendIg und WIChtIg smd, WIe Maschmschrelben, 

Kurzschrift, Englisch. Sie werden den Spar­
maßnahmen zum Opfer fallen. Gerade diese 
Einsparungen werden aber von den Eltern 
nicht verstanden werden. 

Ich bin als Selbständiger nicht Mitglied 
der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten, 
aber ich kann mir nicht vorstellen, daß eine 
so große Gewerkschaft wie die der öffentlich 

genau vorspielen ! Ich würde fchon bitten, mich 
nicht zu verleumden !) Das wurde auf den 
Versammlungen von den ÖVP-Rednern aus­
gesprochen. Das habe ich nicht in bezug 
auf Sie gesagt, Herr Kollege. Aber Sie haben 
in Aussicht gestellt, daß Sie dem Gesetz 
nicht zustimmen werden. (Abg. Minkowitsc h: 
Das werden wir erst sehen !) Ach so, das werden 
wir erst sehen ! Ich hoffe nicht, daß Sie 
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durch Hinausgehen bei der Abstimmung einer 
Entscheidung ausweichen. Es wäre doch 
bedrückend, wenn Sie die 4000 Leute in 
Krems und die 4000 Leute in Baden ent­
täuschen würden, indem Sie bei der A b­
stimmung nicht anwesend sind. 

Es geht praktisch um den § 14 Abs. 1 Z. 8. Es 
handelt sich hier um eine Steuer, die hisher eine 
Verbrauchsteuer war und die nun praktisch 
durch ein Hintertürl als Umsatzste uer ein­
gehoben wird. Die Weinbauern, die bisher 
nur beim Ortsverkauf Steuer bezahlen mußten, 
müssen nun au,ch zahlen, wenn sie den Wein 
aus dem Ort hinaus liefern. Ich verstehe 
nichts davon, ich sage das nur, weil die Gefahr 
besteht" daß sich vielleicht doch kein Kollege 
von Ihnen zum Wort meldet, obwohl Sie 
noch vor einer Woche so protestiert haben. 
Herren der ÖVP haben mitgeteilt, daß diese 
Einführung einer Umsatzsteuer durch das 
Hintertür I allein die niederösterreichischen 
Weinbauern pro Jahr 20 Millionen Schilling 
kostet. 

Der Weg, der dabei gegangen wird, ist 
auch juristisch höchst bedenklich. Der Finanz­
ausgleich unterliegt nicht dem Begutachtungs­
weg. Es gibt also keine Möglichkeit, daß 
Kammern oder Interessenorganisationen da­
gegen Stellung nehmen. Es kann somit auf 
kaltem Wege eine - in diesem Fall für die 
Weinbauern - sehr gefährliche Regelung 
getroffen werden. Das Finanzausgleichsgesetz 
kann niemals ein steuer schaffendes Gesetz 
sein. Trotzdem handelt es sich hier doch 
eindeutig um den Versuch, materiell-rechtliche 
Änderungen des Steuerrechtes sozusagen durch 
die Hintertür hereinzuschmuggeln, indem nun 
plötzlich eine Umsatzsteuer für diesen Wein­
verkauf eingeführt wird, eine Umsatzsteuer, 
von der wir hören, daß sie allein der Bauern­
schaft des Landes Niederösterreich 20 Millionen 
kosten wird. Vielleicht wird sich auch der 
eine oder andere Weintrinker dafür interessie­
ren, denn natürlich wird das auf die Konsu­
menten überwälzt werden. Das ist ja ganz 
selbstverständlich, der Weinbauer wird es 
nicht selber tragen. Das liegt ganz auf der 
Linie, keine neuen steuerlichen Belastungen 
zuzusagen und dann doch jedes Hintertürl 
zu benützen, um neue steuerliche Belastungen 
einzuführen. 

Ich bin sehr neugierig, ob das nicht weitere 
Auswirkungen hat . Sie wissen, daß gerade 
auf dem Gebiet des Weinbaus die Konkurrenz 
praktisch nur wartet, bis wir nicht mehr 
konkurrenzfähig sind. Es herrscht, europäisch 
gesehen, ein sehr großer Konkurrenzkampf. 
Wir können den Wein, den unsere Bauern 
produzieren, nicht allein trinken. Das wäre 
doch etwas zuviel, auch für die Sicherheit 

auf den Straßen. Wir dürfen nicht vergessen, 
daß wir uns damit große Exportschwierigkeiten 
auf den Hals laden. Die 'Veinbauern ·wissen 
sicher, warum sie protestiert haben. 

Ich betone nochmals : Das waren durch 
die Bank ÖVP-Wähler, wie aus den Wort­
meldungen zu ersehen ist. Wie üblich ist 
auf den Versammlungseinladungen und Pla­
katen freie Diskussion zugesagt worden. Als 
man aber die Stimmung gesehen hat, hat 
man bedauerlicherweise in beiden Versamm­
lungen die Diskussion nicht mehr zugelassen. 
\Vie ra'3ch doch kleine Ortsfunktionäre von 
den Methoden des Parlaments lernen ! Sie 
sehen wfort den neuen Stil im Parlament : 
möglichst niederwalzen, möglichst niederfahren, 
und schon haben wir dasselbe in den Ver­
sammlungen. 

Das ändert aber nichts an der Tatsache, 
daß in diesen Versammlungen die Redner 
eindeutig festgestellt haben, daß die Bauern 
auf das schärfste protestieren, auch wenn 
erklärt wurde, daß die ÖVP ohnehin nicht 
so schlimm wäre. Ich habe von einem Wein­
bauern, der nicht meiner Partei angehört 
- ich weiß nicht, ob er der ÖVP angehört, 
er schreibt über die Parteizugehörigkeit 
nichts -, einen Brief bekommen, worin heftige 
Ausfälle gegen Kollegen Grundemann ent­
halten sind und festgestellt wird : Da die 
Redner die ÖVP in Schutz zu nehmen ver­
suchten und nur den Finanzminister Doktor 
Schmitz persönlich angriffen, gab es erregte 
Zwischenrufe, die die Redner immer wieder 
dahin zu beruhigen suchten, daß die ÖVP 
an diesen Steuererhöhungen unschuldig sei .  -
Darf ich Sie, die Unschuldigen, nun auf 
folgendes aufmerksam machen : Sie sind bereits 
vor 8000 Wählern in Niederösterreich als die 
Unschuldigen hingestellt worden. Ich hoffe, 
Sie bleiben Ihrem Wort heute treu. Zudem 
hat Kollege Minkowitsch schon auf diesen 
beiden großen Versammlungen in Aussicht 
gestellt , daß der Bauernbund das nicht kampf­
los hinnehmen werde und daß die bäuerlichen 
Vertreter der ÖVP in Vollziehung ihres 
Wählerauftrages gegen diesen Punkt der Re­
gierungsvorlage stimmen. werden. 

Ich darf daher jetzt einen A n t r a g  der 
Abgeordneten Zeillinger, Peter und Genossen 
verlesen, betreffend Beseitigung der im Finanz­
ausgleich 1967 enthaltenen Bestimmungen, 
durch die die Weinbauern benachteiligt werden. 
Er wurde dem Herrn Präsidenten bereits 
überreicht und lautet : 

Der Bundesminister für Finanzen wird 
ersucht, unverzüglich einen Entwurf aus­
arbeiten zu lassen, durch den die in der 
Regierungsvorlage für das Finanzausgleichs­
gesetz 1967 (231 der Beilagen) bezüglich 

-
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der Getränkesteuer enthaltenen Bestim­
mungen, die die Weinbauern in unvertret­
barer 'V eise benachteiligen, beseitigt werden. 

Das, Herr Kollege Minkowitsch, ist genau 
das, was Sie und Ihre Parteifreunde auf den 
Kundgebungen versprochen haben. Ich bin 
kein Weinhauer - damit nicht etwa eine 
formelle Schwierigkeit entsteht -, habe mir 
aber trotzdem erlaubt, den Antrag mit meinen 
freiheitlichen Kollegen einzubringen. Es ist 
genau das, was die ÖVP-Redner und Sie 
versprochen haben. Da wir den Antrag nicht 
genügend unterstützen können, darf , ich Sie 
bitten, ihm die notwendige Unterstützung zu 
geben, damit darüber abgestimmt werden 
kann. (Zu Abg. Grundemann - Fal kenberg:) 
Herr Kollege, Sie winken ab ? Es stimmt 
nicht � Ich hoffe, daß dazu geredet wird, 
und werde mich sehr gern noch einmal zum 
Wort melden und nähere Details bringen. 

Ich darf aber, um Schwierigkeiten zu be­
seitigen, die ich aus Ihrem Abwinken ersehe, 
Herr Kollege, jetzt noch eine Idee entwickeln. 
Aus Ihrem Abwinken läßt sich schließen, 
daß Sie jetzt im Parlament nicht wie auf 
den Kund

'
gebungen für die Weinbauern kämp­

fen werden, sondern mehr für die Interessen 
des Finanzministers. Da wir Freiheitlichen 
diese Gesetzesvorlage in der Gesamtheit ab­
lehnen und daher keine gesonderte Abstim­
mung verlangen können, andererseits aber 
Kollege Grundemann gesagt hat, es wird 
schon noch geredet werden, lade ich jene 
Kollegen ein, die dazu noch Stellung nehmen 
werden, den Antrag zu stellen, über § 14 
Abs. 1 Z.  8 - um die es dabei geht - getrennt 
abzustimmen. Die Kollegen, die versichert 
haben, daß sie nicht zustimmen werden, 
sol1en Gelegenheit haben, dagegen zu stimmen, 
damit sie nicht in die peinliche Verlegenheit 
kommen, am nächsten Sonntag den Wein­
bauern sagen zu müssen, sie hätten leider Gottes 
zustimmen müssen, weil es um das ganze 
Gesetz geht. 

Entschuldigen Sie, wenn ich hier eine 
juristische Belehrung gebe. Jene Bauern, 
die nun herunterkommen werden, um zu 
vertreten, warum die ÖVP unschuldig und 
nur der ]'inanzminister schuldig ist, die also 
dem Gesetz zustimmen werden, darf ich 
aufmerksam machen : Es wäre in ihrem 
Interesse und zu empfehlen - wir würden 
sie gerne dabei unterstützen -, eine getrennte 
Abstimmung über den § 14 Abs. 1 Z. 8 zu 
verlangen, damit sie das, was sie den Wählern 
versprochen haben, auch halten können. 

Ich habe heute nur einige Punkte heraus­
gegriffen, um Ihnen zu zeigen, wie ganz im 
alten Koalitionsgeist alles gelobt, gutgeheißen 
und beschlossen wird, wie groß aber letzten 

Endes die Unzufriedenheit der Betroffenen 
ist .  Das ist der Grund, warum wir Freiheit­
lichen gegen diese Regierungsvorlage stimmen 
werden. (Beifall bei der F PÖ.j 

Präsident Dipl . -Ing. Waldbrunner : Der Herr 
Abgeordnete Zeillinger hat einen Antrag ein­
gebracht, der verlesen wurde, aber nicht 
genügend unterstützt ist. Ich stelle daher 
die Unterstützungsfrage und bitte jene Damen 
und Herren, die diesen Antrag unterstützen, 
sich von den Sitzen zu erheben. - (Abg. 
Ze i l l inger: Wo ist der Minkowitsch ?) Ich 
danke. Das ist n i c h  t genügend unterstütz t. 
Der Antrag steht nicht zur Debatte. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Lukas das Wort. 

Abgeordneter Lukas (SPÖ) : Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus ! Es war nicht das erste 
Mal seit 1945, daß man bei den Verhandlungen 
um den Finanzausgleich von seiteu des Bundes 
versuchte, einen Teil der Lehrerbesoldung 
auf die Länder zu übertragen ; bei diesen 
Verhandlungen ist es nun dem Bund doch 
gelungen. Im § 3 des Finanzausgleichs­
gesetzes wird festgelegt, daß 10 Prozent der 
Lehrerbesoldung von nun an die Länder zu 
tragen haben. Darunter versteht man außer 
dem Lehrergehalt auch die Reise- und über­
siedlungsgebühren, die Belohnungen der Lehrer 
und die Aushilfen. Die Länder waren anfangs 
nicht einverstanden, doch der Herr Finanz­
minister bot ihnen 3 Prozent der Umsatz­
steuer an. Manches Land war trotzdem noch 
skeptisch, ob die 3 Prozent überhaupt aus­
reichen werden, um die 10 Prozent der Lehrer­
gehälter bezahlen zu können. Ein weiteres 
Angebot des Herrn Finanzministers, daß er 
eventuell noch für einen Ausgleich aufkommt, 
damit man dann das Auslangen findet, hat 
nun die Länder, die Herren Finanzreferenten 
beruhigt. Dadurch erreichte der Bund die 
Zustimmung. 

Die Lehrer in Österreich, die mehr als 
30 Dienstjahre haben, beobachteten diesen 
Vorgang sehr scharf. Sie haben schon in 
einer Berufsära gewirkt, in der die Länder 
allein für die Besoldung der Lehrer auf­
kommen mußten, und die Zustände dieser 
Zeit kamen ihnen wieder in Erinnerung. 
Ich möchte dem Hohen Haus nm ganz kurz 
schildern, daß es in dieser Zeit bis zum Jahr 
1938 keine einheitliche Durchführung des 
Reichsvolksschulgesetzes in Österreich gab. 
Ich verweise auf das Burgenland, das das 
Reichsvolksschulgesetz überhaupt nicht 
kannte, sondern nach dem ungarischen Schul­
stuhlgesetz die Unterrichtsführung und Unter­
richtsgestaltung vorgenommen hat. Es gab 
auch kein einheitliches Ausmaß der Unter­
richtsstunden in Österreich, denn dieses Aus-
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maß legten die Länder fest, und es war ver­
schieden. Ich weiß, daß man in Wien mit 
24 Wochenstunden arbeitete, Kärnten hatte 
bis zum Jahr 1964 30 Wochenstunden vor­
gesehen, bis das LaDÜG. die Einheitlichkeit 
für alle Lehrer Österreichs brachte. 

Es wurde schon erwähnt, daß wir auch 
eine verschiedene Lehl'erbesoldung in den 
einzelnen Ländern gehabt haben. Länder 
mit viel Industrie und somit größerer Steuer­
kraft haben die Möglichkeit gehabt, bessere 
Gehälter zu bieten. Ich denke nur an mein 
Land, wo ich als Lehrer wirkte. Dort wanderten 
Lehrer nach Vorarlberg und in die Steiermark 
ab, und vor allem versuchten bie in die Bundes­
hauptstadt Wien zu gelangen, denn dort 
wurden bessere Gehälter bezahlt, und vor 
allem gab es gesicherte Gehälter. Wir in 
Kärnten mußten oft dreimal im Monat Gehalt 
empfangen, weil es auf einmal dem Finanz­
referenten zuviel war. Aber es waren auch 
andere Umstände vorhanden, die eine Ver­
schiedenheit auf dem Gebiet der Schul- und 
Unterrichtsgestaltung bedingten . 

Für ältere Lehrer war somit das Ergebnis 
der Finanzausgleichsverhandlungen ein Alarm. 
Die Gewerkschaft der PHichtschullehrer mußte 
sich einschalten. Es haben viele Sitzungen 
stattgefunden :  Die Kollegen aus den Ländern 
wurden zu Tagungen geholt, die Lehrer haben 
Versammlungen abgehalten und Resolutionen 
beschlossen, die den Abgeordneten bereits 
zugegangen sind. Man erkannte bei all diesen 
Beratungen die Gefahren für die Schule. Aber 
Gefahren für die Pflichtschule sind Gefahren 
für die heranwachsende österreich ische Jugend. 

Der Hen Finanzminister sieht keine Ge­
fahren. Nach seinem Ermessen - ich kann 
es begreifen - ist doch alles klar, denn es 
ist alles bestens durch den § 3 Abs. 2 des 
Finanzausgleichsgesetzes geregelt. Der § 3 
des Finanzausgleichsgesetzes sieht für uns 
Lehrer aus wie ein Kaffeehäferl, von dem der 
Henkel abgebrochen wurde, den man dann 
wieder dazuklebte. Das ist dann keine schöne 
Schale mehr. An solchen Dingen wird - ,,,,ie 
der Österreicher sagt - sehr gern herum­
gekletzelt, und eines Tages ist noch mehr 
herausgebrochen als vorher . Damit meine 
ich, die Verländerung der Lehrerbesoldung 
könnte sich bei späteren Finanzausgleichs­
verhandlungen noch vergrößern. Der Anfang 
ist getan, und das beunruhigt die Lehrerschaft 
Österreichs. 

Die Lehrerschaft Österreichs ist aber nicht 
allein wegen der teil weisen Verländerung der 
Besoldung beunruhigt, sondern sie befürchtet 
vor allem, daß Sparmaßnahmen in den Ländern 
eintreten könnten, welche eine gewünschte 
fortschreitende Durchführung der Schulgesetze 

1962 unterbinden könnten. Diese Ha1tung 
der Lehrerschaft müssen wir anerkennen. 
Die Lehrerschaft wünscht eine moderne Unter­
richtsgestaltung, und die Befürchtungen der 
Lehrer sind vollkommen berechtigt. Ich habe 
schon einmal vor einer Woche das Beispiel 
des Landes Salzburg zitiert ; es hat die Be­
fürchtungen der Lehrer voll und ganz be­
stätigt. 

Als der Inhalt der Finanzausgleichsver­
handlungen bekannt wurde, hat die Landes­
finanzabteilung in Salzburg den Landesschulrat 
auf das bevorstehende Gesetz aufmerksam 
gemacht und ersucht, daß in Zukunft die 
Zahl der Dienstposten nur in einem vertret­
baren Ausmaß erhöht wird und daß ein 
Ausweichen auf }Iehrleistungsvergütungen 
auch nicht mehr möglich sein wird. Das sind 
klar erhobene Sparmaßnahmen, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, von seiten 
eines Landes, in dem noch viele, viele Dienst­
posten infolge des Lehrermangels nicht beset.zt 
werden können. 

Das Einstellen der Vergütungen von Mehr­
dienstleistungen zeigt aber ganz kraß die 
geplanten Sparmaßnahmen des Landes auf, 
und es ist nicht mehr von der Hand zu weisen. 
daß die Finanzabteilung des Landes Salzbllrg 
die Absicht hat, durch die eigenartige Aus­
legung des § 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
Gewinne auf Kosten der Unterrichtsgestaltung 
zu erzielen. Die Folge wäre Schließung von 
Klassen, vor allem von Hauptschulklassen, 
die weitere Folge : Erhöhung von Klassen­
schülerzahlen, und das Ergebnis ein Absinken 
der Schülerleistungen. 

Wenn man in allen Ländern Österreichs 
solche SparmaJ3nahmen einschalten würde, 
käme es zu einem Zusammenbruch des päd­
agogischen Verbundnetzes in Österreich. 

Weitere Vorstellungen sind - man hörte 
und las es - eine Drosselung der Zweizügigkeit 
der Hauptschulen im Lande Salzburg, Ein­
stellung des Unterrichtes in Freigegenständen. 
Dieses Vorhaben spricht gegen die Verwirk­
lichung der österreichischen Schulgesetze, die 
dieses Haus einstimmig angenommen hat. 

Darum sind die österreichischen Lehrer 
besorgt, und deshalb wandte sich die Gewerk­
schaft der Pflichtschullehrer an die Abge­
ordneten des Hohen Hauses mit dem Er­
suchen, Sicherheiten für die fortschreitende 
Verwirklichung der Schulgesetze 1962 zu 
schaffen. 

Der Absatz 2 des § 3 legt auch fest , daß 
sich der Ausgleich durch die Umsatzsteuer 
im Jahre 197 1  um ein halbes Prozent auf 
3,5 Prozent erhöht. Es wird aber im Gesetz 
nicht erläutert, warum diese Erhöhung erfolgt, 
doch ist anzunehmen, daß man an eine 
Gehaltsregelung gedacht hat. 
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Im Herbst 1970 treten die ersten Absol­

venten der Pädagogischen Akademien in den 
Lehrberuf ein. Für diesen Zeitpunkt müßte 
bereits eine neue Gehaltsregelung für alle 
Pilichtschullehrer Österreichs erfolgt sein, die 
man dann termingemäß auch in Wirksamkeit 
treten lassen kann. 

Abgeordnete aller Parteien, die Pflicht­
schullehrer sind, die auch alle das Empfinden 
haben, daß durch das neue Finanzausgleichs­
gesetz ein hart errungenes Prinzip, nämlich 
die totale Einheitlichkeit des österreichischen 
Schulwesens, durchbrochen wurde , fühlten sich 

Bundesminister für Finanzen Dr . Schmitz : 
Hohes Haus ! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren ! Der Abgeordnete Zeillinger hat 
an mich zwei konkrete Fragen gerichtet, 
die ich auch beantworten möchte. 

Die erste Frage hat gelautet, ob die gegen­
ständliche Vorlage einvernehmlich mit den 
Partnern des Finanzausgleiches _ ausgearbeitet 
worden ist, und die zweite, ob die Regierungs­
vorlage dem entsprochen hat, was mit den 
Finanzausgleichspartnern vereinbart worden 
ist. 

in der Sorge um die österreichische Schule Die erste Frage kann ich mit einem ein­
mit ihrer Kollegenschaft verbunden und stellten deutigen Ja beantworten. Die Vorlage, wie 
da.rum im Einvernehmen mit der öster- sie jetzt Gegenstand der Abstimmung ist, 
reichischen Pflichtschullehrerschaft im Finanz- wurde in vollem Einvernehmen der Bundes­
und Budgetausschuß einen Antrag, damit regierung mit allen Partnern des Finanzaus­
durch das Finanzausgleichsgesetz , und zwar gleichs, den Ländern, dem Städtebund und 
durch falsche Vorstellungen, in den Ländern dem Gemeindebund beschlossen. (Abg. M e l­
keine Nachteile für die Schule, für die Lehrer- t e r :  Nur die Landtage haben keine Möglich­
schaft und für die Jugend der Pflichtschule keit I) 
('rwachse�. 

. Die Regierungsvorlage unterscheidet sich Ich brmge dIesen A,ntrag dem Hohen Haus _ wenn Sie den Text des Änderungsantrages, nochmals zur Kenntms. Er lautet folgender- wie er im Finanz- und Budgetausschuß einge­maßen : I bracht worden ist, vergleichen - nur gering-�ntschließungsantrag der Abgeordneten I fügig von dem Text, der jetzt zur Beschluß­Lu�as, Regensburger, Pet�r, Zankl, Hal'- fassung vorliegt. Es waren das zum Teil wahk, H�as, Solar, LuptowIts und Genosse�l I Klarstellungen, die im Ausschußbericht ihren zur Regle�ungsvorlage, betreffend das FI- Niederschlag gefunden haben und eindeutig nanzausglelChsgesetz 1 967 . feststellen, was vereinbart worden ist, wobei Anläßlich der Beschlußfassung über das . 'ch 'nmal um Klarstellungen gehandelt 
�inanzausgleichs

.?
ese

.
tz 1 967 stellt . der Na- �:t�l die

eI 
der Bund noch für zweckmäßig t�.onalrat nachdruckbch fest, daß dIe Durch- empfunden hat, und auf der anderen Seite fuhrung der Schulgesetze von 1962 durch u Klarstellungen auf die besonders die den Finanz

.
ausgleic� in keiner vVeise gefähr- ��der oder die

' 
Gemeinden Wert gelegt det oder emgeschrankt werden darf. haben und um eine Bestimmung bei der es Die unterzeichneten Abgeordneten stellen um T�rmine ging, die lediglich fÜr das Ver-daher naclistehenden hältnis zwischen Ländern und Gemeinden 

E n t s c h l i e ß u ng s an t r a g : interessant waren, wobei von seiten des Bun-
Der Nationalrat wolle beschließen : des kein Anlaß bestanden hat, gegen diese 
1 .  Die Bundesregierung wird im Zusam- Anderung im Aus8chuß einen Einwand zu 

menhang mit dem § 3 des FAG. 1967 aufge- erheben. 
fordert, alle Möglichkeiten für die uneinge- Ich darf auch den Herrn ZeiUinger infor-
8chränkte Durchführung der Schulgesetz- mieren,  weil er auf die Probleme hingewiesen 
gebung 1962 wahrzunehmen. hat, die sich aus der Umwandlung der Ge-

2. Die Bundesregierung wird darüber tränkesteuer von einer Verbrauchsabgabe in 
hinaus aufgefordert, mit der Gewerkschaft eine umsatzsteuerähnliche Verkehrsteuer er­
der öffentlich Bediensteten zeitgerecht Ver- geben. In Erkenntnis der Schwierigkeiten, 
handlungen über eine Gehaltsregelung der die sich zweifellos daraus für den Weinbau 
österreichischen Pflichtschullehrer, die der ergeben, habe ich mich mit der Landes­
neuen Ausbildung an den Pädagogischen hauptleute konferenz in Verbindung gesetzt, 
Akademien gerecht wird, aufzunehmen. lInd die Landeshauptleutekonferenz hat in 
Ich bitte die Abgeordneten des Hohen einer Sitzung, die hier im Haus am 7. Dezember 

Hauses, diesem Antrag ihre Zustimmung zu stattgefunden hat, folgende Bereitschaft er-
geben. (Beifall bei der SPO.) klärt und das zum Beschluß erhoben : 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Zum Die Landeshauptleutekonferenz hat sich 
Wort gemeldet hat sich der Herr Bundes- bereit erklärt, hinsichtlich der Getränkesteuer 
minister für Finanzen Dr. Schmitz. Ich "der Landesregierung zu empfehlen, daß die 
erteile es ihm. Nichtausschöpfung des vollen Getränkesteuer. 

227 
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betrages aus Anlaß der Umwandlung der 
Getränkesteuer von einer Verbrauchsteuer 
auf eine umsatzsteuerähnliche Verkehrsteuer 
nach dem Finanzausgleichsgesetz 1967 auf die 
Gewährung von Bedarfszuweisungen an Wein­
baugemeinden (betroffen sind die Weinbau­
gemeinden von Burgenland, Niederösterreich 
und Steiermark) keinen Einfluß haben soll". 
Damit ist der Weg geöffnet , daß die Gemeinden 
von ihrer Möglichkeit einer autonomen Fest­
setzung der Getränkesteuer auf Wein unter der 
Höchstgrenze des Finanzausgleichsgesetzes 
ohne die Befürchtung Gebrauch machen 
können, dadurch bei den Bedarfszuweisungen 
vielleicht benachteiligt zu werden. 

Hohes Haus ! Ich darf abschließend darauf 
hinweisen, daß es lange und harte und - na­
türlich dort, wo es um die Auf teilung eines 
fixen Betrages ging - schwierige Verhand­
lungen gegeben hat, daß aber doch letzten 
Endes der Erfolg da.rin gelegen ist, daß der 
Bund nicht durch ein Bundesgesetz das Gesetz 
hier beschließt, sondern ein Bundesgesetz zur 
Beschlußfassung vorgelegt hat, das mit den 
Finanzausgleichspartnern ausgearbeitet worden 
ist, und damit doch eine gewisse Solidarit,ät 
aller Gebietskörperschaften in ihrer Finanz­
politik zum Ausdruck kommt. 

Schließlich darf ich darauf hinweisen, daß 
dadurch, daß das Finanzausgleichsgesetz dies­
mal für die Dauer von sechs Jahren abgefaßt 
i�t, auch dem Prinzip einer längerfristigen 
Finanzpolitik Rechnung getragen ist und 
sowohl die Gemeinden, Städte und Länder 
wie auch der Bund auf Grund dieses Finanz­
ausgleichsgesetzes im voraus auf sechs Jahre 
hinaus wissen, mit welchen Einnahmen sie 
zu rechnen haben. (Beifall bei der Gv P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte 
ist geschlossen. Der Herr Berichterstatter 
verzichtet auf das - Schlußwort. Wir kommen 
zur Abstimmung. 

Bei der A bst immung wird der Gesetzent­
wurf mit den vom A u8schuß beschlossenen 
Abänderungen in zwei t e r und dr i t t e r  Lesung 
mit Mehrheit zum Beschluß erhoben . 

Die A usschußentsch l i eß ung wird e i n­
s t immig angenommen. 

6. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (267 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem im 
Gehaltsüberleitungsgesetz Bestimmungen über 
die Dienstzweige, Amtstitel und Anstellungs­
erfordernisse der Beamten in handwerklicher 
Verwendung · getroffen werden (312 der Bei-

lagen) 

7. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage (268 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Gehaltsgesetz 1956 neuerlich abgeändert wird 
(16. Gehaltsgesetz-Novelle ) (313 der Beilagen) 

8. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget-:­
ausschusses über die Regierungsvorlage (269 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 neuerlich ab­
geändert wird (12. Vertragsbedienstetengesetz-

Novelle) (314 der Beilagen) 

9. Punkt: Bericht des Landesverteidigungs­
ausschusses über die Regierungsvorlage (289 
der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das 
Heeresgebührengesetz neuerlich abgeändert 

�d (311 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Wir 
gela.ngen nunmehr zu den Punkten 6 bis 
einschließlich 9 der heutigen Tagesordnung, 
über die, wie beschlossen wurde, die Debatte 
unter einem abgeführt werden wird. 

Es sind dies : 
Bestimmungen im Gehaltsüberleitungsgesetz 

über die Dienstzweige, Amtstitel und · An­
stellungserfordernisse der Beamten in hand­
werklicher Verwendung ; 

16.  Gehaltsgesetz-Novelle ; 
12. Vertragsbedienstengesetz-N ovelle und 
neuerliche Abänderung des Heeresgebühren-

gesetzes. 
Berichterstatter zu den Punkten 6 bis 8 ist 

der Herr Abgeordnete Ga.briele. Ich ersuche 
ihn um seine drei Berichte . 

Berichterstatter Gabriele : Hohes Haus ! 
Der vorliegende Gesetzentwurf setzt sich zum 
Ziel, die rechtlichen Voraussetzungen rur die 
Einreihung von Beamten in die Dienstzweige 
der vom Gehaltsgesetz 1956 sowie von der 
Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1956 vorge­
sehenen Besoldungsgruppe der Beamten in 
handwerklicher Verwendung zu schaffen. 

Die R e g i e r u n g s v o r l a g e  267 der Beilagen 
enthält Bestimmungen über die Dienstzweige, 
Amtstitel und Anstellungserfordernisse der 
Beamten in handwerklicher Verwendung. 
Durch das Gehaltsgesetz 1956 und die Gehalts­
uberleitungsgesetz-Novelle 1956 wurde die 
Besoldungsgruppe der Beamten in handwerk­
licher Verwendung neu geschaffen. Die tat­
sächliche Einreihung von diesen Beamten 
in Dienstzweige dieser neuen Besoldungs­
gruppe ist jedoch von der Erlassung einer 
Dienstzweigeordnung für die Beamten in 
handwerklicher Verwendung abhängig. 

Die Verhandlungen über die Gestaltung 
dieser Dienstzweigeordnung haben sich, 
da. es sich um ein ganz neues Gebiet handelt, 
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sehr schwierig gestaltet . Durch diese Regelung 
wurde eine Vereinfachung der Anzahl der 
Verwendungsgruppen von bisher acht auf 
sechs herbeigeführt . Die nunmehrigen sechs 
Verwendungsgruppen entsprechen je zur Hälfte 
den bisherigen Verwendungsgruppen E und D. 

An die Stelle der Erlernung eines Gewerbes 
kann auf Grund des Artikels I § 26 d auch eine 
Facharbeiter-Aufstiegsprüfung treten. 

Im Artikel II ist der dienstrechtliche Über­
gang der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, 
die nach ihrer Verwendung im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes zu den 
Beamten in handwerklicher Verwendung ge­
höreu würden, geregelt . Dieser Übergang 
soll einheitlich mit 1 .  Jänner 1967 erfolgen, 
aber nur wenn der Beamte dies beantragt. 

Artikel III regelt den Übergang hinsichtlich 
der Amtstitel, und Artikel IV regelt die Über­
leitung der bereits im Ruhestand befindlichen 
Beamten, die nach ihrer Verwendung unmittel­
bar vor dem Ausscheiden aus dem Dienststand 
zu den Beamten in handwerklicher Verwen­
dung gehört hätten. 

Artikel V regelt die pauschalierte Abfindung, 
die vorgesehen werden mußte , weil seit Inkraft­
treten des Gehaltsgesetzes 1956 bis zur Er­
lassung der Handwerker-Dienstzweigeord­
nung zehn Jahre vergangen sind. 

Dem Gesetzentwurf ist eine Anlage ange­
schlossen, welche die Dienstzweige und 
Anstellungserfordernisse in den einzelnen Ver­
wendungsgruppen ersichtlich macht. 

Das Gesetz soll mit 1. Jänner 1967 in Kraft 
treten. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
13. Dezember 1966 beraten und, nachdem 
außer dem Berichterstatter Abgeordneter 
Robert Weisz zum Gegenstand das Wort 
ergriffen hatte, mit Stimmeneinhelligkeit ange­
nommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
den Antr ag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(267 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

Falls eine Debatte gewünscht ist, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Die Regierungsvorlage 268 der Beilagen 
beinhaltet die 16. G e h al t s g e se t z  - N o v e l le .  

Der den Ausschußverhandlungen zugrunde 
gelegene Gesetzentwurf hat eine Reihe be­
soldungsrechtlicher Neuregelungen zum 
Gegenstand. Dem Entwurf zufolge soll im 
besonderen das Besoldungssystem der Beamten 
in handwerklicher Verwendung, die durch 
die gleichfalls im Ausschuß verhandelte Novelle 

zum Gehaltsüberleitungsgesetz (267 der Bei­
lagen) geboten ist, neu geregelt werden. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine 
Neuordnung des Höchstausmaßes der An­
rechnung von Hochschulstudienzeiten sowie 
der Abfertigungen für Hochschulassistenten vor. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ent­
wurfes ist zu bemerken : 

Im Artikel II werden die Bestimmungen 
des Artikels II der 14. Gehaltsgesetz-Novelle 
abgeändert ; an die Stelle des Datums , ,31 . DEezem­
ber 1966" tritt das Datum , ,30. Juni 1967" . 

Artikel III enthält die Bestimmungen über 
die Abfindung für den Zeitraum vom 1 .  Fe b­
ruar 1956 bis 3 1 .  Dezember 1966. 

Artikel IV betrifft die Hochschulassistenten 
und Artikel V die Vollziehung. 

Da durch Artikel V Abs. 2 der 14.  Gehalts­
gesetznovelle, BGBL Nr. 190/1965, die Anlage 
zu § 12 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, be­
treffend das Höchstausmaß der anzurechnenden 
Hochschulstudienzeit , mit 31 .  Dezember 1966 
außer Kraft tritt, mußte im Artikel I durch 
eine neue Anlage darauf Rücksicht genommen 
und der § 54 neu gefaßt werden. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
13. Dezember 1966 in Verhandlung gezogen 
und, nachdem außer dem Berichterstatter 
Abgeordneter Robert Weisz zum Gegenstande 
das Wort ergriffen hatte , mit Stimmeneinhellig­
keit angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 
somit den A n t r a g, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzesentwurf (268 der Beilagen) die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Die Regierungsvorlage 269 der Beilagen, 
12 .  Vertr a g s b e d i e n s t e t e ng e s e t z - N  o v e l­
le ,  betrifft eine Änderung des Vertragsbedien ­
stetengesetzes, welche ebenfalls durch 267 
der Beilagen notwendig geworden war. 

Im einzelnen möchte ich auf die ausführ­
lichen Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage hinweisen. 

Zum Entwurf selbst ist zu bemerken, daß 
Artikel I Bestimmungen über die Anpassung 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 an die 
Neuregelung der Besoldungsgruppe der 
Beamten in handwerklicher Ver wendung in 
der 16. Gehaltsgesetz-Novelle und der Novelle 
zum Gehaltsüberleitungsgesetz enthält. 

Al"tikel n regelt die Überleitung der VeJ'­
tragsbediensteten des Entlohnungsschemas II 
nach der Hand werker-Dienstzweigeordnung. 

Im Artikel III werden die Bestimmungen 
des Artikels II der 10. Vertragsbediensteten ­
gesetz-Novelle abgeändert ; an die Stelle des 
Datums , ,3 1 .  Dezember 1966" tritt das .Datum 
, ,30. Juni 1967". 
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Artikel IV regelt den Zeitpunkt des Inkraft- ! \Vehrpflichtigen, auch soweit sie sich auf das 
tretens der einzelnen Bestimmungen und Ausland beziehen, übernimmt . 
Artikel V die Vollzugsklausel. I Auf Grund seiner Beratungen stellt der Lan-

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die desverteidigungsausschuß somit den A ntr a g, 
l�egierungsvorlaae in seiner Sitzuna am der Nationalrat wolle dem von der Bundes-o 1:) .  
13 .  Dezember 1966 eingehend beraten und, regIerung vorgelegten Gesetzentwurf (289 der 
nachdem außer dem Berichterstatter Abae- Beilagen) samt der dem Ausschußbericht an-o 
ordneter Robert Weisz das Wort ergriffen geschlossenen Abänderung die verfassungs-
hatte, mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. mäßige Zustimmung erteilen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt Ich ersuche .. den Herrn Präsidenten, die 

somit den A n t r a g, der Nationalrat wolle Debatte zu eroffnen. 

dem von der Bundesregierung vorgelegten Präsident Wallner : Es ist beantragt, 
Geset,zentwurf (269 der Beilagen) unter Berück- General- , und Spezialdebatte unter einem 
sichtigung der dem Ausschußbericht auge- durchzuführen. - Ein Einwand hiegegen 
schlossenen Druckfehlerberichtigung die ver- 'wird nicht erhobe11. General- und Spezial­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. debatte werden daher unter einem vorgellom-

Ich da�'f nochmals bitten, falls eine Debatte men. 
gewünscht ist, General- und Spezialdebatte 'ViI' gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
unter einem durchzuführen. gemeldet ist der Herr Abgeordnete RobeI,t 

Präsident Wallner (derden Vorsitz übernommen 
hat) : Berichterstatter zu Punkt 9 ist der 
Herr Abgeordnete KillZl. Ich ersuche ihn um 
seinen Bericht. 

Berichterstatter Kinzl : Hohes Haus ! Ich 
bringe den Bericht des Landesverteidigungs­
ausschusses über die Regierungsvorlage (289 der 
Beilagen) :  Bundesgesetz , mit dem das Heeres­
gebührengesetz neuerlich abgeändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
sollen die Bemessullgsgrundlage für den 
Familienunterhalt sowie die Dienstgradzulagen 
für Wehrpflichtige unter Bedachtnahme auf 
die geänderten Lebenshaltungskosten und Ein­
kommensverhältnisse eine angemessene Er­
höhung erfahren ; Sinngemäßes gilt auch für 
das Taggeld. Darüber hinaus werden 
die Bestimmungen über die Ablösung von 
Sachbezügen in Geld, über die Bekleidung, 
über die gesundheitliche Betreuung der Wehr­
pflichtigen sowie über die Anspruchsberechti­
gung und das Verfahren - hinsichtlich des 
Familienunterhaltes den Bedürfnissen der 
Praxis entsprechend abgeändert beziehungs­
weise ergänzt. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
1 3 .  Dezember 1966 in Verhandlung gezogen. 
Nach einer Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Haas, Stohs, 
Tödling, Mondl, Horejs, Mayr und Adam 
Pichler sowie der Bundesminister für Landes­
verteidigung Dr. Prader beteiligten, wurde die 
Regierungsvorlage mit einer Ergänzung im 
Artikel I Z. 13  einstimmig angenommen. 
Durch die erwähnte Ergänzung soll sicher­
gestellt werden, daß der Bund im Falle des 
Ablebens eines Wehrpflichtigen, der sich aus 
dienstlichen Gründen im Ausland befunden 
hat, die Überführungskosten des verstorbenen 

\Veisz. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Robert Weisz (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Die Vorlagen, die 
der Herr Berichterstatter Gabriele hier vor­
getragen hat, bringen im Dienst- und Besol­
dungsrecht insbesondere für die Kategorien 
der handwerklichen Verwendung wesentliche 
Verbesserungen. Seit mehr als einem Jahr. 
zehnt verspricht das Gehaltsgesetz 1956 in 
"einem Abschnitt III dem Arbeiter · die 
Möglichkeit einer Pragmatisierung als Beamter 
in handwerklicher Verwendung. Diese Ver­
heißung ist bis zum heutigen Tage nicht 
erfüllt worden. Mit diesen Regierungsvorlagen 
soll nunmehr diese Lücke endlich geschlossen 
werden. 

Arbeiter konnten im Bundesdienst bisher 
nur als Vertragsbedienstete verwendet werden 
beziehungsweise in Verwendung genommen 
werden. In geringerer Anzahl wurden Beamte 
der Verwendungsgruppen E und D als Arbeiter 
verwendet. Für den zuletzt genannten Per­
sonenkreis führte dies zu beträchtlichen Schwie­
rigkeiten, wenn der Bedienstete Tätigkeiten 
ausgeübt hat, die zumindest der Facharbeiter­
qualifikation entsprochen haben. Die Be­
diensteten mußten nämlich entweder mit den 
geringeren Bezugsansätzen der Verwendungs­
gruppen E und D vorliebnehmen, oder sie 
haben Ausgleichszulagen auf facharbeiterwer­
tige Entlohnungsgruppen erhalten. Diese 
Ausgleichszulagen waren aber nicht ruhegenuß­
fähig und sind daher bei der Pensionierung 
weggefallen. Es bestand also hier nur die 
Möglichkeit, diese Einbußen für diese Beamten 
im Ruhegenuß durch eine außerordentliche 
Zulage, die beim Herrn Bundespräsidenten 
beantragt werden mußte, auszugleichen. 

Die Novelle zum Gehaltsüberleitungsgesetz, 
die heute hier dem Hohen Hause vorgelegt wurde, 
wird die bisher fehlende Voraussetzung für die 
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Robert Weisz 

Einreihung der Dienstzweige in die Besoldungs­

gruppe 2 schaffen und damit den Be amten 
der handwerklichen Verwendung die Möglich­

keit geben , daß die Pragmatisierung durch­
geführt wird. Mit dieser Vorlage wird einem 
langgehegten Wunsch der Bundesbediensteten 
Rechnung getragen. 

Der vorliegende Entwurf stellt das Ergebnis 
jahrelanger Verhandlungen der Verwa!t,ung 
mit den zuständigen Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes dar . Die jahrelange 
Dauer dieser Verhandlungen hat die Ursache 
darin, daß erstmalig versucht wurde , die Vielfalt 
dieser handwerklichen Arbeiten in einer dienst­
rechtlichen Vorschrift zu erfassen. In der 
in der Vorlage aufscheinenden Lösung wurde 
eine weitgehende Vereinfachung der Kate­
gorisierung gesucht . 

Unter den offengebliebellen Wünschen der 
Gewerkschaft nimmt das Straßenwärterpro­
blem eine besondere Stellung ein. Die zu­
ständige Gewerkschaftsvertretung ist der 
Auffassung , daß der verantwortliche Straßen­
wärter , der eine Dienststrecke zu betreuen 
hat, auf die Stufe eines Facharbeiters zu 
stellen wäre . Die an ihn gestellten Anforde­
rungen setzen ein W"issen und Können in 
verschiedenen beruflichen Fachgebieten voraus, 
und dazu kommt noch, daß er bei zunehmen­
der Verkehrsdichte und bei Katastrophen­
fällen faktisch sogar straßenpolizeiliche 
Aufgaben zu erfüllen hat. 

Diese ganze Vorlage wird sicherlich erst 
durchgearbeitet werden müssen, es wird in 
der Praxis beobachtet werden müssen, wie 
sie sich auswirkt, denn erst die Praxis wird 
zu beweisen haben, ob sich diese Vorlage 
bewähren wird. 

Die 16. Gehaltsgesetz-Novelle bringt eben­
falls im Zusammenhang mit der Handwerker­
Dienstzweigeordnung eine Bestimmung, die 
von den Gewerkschaften besonders begrüßt 
wird, nämlich die vorgesehene Abfindung für 
die Zeit der Tätigkeit in den Gruppen E und D. 
Mit dieser Maßnahme soll den Beamten der 
Allgemeinen Verwaltung, die in die betreffende 
Besoldungsgruppe übergeleitet werden, eine 
teilweise Wiedergutmachung für die in der 
Zeit seit L F0kuar 1956 de facto vorenthalte­
nen Bezüge zuteil werden. 

Die dritte Vorlage ,  die im Zusammenhang 
mit der 16. Gehaltsgesetz-Novelle zu sehen ist,  
ist ebenfalls mit den zuständigen Gewerk­
schaften des öffenUichen Dienstes erarbeitet 
worden und stdlt hinsichtlich der Arbeit 
im öffentlichen Dienst den Gleichklang mit 
der 16. GI::haltsgesetz -Novelle und dem 
Gehaltsüberleitungsgesetz her. 

Zusammenfassend ist zu bemerken , daß in 
Hinkunft die A! beiter in sechs Verwendungs-

beziehungsweise Entlohnungsgruppen einge­
tf'ilt werden, wovon den Gruppen 1 bis 3 
Fachal'bciterqualifikation zukommt. Im Sinne 
(les Leistungsprinzips soll sichergestellt werden , 

daß auch Bedienstete , die nicht bereit,s mit 
Facharbeiterqualifikation in den öffentliehen 
Dienst eingetreten sind, diese nach Erfüllullg 
b<:stimmter Voraussetzungen erreichtn können. 

Mit diesen Vorlagen werden lange Verhand­
lungen zum Abschluß gebracht. Sie bringen 
endlich die Möglichkeit, daß die Arbeiter die 
Möglichkeit der Pragmatisierung als Beamte 
in handwerklicher Verwendung haben werden. 
Die Sozialistische Partei wird diesen drei , 
Vorlagen ihre Zustimmung erteilen. ( Beifall 
bei der SPO.) 

Pl äsident Wallner : Zum Wort gemt'ldet 
ist der Herr Abgeordnete Gugge nberger . Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Guggenberger ( ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Sie haben aus den "Vorten 
des Berichterstatters , abEr auch aus elen 'Vorien 
meines V()rredners die w('sentlichen mel'itori-
8rhen Bestimmungen der drei Re gierungs­
vorlagen gehört, die sich mit der Handwerker­
Dienstzweigeordnung befassen bc:ziehungs­
weise die 16.  Novelle zum Gehaltsgüsetz 1956 
und die 12. Novelle zu m Vertragsbediensteten­
gesf'tz darstellen . E1'laubdl Sie mir, daß ich 
dazu einige gnmc1:':ätzliche Ft.' ststellungen 
trefft'. 

Als im Jahre 1 956 nach lang\vi0rigen und 
eingehenden Verhandlungen mit der Gewerk­
schaft der öffentlich Bedienst·eten das Gehalts­
gesetz 1956 geschaffen wurde , war man auf 
Seite der Gewerksch aft , aber auch auf Seite 
der Verwaltung der Meinung, hier tatsächlich 
einen sehr großen Fortschritt auf de m Gebiete 
des Dienst- und Besoldungsrechtes erzielt 
zu haben. Es sind kaum zehn Jahre ver­
flossen, und wir steheu heute vor dl'r 1 6. Novelle 
dieses Gehaltsgesetzes . Wir haben aus den 
Vereinbarungen der Gewerksehaften mit der 
Bundesregierung crfruhrcll, GaB bereits zum 
1 .  Febmar 1967 Ve rhandlungen übel' dn 
neues Gehaltsgesetz aufgenommen werden 
sollen . 

Ich glaube, daß man allein aus diesen Tat­
sachen entnehmen kann, 'wie schwierig und wie 
kompliziert heute das Dienst- und Besoldungs­
recht der öfIentlich Bediensteten gewordell ist. 
'Vir können feststelle n ,  daß diese 16. Gehalts­
gesetz-Novelle ,  die jp� wieder dm eh die Er­
lassung der Halldwerker-Dieustzwl:'igeord­
nung herbeigeführt wurdE', und auch die 
12.  Vertragsbedienstetengesd z-N ovellt" die 
ebenfalls damit zusammenhängt" wiedu einen 
sehr wesentlichen FOltschritt beclc>lÜcll ,  der 
sicherlich auch eine Erleichtc:rung bei den 
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Guggenberger 
Verhandlungen über ein 
mit sich bringen wird. 

neues Gehaltsgesetz können wir dieses Gesetz nur begrüßen und 

Erlauben Sie mir aber eines festzustellen : 
werden seitens der ÖVP diesen drei Regie­
rungsvorlagen unsere Zustimmung erteilen . 
( Bei tall bei der (j V p.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Haas. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Haas (SPÖ) :  Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Mit der nun zur 
Beratung stehenden Novelle zum Heeres. 
gebührengesetz 1956 wird verschiedentlich eine 
soziale Besserstellu.ng der Soldaten bezie­
hungsweise der Unterhaltsberechtigten be­
gründet . 

Die Novelle beinhaltet : 
1. die Erhöhung des Taggeldes für Wehr­

männer , Chargen und Unteroffiziere von 
8 auf 12 S und für Offiziere von 10 auf 24 S ;  

Mein Vorredner hat hier auf die sehr wesent­
lichen Vorteile, die sich nun daraus ergeben, 
daß Straßenwärter pragmatisiert werden kön­
nen, hingewiesen. Das ist zwar in diesem 
Bundesgesetz für die Bundesbediensteten ver­
ankert ; wenn Sie aber im Bundes-Dienst­
postenplan 1967 nachsehen, so werden Sie 
kaum einen Straßenwärter unter den Dienst­
posten des Bundes finden, da diese Dienst­
posten in der Zwischenzeit alle von den 
Ländern übernommen wurden. Ich kann 
Ihnen aus den Erfahrungen, die ich in dem 
Bundesland, aus dem ich komme, gemacht 
habe, nur mitteilen, daß man da bereits seit 
zehn Jahren von der Pragmatisierung der 
StTaßenwärter abgegangen ist und ihnen dafür 
das sogenannte unkündbare Dienstverhältnis 
gegeben hat . �. die Erhöhung des Taggeldes für zeitver-

Wir sehen hier ·wieder die Problematik die I pfhchtete Soldaten von 18 auf 28 S ;  
sich in diesem Zusammenhang ergibt. ' Auf 3, aber auch eine Erhöhung des zusätzlichen 
der einen Seite besteht ein großer Drang, Taggeldes nach § 2 des Wehrgesetzes ; und 
pragmatisiert zu werden , vor allem auch in 4, die Erhöhung der Dienstgradzulagen u m  
den unteren Verwendungsgruppen ; wenn wir generell ] 00 Prozent. 
aber heute - und das haben wir in unserer 
Gewerkschaft sehr eindeutig festgestellt und Alle diese mit Beginn des nächsten Jahres 
registriert _ diese Dinge vergleichen, die in Kraft tretenden Besserstellungen sind 
Vorteile des Pragmatisierten mit denen des begrüßenswert. In einer Zeit, die durch 
unkündbar gestellten Vertragsbediensteten, so ständige Teuerung gekennzeichnet ist, war es ja 
wiegen die Vorteile auf Seite des Vertrags- d�rekt eine Zumutung fü� unsere 8�ldaten, mit 
bediensteten bereits wesentlich mehr als auf emem Taggeld von 8 beZIehungsweIse 12 S 

,
das 

S 't d P t
" t I h d f Auslangen zu finden, und es bedurfte mcht eI e er ragma lSIer en, c ar nur 1 d d' E' 

1 f h' , 
d ß h t '  t ' I se ten er ra Ikalen mschränkung der per-e araU mWeIsen, a eu e ein pragma 1- so"n1I' chen Bedu"rfnl'sse wollt b . d m b' ' t  t . t St ß .. t d . U f 11 ' e el e IS Je z Sler er ra enwar er, er eInen n a er- , , 

1 'd t h '  ht · d Ge ß d U f 11 ausbezahlten Taggeld der Soldat VIelleICht el e , noc nic In en nu er n a - .  . , 
h k t '1 d' Ge t h emmal lm Monat nach Hause fahren. versIC erung omm , WeI leses se z noc 

nicht beschlossen ist - das wir hiermit wieder 
urgieren wollen -, daß hingegen der Vertrags­
bedienstete den vollen Schutz der Unfall­
versicherung genießt . Ich glaube, daß eine 
Klärung dieser Frage notwendig ist, da die 
sogenannte Pragmatisierung heute den Beam­
ten kaum mehr Vorteile, sondern - wir 
können es fast mit ruhigem Gewissen behaup­
ten - eher Nacht.eile bringt, In diesem 
Zusammenhang wollen wir hoffen, daß auch 
die Verhandlungen über das neue Gehaltsgesetz 
weitere Fortschritte in dieser Richtung bringen, 

Da die drei Gesetzesvorlagen langgehegte 
Forderungen und Wünsche der öffentlich 
Bediensteten erfüllen - i eh darf hier noch 
darauf hinweisen, daß in der 16,  Gehaltsgesetz ­
Novelle auch die Frage der Abfertigung, 
der Hochschulassistenten nun eine Erledigung 
gefunden hat, daß in der 12. Vertragsbedien­
stetengesetz-Novelle auch Härten, die sich bei 
der Überleitung nun auf Grund dieser neuen 
Bestimmung der Handwerker-Dienstzweige­
ordnung ergeben, weitgehend beseitigt sind -, 

Erfreulich ist weiters, daß bezüglich der 
Ablösung von Sachbezügen in Geld das nöchst­
ausmaß der Abfindung für die Verpflegung 
und Unterkunft in j enen Fällen, wo kleine 
Formationen zur Dienstleistung außerhalb des 
Garnisonsortes herangezogen werden, neu fest­
gesetzt wird, das heißt also, den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten angepaßt wird, Damit 
wird einer schon lange erhobenen Forderung 
unserer Präsenzdiener endlich Rechnung ge­
tragen. 

Neu aufgenommen in das Gesetz wird im § 12 
ein neuer Abs, 4, der bestimmt, daß die Leib­
wäsche, das Wasch- und Putzzeug nach der 
Entlassung des Wehrpflichtigen aus dem 
Präsenzdienst in dessen Eigentum übergeht. 
Auch das ist vernünftig u.nd trägt einer alten 
Forderung Rechnung, genauso auch die Er­
höhung des Betrages für die laufende Ergänzung 
des Wasch- und Putzzeuges von 5 au,! 10 S .  
Mit der Ersetzung des Wortes "Proprietäten", 
welches im Stammgesetz für die genannten 
Au.srüstungsgegenstände einst gewählt wurde , 
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Baas 

durch den sinnfälligeren Ausdruck " Wasch- und Fall gewesen ist und in anderen Fällen wieder­
Putzzeug" wird bestimmt dazu beigetragen, um leicht möglich sein könnte - unüberwind­
daß der Gesetzestext leichter verständlich liche Schwierigkeiten gestellt werden. Ich 
erscheint. darf aus all diesen Gründen, die ich erwähnt 

In den weiteren Bestimmungen der Novelle habe, namen� der sozialistischen Abgeordneten 
werden im § 15 Härten beseitigt, die sichausden erklären, daß wir diesem Gesetz mit seinen 
häufig auftretenden Fällen ergaben, daß ein Leistungsverbesserungen gern die Zustim­
Präsenzdiener während seiner Dienstfrei- mung geben. 
stellung erkrankte. Nach der neuen Regelung Nicht unerwähnt aber möchte ich lassen, 
kann nun der erkrankte Soldat - ohne daß er daß fast alle Stellen, die ein Gutachten zu 
vorher die Bewilligung seiner militärischen dieser Vorlage abgaben, diese Novelle grund­
Dienststelle einholt - eine entsprechende sätzlich begrüßten. Einzig und allein das 
Krankenbehandlung in Anspruch nehmen. Finanzministerium meldete Bedenken an und 
Auch die klare Regelung über den Kosten- vertrat die Meinung, daß die verschiedenen 
ersatz bei einer solchen Krankenbehandlung ist Erhöhungen, die sich zwischen 50 und 140 Pro­
gut und zweckmäßig. zent bewegen, nicht im Einklang stünden mit 

Die Neufestsetzung der Mindest- und dem Verbraucherpreisindex II, welcher von 
Höchstgrenze der Bemessungsgrundlage für April 1962 bis September 1966 nur um etwa 
den Familienunterhalt ist ein Kernpunkt 15 Prozent gestiegen ist. Das mag durchaus 
dieser Novelle. Bisher war es nämlich so, daß stimmen, meine sehr geehrten Damen und 
durch die Begrenzung der Bemessungsgrund- Herren. Es sollte aber trotzdem niemanden in 
lage der Zweck des Familienunterhaltes - diesem Land geben, der unseren Soldaten, die 
nämlich den Lebensunterhalt der Familie für unser Vaterland treu und brav ihre Pflicht 
und sonstiger unterhaltsberechtigter Personen erfüllen, diese Erhöhungen mißgönnt. (Bei­
in ausreichendem Maße für die Zeit des lall bei der 8 p().) 
Präsenzdienstes sicherzustellen - vielfach Präsident Wallner :  Zum Wort gemeldet ist 
nicht mehr erreicht werden konnte. der Herr Abgeordnete Stohs. Ich erteile es 

Mit der nunmehr vorgesehenen Erhöhung ihm. 
der Mindest- als auch der Höchstbemessungs- Abgeordneter Stohs (ÖVP) : Hohes Haus ! grundlage von 1000 auf 1800 beziehungsweise Das Heeresgebührengesetz vom 18.  Juli 1956 von 3600 auf 5400 S wird also den seit 1956 regelt die Bezüge und sonstigen Ansprüche der wesentlich geänderten Lebenshaltungskosten Wehrpflichtigen während der Dauer des und Einkommensverhältnissen Rechnung ge- Präsenzdienstes. Die Bestimmungen über die tragen. Höhe der Bemessungsgrundlage für den 

Auch bezüglich der Gewährung von Miet- Familienunterhalt und über die Höhe der 
zinsbeihilfen kann man von einer Beseitigung Dienstgradzulagen sowie über das Taggeld für 
bestehenc1er Härten sprechen , da die Ein- Offiziere blieben in diesen zehn Jahren unver­
kommensgrenze gemäß § 21 Abs. 1 der Höhe ändert. Das Taggeld wurde zwar 1962 für 
des Mindestsatzes gemäß § 26 Abs. 5 des Unteroffiziere und Mannschaften neu festge­
Pensionsgesetzes 1 965 angepaßt, wird. setzt und soll durch dieses Gesetz eine ange-

Da nach Aussage des Herrn Bundesministers messene Erhöhung erfahren. 
Dr. Prader auf. Grund der Bestimmunge� des Die nunmehr vorliegende Novelle beinhaltet 
A,bs. 2 des gleIchen Para�.

rap�en auch Jene, 

I eine durchschnittlich 5Oprozentige Erhöhung 
dIe laufende Zahlungen fur em Wohnungs- des Taggeldes, die Verdoppelung der Dienst­
eigentu�, Pachtverhäl�nis oder Eigenheim gradzulagen und eine Erhöhung des Familien­
a�fzu�eIsen �aben, .gleICh ?eh�ndel� .werd�n I unterhaltes, der an verheiratete Präsenz dienst­
W:Ie dIe BezIeher emer . Mwtzmsbeihllfe, Ist pflichtige zu bezahlen ist. Auch sonstige 
dIese Neu�egelung vorteIlhaft und kann man Verbesserungen über die Ablösung von Sach­
dazu n�r Ja sagen. . bezügen in Geld, über die Bekleidung, über die 

Daß m �er Novelle elI� neuer § 17 a ge- gesundheitliche Betreuu.ng der Wehrpflichtigen 
schaff�n WIrd, welcher dIe Bestat�u�g und sowie über die Anspruchsberechtigung und 
Überfuhrung von Soldaten regelt, dIe m Aus- über das Verfahren hinsichtlich des Familien­
übung ihres Dienstes oder in anderen Fällen unterhaltes sind in dieser Gesetzesnovelle ent­
ums Leben kommen, ist die Erfüllung einer halten und eine begrüßenswerte Verbesse-
längst geforderten Regelung. rung. 

Durch die Übernahme der Bestattungs- Es ist höchst erfreulich, daß trotz der ver-
und Überführungskosten durch das Bundesheer hältnismäßig knap'Pen Mittel, die dem Landes­
ist also dafür vorgesorgt, daß die Angehörigen verteidigungsminister Dr. Prader im Budget 
eines ums Leben gekommenen Soldaten nicht zur Verfügung stehen, für diese Verbesserungen, 
vor - wie das in manchen Fällen schon der die aus sozialen Gründen erfolgen, ein Mehr-
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Stohs 

betrag von zirka 76 Millionen 8chilling zur 
Verfügung gestellt wurde. Diese Verbesserun­
gen kommen unseren Präsenzdienstpflichtigen, 
die sich ja ganz besonders während der Kata­
stropheneinsätze bewährt haben, zugu.te. 

Von großer Bedeutung ist, daß die Bemes­
sungsgrundlage für den Familienunterhalt von 
mindestens 1000 8 monatlich auf mindestens 
1800 S erhöht wurde u.nd daß auch der Höchst­
betrag von monatlich 3600 auf 5400 S ver­
bessert wurde. Nicht unerwähnt möchte ich 
auch die sehr wesentliche Verbesserung der 
Mietzins beihilfen laSSeIl. 

Zusammenfassend sei festgestellt, daß wir 
Abgeordnete der Österreichischen Volkspartei 
dieser Regieru.ngsvorlage samt der vom Landes­
verteidigungsau.sschuß beschlossenen Abände­
rung die Zustimmung geben u.nd hoffen, daß 
die Gesetzesnovelle mit dazu beiträgt, unsere 
Landesverteidigung zu. verbessern. (Beifall 
bei der tJ V  P.) 

Präsident Wallner : Zum Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht einer der Herren Berichterstatter 
das Schlußwort 1 - Es ist dies nicht der Fall. 

verhandelte Regierungsvorlage schlägt im Hin­
blick auf die durch den Abbau verschiedener 
Pl'eisstützungen zu erwartende Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten als teilweise Abgeltung 
ab 1 . Jänner 1967 eine Erhöhung der Familien­
beihilfen und der Ergänzungsbeträge zur 
Kinderbeihilfe um je 10 S monatlich für jedes 
Kind vor. 

Die im Regierungsentwurf vorgeschlagenen 
Beihilfensätze wurden auf Grund eines An­
trages der Abgeordneten Regensburger, Rosa 
vVeber und Peter um weitere 10 S mona.tlich 
erhöht. 

Artikel I Z. 1 und 2 erhalten dementspre­
chend folgende Fassung : 

1 .  § 4 Abs. 2 hat zu lauten : 
, ,(2) Die Familienbeihilfe beträgt 

für das erste Kind monatlich . . . . . . . . .  1808 ,  
für das zweite Kind monatlich . . . . . . . .  200 S ,  
für das dritte Kind monatlich . . . . . . . .  230 8, 
für das vierte Kind monatlich . . . . . . . . .  2608 ,  
für das fünfte und jedes folgende 

Kind monatlich je . . . . . . . . . . . . . . . . .  290 8." 
2. § 6 Abs. 2 hat zu lauten : 
, , (2) Der Ergänzungsbetrag beträgt 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung, die für das erste Kind monatlich . . . . . . . . . 758, 
ich über jeden der vier Gesetzentwürfe ge- für das zweite Kind monatlich . . . . . . . .  95 8, 
trennt vornehme. für das dritte Kind monatlich . . . . . . . .  1258,  

Bei der getrennt durchgeführten A bs timmung für das vierte Kind monatlich . . . . . . . . .  155 8, 
werden dal; Bundesgesetz, mit dem im Gehalts- für das fünfte und jedes folgende 
überleitungsgesetz Bestimmungen über die Kind monatlich je . . . . . . . . . . . . . . . . .  1858 .  
Dienstzweige, Amtstitel und Ansteltungserfor- Der Ergänzungsbetrag der von-
dernisse der Beamten in handwerklicher Ver- . b t .. t tl' h 75 8 " waIse e rag mona IC . . . . . . . . . . . 
wendung getroffen werden, Nach dieser Änderung respektive Ergänzung 

die 16. Gehaltsgesetz-Novelle, der Regierungsvorlage wurde im Finanz-
die 12. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle ausschuß einstimmig beschlossen, dem Hohen 

unter Berücksichtigung der Druckfehlerberichti- Hause die Annahme zu empfehlen. 
gung und die 80 eine Aussprache stattfindet,  bitte ich, 

neuerliche Abänderung des Heeresgebühren- General- und Spezialdebatte unter einem 
gesetzes mit der vom A'lts8chuß beschlossenen abzuführen. 
Abänderung Präsident Wallner: Es ist beantragt, General-

in zwei ter  und dri t t er  Lesung e i  ns ti m- und 8pezialdebatte unter einem durchzuführen. 
m1:g zum Befwhluß erhoben. - Ein Einwand hiegegen wird nicht erhoben. 

10. Punkt : Bericht des Finanz- und Budget­
ausschusses über die Regierungsvorlage 
(215 der Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem 
das Familienlastenausgleichsgesetz neuerlich 

geändert wird (322 der Beilagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
10. Punkt der Tagesordnung : Neuerliche 
Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dipl.-Ing. Fink. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu berichten. 

Berichterstatter Dipl.-Ing. Fink : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Die im Ausschuß 

General- und Spezialdebatte wird daher unter 
einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Dr. Staribacher. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Staribacher (SPÖ) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Wir werden, wie 
schon einleitend festzustellen ist, der Regie­
rungsvorlage unsere Zustimmung geben, weil 
es insbesondere gelungen ist, mit der Durch­
setzung einer Erhöhung VOll 10 S auf 20 S 
die wichtigsten Bestimmungen in dieser Re­
gierungsvorlage zu ändern. 

Ich möchte aber doch ganz kurz nur, Herr 
Abgeordneter Machunze, diese Entstehungs-
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geschichte erwähnen, weil sie, glaube ich, 
erwähnenswert ist. Sie zeigt so richtig, wie 
wischiwaschi bei uns noch immer Gesetze 
gemacht oder Probleme angegangen werden. 

Der Herr Finanzminister hat einen Gesetz. 
entwurf vorgelegt und ihn der Arbeiter. 
kammer - ich möchte fast sagen : selbst· 
verständlich - nicht zur Stellungnahme 
geschickt. Das ist unserer Meinung nach 
schon sehr, sehr bedenklich, auch dann, wenn 
der Herr Bundeskanzler immer wieder ver· 
sichert, daß das nur eine "Ausnahme" ist, 
ein "Versehen" und so weiter. Denn wir 
finden schön langsam darinnen ein System. 

Es wurde dann außer diesem Gesetzentwurf 
die Gesamtreform zum Familienlastenausgleich 
ausgeschickt. Aber sie ist ja in der Zwischenzeit, 
ich muß sagen, Gott sei Dank, zurückgezogen 
worden. Das Gute, das dabei geblieben ist, 
sind die 20 S, denn die waren in der Gesamt­
reform dieses Familienlastenausgleiches ja vor· 
gesehen. 

Wie es zu den 10 S gekommen ist, ist uns 
überhaupt unerklärlich. Es hat zwar der 
Herr Finanzminister im Budgetausschuß er­
klärt, er hätte auf Grund von eigenen Erhebun­
gen feststellen können, daß 10 S ausreichen. 
Da muß ich sagen, da war er sehr, sehr schlecht 
beraten. Ich habe dort schon erklärt, diese 
eigenen Erhebungen hätten uns lebhaftest 
interessiert . Wir sind noch immer sehr ge­
spannt darauf, sie kennenzulernen. Wir wissen 
genau, daß zum Beispiel die Universitäts­
kinderklinik festgestellt hat, daß für ein Kind 
bis zu 2 Jahren mindestens 30 S, für ein Kind 
bis zu 6 Jahren 22,50 S allein für den Abbau 
der Stützungen bei Milch notwendig wären, 
von Brot, Semmeln und so weiter ganz zu 
schweigen. 

Der Abgeordnete Kern hat die Frage 
gestellt : Wieso gibt es denn das überhaupt, 
daß jetzt diese Verteuerung so stark wirkt 1 
Denn der Anteil für Lebensmittel im Lebens­
haltungskostenindex werde ja in Zukunft nicht 
mehr 54 Prozent, sondern nur mehr 32 Pro­
zent sein. Das ist darauf zurückzuführen, 
daß in dem heutigen Index ein Arbeiterhaushalt 
als Grundlage genommen wird und jetzt ein 
durchschnittlicher städtischer Haushalt, der 
den Anteil an Ernährungskosten gleich ent­
sprechend reduziert hat. Aber selbst wenn Sie 
schon den neuen Index nehmen - und es 
besteht fast der Verdacht, daß die Regierung 
zeitmäßig den Abbau der Stützungen deshalb 
durchgeführt hat, weil sie sich gesagt hat, 
jetzt kommt der neue Lebenshaltungskosten­
index, und da schlägt das nicht so stark 
aus -, so wiegt das wesentlich höher als die 
Abgeltung mit 20 S. (Abg. Kern: Auf jeden 
Fall ist aber der Anteil gesunken, das steht 

fest !) Das stimmt ! Das hat aber auf die 
betreffenden Bezieher mit geringem Einkom­
men, insbesondere auf die, die wir dann bei den 
Ernährungsausgleichsempfängern nennen wer­
den, fast gar keinen Einfluß, weil deren Ein­
kommen so gering ist, daß leider der Anteil 
für die Ernährung noch immer sehr, sehr 
groß ist. 

Im neuen Lebenshaltungskostenindex 
- hören Sie genau her - werden nämlich 
Weißbrot, Semmeln, Semmelbrösel, Schwarz­
brot, Topfengolatschen, Schnitten, Weizen­
mehl, Bandnudeln, Weizengrieß ,  Vollmilch, 
Sauermilch, Sauerrahm, Schlagobers, Maresi, 
Schmelzkäse und Emmentaler drinnen sein. 
Also Sie sehen, es wird auf sehr, sehr viele 
Produkte eine Verteuerung kommen. 

Wie es bei der Preisregelung für diese 
Produkte zugeht, ist mir ein vollkommenes 
Rätsel und bedeutet immer wieder, daß die 
Konsumenten weiter wesentlich stärker be­
lastet werden, als es beabsichtigt war, selbst 
von der Bundesregierung beabsichtigt war. 
Denn der Herr Minister Schmitz wird mir 
von der Regierungsbank sicher bestätigen, 
daß der Ministerrat am 7. Oktober 1966 im 
Punkt 6 beschlossen hat : "Die neuen Ver­
braucherpreise sind so zu erstellen, daß die 
derzeit geltenden Handelsspannen in ihrem 
absoluten Ausmaß in die neuen Kalkulationen 
übernommen und lediglich um den Betrag der 
erhöhten Umsatzsteuer aufgestockt werden." 
So war der Regierungsbeschluß. 

In der Praxis sieht das jetzt momentan 
so aus, daß es die Regierung überhaupt nicht 
zustande bringt, die neuen Preise festzusetzen. 
Seit Tagen wird jetzt verhandelt , seit Tagen 
wird keine Zustimmung von dem einen 
Ministerium gegeben - der zuständige Mini­
ster ist aber zufällig in Moskau, er kann daher 
nicht gefragt werden, ob er vielleicht nicht 
doch zustimmt. Kommt er dann, wird ihm 
das Problem vorgetragen. Er sagt : Wir müssen 
hier eine Lösung finden. Bis sich der Finanz . 
minister dazu entschließen könnte , diese Lö­
sung zu akzeptieren, ist der andere Minister 
aber schon wieder in Brüssel. Und so geht 
das also hin und her. Die Preiskommission 
tagt fast in Permanenz und kommt zu keinen 
Beschlüssen - außer daß man sich natürlich 
und selbstverständlich jetzt entschlossen hat , 
nicht nur diese Stützungen zu überwälzen, 
sondern den Konsumenten zusätzlich noch 
einmal, zum Beispiel bei Mehl, eine 5 Groschen­
Verteuerung pro Kilogramm aufzudividieren. 
Das entscheidende ist dabei : Wir können 
feststellen, daß, sooft es hier um Belastungen 
geht, die die breite Masse der Konsumenten 
betrifft, die Bundesregierung zwar zuerst 
grundsätzliche Beschlüsse faßt, sie dann aber 
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nicht einhält. Das ist etwas, was für uns sehr, 
sehr bedauerlich ist. 

Ich möchte bei der Gelegenheit - ich will, 
wie gesagt, das Hohe Haus nicht allzu lange 
aufhalten - etwas richtigstellen, und zwar 
deshalb, weil der Herr Abgeordnete Mayr 
gestern meiner Kollegin Weber gesagt hat, 
sie wä.re nicht sehr genau gewesen mit ihrer 
Darstellung. Der Abgeordnete Mayr war 
�uerst so liebenswürdig - ich würde mit 
einem wienerischen Ausdruck fast sagen, er 
hat ein bisserl Süßholz geraspelt - und hat 
gesagt, es tue ihm so schrecklich leid, daß er 
die Frau Weber jetzt richt.igstellen müsse. Er 
hat gesagt, das stimme doch alles nicht, es 
seien doch die Einnahmen dafür heranzu­
ziehen, das seien doch Dienstgeberbeiträge, 
und das sei doch etwas, was die Unternehmer­
schaft leistet. 

Ich darf also jetzt aus einem Artikel zitieren : 
"Dr. Wolfgang Schmitz. Der Ausgleich der 
Familienlasten. Allgemeine Theorie und prak­
tische Verwirklichung in Österreich. Schriften­
reihe des Instituts für Sozialpolitik und Sozial­
reform Nr. 2, Wien 1955, 2. Auflage, Seite 74". 
Ich zitiere deshalb so genau, damit es dann 
nicht wieder heißt, es ist ein falsches Zitat. 
Herr Dr. Wolfgang Schmitz sagt folgendes 
- ich zitiere mit Genehmigung des Herrn 
Präsidenten -:  

"Es handelt sich beim Dienstgeberbeitrag 
für den Arbeitgeber und seine Kalkulation 
um eine reine Lohnerhöhung, die natürlich 
- wie jede Lohnerhöhung - produktions­
kostenerhöhend wirkt, aber eben produktions­
politisch auch nur als Lohnerhöhung und nicht 
als familienpolitische Maßnahme beurteilt wer­
den darf. Ein etwaiger Vorwurf der Produk­
tionskostenerhöhung trifft daher in einem 
solchen Fall nur die Lohnerhöhung als solche, 
nicht aber die Art der familienpolitischen 
Verteilung derselben. Um einen Beginn zum 
Familienlastenausgleich handelt es sich dabei 
nur insofern, als die Arbeitnehmer eine Ver­
teilung derselben Erhöhung der Lohnsumme 
auf alle Arbeitnehmer hätten verlangen kön­
nen, jedoch unter sich einem Einkommen­
transfer zugunsten der Familienerhalter zu­
stimmten, wobei diese Darlegung nicht an das 
Politisch-Reale, sondern an das Wirtschaft­
lich-Theoretische denkt !"  

Es  ist also hier eindeutig - fast möchte 
ich sagen : authentisch interpretiert vom 
Finan�minister - der Herr Mayr widerlegt 
worden. 

Ich will ihm noch zusätzlich etwas sagen. 

2. Lohn- und Preisabkommen zustande ge­
kommen ist. Ich war damals als Experte dabei 
und kann es ihm daher wörtlich ganz authen. 
tisch interpretieren. Damals wurde von der 
Bundeskammer erklärt, die im 1 .  Lohn- und 
Preisabkommen zugrunde gelegte Fami­
lie mit zwei Kindern - vier Personen 
im gesamten - kann nicht mehr als Grundlage 
genommen werden. Wir müßten also die 
Berechnungen für zwei Köpfe anstellen. Das 
haben wir auch getan. 

Dann wurde von uns gefragt : Was geschieht 
für die Kinder, die ja auch eine Belastung 
haben 1 Da hat dann die Bundeskammer nach 
langem Hin und Her . . .  (Abg. M ayr  betritt 
den Bitzungssal.) Ich freue mich, daß der 
Herr Abgeordnete Mayr jetzt kommt, da 
kann ich es ihm persönlich sagen. - Man hat 
also lange hin und her beraten und hat dann 
zugestanden : Jawohl, wir werden einer Kinder­
beihilfe zustimmen ! Man hat dann den Beitrag 
von 2 Prozent eingeführt, und damit wurden 
die 34 S damals abgegolten. 

Im 2. Lohn- und Preisabkommen wurde 
das geschaffen. Im 3. Lohn- und Preisab­
kommen ist der Beitrag dann von 2 auf 3 Pro­
zent erhöht worden. Im 5. Lohn- und Preis­
abkommen ist dann die dritte Novelle ge­
kommen, und im Zusammenhang mit diesem 
5. Lohn- und Preisabkommen wurde von 3 
auf 6 Prozent erhöht. Also 1951 waren die jetzt 
bestehenden 6 Prozent schon eindeutig als 
Lohnanteil fixiert. 

Dann ist dort ein großer Überschuß zu­
stande gekommen, und der Herr Kanzler 
Raab hat damals gesagt : Entweder senken, 
oder es muß etwas anderes geschehen ! Da hat 
man damals erklärt : Schön. Wir sind bereit, 
einen l'eil dieser Überschüsse an den Familien­
last.enausgleich zu transferieren. Womit ein­
deutig erwiesen ist, daß es sich um einen 
Lohnanteil handelt, womit eindeutig erwiesen 
ist, daß die "Demagogie", von der Sie ge­
sprochen haben, Herr Abgeordneter Mayr, 
leider auf Sie zurückfällt ; und wenn Sie es 
nicht glauben, dann fragen Sie den Kollegen 
Kummer, er wird Sie sicherlich aufklären. 
( Abg. M a y r : Was sagen Sie zum Ver/a88ungs­
gerichtsho/erkenntni8 ? ) Das Verfassungs­
gerichtshoferkenntnis hat über diese Proble­
matik überhaupt nichts gesagt, sondern hat 
nur formell festgehalten, wie die Situation 
ist. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen : 
Uns glauben Sie ja eh nicht, aber vielleicht 
glauben Sie dem ÖAAB oder den christlichen 
Gewerkschaftern, die haben nämlich genau 
,dieselbe Meinung ! (Bei/aU bei der SPÖ.) 

Es hat dann vielleicht noch von ihm das Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
Argument gegeben : Ja das war, als es die hat sich der Herr Abgeordnete Dr. Kummer. 
2 Prozent gegeben hat, nämlich als das Ich erteile es ihm. 
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Abgeordneter Dr. Kummer (ÖVP) : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! Es ist zwar 
sehr undankbar, zu so später Abendstunde über 
ein so wichtiges Problem zu sprechen, wie es der 
Familienlastenausgleich ist. Aber die Frau 
Abgeordnete Weber hat gestern so getan, als ob 
ein Entwurf einer Reform des Familien­
lastenausgleiches zur Diskussion stünde. Dem 
ist ja nicht so. Kollege Staribacher hat das 
eben bestätigt. Es handelt sich bei der der­
zeitigen Vorlage nur um eine Erhöhung der 
Kinderbeihilfen und der Familienlastenbei­
hilfen infolge der eingetretenen Erhöhung der 
Preise einiger LebensmitteL (Abg. Rosa 
Weber :  Das Begutachtungsverjahren !) Ja, ja, 
aber der Kollege Staribacher hat jetzt gerade 
gesagt : Dieser Entwurf ist :zurückgezogen 
worden ! 

Der Herr Finanzminister hat zwar eben 
diesen umfassenden Gesetzentwurf über den 
Familienlastenausgleich zur Begutachtung aus­
gesendet, aber er steht nicht zur Beschluß­
fassung. Wir konnten uns nicht entschließen, 
Kollegin Weber , eine solche Reform unter 
Zeitdruck durchzupeitschen. Daß eine solche 
Reform notwendig ist, steht außer Zweifel , 
aber man soll sie nicht unter Zeitdruck be­
raten, vor allem sollte man sie nicht früher in 
Angriff nehmen, bevor nicht der in Aussicht 
genommene Familienbeirat beim Bundeskanz­
leramt errichtet ist, der eine solche Vorlage 
ebenfalls mitberaten soll. 

personaler Verantwortlichkeit und Freiheit 
fähig sind. (Abg. Konir :  Wo hat Engels das 
geschrieben ? Wo ? ) Vor hundert Jahren, habe 
ich Ihnen gesagt, Kollege Konir ! 

Der Familienvater kann nicht durch den Vater 
Staat ersetzt werden. Was für den über­
spitzten Entwurf von Engels gilt, gilt aber für 
das Alimentationsprinzip im ganzen. Wenn 
das Alimentationsprinzip in begrenztem Maße 
nur für Sonderfälle am Rande der Gesell­
schaft angewendet wird, kann es den schwer­
sten Notfällen abhelfen. Die Lebensfremdheit 
des Alimentationsprinzips, die dem etatisti­
schen Denken entspricht, hat zur Folge, daß es 
soziale Gerechtigkeit nicht verwirklichen kann, 
und zwar schon deswegen nicht, weil es, auf die 
Gesamtgesellschaft angewendet, in letzter 
Konsequenz die Familie zerstört. Es muß daher 
abgelehnt werden. (Abg. Dr. Hertha Firnberg: 
Das hat niemand gefordert !) 

Der Ausgleich der Familienlasten hat 
zwischen denjenigen zu erfolgen, die die 
Lasten im Interesse der gesamten Gesellschaft 
tragen, und jenen, die solche Lasten nicht zu 
tragen haben, jedoch bewußt oder unbewußt 
daraus Nutzen ziehen, daß es andere für sie 
tun. Es handelt sich dabei um einen unmittel­
baren Einkommensausglei ch - ich habe das 
schon einmal hier im Hause festgestellt -
zwischen Kinderlosen, Kinderarmen und 
Kinderreichen hinsichtlich der finanziellen 
MehrbelaEltung, die die Ernährung, Bekleidung, 

Bevor ich aber auf einige konkrete Fragen häusliche Unterbringung und Erziehung von 
eingehe, seien mir im Zusammenhang mit dem Kindern verursachen. Dieser Ausgleich ist 
Familienlastenausgleich einige grundsätzliche nicht nur eine Forderung der sozialen Gerech­
Feststellungen gestattet : tigkeit, sondern auch eine gesellschaftliche 

Es geht darum, daß den Familienerhaltern Existenznotwendigkeit : Alle, auch die Kinder­
zur Erfüllung ihrer elterlichen Aufgaben das losen, sind auf einen zahlenmäßig ausreichen­
erforderliche Einkommen gesichert wird. Zur den, körperlich und geistig gesunden Nach­
Erreichung dieses Zieles gibt es zwei Wege : wuchs angewiesen . 
der erste Weg ist der der Alimentierung, das Aus der Tatsache, daß sowohl die ethischen 
Alimentationsprinzi-p, und der zweite Weg ist als auch die ökonomischen und sozialen Be­
der des Familienlastenausgleiches. gründungen für den Familienlastenausgleich 

Zunächst einige Gedanken zum Alimenta- grundsätzlich für alle Familien gelten, ergibt 

tionsprinzip : Eine radikale Lösung des sich die Forderung nach einer Gleichstellung 
aller Familien ohne Rücksicht darauf, aus Problems auf diesem Wege schlug bereits 
welcher Art von Einnahmen sie ihren Lebens­Friedrich Engels vor zirka hundert Jahren vor. 

Dieser Vorschlag geht dahin, Väter und aufwand bestreiten, denn der Ausgleich ist 

Mütter von der Obsorge für ihre Kinder völlig eben ein gesamtgesellschaftlicher. 

zu entlasten und diese Obsorge zur Gänze und Und nun zu einigen konkreten Problemen. 
in jeder Hinsicht dem Staat zu übertragen. Auch aus den Ausführungen des Kollegen 
Praktisch erprobt wurde dies in den "Volks- Staribacher und der Kollegin Weber von gestern 
kommunen" Rotchinas. Dieses Experiment ist hervorgegangen : Es geht immer wieder aus 
ist gescheitert. Der Vor�chlag von Engels ist Gründen der Verwaltungsvereinfachung um 

" lebensfremd, ja lebensfeindlich, weil er die die Vereinheitlichung der beiden Fonds, des 
eigenständige Funktion der Familie im Rah- Kinderbeihilfenfonds einerseits und des 
men der Gesellschaft nicht zur Kenntnis Familienlastenausgleichsfonds andererseits. 
nimmt. Er übersieht, daß nur die Familie Dieses Vorhaben scheiterte bisher daran, daß 
geeignet ist, Pflegestätte für die Entwick1ung I Streit darüber bestand u.nd weiterhin besteht, 
von Menschen zu sein, die zu einem Leben in 1 ob die 6 Prozent der Lohnsumme einen 
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Dienstgeberbeitrag darstellen, wie dies von 
Unternehmerseite behauptet wird, oder einen 
Lohnanteil, so wie dies von Dienstnehmerseite 
behauptet wird. Aus der historischen Ent­
wicklung steht zumindest bis 1954 fest, daß es 
sich um einen Dienstnehmerbeitrag handelt. 
Diese Frage ist auch unbestritten. 

Dieser Schluß ergibt sich aus folgender Ent­
wicklung. Unmittelbarer Vorläufer der 
Kinderbeihilfe war - Kollege Staribacher hat 
das schon ausgeführt - die Ernährungsbei­
hilfe. Diese ging auf eine lohnpolitische Ver­
einbarung eben der wirtschaftlichen Körper­
schaften zurück, nämlich auf das am 16. Ok­
tober 1948 abgeschlossene 2. Lohn· und Preis­
abkommen. (Abg. Benya : Ein Lohn- und Preia­
abkommen ! Ja ! Das woUen wir festhalten !) 
Ja, auf das 2. Lohn- und Preisabkommen. 
Im Hinblick auf die damaligen Schwierigkeiten 
der Wirtschaft erklärten die Dienstgeber , daß 
eine generelle Erhöhung, die den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten der vierköpfigen Familie 
zu entsprechen hätte, untragbar sei. 

Ich zitiere einen Artikel des Generalsekretärs 
des Familienbundes Dr. Schwab aus der 
"familie",  2. Heft, 15. Jahrgang, Nummer 62 : 

"Die Interessenvertretung der Dienstnehmer 
trug den wirtschaftlichen Verhältnissen Rech­
nung und gab ihr Einverständnis, daß die 
Lohnerhöhung nur die gestiegenen Lebens­
haltungskosten des Zwei.Personen-Haushaltes 
(Mann, Frau) berücksichtigte, allerdings unter 
der Bedingung, daß das Einkommen der 
Familienerhalter dafür durch eine Zulage, 

Gehälter, Renten, Unterstützungen und der­
gleichen aus Mitteln des Bundes in der Form 
der Ernährungshilfe beendet. Diese Stützungs­
aktion war von vornherein als eine Übergangs­
maßnahme gedacht . . . ' "  (Abg. H orejs : Wo i8t 
jetzt der Mayr ? - Abg. Steininge r :  Der Mayr 
ist widerlegt !) "Nunmehr soll die Kinderbei­
hilfe von einem Ausgleichsfonds ohne Rechts­
persönlichkeit getragen werden, dessen Mittel 
durch Beiträge der Dienstgeber aufgebracht 
werden." (Abg. Ste ininger :  Jetzt sagt das der 
ÖAAB auch !) 

"Die Tatsache, daß die Ernährungsbeihilfe in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem 
generellen Lohnverzicht aUer Dienstnehmer 
eingeführt wurde, sowie der Umstand, daß ihre 
Finanzierung aus Bundesmitteln nur eine zeit­
weilige staatliche Stützung der Löhne darstellte, 
lassen klar erkennen, daß den Dienstgebern mit 
der Einführung des sogenannten ,Dienstgeber­
beitrages' keine zusätzlich zum Lohn zu er­
bringende Leistung auferlegt wurde. Bereits 
dem Ernährungsbeihilfengesetz lag unausge­
sprochen der Gedanke einer familienpolitischen 
Um verteilung der Löhne, also der Gedanke 
eines Ausgleiches der Familienlasten innerhalb 
der Gruppe der Dienstnehmer, zugrunde, ganz 
eindeutig jedoch dem Kinderbeihilfengesetz : 
ein Teil der von den Dienstgebern zur Deckung 
der Lohnkosten kalkulierten Mittel sollte nicht 
in die Bruttolöhne einbezogen, sondern zur 
Ergänzung der Nettolöhne der Familien­
erhalter verwendet und in Form von Familien­
zulagen an diese ausgezahlt werden. " 

eben die ,Ernährungshilfe' ,  ergänzt werde." So Dr. Schwab in der "familie". (Abg. 
(Abg. Benya : Das ist ein Lohnbestandteil!) Steininger :  Herr Kollege Kummer ! Setzen Sie 
"In dem vom Bundeskanzler und den Präsiden- das dem M ayr auseinander !) 
ten des Österreichischen Gewerkschafts- Meine Damen und Rerren ! Lassen Sie mich die 
bundes, der Bundeshandelskammer und den Dinge noch ein wenig weiter ausführen. Es war 
Landwirtschaftskammern gezeichneten Ab- auch in den ersten Jahren des Kinderbeihilfen-schlußprotokoll wurde daher vereinbart, daß gesetzes anläßlich der Novellierungen dieses ,für alle in der Versorgung eines Dienstnehmers Gesetzes eine schon stereotype Feststellung der 
stehenden Kinder . . .  der Versorgllngsver- Berichterstatter und Redner in diesem Hause, pflichtete eine staatliche Zulage von 23 S' "- daß die Kinderbeihilfe einen Lohnbestandteil damals - " ,pro Monat' erhalten soll. darstellt. Seitdem aber der allgemeine Familien-

Es ist somit außer jedem Zweifel, daß die lastenausgleich 1955 eingeführt wurde, ist diese 
Ernährungsbeihilfe auf einen Lohnverzicht Frage sehr umstritten. (Zwischenruf der Abg. 
zurückgeht, und zwar einen Lohnverzicht Rosa Weber.) Die Standpunkte der Arbeit­
a l l e r  Dienstnehmer zugunsten jener von nehmer im allgemeinen und der Arbeitgeber 
ihQ.en, die für Kinder zu sorgen haben. haben sich irgendwo festgefahren, und daher 

Zwar wurde die Ernährungsbeihilfe nicht kann es zu keiner Vereinheitlichung der Fonds 
von den Dienstgebern getragen, sondern aus kommen, wenn nicht neue Wege auch der 
Mitteln des Bundes finanziert, doch handelte es Finanzierung gesucht und beschritten werden. 
sich dabei nicht um eine staatliche Fürsorge- Darum geht es bei einer Reform de<; Familien­
leistung an die Familienerhalter ) sondern um lastflnausgleiches, den wir aber in Ruhe neu 
eine Stützung der Löhne durch den Staat. durchdenken und beraten sollten. Diese grund­
Dies geht eindeutig aus den ,Erläuternden sätzlichen Fragen der Finanzierung müssen 
Bemerkungen' zum Regierungsentwurf des eben geklärt werden, bevor wir an eine Zusam­
Kinder beihilfengesetzes hervor, denn dort menlegung der Fonds denken können. Der 
heißt es : ,Damit wird die Stützung der Löhne, I Familienpolitische Ausschuß des ÖAAB bei 
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der Bundesleitung faßte daher den Beschluß, 
in dem es bieß : Voraussetzu,ng für eine Ver. 
be'!oorung der Fondsfinanzieru,ng ist, daß alle 
Gruppen der Bevölkerung in gleicher Weise 
wie die Lohn- und Gehaltsempfänger zum Aus­
gleich beitragen. (Demon8trativer Beifall der 
Abg. Rosa We ber . )  

Die Bundesregierung hat in ihrer Erklärung 
vom 20. April 1966 den weiteren Ausbau des 
Familienlastel1ausgleiches in Aussicht gestellt. 
Da bei den Familienerhaltern mit kleinem 
Einkommen, Selbständigen wie Unselbständi­
gen, der Ausgleich allein auf dem Wege der 
Beihilfen erreicht werden kann und muß, ist 
die Weiterentwicklung auf diesem Sektor 
dringlich. Daher scheint mir eine Reform der 
Beihilfenfinanzierung una ufschie b bar. 

Eine weitere Frage ist die der Rechtspersön­
lichkeit des zu schaffenden einheitlichen Fonds. 
Nur so wird gewährleistet, daß die Mittel, die 
in den Fonds einfließen, auch zweckentsprechend 
verwendet werden. 

Ich zitiere aus ein<=lr Sonderschrift "Familien­
lastenausgleich in Österreich" von Professor 
Hans Schmitz, also dem Vater unseres ver­
ehrten Herrn Finanzministers. Er sagt dort : 

"Was anzustreben ist, wäre ein einziges, 
klares und übersichtliches Gesetz ; ein einziger 
Ausgleichsfonds mit Rechtspersönlichkeit ; die 
Homogenisierung der verschiedenen Fonds­
beiträge ; die Vereinheitlichung der Leistungen, 
die heute unter den verschiedensten Namen 
ausgezahlt werden, doch immer nur dem einen 
Zweck dienen, das Familieneinkommen ente 
sprechend der Kinderzahl zu erhöhen. 

Die derzeitigen Fonds ohne Rechtspersön­
lichkeit im Rahmen des Bundeshaushaltes 
nähren die falsche Auffassung, es handle sich 
bei den Beihilfen um staatliche Fürsorge­
maßnahmen, welche Auffassung noch durch 
die Bezeichnung ,Beihilfen' zu,r Familien­
,förderung' gestützt erscheint. Die Aufrecht. 
erhaltung von zwei Fonds und zwei Gesetzen 
führt zu der komplizierten Form der Leistungen : 
h�r Familienbeihilfe, dort Kinderbeihilfe mit 
Ergänzungsbetrag, wozu noch eine eigene 
Mütterbeihilfe kommt, die demselben Kreis 
Anspruchsberechtigter gebührt und unter Um­
ständen eine ,Väter beihilfe , darstellt." 

Meine Damen und Herren ! Mit dieser Frage 
komme ich zu einem anderen Punkt, der auch 
gestern von der Frau Kollegin Weber behandelt 
wurde, nämlich zur Frage der Mütterbeihilfe, 
ob also die Mütterbeihilfen beibehalten werden 
sollen, ob sie erweitert oder vielleicht aufge­
lassen werden sollen, welch letzterer Maßnahme 
ja der vom Herrn Finanzminister vorgelegte 
Referentenentwurf zugrunde lag. . 

Ich erinnere an folgendes :  Die Mütter­
beihilfe hatte ursprünglich den Zweck, die 

mitverdienende Mutter von drei Kindern zu 
veranlassen, ihren Beruf aufzugeben, um sich 
der Erziehung und Pflege ihrer Kinder zur 
Gänze widmen zu können. Die Mütterbeihilfe 
beträgt heute 1 75 S bei drei K indern und 40 S 
bei zwei Kindern. Schon diese Diskrepanz 
beweist, daß das derzeitige System der Mütter­
beihilfen nicht aufrechterhalten werden kann. 
Ich habe in einer Korrespondenz gelesen, daß 
man die Mütterbeihilfe als Anerkennung -
hören Sie, meine Damen und Herren ! -
der Leistung der Mutter als Betreuerin der 
Familie belassen sollte. Ich frage : Ist die 
Mütterbeihilfe eine Art Mutterlohn 1 Ich frage 
weiter : Kann man die Mutter überhaupt ent­
lohnen für ihre Mühe, für ihre Sorge, für ihre 
Liebe um die Kinder 1 Ich glaube, diese Frage 
muß man mit einem eindeutigen Nein beant­
worten. (Abg. Rosa Weber :  Aber waren Bie 
beim Kana-Tag 1960 ? Ich war dort l) Ja, ich 
weiß schon, Kollegin ! Aber dem Kana-Tag 
lag damals dieses Motiv zugru,nde, die mitver· 
dienende Mutter wieder in die Familie zurück­
zuführen. (Abg. Rosa Weber : Da war die 
M ütterbeihitle, wie wir sie heute haben I) Ja, 
sicherlich, ich komme noch darauf. Ich möchte 
es vorwegnehmen : sie erfüllt eben nicht mehr 
den Zweck. Selbst wenn man die Mutter mit 
Gold aufwiegen würde, so könnte man ihr all das 
nicht abgelten, was sie für die Familie leistet. 
So materiell können und dürfen wir die Stellu,ng 
der Mutter in der Familie nie sehen. (Beifall bei 
der ÖV P. - Abg. Lukas: Sie wollen nichts 
geben I) Und weil eben die Mütterbeihilfe 
den ursprünglichen Zweck, den Sie zitieren, 
Kollegin Weber, und für den sie vom Kana-Tag 
gedacht war, nicht erreichte, sind wir dafür, sie 
aufzuheben (Abg. Rosa Weber :  Das war von 
vornherein klar I) und die Mittel für die Auf­
stockung der Kinderbeihilfen zu verwenden, 
weil wir glauben, daß sie dort besser angebracht 
sind als in dieser Form der Mütterbeihilfe. 

In diesem Zusammenhang ist weiter die 
Zusammenlegung der Säuglings- und Geburten­
beihilfe und deren Valorisierung zu unter­
su,chen. Zu begrüßen ist auch, daß die Dienst­
nehmer der Gebietskörperschaften mit in den 
Familienlastenausgleich einbezogen werden 
sollen. Ebenso ist die Valorisierung der 
Länderbeiträge zu begrüßen. 

Meine Damen und Herren ! Eine Reform des 
Familienlastenausgleiches ist dringend not­
wendig. Aber sie bedarf einer gründlichen 
Überlegung und Beratung, vor allem aber unter 
Mitwirkung des neu zu gründenden Familien­
beirates. Daher ist es richtig, daß wir heute 
nur das Notwendige beschließen, nämlich die 
Erhöhung der Kinder- u,nd Familienbehihilfen 
ab 1. Jänner 1967, die Reform aber einem 
späteren Zeitpunkt vorbehalten, der aller­
dings nicht weit hinausgeschoben werden darf. 
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Dem gegenständlichen Gesetzentwurf wird 
meine Partei ihre Zustimmung geben. (Beifall 
bei der (j V P.) 

Präsident Wallner :  Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Melter. Ich er­
teile es ihm. 

Abgeordneter Melter (FPÖ) :  Herr Präsident ! 
Sehr geehrte Damen und Herren ! Der Herr 
Abgeordnete Dr. Kummer hat hier kummer­
voll ausgeführt (Heiterkeit) , daß keine Reform 
des Familienlastenausgleiches vorgesehen wäre, 
sondern daß es sich lediglich um eine Korrektur 
der Leistungen handle, erzwungen durch den 
Subventionsabbau bei verschiedenen Lebens­
mitteln. (Abg. Dr. K um m e r :  Haben Sie 
zugehört ?) Ja, Herr Dr. Kummer. (Abg. 
Dr. Kummer: Ich habe mich doch für eine 
Reform ausgesprochen !) Sie haben gesagt; 
es handle sich bei der derzeitigen Vorlage um 
keine Reform. (Abg. Kulhan e k :  Das kann 
man auch nicht behaupten, wenn es nur eine 
Erhöhung ist !) Darauf komme ich noch zu 
sprechen : Die "Erhöhung" ist außerordent­
lich bescheiden, Herr Kulhanek, darüber 
dürften auch Sie sich im klaren sein. Jeden­
falls könnte man nicht viele Deka bei Ihnen 
einkaufen ohne die Beihilfenerhöhung sofort 
zu verbra�chen ! (Abg. Pete r :  Er hat solide 
PreilJe, bitte !) 

Der Herr Abgeordnete Kummer hat weiter­
hin darauf hingewiesen, daß derzeit noch 
keine Entschließung gefaßt werden könne, die 
zu einer umfassenden Reform des Familien­
lastenausgleiches führe ; die ÖVP könne si?h 
nicht dazu hergeben, diese Reform unter ZeIt­
druck zu vollziehen. Über den Zeitdruck 
müssen wir uns, glaube ich, hier nicht unter­
halten. Es sind ganz andere Probleme unter 
wesentlich größerem Zeitdruck dem Nationalrat 
zugeleitet worden, wir müssen unter dem 
Druck der Mehrheit einfach der Macht und 
nicht der Überzeugung weichen. 

Wir sind überrascht darüber, daß es der 
Herr Abgeordnete Dr . Kummer sogar für 
notwendig erachtet, die Familienorganisationen 
selbst für die Verzögerung in irgendeiner 
Form mitverantwortlich zu machen, indem er 
feststellt, man müsse mit einer umfassenden 
Reform deswegen noch zuwarten, weil sonst 
der vorgesehene familienpolitische Beirat nicht 
dazu Stellung nehmen könnte. Wegen dieser 
Stellungnahme hätte man die Entscheidung 
zweifellos nicht weiter hinausschieben müssen ! 

Ich darf daran erinnern, daß wir Freiheit­
lichen bereits in der Stellungnahme zur 
Regierungserklärung auf das Problem des 
Familienlastenausgleiches sehr nachdrücklich 
hingewiesen haben. Wir waren damals der 
Auffassung, daß verschiedene Probleme 

möglichst schnell und unverzüglich einer Er­
ledigung zugeführt werden müssen. 

Wenn wir die Zeitschrift "Ehe und Familie" 
des Katholischen Familienverbandes, 12 .  Jahr­
gang - NI'. 3 -, November 1966, ansehen, 
so stellen 'wir im zweiten Absatz folgende 
Bemerkung fest : 

Auf halbem Weg - mit halben Mitteln' -
so 

"kann man die gegenwärtige Situation in 
der Entwicklung des Familienlastenausgleichs 
in Österreich charakterisieren. In der Tat ist 
die politische Initiative zum Ausbau des 
Familienlastenausgleichs, die in der Mitte 
der fünfziger Jahre schwungvoll eingesetzt 
hatte, allmählich stark abgeklungen, sodaß 
die Familienorganisationen einen immer stär­
keren Druck auf die politischen Parteien 
ausüben mußten, damit das begonnene Werk 
fortgesetzt werde." 

Offensichtlich ist der Druck für die OVP 
noch viel zu schwach geblieben, um hier 
tatsächlich zu fühlbaren Änderungen in der 
Bemessung der Leistung zu gelangen. Das 
gilt nicht · nur für das Ausmaß der Familien­
und Kinderbeihilfen, sondern ebenso auch für 
die Steuerungerechtigkeit, die in derselben 
Zeitschrift folgendermaßen umschrieben wird : 

"Wir können mit Genugtuung feststellen, 
daß Finanzminister Schmitz sein vor der 
Nationalratswahl am 6. März dieses Jahres 
gegebenes Wort in die Tat umzusetzen ent­
schlossen ist, dem steuerlichen Familienunrecht 
nach 20jähriger Wartezeit beziehungsweise 
Verzögerung endlich an den Leib zu rücken." 

Gestern hat der Herr Abgeordnete Sand­
meier ausgeführt, daß die steuerliche Belastung 
beim Alleinverdiener ungleich größer ist als 
bei einem Haushalt mit zwei Einkommens­
empfängern. Es liegt ja an Ihrer Fraktion, hier 
entsprechende Änderungen herbeizuführen. 
Warum ist das noch nicht geschehen � 

Offensichtlich haben die 20 Jahre Vorbe­
reitungszeit Ihres Finanzministers nicht dazu 
ausgereicht, zu einem Konzept zu gelangen, 
das den Wünschen der Familienerhalter ent­
gegenkommt und das insbesondere eine ge­
rechte steuerliche Belastung der Familien­
erhalter zur Folge hat. (Abg. K,ulhane k :  
V orarlberg gehört noch immer zu Österreich !) 
Herr Kulhanek ! Ich möchte Ihnen nur 
sagen, daß wir Vorarlberger zweifellos genau 
so gute Österreicher sind wie die Wiener 
und daß für uns das Problem der Kinder­
beihilfen auf Grund der Lohn- und Preis­
situation ebenfalls so entscheidend ist, wie 
das auf Wiener Boden der Fall ist. Wir 
Vorarlberger haben daher wohl genau das 
gleiche Recht, Forderungen im Interesse der 
gesamten Bevölkerung und auch im Hinblick 
auf die Interessen der Bevölkerung in Vorarl-
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berg anzumelden. (Abg. Dr. Haus e r :  Der 
Herr Berichterstatter nickt beifällig ! - Heiter­
keit. - Berichterstatter Dipl.-Ing. F i n k :  Nein, 
ich halte die Geschäftsordmmg in der Hand !) 

Der Familienlastenausgleich ist im Finanz­
gesetz und im Haushaltsvoranschlag 1967 
durch einige Zahlen charakterisiert. Dabei 
muß man feststellen, daß die Ausgaben mit 
5660 Millionen Schilling im Vergleich zum 
V OTjahr um 542 Millionen Schilling ange­
stiegen sind. Demgegenüber sollen aber die 
Einnahmen wesentlich stärker ansteigen ; sie 
werden mit 874 Millionen Schilling Zunahme 
und einem Gesamtertrag von 6370 Millionen 
Schilling im Voranschlag ausgewiesen. Wir 
stellen also allein an Überschuß einen Betrag 
von 710 Millionen Schilling fest und stellen 
uns dabei vor, daß dieser Überschuß jedenfalls 
eine geeignete Basis ist, um schon im Zuge der 
Ausgestaltung des Familienlastenausgleiches 
wesentlich schneller Fortschritte zu erzielen, 
als das die Bundesregierung offensichtlich 
beabsichtigt. 

Die Regierungsvorlage hat ursprünglich nur 
einen Steigerungsbetrag für die einzelnen Bei­
hilfenansätze von je 10 S vorgesehen. Der 
Herr Finanzminister hat in seiner Budgetrede 
ausgeführt, daß die Familien im Durchschnitt 
nicht belastet werden sollten. Er hat weiters 
gesagt, daß die Mehrbelastung etwa 1 2  S pro 
Monat betrage und daß daher mit 10 S monat­
lich - mit den Sonderzahlungen sind es also 
14 mal 10 S - dieser Betrag etwa ausgeglichen 
wäre. Diese Berechnung hat offensichtlich 
nicht gestimmt, denn verschiedene andere 
Institutionen haben ermittelt, daß jedenfalls 
die Belastung für Kinder weit über 20 S 
monatlich hinausgeht . -

E s  fehlt also auch bei einer monatlichen 
Erhöhung der Beihilfen um 20 S ein en.t­
sprechender Ausgleich . Der Ausgleich ist 
außerdem nur auf die Steigerung der Preise 
von Grundnahrungsmitteln beschränkt. Un­
berücksichtigt bleiben die fühlbaren Steigerun­
gen der Wohnungskosten insbesondere für 
junge Familien, die in Neubauten wohnen, 
unberücksichtigt bleiben insbesondere die sehr 
fühlbar angestiegenen Waschmittelpreise ; 
Waschmittel für die Pflege von Kleinkindern 
wie Seifen und so weiter sind ja unbedingt 
nötig. (Zwischenruf des Abg. K ulhanek.) 
Herr Kollege Kulhanek ! Ihnen muß man 
ein Paket Waschmittel für Windeln zur 
Verfügung stellen. (Heiterkeit. - Abg. Kul­
han e k :  Das ist nicht notwendig, Sie können 
schon mit einem brauchbareren Gegenangebot 
kommen !) Auch die Aufwendungen für 
Textili.el1, Kleidung aller Art sind außer­
ordentlich angestiegen. 

Wir müssen feststellen, daß die Bundes­
regierung die letzte Erhöhung der Kinder-

und Familienbeihilfen im Mai 1965 mit ganzen 
5 S pro Monat beschlossen hat, daß sie jetzt 
in der Regierungsvorlage 10 S vorgesehen 
hat und sich nun, zugegebenermaßen unter 
dem Druck aller drei Fraktionen, schließlich 
bereit erklärte, auf 20 S hinaufzugehen. 

Damit haben die Familien, die im Vergleich 
zu anderen, die aus sozialen Erwägungen 
ebenfalls mehr bekommen hätten sollen, viel­
leicht eine bessere Zut,eilung erreicht, obwohl 
sie andererseits gerade dadurch besonders 
benachteiligt sind, daß man ihnen immer 
noch die DYllamisierung der Beihilfen ver­
weigert. Die Dynamisierung hätte ja schon 
im Jänner dieses Jahres bei einer entsprechen­
den Ausgestaltung des Lastenausgleiches und 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
des Pensionsanpassungsgesetzes eine 7pro­
zentige Erhöhung der Leistungen bringen 
müssen. Auch für das nächste Jahr wären 
schon 8,1 Prozent zusätzlich dazuzuschlagen 
gewesen. Insgesamt wäre also eine Leistungs­
verbesserung von mindestens 15,8 Prozent 
notwendig, um nur die durchschnittlichen 
Preiserhöhungen der vergangenen zwei Jahre 
auszugleichen. 

Wir Freiheitlichen haben bei der Vorlage 
dieses Gesetzentwurfes und auch beim Initiativ­
antrag unsere grundsätzlichen Bedenken in der 
Richtung anzumelden, daß hier zuwenig getan 
wurde und daß es sich nur um eine not­
dürftige Maßnahme handelt, die die Familien 
beziehungsweise die Kinder weiterhin auf 
"Hungerrationen" gesetzt läßt, für die 
Familien also keine befriedigende Lösung 
darstellt. 

Jedoch im Hinblick darauf, daß die 20 S 
immerhin besser sind als nichts, stimmen auch 
wir Freiheitlichen der Vorlage zu. (Beifall 
bei der F PÖ.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister Dr. Schmitz. 
Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Schmitz : 
Hohes Haus ! Herr Kollege Staribacher hat 
gemeint, ich hätte im Finanz- und Budget­
ausschuß gesagt, daß 10 S ausreichen. Ich 
nehme an, er hat sich versprochen. Es war 
immer von 20 S die Rede, welcher Betrag 14mal 
ausbezahlt wird. Alle Berechnungen des Fi­
nanzministeriums gehen in diese Richtung, 
wobei ich zugebe, daß es sicher schwierig ist, 
in der unterschiedlichen Bedarfsskala von 
einem Kleinstkind bis zur 25 Jahre-Grenze 
das richtige Mittel zu finden. 

Ich möchte aber auch dem Hohen Hause 
mitteilen, daß mein Referentenentwurf eines 
neuen Familienlastenausgleichsgesetzes nicht 
zurückgezogen worden ist. Ich habe lediglich 
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auf das derzeitige große Pensum des Hohen 
Hauses Rücksicht genommen und daher davon 
Abstand genommen, diese Angelegenheit schon 
jetzt in die Regierung zu bringen. Ich habe 
mich entschlossen, dem Ausschuß zu empfeh­
len, diese Korrektur vorzunehmen, die allein 
auf das Datum hin abgestellt ist. Das Anliegen 
ist so groß, daß es wirklich gründlich durch­
gearbeitet werden sollte. Es gibt einige 
Probleme, die nicht auf parteipolitische 
Gesichtspunkte bezogen sind und über die 
man noch gründlich wird diskutieren müssen. 

Ich bin auch Herrn Dr. Staribacher sehr 
dankbar, daß er auf eine meiner zahlreichen 
familienpolitischen Schriften eingegangen ist, 
und darf vielleicht nur ergänzend dazu sagen, 
daß sich die Charakterisierung des Dienst­
geberbeitrages als Lohnverzicht natürlich nur 
auf den Teil bezieht, der den Kinderbeihilfen 
zugewendet wird. ( Widerspruch der Abg. 
Rosa Weber.) 

Ich will mich in die Theorie, die uns hier 
wahrscheinlich noch sehr beschäftigen wird, 
nicht näher einlassen und möchte nur mit 
einem Hinweis folgendes sagen : Ich darf Sie 
vielleicht an das Schicksal einer Bestimmung 
des § 1 1  einer jüngeren Fassung des Kinder­
beihilfengesetzes erinnern, wo die Verpflichtung 
enthalten war, daß dieser Beitrag dann, wenn 
der Dienstgeberbeitrag mehr bringt, als die 
Kinderbeihilfen kosten, gesenkt werden sollte. 
Die Senkung wäre natürlich dem Dienstgeber 
zugute gekommen. Aber auf die Senkung 
ist deswegen verzichtet worden, weil die 
Kinder der Selbstständigen einbezogen worden 
sind. Deswegen geht auch daraus hervor, daß 
der Dienstgeberbeitrag, soweit aus ihm Kinder­
beihilfen finanziert werden, Lohnverzicht, so­
weit daraus Familienbeihilfen gezahlt werden, 
Gewinnentgang ist. (Abg. Rosa Web  e r :  Wo 
bleibt di.e Logik, Herr Finanzminister ?) Ich 
möchte nicht näher darauf eingehen, aber ich 
möchte mich nur nicht "verschweigen", damit 
dem armen Herrl'l Nationalrat Mayr hier 
nicht nur die "Lohnverzichtstheorie" vorge­
setzt wird. 

Ich bin der Meinullg, daß wir letzten Endes 
wahrscheinlich reul theoretisch einander nicht 
überzeugen können, aber ich möchte doch 
hoffen, daß diese Frage allein nicht die Ur­
sache dafür sein wird, eine Reform,  die wir 
alle mit vielen a.nderen Dingen, die höchst 
notwendig sind, sehr wünschen, damit zu 
begraben. 

Ich möchte u.bschließend der Hoffnung 
Ausdruck ' geben, daß uns gerade die lebhafte 
Diskussion um einen weiteren Fortschritt 
des Familienlastenausgleiches, bei dem der 
große Schritt im Jahre 1955 getan werden 

konnte, wieder zusammenbringt, Familien­
politik gründlich zu diskutieren und dann 
möglichst bald im Jahre 1967 bei dieser 
Gelegenheit dieses vielfach aufgesplittert� 
Rechtsgebiet zu vereinheitlichen, aber auch 
manche Mängel in der Finanzierung und in 
anderen Bereichen zu korrigieren, um im 
nächsten Jahr einen Schritt zusätzlich zur 
Verbesserung der Familienbesteuerung und 
auch einen neuen Schritt in der Richtung 
des Lastenausgleiches zu tun. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Präsident Wallner : Zum Wort hat sich 
niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 
geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter 
das Schlußwort 1 - Er verzichtet. 

Bei der A bs timmung wird der Gesetzentwurf 
mit den vom Ausschuß beschlossenen Abände­
rungen in zweiter  und dri t ter  Lesung e in­
stimmig zum Beschluß erhoben. 

11. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (280 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend die . Er­
höhung von Richtsätzen für die Gewährung 
von Ausgleichszulagen im Bereich des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes und des 
Gewer blichen Selbständigen-Pensionsversiche-

rungsgesetzes (325 der Beilagen) 

12. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (285 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, betreffend die neuer­
liche Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem 
Beziehern von Leistungen aus der Arbeits­
losenversicherung eine Teuerungszulage ge-

währt wird (326 der Beilagen) 

13. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (294 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Kriegs­
opferversorgungsgesetz 1957 neuerlich abge-

ändert wird (327 der Beilagen) 

14. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (295 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Opfer­
fürsorgegesetz neuerlich abgeändert wird 
(18. Novelle zum Opferfürsorgegesetz) (328 der 

Beilagen) 

15. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (296 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das J�eeres­
versorgungsgesetz neuerlich abgeändert .. wird 
(4. . Novelle zum Heeresversorgungsgesetz) 

(329 der Beilagen) 
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16. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale handelt. Ich stelle namens des Ausschusses 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (297 der für soziale Verwaltung den A n t r a g, das 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Bundes- Hohe Haus wolle der Regierungsvorlage 280 der 
gesetz, betreffend Abänderung und Ergänzung Beilagen die verfassungsmäßige Zustimmung 
des Kleinrentnergesetzes, neuerlich abgeändert erteilen. 

wird (330 der Beilagen) Hohes Haus ! Ich darf gleich über die 
Präsident Wallner : Wir kommen nunmehr Regierungsvorlage 285 berichten, das ist das 

zu den Punkten 1 1  bis einschließlich 16 der Bundesgesetz, betreffend die neuerliche 
heutigen Tagesordnung, über die, wie ebenfalls Abänderung des Bundesgesetzes, mit dem 
beschlossen wurde, die Debatte unter einem Beziehern von Leistungen aus der Arbeits-
abgeführt werden wird. losenversicherung eine Teuerungszulage 

Es sind dies : gewährt wird. 

die Erhöhung von Richtsätzen für die Die Teuerungszulage nach Absatz 1 soll 

Gewährung von Au.sgleichszulagen im Bereich 25 S monatlich betragen und sich um 20 S 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für jede Person, für die dem Leistungsbezieher 

und des Gewerblichen Selbständigen-Pensions- ein Familienzu.schlag nach dem Arbeitslosen­

versicherungsgesetzes, versicherungsgesetz 1958, jedoch keine Kinder-
beihilfe nach dem Kinderbeihilfengesetz ge-

die neuerliche Abänderung des Bundes- bührt, erhöhen. 
gesetzes, mit dem Beziehern von Leistungen 
a118 der Arbeitslosenversicherung eine Teue- Während der Ausschu.ßberatungen wurde 

rungszulage gewährt wird, in Artikel I Absatz 2 erweitert beziehungsweise 
ein neuer Absatz 3 angefügt. Es wurden die neuerliche Abänderung des Kriegsopfer- geringfügige Änderungen vorgenommen. Darf 

versorgungsgesetzes 1957 , ich bei dieser Gelegenheit auf den gedruckten 
die 18. Novelle zum Opferfürsorgegesetz, Ausschußbericht verweisen. 
die 4. Novelle zum Heeresversorgung�- I Der Sozialausschuß hat auch diese Vorlage 

gesetz und am 13. Dezember 1966 beraten, und ich stelle 
die. neuerliche Abänderung des Bundes- namens des Ausschusses für soziale Verwal­

gesetzes, betreffend Abänderung und Ergän- tung den A n t r a g, das Hohe Haus wolle der 
zung · des Kleinrentnergesetzes. Regierungsvorlage 285 der Beilagen mit der 

Berichterstatter zu den Punlden 1 1 und 12 dem Ausschußbericht angeschlossenen Ab­
ist der Herr Abgeordnete Machunze. Ich änderung die verfassungsmäßige Zustimmung 
ersuche ihn um seine beiden Berichte. erteilen. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! Präsident Wallner : Berichterstatter zu den 
Die Regierungsvorlage 280 der Beilagen sieht Punkten 13, 14 und 15 ist der Herr Abge­
die Erhöhung von Richtsätzen für die Gewäh- ordnete Anton Schlager. Ich ersuche ihn 
ru,ng von Ausgleichszulagen im Bereich des um seine drei Berichte. 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und Berichterstatter Anton Schlager : Hohes 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsver- Haus ! Meine Damen und Herren ! Ich berichte 
sicherungsgesetzes vor. über 294, 295 und 296 der Beilagen. 

Mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1967 sollen Im Zusammenhang mit dem beabsichtigten 
diese Richtsätze um 10 S erhöht werden ; teilweisen Abbau der staatlichen Preisstützu.ng 
sie sollen nunmehr betragen : für Brot und Mahlprodukte sowie für Milch 

a) für Pensionsberechtigte aus eige- und Molkereiprodukte und den dadurch ent-
ner Pensionsversicherung . . . . . . 1068 S, stehenden Preiserhöhungen sollen die Zusatz-

b) für Pensionsberechtigte auf Wit- renten, Waisen- und Elternrenten sowie Wit-
wen(Witwer)pension . . . . . . . . . . .  1068 S, wen- und Waisenbeihilfen in der Kriegsopfer-

e) für Pensionsberechtigte auf Wai- versorgung erhöht werden. Weiters wird durch 
senpension nach Vollendung des den Entwu,rf dafür vorgesorgt, daß die am 
24. Lebensjahres . . . . . . . . . . . . . .  709 S, 1 . Jänner 1967 auf Grund des Pensions­
falls beide Elternteile verstorben anpassungsgesetzes eintretenden Erhöhungen 
sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 S .  von Pensionen und Renten in der Sozial-

Ferner soll der Richtsatz für die Ehegattin versicherung nicht zur Minderung oder Ein­
beziehungsweise den erwerbsunfähigen Ehe- stellu.ng von Renten in der Kriegsopferver­
gatten mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 1967 sorgung führen. 
gleichfalls um 10 S erhöht werden und nun- Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
mehr 415 S betragen. die Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 

Der Sozialausschu.ß hat diese Vorlage in 13. Dezember 1966 in Verhandlung gezogen. 
seiner Sitzung vom 13. Dezember 1966 be- Nach einer Debatte, an der sich außer dem 

228 
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Anton Schlager 

Berichterstatter die Abgeordneten Staudinger, 
Schmidl, Kulhanek, Libal, Dr. Hauser und 
Dr. Kummer beteiligten, wurde der Gesetz­
entwurf mit einer Änderung des Artikels II 
einstimmi g angenommen. 

Diese Änderung soll sicherstellen, daß nicht 
nur die auf Grund des Pensionsanpassungs­
gesetzes ab 1 .  Jänner 1967 eintretenden Er­
höhu,ngen von Pensionen und Renten in der 
Sozialversicherung, sondern auch die Erhöhun­
gen der Ru,he- und Versorgu,ngsgenüsse im 
öffentlichen Dienst im Jahre 1967 keine 
Minderungen u,nd Einstellungen von Renten 
in der Kriegsopferversorgung, Opferfürsorge 
und Heeresversorgung nach sich ziehen. 

Ich stelle somit im Namen des Ausschusses 
für soziale Verwaltung den A nt r a g, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (294 der Beilagen) 
mit der dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Abänderung die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Durch einen weiteren vorliegenden Gesetz­
entwurf sollen die Opferfürsorgerenten um 
10 S pro Monat erhöht werden. 

Die von der Bundesregierung am 2. Dezem­
ber 1966 eingebrachte Regierungsvorlage hat 
der Ausschuß für soziale Verwaltung in 
seiner Sitzung am 13.  Dezember 1966 in An­
wesenheit des Ministers für soziale Verwaltung, 
Grete Rehor, in Verhandlung gezogen. Nach 
den Ausführungen des Berichterstatters und 
des Abgeordneten Schmidl wurde die Re. 
gierungsvorlage mit Stimmeneinhelligkeit un­
verändert angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den Antr ag,  der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz­
entwurf (295 der Beilagen) die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. 

Ferner sollen die Mindestleistungen nach dem 
Heeresversorgungsgesetz um 10 S pro Monat 
erhöht werden. 

Die gegenständliche von der Bundesregie­
rung am 2. Dezember 1966 eingebrachte Re­
gierungsvorlage hat der Ausschuß für soziale 
Verwaltung in seiner Sitzung am 13.  Dezember 
1966 in Anwesenheit des Ministers für soziale 
Verwaltung Grete Rehor in Verhandlung 
gezogen. Nach den Ausführungen des Bericht­
erstatters und des Abgeordneten Schmidl 
wurde die Regierungsvorlage mit Stimmen­
einhelligkeit unverändert angenommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den Antr ag,  der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (296 der Beilagen) die ver· 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Für den Fall von Wortmeldungen beantrage 
ich, General· und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident Wallner : Berichterstatter zu 
Punkt 16 ist Herr Abgeordneter Machunze. 
Ich ersuche ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus I 
Die Regierungsvorlage 297 der Beilagen sieht 
vor, daß die Kleinrenten mit Wirkung ab 
1 .  November 1966 um 15 Prozent erhöht 
werden. Ferner soll zu diesen um 15 Prozent 
erhöhten Sätzen ab 1 .  Jänner 1967 eine neuer· 
liehe Erhöhung von monatlich 10 S treten. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung ha.t die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom 
13. Dezember 1966 behandelt und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Haus die Annahme 
zu empfehlen. 

Ich stelle daher na.mens des Ausschusses 
den Antrag,  der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent. 
wurf die verfassungsmäßige Zustimmung er· 
teilen. 

Ich beantrage gleichfalls, in die General- und 
Spezialdebatte unter einem einzutret�n. 

Präsident Wallner: Es ist beantragt, Gene· 
ral- und Spezialdebatte unter einem durch­
zuführen. - Ein Einwand hiegegen wird nicht 
erhoben. General· und Spezialdebatte werden 
daher unter einem vorgenommen. 

'Vir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet ist der Herr Abgeordnete Schmidl. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Schmidl (SPÖ) : Herr Präsi­
dent ! Hohes Haus I Meine sehr geehrten Damen 
und Herren ! Wenn heute, wie Abgeordneter 
Fink mitgeteilt hat, nach 102 Stunden und 
28 Minuten von der ÖVP das Budget für 
1967 beschlossen worden ist, tritt damit gleich. 
zeitig eine Teuerungswelle in Kraft. 

Wir wissen und haben es im Verlauf der 
Budgetdebatte nicht nur einmal zu hören 
bekommen, daß eine Reihe V'on Waren eine 
ganz beträchtliche Verteuerung erfahren wer· 
den. So mußte das österreichische Volk 
bereits Pre.iserhöhungen bei den Eisenbahn. 
tarifen, bei der Gepäcksbeförderung der Bahn, 
bei den Autobusfahrkarten, bei Lebens­
mitteln vieler Art, insbesondere bei Fleisch, 
aber auch bei Benzin und Öl über sich ergehen 
lassen. (Abg. Staudinger: Bei den Straßen. 
bahnen !) Die kommen. - Gar nicht davon zu 
reden, daß ab dem neuen Jahr Milch, Brot, 
Semmeln, Mehl, Topfen und viele Käsesorten 
sowie die Post· und Telegrammgebühren sowie 
Telephonspesen eine neue Teuerungswelle über 
uns bringen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Die Höhe dieser Teuerungswelle , die bereits 
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vom Abgeordneten Dr. Kreisky auch summen­
mäßig zu Beginn der Budgetdebatte angegeben 
worden ist, hat in den Reihen der ÖVP Zweifel 
aufkommen lassen. Nun ist mir in der ver­
gangenen Woche der Wirtschaftsbericht des 
Wirtschaftsforschungsinstitutes zugesandt wor­
den, in dem auch der Bundesvoranschlag 1967 
behandelt wird. Man kann hier ebenfalls 
dieselben Zahlen feststellen, die Abgeordneter 
Dr. Kreisky genannt hat. Es ist da folgendes 
zu lesen : 

"Um das Budget trotz Mehrausgaben für 
Investitionen und für verschiedene andere 
Zwecke annähernd ausgleichen zu können, 
entschloß sich die Budgetpolitik , den privaten 
Haushalten und zum Teil auch den Unter­
nehmungen zusätzliche Belastungen aufzu­
erlegen. Die Preisstützungen für Brotgetreide 
und Milch werden ab 1 .  Jänner 1967 teilweise 
abgebaut und die Konsumentenpreise ent­
sprechend erhöht. Dadurch erspart sich der 
Bund 0,8 Milliarden Schilling, der Anteil der 
Subventionen an den gesamten Budgetaus­
gaben sinkt von 4,4 % auf 3,0 %.  Ferner 
werden die Post- und Telefongebühren um 
25 % bis 30 % erhöht (Mehrerlös ) ,0 Milliarden 
Schilling).  Berücksichtigt man außerdem, daß 
bereits Mitte 1966 der Zuschlag zur Mineralöl­
steuer (Mehrerlös 0,3 Milliarden Schilling 
pro Jahr), die Tarife der Bundesbahnen 
(0,8 Milliarden Schilling) erhöht wurden und 
der Katastrophenfonds durch Zuschläge zur 
Einkommen- und Vermögensteuer dotiert 
wird" - die ebenfalls 500 Millionen Schilling 
ausmachen -, "dann werden die privaten 
Haushalte und die Unternehmungen durch die 
budgetpolitischen Maßnahmen seit Mitte 1 966 
insgesamt mit etwa 3,4 Milliarden Schilling 
pro Jahr belastet." 

Dazu kommt noch die Erhöhung der 
Fleischpreise ; ich glaube, ich habe sie mit 
869 Millionen noch richtig in Erinnerung. Das 
ergibt also die Summe von mehr als 4,2 Mil­
liarden Schilling, die dem österreichischen 
Volk aufgelastet werden. 

Meine Damen und Herren ! Das werden aber 
nicht die einzigen Erhöhungen bleiben, son­
dern es wird wahrscheinlich auf den ver­
schiedensten Gebieten noch eine ganze ·Welle 
nachfolgen. 

Aus 8011 dem ergibt sich die Notwendigkeit, 
daß wir uns heute über diese Gesetzesvorlagen 
unterhalten, das heißt, daß wir über die 
Erhöhung der Richtsätze bei den Ausgleichs­
zulagen der gewerblichen Selbständigen-Pen­
sionen zu reden haben, daß wir uns über eine 
Teuerungszulage für die Arbeitslosen zu unter­
halten haben ; das gleiche gilt für das Gesetz 
über die Kriegsopferversorgung der Witwen 
und Waisen ebenso wie beim Heeresversor-

gungsgesetz für die Heeresangehörigen wie 
für das Opferfürsorgegesetz und auch das 
Kleinrentnergesetz . 

Meine Damen und Herren ! Wenn wir in 
den Erläuterungen lesen, so müssen wir immer 
wieder feststellen, daß diese 10 S wegen der 
Mehrbelastung gegeben werden. Es heißt, 
daß man diese Gesetze für die sozial Schwachen 
geschaffen hat. Das bedeutet, daß man sowieso 
nur denen etwas gibt, denen man diese Teue­
rung auf keinen Fall mehr zumuten kann. 

Nun möchte ich in diesem Zusammenhang 
auf eine Zeitung zu sprechen kommen, die in 
Oberösterreich als "Heimatruf" ab und zu 
erscheint. In dieser Zeitung hieß es seinerzeit 
in einem Artikel "Die Wahrheit über die 
Preise" :  "Milchpreis. Auslösendes Moment 
für die Preiserhöhung : Massive Lohnforderun­
gen der Molkereiarbeiter ; Aufbesserung der 
defizitären Handelsspanne. " Dann schien na­
türlich auch der Innenminister Afritsch auf, 
der ja damals dabeigewesen ist. Interessanter­
weise heißt es dann beim Milchpreis weiter : 
"Konsum : Pro Österreicher und Tag % Liter." 
Das hat - wie der "Heimatruf" feststellt -
bei der damaligen Erhöhung um 40 Groschen 
eine Teuerung von jährlich 73 S ergeben. 

Wenn wir die Teuerung, die bei Milch ein­
treten wird, mit 1 S annehmen, dann, Hohes 
Haus, müssen wir feststellen, daß - nach den 
Ausführungen des "Heimatrufes" - diese 
Teuerung die Österreicher allein bei der Milch 
mit einem Betrag von 182,50 S pro Kopf 
belasten wird. 

Das gleiche wird auch bei Brot angeführt . 
Als Auslösungspullkt sind ebenfalls Lohn­
forderungen angeführt, und es war selbstver­
ständlich auch der Sozialminister mit ein­
bezogen. Der Brotverbrauch wird mit 76,8 kg 
pro Österreicher und Jahr angegeben. Die 
damalige Teuerung hat 38,40 S pro Jahr 
ausgemacht. Wenn wir nun auch die kommende 
Teuerung bei Brot dazurechnen - sie wird 
ja bei 70 Groschen zu liegen kommen -, 
kommen wir auf einen Betrag von 53,76 S. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren ! 
Wenn wir uns allein diese Summe durch den 
Kopf gehen lassen, so müssen wir die Fest­
stellung treffen, daß mit diesen 10 S bei weitem 
nicht das Auslangen gefunden werden kann. 

Nun darf ich noch eine Zeitung, ebenfalls 
vom Wahlkampf her, zitieren. Ich glaube, 
sie ist ja nicht unbekannt. Es geht hier um den 
berühmten Schilling, und hier heißt es : "Rote 
Preistreiber am Werk. ,SPÖ verhinderte Preis­
steigerung' verkündeten sozialistische Pla­
kate ." Und dann ist weiter zu lesen : "Das 
traut sich eine Partei zu sagen, deren Innen­
minister als Vertreter der obersten Preis-
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behörde für alle amtlichen Preiserhöhungen I allerdings die jüngeren Leute, die unter 
mitverantwortlich ist ! "  25 Jahre alt sind. Trotzdem sind diese , voraus-

Hohes Haus ! Ich glaube , wir müssen uns gesetzt, daß sie nicht verheiratet sind, un­
jetzt die Frage stellen : Wer sind denn jetzt bedingt auf ihre Eltern angewiesen, um über­
die Preistreiber � Sind nicht jetzt die schwar- haupt · dann noch leben zu können. 
zen Preistreiber am Werk � Wer ist denn jetzt Wenn ich diese Beträge anführe,  so des­
Innenminister ? Ist nicht ein schwarzer Innen. wegen, meine Damen und Herren, weil wir nicht 
minister am Werk, der für diese amtlich glauben sollen, daß sie nicht zur Auszahlung 
geregelten Preise die Verantwortung zu tragen gelangen . Diese Beträge entstehen dadurch, 
hat ? (Abg. Sekanina: Schwarzer Schilling, daß es heute nach wie vor sehr viele Heim. 
schlechter Schilling ! - Abg. A l t enb urger: arbeiter gibt und diese, wenn sie allein be· 
Roter Schilling, gar kein Schilling ! - Abg. schäftigt sind und niemanden zum Mithelfen 
Gugg e n b erger: Ein "Schwarzer" ist heute noch haben, oft auf Stundenverdienste von vier 
billiger als ein Kilo Brot ! ---, Weitere Zwischen· und fünf Schilling kommen und dadurch dann 
rufe.) in die niedrigsten Klassen des Arbeitslosen· 

:Meine sehr verehrten Damen und Herren ! bezuges hineinfallen. 
Wenn wir also den Tagesverbrauch des Öster- Ich fiihre das aber auch deswegen an, weil 
reichers von 0,5 Liter Milch zugrunde legen, gerade die Notstandshilfebezieher diejenigen 
so ergibt diese Verteuerung, wie ich schon sind , die meist nicht mehr zu einer Arbeit 
angeführt habe, eine Mehrbelastung bei der kommen. Es sind dies zum Teil Leute, die zu­
Milch von 182,50 S ;  beim Brot bei einem wenig krank sind, um invalidisiert zu werden 
Brotverbrauch von 76,8 kg im Durchschnitt, beziehungsweise eine Invaliditätsrente er­
auf die Person bezogen, ergibt sich eine reichen zu können, aber auch nicht mehr so 
Mehrbelastung von 53,76 S.  Allein dieße zwei gesund sind, daß sie irgendwo unterkommen 
Hauptnahrungsmittel ohne die damit ver- können. 
bundenen weiteren Erhöhungen der Milch­
beziehungsweise Mahlprodukte ergeben eine 
Mehrbelastung von 236,26 S - nach den 
Ausführungen des ,.Heimatrufes" !  

Dem ßteht gegenüber, daß der Arbeitslosen­
geld- beziehungsweise Notstandshilfebezieher , 
die Witwen und Waisep., die Kleinrentner 
ganze 120 S beziehungsweise 140 S im Jahr 
dazuerhalten werden. Das heißt, daß ihnen 
auf jeden Fall ein Betrag von 1 16,26 S oder 
96,26 S zu guter Letzt abgehen wird, den 
sie aus dem wenigen; was sie erhalten, auch 
noch verkraften müssen. Bei den Arbeitslosen­
geld- und auch bei den Notstandshi1fe� 
beziehern wird es überhaupt zu einem ganz 
schwerwiegenden Problem, da wir heute noch 
Beträge zur Auszahlung bringen, die in 30 ver· 
schiedene Gruppen gestaffelt sind, die von 90 S 
bis zu 264 S reichen. Zu diesen Sätzen kommt 
lediglich eine Teuerungszulage, welche ab 
1 .  Mai 1965 wöchentlich 3,50 S ausmacht 
und zu der jetzt noch 2,50 S wöchentlich 
dazukommen werden. Ebenso erhöht sich 
der vorgenannte Betrag um den Familien­
zuschlag von 5,81 S plus ebenfalls 2,50 S 
auf Grund dieser Regierungsvorlage . Ob damit, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ein Arbeitslosenbezieher mit seiner Familie 
das Auslangen finden kann, müssen wir be­
zweifeln. Wir Sozialisten glauben das auf 
keinen Fall ! 

Nun gibt es natürlich auch Notstands­
hilfebezieher. Diese bekommen nur 87 Pro­
zent ; das heißt, vom Mindestsatz von 90 S 
macht das 78,30 S aus. Dies ergibt im Monat 
einen Betrag von 229,68 S !  Es betrifft dies 

Meine Damen und Herren ! Es ist das eines 
der größten Probleme , denn wenn jemand zur 
Invalidisiefl,mg eingereicht worden ist, wurde 
er meistens abgelehnt, die Sache ist dann über 
das Schiedsgericht weitergegangen, ist dort 
auch abgelehnt worden, weil der Betreffende 
eben doch noch zum Teil einsatzfähig ist. 
Dann kommt die große Frage : Wer · nimmt 
heute jemanden in seinen Betrieb überhaupt 
zur Arbeit auf, wenn er vielleicht schon ein ge­
wisses Alter erreicht hat und , wie es die Ärzte 
dann bestätigen, nicht mehr voll einsatzfähig 
ist � Ich darf Ihnen sagen, daß wir zum Bei­
spiel im Bezirk Steyr zirka 60 bis 70 solche 
Männer haben, die wahrscheinlich ewig Not­
standsbezieher bleiben werden. 

Hohes Haus ! Es nützt daher nichts, wenn 
in den Erläuternden Bemerkungen davon 
geredet wird, daß man den sozial Schwachen 
die Teuerung abgelten will. Es ist geradezu 
grotesk, wenn beim Durchgehen dieser Aus­
führungen in allen Regierungsvorlagen der 
soziale Punkt herausgehoben wird, aber zu 
guter Letzt diesen Menschen nur die Hälfte 
des Mehraufwandes, der ihnen von der Re­
gierung und vom Finanzminister Schmitz auf­
erlegt wird, zugestanden wird. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Zu 'diesen Ausführungen , die ich gemacht habe, 
möchte ich 'so wie im Ausschuß auch hier 
Abänderungsanträge einbringen, und zwar : 

A b ä nd e run gs an t rag 
der Abgeordneten Schmidl, Rosa Weber, 
Ing. Häuser und Genossen zur Regierungs-
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vorlage betreffend die Erhöhung von Richt­
sätzen für die Gewährung von Ausgleichs­
zulagen im Ber eich des ASVG. und des GSPVG. 
(280 d. B.)  in der Fassung des AusRchuß­
berichtes. 

Der Nationalrat wolle in der zweiten 
Lesung gemäß § 46 Abs. 3 der Geschäfts­
ordnung beschließen : 

, , (2)  Die Teuerungszulage na rh Abs. 1 
beträgt 35 S monatlich unn. erhöht sich um 
30 S fü r jede Person , für die dem Leistungs­
bezieher ein Familienzuschlag nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, je­
doc h keine Kinderbeihilfe nach dem Kinder­
beihilfengesetz, BGBI. NI'. 3 1 / 1950, ge­
bührt. Bei Arbeitslosen, deren Arbeits­
losengeld auf Grund ihres nach dem 1 .  Juli 

Artikel I 1967 erzielten Arbeitsverdienstes nach den 
Die sich nach § 292 Abs. 3 lit . a, lit. b Lobnkla:"lsen IV bis XXVII zu bemessen 

und lit. c bb) in Verbindung mit § 108 i ist, beträgt die Teuerungszulage nach Abs. 1 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgeseh:es, 20 S monatlich und erhöht sieb um 20 S 
BGBI. NI'. 189/1955, sowie die sich nach für jede Person , für die dem IJeistungs-
§ 89 Abs. 3 lit. a, lit. b und lit. c bh) in bezieher ein Familienzuschlag nach dem 
Verbindung mit § 32 f des Gewerblichen Arbeitslosenversicherungsgesetz 195.�, jedoch 
Selbständigen - Pensionsversicherungsgeset- keine Kinderbeihilfe nach dem Kinder-
zes, BGBI. Nr. 292/1957, ergebenden Richt- beihilfengesetz, BGBJ. Nr. 31 /19fi(l, ge-
sätze für die Gewährung von AusgleiGhszu- bührt." 
lagen werden mit Wirksamkeit vom 1. Jän- , , (3) Arbeitslose, deren Arbeitslo'lengeld 
ner 1967 um 20 S erhöht und haben zu be- auf Grund ihres nach dem 1. Juli 1967 
tragen : erzielten Arbeitsverdienstes nach den Lohn-
a) für Pensiol1sberechtigte aus eigener Pen- klassen IV bis XXVII zu bemessen ist, 

sionsversicherung 1078 S, haben jedoch keinen Anspruch auf 
Teuerungszulage. " 

b )  für Pensionsberechtigte aus Witwen CWit-
wel')pension 1078 S ,  Ebenso bringe ich im Namen der sozialisti-

.. . . . sehen Fraktion einen A b ä n d e r u n g s a n t r a g  
c )  fur PenslOnsberechtlgte aus Walsenpen- I der Abgeordneten Schmidl und Genossen zur 

sion nach Vollendung des 24. Lebens- Regierungsvorlage, betreffend Kriegsopferver­
jahres 719  S,  sorgungsgesetznovelle (294 d. B . )  in der Fassung 
falls beide Elternteile veratorben sind des Ausschußberichtes, ein : 
1078 S. Der Nationalrat w('lle in zweiter Lesung 

Artikel II gemäß § 43 Abs .  3 beschließen : 
Die sich nach § 292 Abs. 3 in Verbindung 1 .  Im § 12 Abs.  4 sind die Zahlen 415, 

mit § 108 i des Allgemeinen Sozialver- 465 und 515 durch die Zahlen 435, 485 
sicherungsgesetzes, BGRI. Nr. 1 89/1955, und 535 zu ersetzen. 
sowie die Rieh nach § R9 Abs. 3 in Ver- 2. Im § 35 Ab�. 5 und im § 36 Abs. 4 
bindung mit § 32 f des Gewerblichen sind die Zahlen 415, 365 und 315 durch 
Selbständigen - Pensionsversicherungsgeset- die Zahlen 435, 385 und 335 zu erRetzen. 
zes, BGBI. Nr . 292/1957, ergebende Rieht- 3. Im § 42 Abs. 3 sind die Zahlen 315,  
satz erhöhung für die Ehegattin (den erwerbs- 415 durch die Zahlen 335 und 435 zu er-
unfähigen Ehegatten) wird mit " Tirksam- setzen. 
keit vom 1 .  Jänner 1967 um 20 S erhöht 
und hat 425 S zu betragen. 4. Im § 46 Abs. 3 sind die Zahlen 265 

und 420 durc-h die Zahlen 285 und 440 zu 
Als nächstes bringe ich im Namen der 

sozialiRtischen Fraktion einen 

A b än d e n l n g s a n t rag 

der Abgeordneten Schmidl und Genossen 
zur Regierungsvorlage, betreffend die neuer­
liche Abänderung des Bundesgesetzes, mit 
dem Beziehern von LeiRtungen aus der 
ArbeitslosenverRicherung eine Teuerungszu­
lage gewährt wird. 

ersetzen. 
Ebenfalls bringe ich im Namen der sozialisti­

schen Fraktion einen A b ä n d e r u n g s a n tr a g  
der Abgeordneten Schmidl und Genossen zur 
Regierungsvorlage, betreffend die 18.  Opfer­
fürsorgegesetznovelle (295 d. B. )  in der Fassung 
des Ausschußberichtes, ein : 

Der Nationalrat woUe in zweiter Lesung 
gemäß § 43 Abs. 3 beRchließen : 

Im § 1 1  Abs. 5 sind die Zahlen 1225, 
Der Nationalrat wolle gemäß § 4·6 Abs. 3 1285, 1350, 1415, 1465 und 1525 durch 

der Geschäftsordnung in zweiter Lesung be- die Zahlen 1245, 1 305, 1370, 1435, 1485 
schließen : und 154!) zu ersetzen. 

Im Artikel I soll die Formulierung des Als Vorletztes bringe ich el:>enfalls im 
§ l Abs. 2 und Abs. 3 w ie folgt lauten :  i Namen der sozialistischen Fraktion einen 
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A b ä n d er u n g s a n t r a g  der Abgeordneten 
Schmidl, Rosa Weber, lng. Häuser und Ge­
nossen zur Regierungsvorlage, betreffend die 
4. Heeresversorgungsgesetznovelle (296 d. B.)  
in der Fassung des Ausschußberichtes, ein : 

Der National rat wolle gemäß § 46 Aba. 3 
der Geschäftsordnung beschließen : 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage 

steigerungen hier auch noch eine Rolle spielen. 
Von anderen Preissteigerungen ist hier keine 
Rede, sondern abgegolten soll dasTeurerwerden 
der Milch und des Brotes werden, und auf 
dieser Basis wurden auch die 10 S festgesetzt. 
(Abg. Dr. Staribacher : Und der Mahl­
produkte ! ) Ja wohl, der Mahlprodukte : Brot, 
Mehl, Grieß. 

wird abgeändert wie folgt : Ich habe schon gesagt, daß wir nicht an-
Die im Artikel I (Z. 1 bis 6 ; § 23 Ab<:J. 5, stehen zu erklären, daß eine volle Abgeltung 

§ 33 Abs. 2, § 35 Abs. 3, § 41 Abs. 2, § 42 damit nicht erreicht wurde. Warum wir aber 
Abs. 4 und § 45) enthaltenen Beträge für den Anträgen nicht zustimmen konnten, ist 
Beihilfen sind jeweils um 10 S zu erhöhen. · darauf zurückzuführen, daß eben eine Bedek­

Nun al<J Letztes ein kung dafür nicht gefunden werden konnte. 
Einen Bedeckungsvorschlag hat ja auch schon 
im Ausschuß die sozialistische Fraktion nicht 
erstellt. So sind wir der Meinung, daß es im­
merhin besser ist, etwas zu tun, als nichts zu 
tun. Wir hoffen zuversichtlich, daß es :möglich 
ist, in Zukunft noch weitere Verbesserungen 
durchzuführen. 

A b ä n d e ru n g s a n t r a g  
der Abgeordneten Schmidl, Rosa Weber, 
Ing. Häuser, Pfeffer und Genossen zur Re­
gierungsvorlage, betreffend Abänderung und 
Ergänzung des Kleinrentnergesetzes, 297 der 
Beilagen, in deI' Fassung des Ausschuß­
berichtes. Es sind ja solche auch schon eingetreten. 

Der Nationalrat wolle gemäß § 46 Abs. 3 Ich fange hinten an : Die Kleinrentner wurden 
der Geschäftsordnung in zweiter Lesung be- mit 1 5  Prozent bedacht ; sicherlich :  Diese 
schließen : 15  Prozent wurden auf. sehr geringe Renten 

Die im Artikel I § 1 Ahs. 2 Jit. h nor- aufgestockt. Für die Kriegsopfer und Opfer­
mierte Höhe der Kleinl'enten im Betrag fürsorgerentner sind Gespräche im Gange, so­
von 430 bzw. 480 bzw. 540 bzw. 570 bzw. daß wir hoffen, daß in nächster Zeit doch auch 
610 bzw. 670 bzw. 740 bzw. 830 bzw. hier ein brauchbares Ergebnis herauskommt. 
9RO S wird um jeweils 10 S also auf 440 Bezüglich der Sozialversicherung, also bezüg­
bzw. 490 bzw. 550 bzw. 580 bzw. 620 lich der Pensionisten nach dem ASVG. und dem 
bzw. 680 bzw. 750 bzw. 840 bzw. 990 S GSPVG., darf wohl darauf hingewiesen werden, 
erhöht. daß wir ja Gott sei Dank ein Pensionsanpas­
Meine sehr verehrten Damen und Herren ! sungsgesetz haben und daß zur gleichen Zeit, 

Die Begründung zu diesen Abänderungs- wenn 10 S zur Auszahlung kommen, auch die 
anträgen habe ich vorhin schon angeführt, Erhöhung .�er Richtsätze :und der übrigen 
und ich ersuche die Abgeordneten des Hohen festen Betrage und der PenSIOnen um 8,1  Pro­
Hause<J, dazu ihre Zustimmung zu geben. I zent eintritt und daß das immerhin für die 
(Beifall bei der SPO.) Pensionisten ein .ganz gewaltiger Vorteil ist. 

(Ruf bei der SpO:  Das ist das Niveau 1965 I) 
Präsident Wallner : Sämtliche sechs vorge- Sicherlich nicht deswegen, weil jetzt der Brot­

tragenen Abänderungsanträge wurden mir und Milchpreis erhöht wird. Wir dürfen auch 
überreic�t. 

.
Sie sind gehörig u�terstützt und nicht vergeE!sen, daß sich auf diesen An­

werden m dIe Verhandlungen �mbezogen. I passungsfaktor eine Erhöhung der Lebens-
Zum Wort gemeldet hat SICh der Abge- I haltung steigernd auswirkt ; wenn auch nicht 

or dnete Vollmann. Ich erteile es ihm. sofort, so doch immerhin in zwei Jahren werden 
Abgeordneter Vollmann (ÖVP) :  Hohes Haus ! die gesteigerten Lebenshaltungskosten be­

Ich habe mich ZU,l11 Wort gemeldet, weil mein wirken, daß .. 
auch. der Anpassungsfakto� en�­

Vorredner namens der sozialistischen Fraktion sprechend hoher 1st. Ich glaube, das 1st Ja 
eine Reihe von Abänderungsanträgen einge- dann doch z�mi�dest . etwas. Es ist jed�nfalls 
bracht hat, die er bereits im Ausschuß für besser, als dIe SItuatIOn war, bevor WIr das 
soziale Verwaltung gestellt hat und denen wir Pensionsanpassungsgesetz beschlossen haben. 
- ich sage gerne : leider - nicht zustimmen Wenn wir dann noch berücksichtigen - und 
konnten. da darf ich wiederholen, was ich schon zum 

Es bedarf keiner besonderen Begründung, Kapitel Soziale Verwaltung gesagt habe -, daß 
daß mit den 10 S eine volle Abgeltung der immerhin der Zuschuß des Staates zur Pen­
Preiserhöhungen für Milch und Brot nicht sionsversicherung im Jahre 1967 gegenüber 
gefunden werden kann. Ich muß das noch 1966 um rund 1 Milliarde höher wird, daß der 
einmal betonen, weil Kollege Schmidl darauf Bundeszuschuß auch prozentmäßig um 1 Pro­
hingewiesen hat, daß eine Reihe anderer Preis- zent von 25,5 auf 26,5 angehoben wird, so muß 
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man doch sagen, daß auf diesem Sektor einiges 
geschieht und daß es nicht Verständnislosigkeit 
der Regierungspartei ist, daß sie jetzt den 
Anträgen, die die sozialistische Fraktion ge­
stellt hat, nicht die Zustimmung geben kann. 

Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen 
und daran zu denken, daß man den Bogen 
eben nicht überspannen kann. Wir wollen 
hier weiterbauen. Auf sozialpolitischem Gebiet 
sind gerade in den letzten Wochen, während 
der Budgetdebatte, im Ausschuß und im Haus 
eine Fülle von Wünschen geäußert worden, 
die sicherlich auch ihre Berechtigung haben, 
die man aber beim besten Willen nicht alle 
auf einmal erfüllen kann. Wir haben in den 
letzten 21 Jahren viel erreicht, wir müssen 
trachten, das, was wir erreicht haben, zu er­
halten und vorsichtig weiterzubauen, damit 
dort oder da, wo eben Not ist, wirklich ge­
holfen werden kann. 

Ich weiß, daß die Frau Bundesminister die 
beste Absicht hat, hier zu tun, was möglich ist. 
Sie werden mir zuge ben, daß sowohl bei Ihnen 
wie auch bei uns genügend Menschen vorhanden 
sind, denen es nicht an entsprechendem Ver­
stä.ndnis mangelt. 

Ich bitte Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. 
Es ist uns leider aus diesen Gründen nicht 
möglich, den Anträgen der sozialistischen 
Fraktion die Zustimmung zu geben. (Beifall 
bei der () VP.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet ist 
die Frau Abgeordnete Dr. Johanna Bayer. 
Ich erteile es ihr. 

Abgeordnete Dipl.-Ing. Dr. Johanna Bayer 
(ÖVP) : Herr Präsident ! Meine Damen und 
Herren ! Hohes Haus ! Wir haben vom Herrn 
Vorredner von der sozialistischen Fraktion 
gehört, daß er gerne bei den sechs Gesetzen, 
die wir nun zu beschließen haben werden, 
größere und beachtlichere Erhöhungen für die 
verschiedenen Beiträge vorsehen wollte. 

Ich möchte hier die Versicherung zum Aus­
druck bringen, daß auch wir alledaran interes­
siert wären, besonders diesen Menschen, die 
es heute sehr schwer haben und die zu den 
finanziell schlechter gestellten Kreisen ge­
hören, eine soziale Ver besserung ihrer Existenz 
und ihrer Lebenshaltung Zu ermöglichen. 

Es ist sehr leicht, immer wieder Forderu.ngen 
aufzustellen und immer wieder zu kritisieren. 
Aber wenn man sagt, der Abbau der Stützungen 
sei nur auf Kosten der Konsumenten geschehen, 
dann möchte ich fragen : Ja, wie soll denn dies 
auf Kosten der Produzenten gemacht werden ? 
Beachten wir die internationalen und vor 
allem die europäischen Konsumentenpreise für 
Milch, Getreide und Getreideerzeugnisse, und 
dann werden wir sehen, daß es im Vergleich 

geradezu unmöglich ist, hier den Produzenten 
noch etwas wegzunehmen. Beachten wir auch 
die Situation, in der sich die Produzenten, also 
die vielen Hunderttausende unserer bäuerlichen 
Betriebe, befinden, ihre Schwierigkeiten mit der 
äußeren Lage, und ich glaube, es könnte auch 
von Ihrer Seite aus niemand verantworten, 
daß ihnen von den derzeitigen Produzenten­
preisen etwas weggenommen würde, und 
glauben, daß dadurch ein Ausgleich geschaffen 
werden könnte. 

Ich möchte also noch einmal zum Ausdruck 
bringen, daß wir wirklich bemüht und be­
strebt sind, die Schwierigkeiten, die sich 
augenblicklich ergeben, zu mildern und zu 
erleichtern. Dies geschieht vielleicht mit der 
monatlichen Erhöhung von 10 S nicht im 
vollen Ausmaß, dies ist aber, wie schon mein 
Kollege, der Abgeordnete Vollmann, gesagt hat, 
ja nicht das letzte, sondern es wird weiterhin 
an der sozialen Ver besserung gearbeitet werden. 
(Der Präsident  übernimmt wieder den Vor­
sitz.) 

Ich möchte mich nun mit dem letzten der 
sechs Gesetze noch einige Minuten befassen. 
Es ist die Abänderung und Ergänzung des 
Kleinrentnergesetzes. Ich möchte hier vor 
allen Dingen betonen, daß die Frau Bundes­
minister für soziale Verwaltung, als sie noch 
Abgeordnete dieses Hauses war - was sie ja 
auch jetzt ist, aber immerhin als Frau Bundes­
minister eine noch höhere Verantwortung zu 
tragen hat -, schon damals alljährlich bei 
ihrem Vorgänger, dem Herrn Sozialminister 
Proksch, wegen Erhöhung der Kleinrenten 
vorgesprochen hat und auch meist einen Erfolg 
erzielen konnte. 

Auch die Krankenversicherungsbeiträge für 
die Kleinrentner, die auf eine Verordnung aus 
dem Jahre 1962 zurückgehen und aus Bundes­
mitteln getragen werden, sind der Initiative 
der jetzigen Frau Sozialminister zu verdanken. 
Diese Krankenversicherungsbeiträge bedeuten 
ja eine besondere Erleichterung für die Klein­
rentner, weil gerade bei diesen doch ziemlich 
alten Leuten eine erhöhte Pflege bedürftigkeit, 
viele Krankheiten und ein hoher Medikamenten­
aufwand zu verzeichnen sind. 

Mit der nun heute vorliegenden Regierungs­
vorlage werden die seiner zeitigen Bemühungen 
fortgesetzt. Wir alle wissen ja, daß es sich bei 
den Kleinrentnern um jene Gruppe von 
Menschen handelt, die durch den ersten Welt­
krieg und durch die Inflation ihre in Wert­
papieren angelegten Ersparnisse verloren haben. 
Es waren das damals zum Teil sehr vermögende 
Menschen, die schließlich völlig verarmten. 
Erst im Jahre 1929 wurde ihre Entschädigung 
gesetz1ich festgesetzt. Aber diese Entschädi-
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gung bedeutet nur eine Aufbesserung und nicht I Menschen doch erleichtern, ihren Lebensunter-
einen tatsächlichen Lebensunterhalt. halt zu bestreiten. 

Heute beziehen rund 2800 Personen diese In manchen Landeshauptstädten, beispiels-
Kleinrenten, sie sind fast durchwegs über weise auch bei uns in Graz, existieren Klein-
80 Jahre alt. Unter dieser Altersgrenze rentnerverbände, wo es billige und gute 
befinden sich nur Kleinrentner, die seit 1938 Mittagstische gibt, sodaß man auf diese Art 
wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen und Weise Menschen behilflich sein kann. 
dauernd erwerbsunfähig sind. Von diesen Daneben gibt es auch gesellige und festliche 
2800 Personen erhalten rund 2500 besonders Veranstaltungen, und wenn man bei diesen als 
bedürftige Kleinrentner sechsmal jährlich eine Teilnehmer dabei ist, erkennt man, wie not­
außerordentliche Hilfeleistung in Höhe von wendig und wichtig es ist und was es gerade 
200 S, und 500 Personen bekommen nur diese für unsere älteren, ich möchte in diesem Fall 
außerordentliche Hilfeleistung, weil sie den sogar sagen, alten Mitmenschen bedeutet, 
gesetzlichen Ansprüchen nicht entsprechen und wenn sie ein wenig aus ihrem grauen Alltag 
es daher nicht möglich ist, daß sie die gesetz- herauskommen, wenn sie eine Geselligkeit 
liehe Kleinrentnerentschädigung, die 14mal im haben und wenn man sich ihrer in menschlicher 
Jahr gezahlt wird, erhalten. und freundlicher Weise annimmt. Gerade bei 

Die Kleinrenten bilden unter allen pensions- den Kleinrentnern kann man sagen, daß sie 
rechtlichen Möglichkeiten eine Ausnahme, weil sehr viel für Österreich gegeben haben, daß sie 
sie nicht auf dem Versicherungsprinzip auf- immer treue Staatsbürger waren und daß sie 
gebaut sind, sondern eben, wie ich schon sagte, so besonders bescheiden und dankbar sind. Es 
eine Entschädigung für die dem Staat seiner- ist eine Verpflichtung für uns, ihnen den 
zeit überlassenen und wertlos gewordenen Lebensabend ein wenig leichter und schöner 
Papiere darstellen. Es ist daher für diese zu machen. 
Gruppe von Menschen auch eine Pensions- Meine Fraktion gibt daher gerade dieser 
dynamik oder Anpassung, wie wir sie für Regierungsvorlage gerne ihre Zustimmung. 
andere berufstätige Menschen beschlossen (Beifall bei der (J V P.) 
haben, leider nicht möglich, und daher er­
scheint die Nachziehung und Aufbesserung 
der Renten besonders dringend erforderlich 
und gerechtfertigt. 

Die letzte Erhöhung der Kleinrenten erfolgte 
mit 1 .  Jänner 1964, und nur im Mai 1965 
wurde wegen der damaligen Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten die · monatliche Klein­
rente um 5 S erhöht. 

Nun erfolgt mit dieser Regierungsvorlage 
eine Erhöhung um 15 Prozent, rückwirkend mit 
1 .  November 1 966, und ab 1 .  Jänner 1967 
kommen die heute schon mehrfach ange­
führten 10 S hinzu als Abgeltung für die Preis­
erhöhung bei Milch und Brot. 

Die Kleinrenten werden sodann je nach dem 
Wert der seinerzeitigen Wertpapiere, die an den 
Staat verloren wurden, 430 bis 980 S betragen. 
Natürlich denkt sich jeder : wie kann man mit 
einem solchen Betrag im Monat auskommen ? 
Es ist glücklicherweise so , daß die im Gesetz 
vorgesehene Kleinrentenkommission das ziem­
lich großzügig beurteilt, auch die Möglich­
keiten, die hier dazu gegeben werden dürfen, 
und daß die Kleinrentner zumeist noch über 
irgendwelche andere Renten oder Pensionen 
verfügen - in der Landwirtschaft sind es Aus . 
gedinge, eventuell gibt es hier auch Fürsorge­
unterstützungen. Jedenfalls ist gerade in 
dieser Kleinrentenkommission ein sehr großes 
soziales Verständnis vorhanden, und ich darf 
den Mitgliedern herzlich dafür danken, daß sie 
in der Auslegung großzügig sind und es diesen 

Präsident : Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Melter. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Melter (FPÖ) : Herr Präsident ! 
Sehr geehrte Damen 'und Herren ! Ei'! liegen 
sechs Vorlagen vor, die einen nicht unbeträcht­
lichen Teil der österreichischen Bevölkerung 
direkt berühren. Wenn man sich die Zahlen 
des Haushaltsvoranschlages für die Ar beits­
losen, die Kriegsopfer, die Opferbefürsorgten, 
die Präsenzdienstgeschädigten und Klein­
rentner ins Gedächtnis zurückruft, so kommt 
man auf etwa 410.000 Personen. Wenn 
man die Ausgleichszulagenempfänger in Be­
tracht zieht, so dürften dies etwa 240.000 bis 
250.000 Personen sein, sodaß ein Personenkreis 
von insgesamt rund 650.000 Personen von 
diesen sechs Gesetzesvorlagen direkt betroffen 
ist. Es handelt sich dabei um jene Personen, 
die unter wirklich b{'schränkten finan:r.iellen Ver­
hältnissen ihren Lebensunterhalt fristen müssen 
und die natürlicher weise durch die Erhöhung 
der Grundnahrungsmittelpl'eise ganz besonders 
nachhaltig und ungünstig betroffen werden. 

Wenn wir bei der vorherigen Vorlage über 
das Familienlastenausgleichsgesetz festgestellt 
haben, daß alle drei Fraktionen diefles Hohen 
Hauses einmütig der Auffassung waren, daß 
10 S Mehrbetrag keinesfa.Ils die Mehrkosten 
decken können und daß demzufolge auch ein­
stimmig beschlossen worden ist, die Erhöhung 
nicht mit 10 S zu begrenzen, sondern mit 20 S 
je Fall durchzuführen, so ergibt sich dadurch 
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Melter 
automatisch auch die Berechtigung oer For­
derung, daß man für die sechs Personengruppen, 
die hier zur Debatte stehen, dieselbe Erhöhung 
der Leistungen vorsehen müßte. Es ist ja 
dabei auch besonders zu herücksichtigen, daß 
gerade von den Ausgleichszulagen Ül erster 
Linie die Frauen betroffen sind, die ja den 
größten Teil der Ausgleichszulagenempfänger 
stellen. 

Es wurde hier die Frage aufg�worfen, wie 
man sich denn die Bedeckung des Mehrauf­
wandes vorRtelle. Dazu mu.ß man auch in 
Erinnerung rufen, daß der Hall shaltsvoran­
schlag zweifellos eine ganze Menge vonAnsätzen 
au.fweist, die nicht richtig sind, denn sonst hätte 
der Finanz minister nicht die Möglichkeit 
gehabt, den Mehraufwand für die Beamten­
gehälter so schnell zu bedecken. Das deutet 
darauf hin, daß noch verschiedene verborgene 
Einnahmsquellen vorhanden sind oder daß 
Reserven durch Einsparungen vorhanden sind. 
Daraus kann man entnehmen, daß zweifel­
los auch die Möglichkeit bestanden hätte, die 
bescheidene Verbesserung für die Bedürftigen 
unserer Bevölkerung durchzuführen. 

Es ist ja vorgesehen worden, daß der Abbau 
der Stützungen so ausgeglichen "Wird, daß ins­
besondere die Bedürftigen nicht benachteiligt 
werden, daß also der Stützungsabbau in erster 
Linie von jenen aus eigener Tasche getragen 
werden soll, die über ein höheres Einkommen 
verfügen. 

Man hat in allen diesen Erläuternden Be­
merkungen zu den Regierungsvorlagen aus­
geführt, daß die aus dem Ab bau der Preis­
stützungen bei Brot und Mahlprodukten, bei 
Milch und Molkereiprodukten erwachsenden 
Mehrbelastungen der Konsumenten den sozial 
Schwachen abgegolten werden sollen. Wenn man 
von Abgeltung spricht, sollte man sich zu ­
mindest bemühen, die Mehrbelastungen nicht 
tatsächlich diesen sozial Bedürftigen aufzuhal­
sen, sondern ihnen den vollen Ausgleich des 
Mehraufwandes zu gewähren. 

Da in den Regierungsvorlagen diesem Be­
gehren und dieser berechtigten Forderung nicht 
entsprochen wurde und seitens der sozialisti­
schen Fraktion ein begründeter Antrag zu 
allen diesen sechs Vorlagen eingereicht wurde, 
sind wir Freiheitlichen bereit, die sozialistischen 
Anträge zu unterstützen. Wir sind allerdings 
notgedrungen auch dazu veranlaßt, den Re­
gierungsvorlagen zuzustimmen, weil sie, wenn 
auch nur eine bescheidene, so doch eine Ver­
besserung für die Bedürftigen bringen. (Beifall 
bei der F PO.) 

Präsident :  Zum Wort gemeldet ist der 
Abgeordnete Altenburger . Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Altenburger (ÖVP) : Herr Prä­
sident ! Hohes Ha us ! Es ist hier von der 

Sozialistischen Partei, wenn ich es richtig ver­
folgt habe, im Sinne des § 46 der Geschäfts­
ordnung ein Abänderungsantrag gestellt wor­
den. Nach meiner Erkundigung, falls sie richtig 
ist, bedeutet die Behandlung nach § 46, daß 
diese Anträge im Nationalrat dem Präsidenten 
schriftlich zu überreichen sind - das ist 
geschehen -, daß aber nun dem Nationalrat 
das Recht zusteht, solche Anträge an den Aus­
schuß zu verweisen und bis auf weiteres die 
Verhandlungen zu unterbrechen. Nach dieser 
Auslegung würde es bedeuten, wenn wir dem 
Antrag zustimmen, das jetzt von der Tages­
ordnung abzusetzen und in der Gesamtheit 
dem Ausschuß neu zuzuweisen. Damit würden 
auch die 10 S, die Sie als zuwenig bezeichnen, 
vorläufig zurückgestellt sein. Ich glaube, daß 
Sie das niemandem zumuten sollen. (Aby. 
o z e t t e l :  Das stimrr,i auch nicht so, Kollege 
Altenburger ! Das ist Ihre Auslegung I) Das gilt 
nicht so 1 Ich lege die Auslegung vor und muß 
den Herrn Präsidenten um die Entscheidung 
bitten, weil ich auch vom Präsidium diese Aus­
kunft erhalten habe. Sollte diese Auskunft 
und diese Auslegung der Geschäftsordnung 
richtig sein, müßte die gesamte Materie neu 
dem Ausschuß zugewiesen werden. Ist sie 
nicht richtig, müßte das geklärt werden. 

Ich wUrde daher bitten, daß man die Sache 
klärt, weil wir als Österreichische Volkspartei 
niemals dafür die Zustimmung geben könnten, 
daß nunmehr auf Grund eines Antrages bei 
Ablehnung des schon im Ausschuß gestellten 
Antrages das, was einstimmig beschlossen 
wurde, nunmehr durch diesen nach § 46 
gestellten Antrag wieder dem Ausschuß zu­
rückzuverweisen wäre. Es wäre ein ganz eigen­
artiger Vorgang, wenn eine im Ausschuß 
einstimmig beschlossene Vorlage, dem Hause 
zugeleitet, nunmehr durch diesen Antrag 
neuerdings an den Ausschuß zurückzuver­
weisen wäre. Ich bitte daher, die geschäfts­
ordnungsmäßige Frage zu klären. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch 
ein Wort sagen. Ich glaube, man soll nicht bei 
all diesen Gelegenheiten immer ein Stück 
herausnehmen. Vor ganz kurzer Zeit setzte 
man sich berechtigt zur Wehr, daß von einer 
Gruppe behauptet wurde, �ie habe eine Lohn­
forderung über 22 Prozent gestellt. Es wurde 
dann aufgeklärt, daß das nicht stimmt und 
daß es sich nur um eine kleine Gruppe handelt 
und im Schnitt sich ein ganz anderes Bild 
ergibt. Ich glaube, man soll so etwas auch bei 
anderen Dingen nicht tun. Weil jetzt das Brot 
und die Milch teurer werden, soll man nicht 
jeweils ein Stück herausnehmen. Mein Freund, 
Kollege Vollmann, hat darauf hingewiesen, daß 
es uns allen klar ist, daß das keine völlige Ab­
geltung bedeutet. Aber ich glaube auch, wir 
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müssen uns dazu bekennen, daß wir den Weg 
so nicht fortsetzen können, sondern die Sozial­
partner oder, wenn Sie wollen, die Wirtschafts­
partner müssen jetzt bestrebt sein, endlich 
Dinge zu erreichen, die die gesteigerten Lebens­
haltungskosten zu senken beginnen. Wenn man 
nichts anderes tut als nachholen und die 
Teuerung zu rechtfertigen, werden wir beim 
Reallohn nicht vorwärtskommen und gehen 
weiters eine Entwicklung, die wir alle nicht 
haben wollen. Man muß das Gesamtkonzept 
anpacken. Man kann nicht den einen oder 
anderen Teil jeweils vorziehen und dabei nicht 
das Gesamte sehen. Ich glaube, daß es Aufgabe 
der Wirtschaftspartner, des Parlamentes und 
der Regierung sein wird, alles zu tun, damit 
wir solche Steigerungen nicht haben, und alles 
zu tun, daß wir nicht dauernd schon jetzt 
mit dem rechnen müssen, was morgen oder 
übermorgen eintritt, sondern daß wir endlich 
auch hier zu einem gemeinsamen Weg kommen, 
der solche Nachträge verhütet und der eine 
echte Steigerung des Realeinkommens und 
damit auch die Sicherung der Existenz unserer 
Pensionisten und unserer Sozialleistungsbe­
zieher gewährleistet. Das, glaube ich, sollte man 
auch in diesem Zusammenhang sehen. 

Ich bitte nunmehr, Herr Präsident, um Klar­
stellung, und ich hoffe, daß wir uns daraufeinigen, 
daß diese Auffassung richtig ist und daß wir 
mit dem Antrag letzten Endes nicht das Ge­
samte gefährden dürfen. (Zustimmung bei der 
OVP.) 

Präsident : Der Abgeordnete Altenburger hat 
keinen Antrag gestellt. 

Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Die Herren Berichterstatter verzichten auf 
das Schlußwort. 

Wir gelangen somit zur A b s t i m m u n g, die 
ich über jeden der sechs Gesetzentwürfe ge­
trennt vornehmen werde. 

Wir gelangen zuerst zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf, betreffend die Erhöhung 
von Richtsätzen für die Gewährung von Aus­
gleichszulagen im Bereiche des ASVG. und 
des GSPVG. 

Es liegt mir zu den Artikeln I und II ein 
Abänderungsantrag der Abgeordneten Schmidl 
und Genossen vor. Da dieser Antrag der weiter­
gehende ist, werde ich zuerst über ihn ab­
stimmen lassen und - falls er keine Mehrheit 
findet - sodann über diese zwei Artikel in der 
Fassung der Regierungsvorlage. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die den 
Artikeln I und II in der Fassung des Antrages 
der Abgeordneten Schmidl und Genossen ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu er-

heben. - Das ist die Minderheit. Abge­
lehnt. 

Ich lasse daher über die Artikel I und II in 
der Fassung der Regierungsvorlage abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

Zu den Artikeln UI, IV und V liegen keine 
Abänderungsanträge vor. Ich lasse über sie 
unter einem abstimmen und bitte jene Damen 
und Herren, die diesen Artikeln samt Titel 
und Eingang in der Fassung der Regierungs­
vorlage ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. Einstimmig ange­
nommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so­
fO! tige Vornahme der dritten Lesung. Wird 
dagegen ein Einwand erhoben ? - Das ist 
nicht der Fall. Ich bitte jene Frauen und 
Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf 
auch in dritter Lesung ihre Zustimmung er­
teileIl , sich von den Sitzen zu erheben. - Ich 
stelle die Einstimmigkeit fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n o m m en. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, betreffend neuerliche Ab­
änderung des Bundesgesetzes, mit dem Be­
ziehern von Leistungen aus der Arbeitslosen­
versicherung eine Teuerungszulage gewährt 
wird. 

Zu Artikel I liegt mir ein Abänderungsantrag 
der Abgeordneten Schmidl und Genossen vor. 
Ich lasse daher zunächst über den Artikel I 
in der Fassung des Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Schmidl und Genossen ab­
stimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die d"em 
Artikel I in der Fassung des Abänderungs­
antrages der Abgeordneten Schmidl und Ge­
nossen ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den Artikel I in der 
Fassung des AU8schußberichtes abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Einstimmig angenommen. 

Zu Artikel II liegt kein Abänderungsantrag 
vor. Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem Artikel II samt Titel und Eingang 
in der Fassung der Regierungsvor lage ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so­
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. Ich bitte jene Frauen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
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von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle die 
Einstimmigkeit fe8t. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung ang e n o m m e n. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entwurf, mit dem das Kriegsopferversor­
gungsgesetz 1 957 neuerlich abgeändert wird. 

Zu Artikel I liegt ebenfalls ein Abänderungs­
antrag der Abgeordneten Schmidl und Genossen 
vor. Ich lasse daher zunächst über den Arti­
kel I in der Fassung des Abänderungsantrages 
der Abgeordneten Schmidl und Genossen ab­
stimmen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Artikel I in der Fassung des Abänderungs­
antrages der Abgeordneten Schmidl und Ge­
nossen ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den Artikel I in der 
Fassung des Ausschußberichtes abstimmen 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. Einstimmig angenommen. 

Zu den Artikeln II und III liegen keine Ab­
änderungsanträge vor. Ich bitte daher jene 
Damen und Herren , die den Artikeln II und III 
samt Titel und Eingang in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so­
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. Ich bitte jene Frauen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n o m m en. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
den Entwurf der 18. Novelle zum Opferfür­
sorgegesetz. 

Zu Artikel I liegt ein Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Schmidl und Genossen vor. 
Ich lasse ebenfalls wieder zuerst über den 
Abänderungsantrag abstimmen. Ich bitte jene 
Damen und Herren, die dem Artikel I in der 
Fassung des Abänderungsantrages der Abge­
ordneten Schmidl und Genossen ihre Zustim­
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
Das ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den Artikel I in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Einstimmig abgenommen. 

Zu Artikel II liegt kein Abänderungsantrag 
vor. Ich bitte sOIDit jene Damen und Herren, 

die dem Artikel II samt Titel und Eingang in 
der Fassung der Regierungsvorlage ihre Zu­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so­
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Ich stelle die Ein­
stimmigkeit fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n o m m e n. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf der 4. Novelle zum Heeres­
versorgungsgesetz . 

Zu Artikel I liegt ebenfalls ein Abänderungs­
antrag der Abgeordneten Schmidl und Genossen 
vor. Ich werde in gleicher Weise wie bisher 
vorgehen. 

Ich bitte somit jene Da,men und Herren, 
die dem Artikel I in der Fassung des Abände­
rungsantrages der Abgeordneten Schmidl und 
Genossen ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist die Minderheit. 
Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den Artikel I in der 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen und 
bitte jene Damen und Herren, die hiezu ihre 
Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Einstimmig angenommen. 

Zu Artikel II liegt kein Abänderungsantrag 
vor. Ich bitte somit jene Damen und Herren, 
die dem Artikel II samt Titel und Eingang in 
der Fassung der Regierungsvorlage ihre Zu­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Einstimmig angenommen. 

Der Herr Berichterstatter beantragt die so­
fortige Vornahme der dritten Lesung. - Kein 
Einwand. Ich bitte jene Frauen und Herren, 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in 
dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Einstimmig 
ange n o m m e n  auch in dritter Lesung. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den Entwurf, mit dem das Bundesgesetz, 
betreffend Abänderung und Ergänzung des 
Kleinrentnergesetzes, neuerlich abgeändert 
wird. 

Zu Artikel I liegt ebenfalls ein Abänderungs­
antrag der Abgem-dneten Schmidl und Genossen 
vor. Ich werde in der gleichen Weise wie bisher 
verfahren. 

Ich bitte somit jene Damen und Herren, die 
dem Artikel I in der Fassung des Abänderungs­
antrages der Abgeordneten Schmidl und Ge­
nossen ihre Zustimmung geben, sich von den 

40. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 123 von 125

www.parlament.gv.at



3276 Nationalrat XI. GP. - 40. Sitzung - 15. Dezember 1966 

Präsident 

Sitzen zu erheben. - Das ist die Minderheit. im Bericht angeführten sechs Abgeordneten 
Abgelehnt. beteiligten, den Gesetzentwurf mit Stimmen-

Ich lasse nunmehr über den Artikel I in der mehrheit angenommen. 
Fassung der Regierungsvorlage abstimmen Namens des Bautenausschusses stelle ich 
und bitte jene Damen und Herren, die hiezu somit den A nt r a g, der Nationalrat wolle dem 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen zu dem Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz­
erheben. - Einstimmig angenommen. entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 

erteilen. Zu Artikel II liegt kein Abänderungsantrag 
vor. Ich bitte jene Damen und Herren, die Falls eine Diskussion gewünscht wird; bitte 
dem Artikel n samt Titel und Eingang in der ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
Fassung der Regierungsvorlage ihre Zustim- durchzuführen. 
mung geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Präsident : Der Herr Berichterstatter bean-
Einstimmig angenommen. tragt, General- und Spezialdebatte unter einem 

Der Berichterstatter beantragt die sofortige durchzuführen. - Einwand wird nicht er­
Vornahme der dritten Lesung. - Kein Ein- hoben. 
wand. Ich bitte somit jene Frauen und Herren, Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch gemeldet ist der Abgeordnete Meißl. Ich 
in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, erteile es ihm. 
sich von den Sitzen zu erheben. - Ich stelle 
die Einstimmigkeit fest. 

Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter 
Lesung a n g e n o m m e n. 

17. Punkt : Bericht des Bautenausschusses über 
den Antrag der Abgeordneten Dr. Gruber, 
Weikhart und Genossen (35/A) auf Abän­
derung des Wohnbauförderungsgesetzes 1954, 

BGBl. Nr. 153 (324 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen nun zum 17.  Punkt 
der Tagesordnung : Abänderung des Wohnbau­
förderungsgesetzes 1954. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Stohs. 
Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Stohs : Hohes Haus ! Die 
Abgeordneten Dr. Gruber, Weikhart und Ge­
nossen haben in der Sitzung des Nationalrates 
am 4. Dezember 1966 den vorliegenden 
Initiativantrag, dem folgende Erwägungen 
zugrunde liegen, eingebracht. 

Der in dem gegenständlichen Initiativ ­
antrag festgelegte Zuteilungsschlüssel, betref­
fend die Verteilung der Bunde�mittel an die 
Länder, trägt einerseits den seit dem Jahre 
1951 eingetretenen rechtlichen und wirt­
schaftlichen Veränderungen Rechnung, be­
rücksichtigt andererseits auch die überaus 
differenzierten Gegebenheiten in den ein­
zelnen Bundesländern auf dem Wohnungs­
sektor und fand im übrigen die Zustimmung 
der Bundesländer. Schließlich war auch der 
Umstand zu berücksichtigen, daß durch keine 
einschneidende Änderung der Zuteilungsquoten 
eine Beeinträchtigung der Wohnbautätigkeit 
in den einzelnen Bundesländern eintritt. 

Der Bautenausschuß hat den Initiativantrag 

Abgeordneter MeißI (FPÖ) : Herr Präsident f 
Meine Damen und Herren ! Ich darf im Namen 
meiner Fraktion zu dem Antrag auf Abände­
rung des Wohnbauförderungsgesetzes 1954 
eine Erklärung abgeben. Diese Gesetzes­
vorlage stellt eine Zwischenlösung dar und 
ist noch nicht die große Wohnbaureform. 
Es findet eine Umverteilung der Mittel statt. 
Der Zuteilungsschlüssel, der noch aus dem 
Jahre 1 951  stammt, wird mit diesem Bundes­
gesetz neu geregelt und trägt den rechtlichen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung. 

Wir Freiheitlichen haben uns in der Fraktion 
damit befaßt und haben festgestellt, daß es 
sogenannte Sieger und Verlierer gibt. Wenn 
man die Länder befragt, wird es natürlich 
nur Verlierer geben. Trotzdem tragen wir der 
Tatsache Rechnung, daß einige Länder in 
einem Gefälle von Westen nach Osten besser 
beteilt sind. Wir werden einer von uns schon 
mehrmals geübten Praxis Rechnung tragen und 
es unseren Abgeordneten freistellen, nach 
ihrem Gewissen und Wählerauftrag zu ent· 
scheiden. Das möchte ich hier namens meiner 
Fraktion vorbringen. 

Ich möchte aber auch die Gelegenheit be­
nützen, um an den Herrn Minister eine Frage 
zu stellen. Ich habe gehört, daß die Länder 
ein größeres Recht bei der Verteilung dieser 
Mittel bekommen sollen, das heißt, daß der 
Herr Bundesminister es weitgehend den Lan­
deshauptleuten und der Landesregierung frei­
stellen wird, wie diese �Iittel verteilt werden. 
Ich möchte den Herrn Minister bitten, uns 
darauf eine Antwort zu geben. 

Abschließend darf ich noch einmal sagen : 
Unsere Entscheidung fällen wir nach Gewissen 
und Wählerauftrag . (Beifall bei der F PÖ.) 

in seiner Sitzung am 13. Dezember 1966 in Präsident : Zum "'-ort gemeldet hat sich der 
Verhandlung gezogen und nach einer Debatte, Herr Bundesminister Dr. Kotzina. Ich erteile 
an der sich außer dem Berichterstatter die es ihm . 
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Bundesminister für Bauten und Technik 
Dr . Kotzina : Meine sehr geehl·ten Damen und 
Herren ! Auf die konkrete Frage des Herrn 
Abgeordneten MeißI sei darauf hingewiesen, 
daß im Rahmen der Wohnbauförderung 1954 
und nunmehr im Zuge der Novellierung dieses 
Gesetzes die Landesregierungen autonom zu­
ständig sind, über diese Mittel zu verfügen. 
Darüber hinaus besteht aber die Absicht, im 
Zuge der größeren Wohnbaureform, die uns 
vor Augen schwebt, den Ländern hinsichtlich 
der Verteilung der Mittel an die Darlehens· 
werber Kompetenzen einzuräumen. 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge­
meldet. Die Debatte ist geschlossen. Der Herr 
Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort. 
Wir gelangen somit zur Abstimmung. 

Bei der A b.s t immung wird der Gesetz­
entwurf in der Fassung des A u88chußberichtes 
in zwei t er  und dri t t er  Les'ung mit Mehrhei t  
zum Beschluß erhoben.  

18. Punkt : Bericht des Immunitätsausschusses 
über das Ersuchen des Landesgerichtes Inns­
bruck um Aufhebung der Immunität des 
Abgeordneten zum Nationalrat Franz Prinke 

(321 der Beilagen) 
Präsident : Wh- gelangen zum 18. Punkt der 

Tagesordnung : Ersuchen um Aufhebung der 
Immunität des Abgeordneten Prinke. 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Ma­
chunze. Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Machunze : Mit Schreiben 
vom 2 1 .  November 1966 ersuchte das Landes­
gericht Innsbruck um Aufhebung der Immu­
nität des Abgeordneten zum Nationalrat Franz 
Prinke. Der Immunitätsausschuß hat sich in 
seiner Sitzung vom 13.  Dezember 1966 mit 
diesem Ersuchen beschäftigt.  

Ich stelle namens des Ausschusses den An­
trag, der Nationalrat wolle dem Ersuchen des 
Landesgerichtes Innsbruck vom 2 1 .  November 
1 966 stattgeben. 

Präsident : Zum Wort ist niemand gemeldet. 
Wir kommen somit zur Abstimmung. 

Der Antrag de8 I mmunitätsau88chusses wird 
e ins t i mmig angenommen. 

Präsident: Die n ä c h s t e Sitzung berufe ich 
für morgen, Freitag, den 16. Dezember, um 
9 Uhr mit folgender Tagesordnung ein : 

Bericht des Ausschusses für verstaatlichte 
Betriebe über die Regierungsvorlage : Bundes­
gesetz über die Ausübung der Anteilsrechte 
des Bundes an verstaatlichten Unternehmun­
gen (ÖIG-Gesetz) ; 

Bericht des Verfassungs ausschusses über die 
Regierungsvorlage betreffend Preisregelungs­
gesetznovelle 1 966 ; 

Bericht des Justizausschusses über die Re­
gierungsvorlage : Bundesgesetz, womit die Gel­
tungsdauer des Preistreibereigesetzes 1959 ver­
längert wird ; 

Bericht des Ausschusses für Land- und Forst­
wirtschaft über die Regierungsvorlage, be­
treffend 9. Marktordnungsgesetz-N ovelle ; 

Bericht des Ausschusses für ' Land- und 
Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage : 
Bundesgesetz, mit dem die Geltungsdauer des 
Le bensmittelbewirtschaftungsgesetzes 1 952 
neuerlich verlängert wird ; 

Bericht des Ausschusses für Land- und Forst­
-wirtschaft über die Regierungsvorlage : Bundes­
gesetz, mit dem die Geltungsdauer des Land­
wirtschaftsgesetzes neuerlich verlängert ",ird ; 

Bericht des Ausschusses für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft über die Regierungs­
vorlage : Bundesgesetz, mit dem die Geltungs­
dauer des Lastverteilungsgesetzes 1952 neuer­
lich verlängert wird ; 

Bericht de::,; Handelsausschusses über die 
Regierungsvorlage : Bundesgesetz, mit dem 
das Rohstofflenkungsgesetz 1951 abgeändert 
wird ; 

Bericht des Verfassungsausschusses über die 
Regierungsvorlage, betreffend das Bundesbahn­
funktionäre-Bestellungsgesetz ; 

Bericht des Ausschusses für soziale Ver­
waltung über die Regierungsvorlage, betreffend 
die 10. Novelle zum Notarversicherungsgesetz 
1938 ; 

Bericht des Unterrichtsausschusses über die 
Regierungsvorlage : Bundesgesetz, mit dem das 
Studienbeihilfengesetz geändert wird, und über 
den Antrag der Abgeordneten Dr. Stella 
Klein-Löw und Genos8en (5/A), betreffend 
Verbesserung des Studienbeihilfengesetzes 
1 963 . 

Diese Sitzung wird mit einer Fragestunde 
eingeleitet. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s 8 e n. 

Schlu.6 der Sitzung: 21 Uhr 40 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei 1 1 .240 66 

40. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 125 von 125

www.parlament.gv.at




